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Obwohl die intermediären Finanzgewalten (Parafisci) seit den zwanziger Jahren 
an Bedeutung gewonnen haben, finden sie bislang wenig Berücksichtigung in der 
finanzwissenschaftlichen Literatur. Auf diese Lücke zielt das vorliegende Buch. 
Mit einem integrierten Ansatz, der die Ergebnisse einer dogmenhistorischen 
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A. Einleitung 

Der Begriff der "intermediären Finanzgewalten" findet sich 
erstmals bei Fritz Karl Mann1 l. Er und insbesondere sein Schü-
ler Walther Herrmann2 l haben die "hilfsfiskalischen Verzwei-
gungen" des Staates oder - wie man diese Institutionen auch 
nennt3 l - die Parafisci in die finanzwissenschaftliche Be-
trachtung einbezogen. Ihre an juristische Merkmale anknüpfende 
Charakterisierung dieser spezifischen Wirtschaften erweist sich 

in heutiger Sicht allerdings in mancherlei Punkten als zu eng 
und unzureichend; die ökonomische Betätigung der für ein plura-
listisches Gemeinwesen charakteristischen nichtstaatlichen 
Gruppen und Verbände wird damit nicht erfaßt. 

Eine Vielzahl von Gruppen prägt die moderne Gesellschaft. Die-
sen Gruppierungen wird man nicht dadurch gerecht, daß man sie 
entweder dem staatlichen oder dem privaten Sektor zuordnet; 

denn sie sind irgendwo dazwischen anzusiedeln. Welche Funktio-
nen sie wahrnehmen und welchen "Platz" sie im Gemeinwesen ein-
nehmen, sind die zentralen Fragen dieser Arbeit. Dabei wird so 
vorgegangen, daß die Kennzeichnung der Aufgaben zugleich als 
Ausgangspunkt für die Standortbestimmung dient. Das bedeutet, 
daß Kriterien gefunden werden müssen, die es erlauben, die 

Funktionen dieser gesellschaftlichen Gruppierungen gegenüber 
den staatlich oder rein privat zu erfüllenden Aufgaben abzu-
grenzen. Implizit gibt die Lösung dieses Problems auch Hinweise 
darauf, ob der Staat zu viele Aufgaben erfüllt, derer er sich 
also entledigen und die er eigentlich an andere Träger ver-
weisen könnte, oder ob er bestimmte Aufgaben, die von anderen 
befriedigt werden, nicht eher als seine eigenen Angelegenheiten 
betrachten müßte. 

Die ökonomischen Grundgedanken des hier gewählten Ansatzes 
knüpfen an der in den letzten Jahren in die Finanzaus-
gleichsdiskussion ansatzweise eingegangene Föderalismustheorie 
an. Während der Föderalismusgedanke lange nur unter dem regio-
nalen Aspekt der Aufgabenverteilung zwischen den verschiedenen 
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Gebietskörperschaften gesehen wurde, wurde er in jüngerer Zeit 
dahingehend erweitert, indem die Aufgabenverteilung im gesamten 
Gemeinwesen nicht ausschließlich unter regionalen, sondern auch 
unter funktionalen Gesichtspunkten erörtert wird. Das Hauptau-
genmerk gilt dabei dem Problem, wie nach ökonomischen Maßstäben 
die aufgrund politischer Entscheidung vorgegebenen staatlichen 
Aufgaben auf die einzelnen Träger aufzuteilen und zu finan-
zieren sind. Offen bleibt bislang die Frage, wie in einem Ge-
meinwesen grundsätzlich die zu erfüllenden Aufgaben auf Staat, 
Parafisci und Individuum zu verteilen sind. Diesem Aspekt gilt 
die Aufmerksamkeit, wobei es darauf ankommt, Kriterien zu fin-
den, mit deren Hilfe es möglich wird, diese Bereiche zumindest 
qualitativ voneinander abzugrenzen. 

Die einführende dogmengeschichtliche Betrachtung des inter-
mediären Bereichs in Kapitel Bist bewußt so ausführlich gehal-
ten, weil sie zeigt, daß die mit dieser Arbeit verfolgte Ab-
sicht nicht prinzipiell neu ist, das Wirtschaften und die Funk-
tionen der zwischen Staat und Individuen angesiedelten gesell-
schaftlichen Gruppierungen aus dem Blickwinkel des gesamten Ge-
meinwesens näher zu untersuchen. 

Obwohl die Föderalismustheorie in die theoretische Finanz-
ausgleichsdiskussion den funktionalen Aspekt bei der 
Aufgabenverteilung eingebracht hat, behandelt die neuere 
finanzwissenschaftliche Literatur die Parafisci als Institutio-
nen immer noch stiefmütterlich. Außer dem theoretischen Hinweis 
auf den funktionalen Aspekt befaßt sich die neuere Literatur 
zum Finanzausgleich nahezu ausschließlich mit der Verteilung 
der finanzwirtschaftlichen Kompetenzen auf die verschiedenen 
Körperschaften. Das liegt wohl daran, daß sich die Diskussion 
weitgehend auf die ökonomischen Aspekte der Staatsaufgaben 
reduziert hat. Aus diesem Grunde erscheint es sinnvoll, die 
Sichtweise der älteren deutschen Finanzwissenschaft, insbeson-
dere mit deren hervorragenden Vertretern Adolph Wagner und Al-
bert E. Fr. Schäffle, wieder aufzugreifen, da diese alle Formen 

des Wirtschaftens im Gemeinwesen in ihre finanzwissen-
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schaftlichen Untersuchungen einbezogen und im Lichte ökonomi-

scher und politischer Wertmaßstäbe gewürdigt haben. 

Im Teil C werden die Grundlagen für eine Kennzeichnung des in-
termediären Bereichs betrachtet, der entsprechend der Defini-
tion dieser Arbeit im Bereich des Öffentlichen angesiedelt ist. 
Dazu ist es erforderlich, zunächst die Begriffe "Staat", 
"Öffentlichkeit" und "Gesellschaft" bzw. "staatlich", 
"öffentlich" und "gesellschaftlich" anhand der konkreten Ord-
nung des Gemeinwesens zu bestimmen. Den Ausgangspunkt der 

Untersuchung bildet die auf dem Grundgesetz beruhende 
pluralistische, demokratische Gesellschaft mit einer 
marktwirtschaftlichen Ordnung, in die die bislang wenig 
erforschten intermediären Finanzgewalten einzuordnen sein wer-
den. zu diesem Zweck werden zunächst die Charakteristika des 
pluralistischen Staatswesens skizziert. Es werden die 
staatsrechtlichen Rahmenbedingungen herausgearbeitet, die Auf-
schluß darüber geben sollen, welche Funktionen den Gruppen und 
Verbänden im Gemeinwesen zuzuweisen sind. Diese Rahmenbedin-
gungen sollen zum einen den grundsätzlichen Wirkungsbereich der 
Gruppen umschreiben und zum anderen Anhaltspunkte für die 

staatsrechtliche Abgrenzung von staatlichen, öffentlichen und 
privaten Aufgaben liefern. In der ökonomischen und auch in der 
staatsrechtlichen Literatur gibt es eine Vielzahl von Defini-
tionen von "staatlich" und "öffentlich". Vor allem in der 
ökonomischen Literatur ist in der Regel mit öffentlich auch 
staatlich gemeint. Dieser Definition soll hier nicht gefolgt 
werden, vielmehr soll das "Öffentliche" als Bereich zwischen 
Staat und Privaten verstanden werden. Bei der Diskussion von 
Literaturmeinungen wird jedoch die Terminologie der betreffen-
den Autoren verwendet. 

Im Anschluß daran werden als zweiter Baustein für eine 
Kennzeichnung des intermediären Bereichs die ökonomischen Be-
weggründe aufgezeigt, die ursächlich für die Bildung 
nichtstaatlicher Kollektive sind. Das erfolgt mit Hilfe der 
ökonomischen Theorie der Kollektive und, da die Typisierung des 
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intermediären Bereichs anhand der von ihm erfüllten Aufgaben 
erfolgen soll, der Erkenntnisse der Theorie der öffentlichen 
Güter. 

Im Teil D wird durch die Verknüpfung der staatsrechtlichen und 
der ökonomischen Betrachtungsweise in einem integrierten Ansatz 

versucht, ein Beurteilungsraster aufzustellen, das es ermög-
licht, die verschiedenen Bereiche voneinander abzugrenzen. Die 
Besonderheit dieses Ansatzes liegt darin, daß er nicht nur die 
der Marktwirtschaft zugrundeliegenden Zielvorstellungen des 

klassischen Liberalismus zum Maßstab nimmt. vielmehr wird hier 
eine umfassendere Sicht gewählt, die von den aus der Verfassung 
resultierenden Wertvorstellungen des gesamten Gemeinwesens aus-
geht. Mit diesem vorgehen wird vermieden, daß die Wertmaßstäbe 
der Marktwirtschaft mit der einseitigen Orientierung an der 
freiheitlichen Zielsetzung zum alleinigen Beurteilungskriterium 
für andere Bereiche werden. Durch die Einordnung der Markt-
wirtschaft als Teil des gesamten Gemeinwesens wird zugleich de-
ren instrumenteller Charakter in bezug auf die übergeordnete 
Allgemeinwohlzielsetzung deutlicher, die neben der freiheitli-
chen Zielsetzung auch andere Wertvorstellungen enthält, auf 
denen das Gemeinwesen beruht. Auf diese Weise wird es mit dem 
hier gewählten Ansatz möglich, die Funktionen des öffentlichen 
Bereichs nicht nur anhand ökonomischer, sondern auch politi-
scher Kriterien zu bestimmen4 l, die hier eine wichtige Rolle 
spielen. 

Im letzten Kapitel E wird mit Hilfe des zuvor gewonnenen 
Beurteilungsrasters am Beispiel der Kirchen eine Einordnung 

dieser Parafisci in das Gemeinwesen vorgenommen. Dabei werden 
die historisch gewachsenen Strukturen und die nur geschichtlich 
zu erklärenden staatskirchenrechtlichen Sonderregelungen der 
Kirchen im Grundgesetz weitgehend außer acht gelassen. Ausge-
hend von ihrem Selbstverständnis und den daraus abgeleiteten 
Aufgaben einerseits, den ökonomischen und politischen Kriterien 

andererseits wird die öffentliche Bedeutung der Kirchen be-
stimmt. 
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B. Der intermediäre Bereich in dogmengeschichtlicher 

Betrachtung 

r. Die intermediären Finanzgewalten 

1. Begriff und Kennzeichnung 

Ende der 20er Jahre machte Fritz Karl Mann1 ) darauf aufmerksam, 
daß die finanzielle Belastung der Bürger unzureichend ausge-
drückt wird, wenn nur die den öffentlichen Haushalten zuflie-
ßenden Abgaben zugrundegelegt werden. Denn neben diesem öffent-
lichen Finanzbedarf, dessen Spiegelbild die Abgabenbelastung 
der Bürger ist, macht er "einen 'versteckten öffentlichen Be-

darf' (aus1 der Verf.), der uns in wechselnder Gestalt und 
wechselnder Größe in Staat und Selbstverwaltungskörpern entge-
gentritt"2). Das Gewicht der sich nicht über den allgemeinen 

Haushalt finanzierenden Institutionen hat nämlich in den Jahren 
nach dem Ersten Weltkrieg gegenüber den eigentlichen Fisci be-

trächtlich zugenommen, ohne großes Aufsehen zu erregen3 >. Statt 
daß der Staat neu auf ihn zukommende Aufgaben, wie es die Regel 
sei, durch die Schaffung neuer Ämter bewältigte, die ihren fi-
nanziellen Bedarf aus allgemeinen Haushaltsmitteln decken, 
hätte beobachtet werden können, daß der Staat verstärkt von ei-
ner anderen sich ihm bietenden Möglichkeit Gebrauch machte: Er 
übertrug diese Aufgaben an nichtamtliche Stellen, die zumeist 

in Gestalt einer juristischen Person des öffentlichen Rechts 
oder des Privatrechts auftraten4 l. Diese "intermediären Finanz-
gewalten", die sich zwischen Staat und Bürger schieben5 l, stel-
len "gleichsam eine Verlängerung des Staatswillens" dar. "Sie 
sind die Handlanger des Staates und der Selbstverwaltungskörper 
bei der Erfüllung öffentlicher Pflichten" 6 ). 

Die Ausgliederungen von staatlichen Funktionen aus den 
öffentlichen Haushalten wurden u.a. damit begründet, daß selb-
ständige Organe auf bestimmten Gebieten bessere finanz-

politische Leistungen erbrächten und/oder den Staatshaushalt 
entlasteten, daß mittlere Einheiten organisatorisch überlegen 
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und schließlich die Widerstände zur Durchsetzung bestimmter 
Handlungen geringer seien7 l. Die Merkmale, mit deren Hilfe man 
versuchte, den intermediären Bereich zu kennzeichnen, wurden 
von den existierenden Institutionen wie den Sozialversiche-
rungsträgern und den Selbstverwaltungseinrichtungen der Wirt-
schaft abgeleitet und sind - was dann nicht verwundert - im we-
sentlichen juristischer Natur8 l. 

Staatsrechtlich versteht man unter juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts "die mit eigener Rechtspersönlichkeit 

ausgestatteten Organisationsgebilde der mittelbaren Staatsver-
waltung", die vom Staat anerkannt oder geschaffen wurden, be-
stimmte öffentliche Aufgaben erfüllen und staatlicher Kontrolle 
unterliegen9 l. Am deutlichsten wird dies bei den Körperschaften 
des öffentlichen Rechts, die als "mitgliedschaftlich organi-

sierte, rechtsfähige Verbände des öffentlichen Rechts, welche 
staatliche Aufgaben mit hoheitlichen Mitteln unter staatlicher 
Aufsicht wahrnehmen", definiert werden10 l. Es handelt sich also 

bei den juristischen Personen des öffentlichen Rechts um vom 
Staat geschaffene bzw. mit dem öffentlich-rechtlichen Status 
ausgestattete Institutionen, die anerkannt öffentliche Aufgaben 
wahrnehmen11 l. Diese Selbstverwaltungskörper führen die vom 
Staat delegierten Aufgaben unter dessen Oberaufsicht durch12 l, 
genießen aber innerhalb ihrer umgrenzten Kompetenz eine eigene 
Entscheidungsautonomie. Besonders hervorgehoben wird ihre fi-
nanzielle Unabhängigkeit vom Zentralstaat, der sie, um ihren 
Finanzbedarf zu decken, mit dem Recht ausstattet, "dem Bürger 
in die Tasche zu greifen" 13 l. Diese hoheitliche Mit-
telbeschaffung, das wohl wichtigste Abgrenzungskriterium über-
haupt, geht im allgemeinen einher mit einer Zwangsmit-
gliedschaft14l. 

Diese Abgrenzung mag zur Untersuchung bestimmter Fragestel-
lungen durchaus geeignet sein, etwa wenn spezielle Probleme der 

Sozialversicherung unter dem Blickwinkel der Vertei-

lungsproblematik diskutiert werden. Ein neueres Beispiel dafür 
liefert Helmut Meinhold, der sich bei der Charakterisierung der 



17 

Parafisci an Mann anlehnt und die gesonderten Haushalte der 

Sozialversicherungen unter dem Aspekt der speziellen Leistungen 
rechtfertigt. Als wesentlichen Unterschied gegenüber den Haus-
halten der Gebietskörperschaften führt er die Gültigkeit des 
Affektationsprinzips bei den Parafisci an, das hier deshalb 
sinnvoll sei, weil sich die Leistungen dieser Organisationen an 
den Gegenleistungen der Empfänger ausrichteten. Wegen der viel-
fältigen sozialpolitischen Zielsetzungen, die mit der So-

zialversicherung verfolgt werden, und der daraus resultierenden 
Umverteilungseffekte trifft das auf die Sozialversicherung nur 
noch begrenzt zu15). 

Inhaltlich ähnliche Vorstellungen zur Parafiskalität wie Mann 
entwickelte in der italienischen Finanzwissenschaft Emanuela 
Morselli. Nach Georgio Stefani16 ) wollte er die bis dahin vor-
herrschende territoriale Betrachtungsweise der Finanzwissen-

schaft mit der Unterteilung in Staats- und Gemeindefisci über-
winden. Außerdem stellte er auf den funktionalen Charakter ab, 

indem er von einer institutionellen Sicht ausging. 

Die herkömmliche Einteilung in Staats- und Gemeindefisci erfaßt 

seiner Ansicht nach nicht alle Bereiche staatlicher Tätigkeit 
und ist deshalb zu eng. Unter dem Druck neuer, vornehmlich 
sozialpolitischer Aufgaben hat der Staat für bestimmte qualifi-
zierte Zwecke Institutionen geschaffen oder bereits bestehende 
damit betraut, ihn bei der Erfüllung seiner Aufgabe, der Dek-
kung öffentlicher Bedürfnisse, zu unterstützen oder ihm ein-
zelne dieser Aufgaben abzunehmen. Morselli sieht in dieser 
finanzwirtschaftlichen Spezialisierung von bestimmten 
Institutionen, die der staatlichen Leitung und Kontrolle unter-
stehen, eine Anpassung der Verwaltung an die wechselnden staat-
lichen Aufgaben. Während sich diese grundsätzliche Begriffs-
fassung im Prinzip nicht von derjenigen Manns unterscheidet, 
führt Morselli zwei weitere Aspekte an, die eine besondere Be-
trachtung verdienen. 



18 

Die von ihm als Parafisci bezeichneten Institutionen dienen der 
Befriedigung öffentlicher Bedürfnisse, und zwar solcher, die 
eher auf besonderen, veränderlichen Zwecken beruhen, die sich 
aus den herrschenden sozialen und wirtschaftlichen Anschauungen 
ergeben17 ). Allerdings unterläßt es Morselli, weiter zu fragen, 
was denn eigentlich öffentliche Bedürfnisse seien. Er versucht 
nicht, diese mit Hilfe des Bedürfnis- oder Gutscharakters 
festzulegen, sondern er unterstellt - und damit verbaut er sich 
einen weitergehenden Ansatz-, daß öffentliche Bedürfnisse 
gleichbedeutend sind mit staatlicher Erfüllung. Zu dieser Ein-

schätzung, die mit einigen staatsrechtlichen Auffassungen, die 
unten betrachtet werden, weitgehend übereinstimmt, gelangt er, 
weil er es aufgrund des steten Wandels der Staatsfunktionen für 

unmöglich erachtet, Aufgaben nach ihrem Inhalt einem Träger zu-
zuordnen, sondern allenfalls nach dem Zweck und den sie wahr-
nehmenden Institutionen18 ). 

Der zweite interessante Gedanke bei Morselli berührt den 
Zusammenhang zwischen dem Empfänger der Leistungen von Pa-

rafisci und deren Finanzierung. Morselli untersucht die Pa-
rafisci hauptsächlich unter dem Blickwinkel ihrer Besonder-
heiten gegenüber dem Staatshaushalt und der daraus folgenden 
Finanzierung19 ). Dabei konstatiert er zwar den steuerähnlichen 
Charakter dieser Abgaben, glaubt aber doch zwei wesentliche Un-
terschiede ausmachen zu können, die ihre Ursachen in den 
Eigenheiten dieser Institutionen haben20), 

Zum einen sind die Funktionen der Parafisci auf bestimmte Grup-
pen bezogen, die sich nach wirtschaftlichen und sozialen Merk-
malen abgrenzen lassen. Daraus folgert er für die Finanzierung, 
daß sie nach dem Prinzip der Solidarität erfolgen soll, d.h., 
daß die Angehörigen dieser Gruppen selbst für die Leistungen 
der Parafisci aufzukommen haben. Staatliche Subventionen hält 
er allenfalls bei solchen Zwecken für gerechtfertigt, die von 
allgemeinem Interesse sind und von den Gruppen nicht genügend 

berücksichtigt werden21 ). Diesen wichtigen Aspekt, daß be-
stimmte Kollektivtätigkeiten über ihren eigenen Bereich hinaus 
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Wirkungen zeigen, die sogar eine Subventionierung angezeigt er-

scheinen lassen, verfolgt er indessen ebenfalls nicht weiter. 

Zum anderen nennt er als weiteres Wesensmerkmal den 
"altruistische/n} Grundsatz als Prinzip kollektiver Wohltä-
tigkeit". Hier unterstellt er, daß das "soziale Pflichtbe-
wußtsein" die Ursache für die Erhebung der besonderen Abgaben 
zu wohltätigen Zwecken sei. Danach verschaffen sowohl die Abga-
benverpflichtung - selbst wenn sie zwangsweise erfolge - als 
auch die damit erbrachten Leistungen ein Gefühl der Befriedi-
gung und stiften insofern bei der Erhebung und Verwendung der 
Mittel Nutzen22 l. So interessant diese Vorstellungen für eine 
allgemeine Theorie der Parafisci klingen mögen, rufen sie bei 
der von Morselli unterstellten Nähe der Parafisci zum Staat 
doch erhebliche Bedenken hervor. Wie nämlich weiter unten noch 
zu zeigen sein wird23 l, verkehrt er den Begriff des Altruismus 
im Sinne von Sax, auf den er sich beruft, ins Gegenteil, wenn 
er ihn auf staatliche Zwangsleistungen überträgt; denn die Ein-
sicht in die Notwendigkeit der Zwangsleistungen heißt noch 
lange nicht, sie freiwillig zu entrichten. Der Trugschluß von 
Morselli beruht wohl darauf, daß er jegliche Sozialpolitik mit 

altruistischem Verhalten gleichsetzt. Indem er jedoch einge-
steht, daß das soziale Bewußtsein im allgemeinen nicht so stark 
ausgeprägt sei, sieht er diese Schwäche seines Ansatzes 
selbst24 l. 

Er schneidet aber einige Problembereiche an, die uns später 
noch ausführlicher beschäftigen werden: einmal das altrui-
stische Verhalten, durch das bestimmte Formen kollektiver 
Betätigung beeinflußt sind. Dabei dürfte es das bei der Be-
reitstellung kollektiver Güter auftretende Problem der 
"Trittbrettfahrer" bei Morselli wegen des von ihm unterstellten 
sozialen Pflichtbewußtseins nicht geben, das sich bei den 
Pflichtigen in einem "geistigen und moralischen Wohlgefühl der 
inneren Befriedigung" ausdrückt. Ausführlicher werden wir uns 
weiter unten außerdem mit dem Gedanken befassen, wonach Gruppen 



20 

kollektive Leistungen erbringen, die außerhalb des Kollektivs 

auf Interesse stoßen. 

2. Beurteilung und Weiterentwicklungen 

Die finanzwirtschaftlichen Einwände gegen die Parafiskalität 
können wir kurz abtun, da sie den haushaltspolitischen Aspekt 
berühren und deshalb in dem hier erörterten Zusammenhang nicht 

unmittelbar interessieren. Sie werden in einem Verstoß gegen 
die Haushaltsgrundsätze, vornehmlich die Grundsätze der Budget-
einheit, der Nonaffektation, der Klarheit, Öffentlichkeit und 
Vollständigkeit und in den damit einhergehenden Gefahren gese-
hen25). 

Der prinzipielle Gehalt des historischen Parafisci-Begriffs be-
darf allerdings einer etwas ausführlicheren Würdigung. Die Kri-
tik entzündet sich an der einseitigen Zuordnung der Parafisci 
zum Staat und der damit in der Regel verbundenen Finanzierung 

über Zwangsabgaben als unabdingbarem Kennzeichen. Smeka1 26 ) 
stellt dazu treffend fest: "Das starre Festhalten am Kriterium 
der Zwangsabgabe hat die Theorie der Parafiskalität in eine 
Sackgasse geführt. Es versperrt die Sicht auf alle jene inter-
mediären Gebilde, die zwar nicht das juristische Merkmal ho-
heitlicher Mittelbeschaffung aufweisen, aber dennoch in Erfül-
lung ihrer partikulären Aufgaben fiskalische Entscheidungszen-
tren zur Erstellung von Kollektivleistungen darstellen." Somit 
sind die Aktivitäten derartiger organisierter Gruppen im 
gesellschaftlichen Raum praktisch per definitonem nicht im Be-
griff der intermediären Finanzgewalten enthalten27 ). 

Smekal und Andreae28 ) haben diese enge Betrachtungsweise 
verlassen. Ihr Verdienst ist es, die intermediären Finanz-

gewalten auf die gesellschaftliche Realität hin erweitert zu 
haben. Sie rechnen zu den Parafisci sowohl die staatlich abhän-
gigen Fisci im Sinne von Fritz Karl Mann als auch die gesell-

schaftlichen Gruppen, die öffentliche Funktionen im Bereich 
zwischen Staat und Privaten wahrnehmen. Nach Smekal " ... kann 
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die Entstehung IF (intermediärer Finanzgewalten; der Verf.) 
entweder auf die staatliche Ausgliederung von Teilfunktionen 
oder auf die Zusammenfassung von Einzelinteressen im nicht-
staatlichen Raum zu gesellschaftlich bedeutenden Grup-
penorganisationen zurückzuführen sein," 29 ) 

Smekal hat der Diskussion der intermediären Finanzgewalten mit 
dem Abstellen auf die Erfüllung öffentlicher Funktionen und da-
mit der Erfassung "alle(r) finanzwissenschaftlich relevanten 
Gebilde zwischen Individuum und Staat" 30) neue Perspektiven er-
öffnet. Als typisches Betätigungsfeld für die Parafisci macht 
er die Gesellschaft aus, deren Strukturen er allerdings nicht 
tiefer durchleuchtet. Zur systematischen Einordnung der Para-
fisci zwischen Individuum und Staat zieht er in erster Linie 
deren Aufgaben heran, die er mit Hilfe der Theorie der Kol-
lektivgüter charakterisiert. Auf diese Weise gelingt ihm zwar 
im großen und ganzen die Abgrenzung gegenüber dem rein privaten 
Bereich, obwohl der Öffentlichkeitsgrad der Güter, der das Aus-

maß der Externalitäten eines Gutes angibt, in der von ihm 
benutzten Begriffsfassung - wie im Kapitel D noch gezeigt wird 
- bestimmte öffentliche Funktionen der intermediären Finanzge-
walten nicht zum Ausdruck bringt. Der ausschließliche Rückgriff 
auf ökonomische Merkmale muß aber versagen, wenn es um die Ab-
grenzung gegenüber dem Staat geht, und zwar deshalb, weil ein 
rein ökonomisches, nur auf den Gütermerkmalen beruhendes Krite-
rium gerade in dem Zwischenbereich von Staat und Gesellschaft 
wegen der gegenseitigen Verschränkung nicht ausreicht. Das 
sieht auch Smekal, und er behilft sich deshalb mit dem bei ihm 
vom Aufgabencharakter losgelösten institutionellen Merkmal der 
Selbstverwaltung von Gruppeninteressen31 ). Die entscheidende 
Frage aber, warum und bei welchen Aufgaben eine Selbstver-
waltung sinnvoll ist, wird von ihm nicht beantwortet. Bedeutung 
und Funktionen der zahlreichen Organisationen im modernen Ge-
meinwesen, insbesondere ihr Verhältnis zum Staat und ihre Rolle 
in der Gesellschaft, können ohne Berücksichtigung politischer 
Kriterien nicht vollständig erfaßt werden. 



22 

Einen anderen, auch staatsrechtliche Kriterien berücksich-
tigenden Ansatz hat Wolfgang Kirberger32 l gewählt, um den Funk-
tionsbereich der gesellschaftlichen Gruppierungen neben dem 
Staat "auszuloten". Als grundlegenden Maßstab für die Einord-
nung als öffentliche oder private Aufgabe nennt er die kollek-
tiven Wertvorstellungen, die es zu ermitteln gilt33 l. Dazu be-
nutzt er ein zweistufiges Verfahren34 l. Ausgehend von den in 
der Verfassung niedergelegten grundsätzlichen Staats-
zielbestimmungen, insbesondere dem Sozialstaatsprinzip, sowie 
von den durch politische Wahlen getroffenen kollektiven 

Grundentscheidungen über die Aufgabenverteilung sucht er die 
kollektiven Wertvorstellungen festzustellen. Mit diesem ersten 
Schritt will er die Frage beantworten, inwieweit eine Aufgabe 
gemessen an den kollektiven Grundentscheidungen überhaupt als 
lösungsbedürftig zu betrachten ist. In einem zweiten Schritt 
prüft er mit Hilfe ökonomischer Kriterien, ob es sich um pri-
vate Güter handelt, die über den Markt bereitgestellt werden 
können35 l. Die Restgröße, also die nicht privaten Güter, umfaßt 

dann die kollektiv bereitzustellenden öffentlichen Güter. Um 
die öffentlichen Güter zu bestimmen, wählt Kirberger folglich 
den indirekten Weg einer Negativdefinition über die positive 
Festlegung der privat bereitgestellten Güter. Die nicht 
privaten Güter unterscheidet er also nicht - wie es in dieser 
Arbeit geschehen soll - weiter in staatliche und öffentliche 
Güter. Da für seine Zwecke nur die kollektiv lösungsbedürftigen 
Aufgaben interessieren, ist es für ihn unerheblich, ob die Be-

darfsdeckung dieser Güter über den Staat oder über nichtstaat-
liche Träger, die auch aus altruistischen Motiven heraus tätig 
sein können, erfolgt . 

Ein wesentliches Resultat der Vorgehensweise Kirbergers ist die 
Feststellung, daß die Einordnung der einzelnen Aufgaben danach, 
ob sie öffentlich oder privat befriedigt werden, nicht auf 
Dauer festgelegt wird. Die kollektiven Wertvorstellungen, die 
ausschlaggebend sind für die Zuordnung der Aufgaben, wandeln 

sich im Zeitablauf. Dementsprechend verändert sich die Inter-
pretation der grundlegenden Staatszielbestimmung wie etwa des 
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Sozialstaatsprinzips und damit auch die Struktur der Staatstä-
tigkeit36l. 

Der erste Schritt Kirbergers, die Verfassung als Bezugspunkt 
für die Aufgabenbestimmung zu wählen, erscheint zunächst 
vielversprechend. Die Ergebnisse, die er erzielt, bleiben in-
dessen eher unbefriedigend. Er stellt fest, daß die Verfassung 
selbst nur wenige Staatsaufgaben explizit anführt37 l. Die mei-
sten müssen über die Interpretation der Staatszielbstimmungen 
gewonnen werden. Am Beispiel des Sozialstaatsprinzips belegt 
er, daß bei entsprechender Auslegung, wobei er allerdings die 

übrigen Grundwerte außer acht läßt, letztlich nahezu alle Auf-
gaben öffentlicher Natur sind. Aus diesem Grunde reicht bei ihm 

die Verfassung allein nicht aus. Er zieht deshalb die kollekti-
ven Wertvorstellungen hinzu, die bei Wahlen, bei den Regieren-
den und Repräsentanten sowie durch die öffentliche Meinung ge-
äußert werden, um so festzustellen, welche Aufgaben überhaupt 
lösungsbedürftig sind. Die Unergiebigkeit der verfas-

sungsmäßigen Zielsetzungen bei Kirberger ist darauf zu-
rückzuführen, daß er weder die teilweise konfliktäre Natur der 
Wertvorstellungen der Verfassung sieht noch deren Hinordnung 
auf das übergeordente Kriterium Allgemeinwohl beachtet, dessen 
bestmögliche Verwirklichung letztendlich ausschlaggebend für 
den Charakter einer Aufgabe ist. 

Beim zweiten Schritt beläßt er es dabei, die Art der 
Leistungsbereitstellung danach zu differenzieren, ob sie privat 
oder öffentlich erfolgen so11 38 l. Als Maßstab dienen ihm dabei 
ökonomische Kriterien, insbesondere die Funktionsfähigkeit des 

Marktes als Indiz für eine private und die Theorie der öffent-
lichen Güter als ein solches für eine öffentliche Aufgabe. Auf 
die begrenzte Aussagefähigkeit dieses Instrumentariums und die 
damit verbundene Abgrenzungsproblematik wegen des breiten 
Unbestimmtheitsbereiches, der vom Ausmaß der externen Effekte 
abhängig ist, läßt er sich jedoch nicht weiter ein. Ebensowenig 
verfolgt er die wegen ihrer Bedeutung für die Aufgabenvertei-
lung wichtige Erkenntnis weiter, daß meritorische Aspekte auf 
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kollektiven Wertvorstellungen beruhen, die hauptsächlich auf 
das Sozialstaatsprinzip, daneben auch auf andere Grundentschei-
dungen der Verfassung, zurückgehen. 

Der Vorschlag Kirbergers, Ansatzpunkte für die Verteilung der 
Aufgaben da zu suchen, wo die kollektiven Grundentscheidungen 
für das Zusammenleben in der Gesellschaft niedergelegt sind, 
nämlich in der Verfassung, sowie die Berücksichtigung anderer 
Entscheidungsmechanismen, die kollektive Wertvorstellungen er-
zeugen, weist in die richtige Richtung. Es mangelt seinem An-
satz aber daran, daß die Staatsziele nicht deutlicher herausge-
stellt und diese nicht mit den ökonomischen Kriterien in Ver-
bindung gebracht werden. So wie sich seine Lösung darstellt, 
muß gerade in den problematischen Fällen die Bestimmung der 
einzelnen Aufgaben als "öffentlich" oder "staatlich" unbestimmt 
bleiben. Allerdings hatte Kirberger auch nicht die Absicht, die 
als kollektiv lösungsbedürftig ermittelten Aufgaben danach zu 
unterscheiden, ob sie nun vorn Staat oder von anderen ge-
sellschaftlichen Trägern erfüllt werden sollen. Für seine Fra-
gestellung genügt die von ihm vorgenommene Trennung in öf-
fentliche und private Güterbereitstellung. 

Einen Ausschnitt aus dem breiten Spektrum der Aktivitäten 
gesellschaftlicher Gruppierungen haben Ulrich Schrnoltzi und 
Hans Heinrich Nachtkamp betrachtet39 ). Sie untersuchen das An-

gebot der teilweise altruistisch motivierten privaten Or-
ganisationen ohne Erwerbscharakter in den Bereichen, in denen 
es von staatlicher Seite gewünscht und deshalb unterstützt 
wird, und vergleichen es mit dem des Staates. Dabei kommen sie 
zu dem Ergebnis, daß diese Organisationen eher in der Lage sind 
als der Staat, die heterogenen Bedürfnisse der Nachfrager über 
ein vielfältiges Angebot zu befriedigen. Bei den angebotenen 
Gütern handelt es sich um Mischgüter, die nicht unbedingt eine 
staatliche Bereitstellung erfordern. Ob in einer plu-
ralistischen Gesellschaft von diesen Organisationen ein den 
verschiedenen individuellen Interessen gerecht werdendes, dif-
ferenziertes Angebot erfolgen kann, wird anhand der Guts-
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merkmale Grad der Konsumrivalität und Anwendbarkeit des Aus-
schlußprinzips überprüft. Schmoltzi zeigt dann, wie dies bei 
entsprechender staatlicher Unterstützung möglich ist40 l. 

Die von Schmoltzi und Nachtkamp angestellten Überlegungen füh-
ren scheinbar zu Ergebnissen, die über das hinausreichen, was 
gemeinhin mit Hilfe der von ihnen verwendeten Kriterien Konsum-
rivalität der Güter und Anwendbarkeit des Ausschlußprinzips 
ausgesagt worden ist. Dies liegt daran, daß sie davon ausgehen, 
daß der Staat die Externalitäten (zumindest teilweise) durch 
finanzielle Unterstützungen internalisiert. Die Grundfrage 
aber, warum und bei welchen Gütern es sich um einen erwünschten 
Bedarf handelt, der den Staat zu Interventionen veranlaßt, 
bleibt ungeklärt. Allerdings muß gesagt werden, daß es den bei-
den Autoren in erster Linie gar nicht um diesen Aspekt geht, 
sondern daß sie vor allem aufzeigen wollen, daß in dem betrach-
teten Bereich die Allokationseffizienz durch geeignete 
Finanzierungsformen gesteigert werden kann. 
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II. Die "Gemeinwirthschaften" in der älteren fi-

nanzwissenschaftlichen Literatur 

1. Die Natur der Bedürfnisse und die Bildung von Kollektiven 

Die ökonomische Analyse der intermediären Finanzgewalten bliebe 
unvollständig, wenn auf die älteren finanzwissenschaftlichen 
Beiträge zur Erklärung der verschiedenen Formen des Wirt-
schaftens verzichtet würde. Gerade die deutschsprachigen 
Staatswirtschaftler des vergangenen Jahrhunderts haben dazu We-

sentliches beigetragen. Ihr Hauptanliegen bestand darin, die 
Notwendigkeit der Staatstätigkeit zu begründen. Zu diesem Zweck 
haben sie alle Formen des privaten und kollektiven Wirtschaf-
tens daraufhin untersucht, welche Bedürfnisse mit ihnen jeweils 
befriedigt werden können. Diese älteren Autoren sind deshalb 
besonders interessant, weil sie in ihre Überlegungen ausdrück-
lich politische und gesellschaftliche Leitvorstellungen mit 
einbezogen und sich - im Gegensatz zu den neueren Ansätzen, die 
zwar in theoretischer Hinsicht tiefer gehen - nicht mit einer 
rein ökonomischen Beurteilung zufriedengaben. Hervorzuheben ist 
besonders, daß sie die unterschiedlichen Motive und Antriebs-
kräfte bei den einzelnen Formen des Wirtschaftens herausge-
arbeitet haben. In den folgenden Ausführungen beschränken wir 

uns auf die für unser Problem relevanten Aussagen zu den 
Unterschieden des staatlichen und nichtstaatlichen kollektiven 
Wirtschaftens. 

Gleichwohl erscheint es uns angebracht, auf die Begründungen 
für die Staatstätigkeit ausführlicher einzugehen, weil damit 
aufgezeigt werden kann, was letztendlich ausschlaggebend für 
die Staatstätigkeit ist und welche Abgrenzungskriterien zum 
nichtstaatlichen Bereich sich daraus ergeben. 

Die Frage nach Art und Umfang der wirtschaftlichen Staatstätig-
keit war und ist noch immer eines der zentralen Probleme der 
Finanzwissenschaft. Es waren zwei geistige Strömungen, der 
Liberalismus und die organische Staatsauffassung, die maßgeb-
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lieh das Denken über die wirtschaftliche Rolle des Staates be-
einflußt haben. 

Die vom Gedankengut des Liberalismus geprägten, vornehmlich 
angelsächsischen Ökonomen weisen dem Staat nur wenige Grund-
funktionen zu41 l. Ihre Staatsauffassung wurzelt in der von 
individualistischen Vorstellungen ausgehenden Fiktion eines 
"Gesellschaftsvertrages". Danach verfügt der Staat nur über 
diejenigen Rechte, die ihm die Bürger im Gesellschaftsvertrag 
abgetreten haben, um ein geregeltes Zusammenleben im Gemeinwe-

sen zu ermöglichen42 l. Die Aufgaben des Staates, der dadurch 
zum "Nachtwächterstaat" degeneriert, begrenzen sich auf den 
Schutz gegen äußere Feinde und die Rechtssicherheit im In-
nern43l. Die Staatswirtschaft ist nach dieser Auffassung ein 

unproduktives Übel, und folglich war das kleinste Budget auch 
zugleich das beste44 l. Die Kollektivwirtschaft weist keine 
Unterschiede zur Privatwirtschaft auf. Die Beziehungen zwischen 
Staat und Individuum erfolgen analog zum marktwirtschaftlichen 
Tauschvorgang. Die aus der Konstruktion des Gesellschafts-
vertrages abgeleiteten Äquivalenzvorstellungen sahen in den 
Abgaben nur den Preis für den vom Staat bereitgestellten 
Schutz45 l. 

In krassem Gegensatz zu dieser individualistischen Ver-
tragstheorie standen die zu Beginn des 19. Jahrhunderts in 

Deutschland aufkommenden idealistischen Gedanken zu Wesen und 
Zweck des Staates. Insbesondere Georg Wilhelm Friedrich Hegels 
Staatsphilosophie hat auf die Finanzwissenschaft in jener Zeit 
mit deren hervorragenden Vertretern Lorenz von Stein, Albert E. 
Fr. Schäffle und Adolph Wagner einen nachhaltigen Einfluß 
ausgeübt46 l. Der Staat war für Hegel die "Personifikation der 

ganzen sittlichen Gemeinschaft", er war nicht nur eine 
"willkürliche Bildung", sondern eine "unumgängliche Bedingung 

und zugleich höchste Form des gesellschaftlichen Zusammenlebens 
der Menschen" 47 l. Das Dasein des einzelnen gewinnt durch die 

Unterordnung unter die überpersönlichen Mächte, die sich im 
Staat vervollkommnen, erst an Sinn und Wert48 l. 
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Zumeist wurde - insbesondere in der älteren Finanzwissenschaft 
- bei der Bestimmung der Staatstätigkeit von der Theorie der 
Kollektivbedürfnisse ausgegangen49 ). Kurt Schmidt50) hat in ei-

nem dogmengeschichtlichen Abriß der "Lehre von den 
Kollektivbedürfnissen" die grundlegenden Ansätze daraufhin un-
tersucht, inwieweit sie einer Abgrenzung der öffentlichen (im 

Sinne von staatlichen) von der privaten Wirtschaft dienlich 
sind. Die vorgefundenen Auffassungen, die sich vor allem darin 
unterscheiden, wer die Bedürfnisse empfindet, können danach in 
drei grundsätzliche Kategorien eingeordnet werden. Bei der 
ersten ist es die Gemeinschaft, bei der zweiten das Individuum 
als Mitglied oder im Interesse der Gemeinschaft und bei der 
dritten das Individuum selbst, die als Träger der Bedürfnisse 
angesehen werden51 ). 

Kollektive als Träger von Bedürfnissen sind bei den stark von 
der organizistischen Staatsauffassung geprägten Ansätzen anzu-
treffen. Schmidt52 ) zählt zu ihren Hauptvertretern Friedrich B. 
W. von Hermann53 ) und Carl Menger54 ). Beide55 ) vertreten die 
Ansicht, daß es Bedürfnisse gibt, die der einzelne nicht als 
Individuum empfindet, sondern nur die Gemeinschaft als solche. 
Es handelt sich dabei um Bedürfnisse, die eine zu einer 

"höheren Einheit organisierte Personenmehrheit" hat, die also 
eine eigene Persönlichkeit besitzt. Bedürfnisse dieser Art sind 
z.B. Landesverteidigung und Rechtspflege. Diese beiden Güter, 
wie auch andere, die zwar ursprünglich auf Privatbedürfnissen 

beruhten, jedoch von nahezu allen Staatsbürgern geäußert wer-
den, werden zweckmäßigerweise mittels "collectiver Anstalten" 
befriedigt56 ). Für die Abgrenzung von staatlichen und privaten 
Aufgaben sind diese Ansätze indessen wenig geeignet. Der Grund 
liegt darin, daß Bedürfnisse nicht von Kollektiven, sondern nur 
von Individuen empfunden werden können57 ). 

Diese Kritik versuchten die Vertreter der zweiten Gruppe zu be-
rücksichtigen, bei denen das Individuum als Glied eines Kollek-

tivs besondere Bedürfnisse hat. Hier sind vor allem Emil Sax, 
Hans Ritschl, Franz Cuhel und Edwin R. A. Seligman zu nen-
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nen58 ). Charakteristisch für diese Gruppe ist, daß die ihr zu-
gehörigen Autoren" ... das Bedürfnis zwar als eine individuelle 
Regung ansehen, zugleich aber betonen, daß das Einzelwesen als 
Glied oder Teil der Gemeinschaft in ihrem Interesse oder durch 
sie geformt, gewissermaßen aus sich selbst heraustretend oder 
über sich selbst hinwegsehend, Bedürfnisse besonderer Art, eben 
Kollektivbedürfnisse, empfinden könne." 59 ) Für Sax kann nicht 
" ... das Abstractum Staat .. Zwecke setzen, empfinden und han-
deln, sondern nur die concreten beseelten Individuen, seine 
Elemente, vermögen dies". Diese Kollektivbedürfnisse entwickeln 

die Individuen zusammen mit einer Vielzahl von Individuen, die 
sich in ihrer "Gesammtheit Lebenszwecke setzen". Das Kollektiv-
bedürfnis resultiert folglich aus der "collectivistischen 
Zusammengehörigkeit" 60). 

Bei Ritschl sind die besonderen Bedürfnisse die 
Gesamtheitsbedürfnisse, die ihren Ursprung in der Korporation 
haben. Die Korporation als Zwangsgemeinwirtschaft selbst kann, 
weil sie keine Psyche hat, keine Bedürfnisse empfinden; sie 
handelt durch ihre Organe61 ). Das eigentliche Subjekt der 
Finanzwirtschaft ist" ... die ideelle und doch tatsächliche 
Einheit der Gesamtheit, die hinter der Korporation steht, in 
der sie nur ihre Organisation ... schafft ... So ist ... nicht 
der Staat das eigentliche Subjekt der Staatswirtschaft, sondern 
das im Staat geeinte Staatsvolk, die Volksgemeinschaft" 62 ). Da-
bei ist die Gesamtheit nicht die Summe der Individuen, sondern 
eine "überindividuelle Gemeinschaft", die unabhängig vom ein-
zelnen diesen überdauert63 ). Dem Zweck der Gesamtheit, "der 
allseitigen Förderung des nationalen Lebens, der Wahrung der 
Unabhängigkeit und Freiheit, der inneren Ordnung des Staates, 
der Förderung des Ganzen und der Teile", entspringen "objektive 
Bedürfnisse", die "objektiven Gesamtheitsbedürfnisse" 64 l. Als 
Träger der Gesamtheitsbedürfnisse tritt nicht das " ... verein-
zelte Individuum mit seinen egoistischen Interessen (auf; der 
Verf.), sondern (es erscheint; der Verf.) als das Glied der Ge-
meinschaft, insoweit es sich als solches fühlt und unabhängig 

von sich überhaupt für die Gemeinschaft fühlt, empfindet, denkt 



31 

und handelt" 65 ). Dieses Empfinden des einzelnen als Glied der 
Gemeinschaft für die Gesamtheit, das nach Schmidt Cuhe1 66 ) als 
"Wir-Vorstellung" und Seligman67 ) als "Idee der Verpflichtung" 
und "Gefühl der Loyalität" bezeichnen, nennt Ritschl den 
"Gemeinsinn", der darin zum Ausdruck kommt, daß das Individuum 
seine eigenen Interessen hinter die der Gesamtheit zurückstellt 
und somit für diese Opfer bringt68 ). 

Von den "Gesamtheitsbedürfnissen" unterscheidet Ritschl die 
"Sammelbedürfnisse". Es handelt sich dabei um Individualbe-

dürfnisse, zu deren Befriedigung sich mehrere Individuen 
freiwillig - Ritschl nennt diese freien Gemeinwirtschaften 
"Assoziationen" - zusammenschließen. Am Charakter dieser Sam-
melbedürfnisse ändert sich selbst dann nichts, wenn der Staat 
die Bedarfsdeckung übernimmt69 ). Für Ritschl liegt der Grund 
für den Zusammenschluß von mehreren Individuen darin, daß diese 
Individuen gemeinsame Zwecke verfolgen und daß der Umfang der 
zu deren Verwirklichung notwendigen Mittelverwendung in diesem 
Falle die wirtschaftliche Kraft des einzelnen übersteigt70), 

Diese Definition von Ritschl schließt allerdings einen sehr 
großen Kreis von Aktivitäten ein, wie an den von ihm genannten 
Beispielen deutlich wird. Er zählt dazu etwa Sportvereine, Ge-
nossenschaften, Konsortien, Gesellschaften u.ä. 71 ). Damit er-
faßt er primär Bereiche, die heute eindeutig dem marktwirt-
schaftlichen Sektor zugeordnet werden. 

Die gerade angeführten Ansätze gehen vom Individuum als einzig 

möglichem Träger von Bedürfnissen aus. Indessen müssen die 
Individuen - sieht man von den Sammelbedürfnissen bei Ritschl 
einmal ab - besondere Eigenschaften aufweisen, um solche Kol-
lektivbedürfnisse empfinden zu können. Dem einzelnen, und darin 
liegt der Haupteinwand gegen diese Ansätze, wird eine 
idealistische Verhaltensweise unterstellt. Diese Schwäche sehen 
die Vertreter dieser Auffassungen selbst, wenn sie, wie wir 
später sehen werden, einschränkend zugeben, daß dieser 
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"Gemeinsinn" nicht bei allen gleich ausgeprägt ist und deshalb 
Zwang zur Durchsetzung der Gesamtinteressen erforderlich ist. 

Für die Vertreter der dritten Gruppe ist das einzelne Indi-
viduum - ohne spezielle Bindung an ein Kollektiv und nicht 
stellvertretend für es - Träger der Bedürfnisse. Die Verknüp-
fung von individuellem Bedürfnis und kollektivem Handeln und 
damit staatlichen Aktionen versucht ein Teil der Autoren (u.a. 
Adolph Wagner, Antonio De Viti De Marco) über den Ursprung der 
Kollektivbedürfnisse, ein anderer Teil (Friedrich von Wieser, 
Erik Lindahl, Margit Cassel, Richard A. Musgrave) über die Be-
friedigung der Bedürfnisse herzustellen72 l. 

Adolph Wagner73 l unterscheidet zwischen den auf dem "physisch-
geistigen Wesen des Einzelnen" beruhenden "Individualbedürfnis-
se(n)" und den Gemeinbedürfnisse(n) (Collectivbedürfnisse(n))", 
die "beim Einzelnen aus dessen Angehörigkeit zu menschlichen 
Gemeinschaften" resultieren und die" ... daher eine Conseguenz 

der socialen (gesellschaftlichen) Natur des Menschen" sind. Bei 

den weiteren Ausführungen Wagners könnte man zunächst den 
Eindruck gewinnen, daß er der gerade erwähnten zweiten Gruppe 

zuzuordnen sei. Er fährt nämlich fort, daß die "zunächst 
wesentlich natürlichen Gemeinschaften" (Familien, Geschlecht, 
Volk, Staat usw.) das isolierte Individuum mit "sittlichen 
Rechten und Pflichten" an sich binden und damit zu einem Teil 
bzw. "Glied der Gemeinschaft" machen, als deren "Glied" er sich 
dann auch fühlt74 l. Die Gemeinschaft verfolge zwar bestimmte 
Zwecke und sei das "Höhere, Wichtigere und Dauernde", dann be-
tont er jedoch, daß sie" ... stets Mittel für die Zwecke des 
Einzelnen", nicht aber "Selbstzweck" sei75 l. 

Die Gemeinschaftsinteressen sind auch die "wahren Interessen 
des Individuums" und gehen, als "Gemeinschaftszweck" gesetzt, 
den "Individualzwecken" vor. Dabei darf nicht übersehen werden, 
daß der "Gemeinschaftszweck" diejenigen Individualzwecke ent-
hält, die der einzelne nur als Glied und zusammen mit der Ge-
meinschaft erfüllen kann76 l. Damit gelangt Wagner schließlich 
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zu einer genaueren Begriffsfassung der Gemeinbedürfnisse: "Es 
sind solche Bedürfnisse, welche die Individuen als Glieder 
menschlicher Gemeinschaften empfinden, denen sie von Natur und 
gezwungen oder nach freier Wahl angehören ... ; Bedürfnisse fer-
ner, welche sie um ihrer selbst, wie um der Anderen, mit ihnen 
die betreffende Gemeinschaft bildenden Individuen und um dieser 

Gemeinschaft Willen befriedigt haben wollen und müssen; und Be-
dürfnisse endlich, deren Befriedigung es allein möglich macht, 
dass ein gesellschaftliches Zusammenleben, ein wirth-
schaftliches Zusammenwirken menschlicher, mit eigenem Willen 
begabter Einzelwesen ... stattfinde, ohne allzu störende 
Reibungen und feindliches Gegeneinanderwirken, als Folge von 
individuellen Willens- und Handlungsconflicten und mit mög-
lichst zweckmässigen Füreinander-Wirken, als Folge gemeinsamer 
Willens- und Handlungsrichtung auf die Gemeinschaftszwecke hin, 
sodass die Interessen der Gemeinschaften und ihrer Glieder 
thunlichst gefördert werden." Die Gemeinbedürfnisse weisen da-
mit " ... durch ihre Natur ... " auf eine Befriedigung durch das 
" ... gemeinwirthschaftliche Princip und System ... " hin. 77 > 

Außer den Individual- und den reinen Gemeinbedürfnissen führt 
Wagner als dritte, gegenüber letzteren eher verschwommen abge-
grenzte Spezies die "gesellschaftliche(n) oder Classen-
(Gruppen-)Gemeinbedürfnisse" an. Das sind Bedürfnisse, " .•. 
welche aus der Gemeinsamkeit eines wichtigeren Interesses ent-
stehen, das hier eine Anzahl von Personen (aus physischen, 
wirtschaftlichen, geistigen, sittlichen und religiösen Interes-
sen, der Verf.) zu einer Interessengruppe verbindet und diesel-
ben eben dadurch von anderen Gruppen und Einzelnen trennt" 78 ). 
Diese Bedürfnisse würden deshalb in gemeinsamen Veranstaltungen 
und Einrichtungen befriedigt79). 

Ohne nähere Erläuterungen über die Motive und die Triebkräfte 

dieser "Gruppen-Gemeinbedürfnisse" trifft indessen das für Rit-
schl bei den Sammelbedürfnissen Gesagte ebenfalls zu, daß näm-
lich die Spannweite der darunter fallenden Aktivitäten sehr 
groß ist. 
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Eine verwandte Auffassung zu Wagner vertritt Antonio De Viti De 
Marco. Während die Produktion der Privatwirtschaft der Befrie-
digung individueller Bedürfnisse dient, hat die Staatstätigkeit 
die Befriedigung der Kollektivbedürfnisse zum Betätigungsfeld, 
d.h., die Staatstätigkeit fußt auf dem Kollektivbedürfnis80 ). 
Letzteres entsteht in einem Gemeinwesen" ... infolge der Tatsa-
che des gesellschaftlichen Zusarnrnenlebens" 81 ), setzt also das 
Vorhandensein eines Kollektivs voraus. In diesem Fall treten zu 

den individuellen Bedürfnissen solche hinzu, die aus dem Zusam-
menleben mit anderen resultieren. Das ist zum einen das Be-

dürfnis nach einer Rechtsordnung, die dem Schutz des einzelnen 
und seiner Güter gegenüber den anderen Mitgliedern der Gemein-
schaft dient, zum anderen das Bedürfnis des Schutzes und der 
Verteidigung nach außen. 

Aber auch diese Bedürfnisse können nur vorn einzelnen empfunden 
werden. Zum Kollektivbedürfnis werden diese individuellen Be-
dürfnisse dadurch, daß sie von einer Vielzahl in gleicher Weise 

geäußert werden, so möchte beispielsweise jeder vor dem anderen 
geschützt werden82 ). Hierin klingt bereits der "zweite Wesens-
zug" der Kollektivbedürfnisse bei De Viti De Marco an, der 
darin besteht, " ... daß sie aus irgendeinem 'Interessen-
gegensatz' entstehen, der zwischen den Gruppen der nationalen 
oder internationalen Kollektivität hervortritt" 83 ). 

Der andere Teil von Autoren dieser dritten Gruppe sieht keine 
Unterschiede zwischen Individual- und Kollektivbedürfnissen. 
Für sie gibt es keine verschiedenen Bedürfniskategorien, son-
dern nur eine unterschiedliche Befriedigung der Bedürfnisse. Ob 
ein Gut privat oder staatlich bereitgestellt wird, hängt nach 
ihrer Auffassung von den Gutsmerkmalen ab, die den Charakter 
eines Gutes als Individual- oder Kollektivgut ausrnachen84 ). Da 
die Arbeiten dieser Autoren ihren Niederschlag in der Theorie 
der öffentlichen Güter gefunden haben, die später noch ausführ-

lich erläutert wird, können wir es an dieser Stelle bei einer 
kurzen Skizzierung belassen. 
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Schon Friedrich von Wieser betonte, daß es nicht auf "die Natur 
des Bedürfnisses" ankomme, ob ein Bedürfnis individuell oder 
kollektiv befriedigt werde. So würden häufig Interessen mit 

kollektiver Bedeutung von privater Seite wahrgenommen, während 
andererseits in einem kommunistischen Staatswesen alle 
Individualbedürfnisse vom Staat befriedigt würden85 ). Er sieht 
die eigentliche Ursache für die kollektive Güterbereitstellung 
darin, daß die Kraft eines einzelnen oft nicht ausreiche, be-
stimmte Bedürfnisse zu befriedigen. Kollektive bilden sich sei-
ner Meinung nach dann, wenn zur Erreichung "gewisse(r) Erfolge" 
eine "innigere Art der Verbindung", eine "wahre Gemeinsamkeit", 
erforderlich sei 86 l. 

Die weiteren Vertreter dieser Gruppe können dahin zusammen-
gefaßt werden, daß sie auf die Besonderheiten des Konsums bei 
diesen Gütern abstellen. Erik Lindahl zufolge empfinden die In-
dividuen die Kollektivbedürfnisse, die aber nach deren Auffas-
sung durch den Staat befriedigt werden sollten. Der Grund für 

die staatliche Befriedigung liegt in der Gemeinsamkeit der Kon-
sumtion und Produktion der entsprechenden Güter. Die Notwendig-
keit der staatlichen Produktion und nicht derjenigen eines be-
liebigen Kollektivs führt er darauf zurück, daß alle Mitglieder 
der Gemeinschaft das betreffende Gut konsumieren. Weil nun von 
der Konsumtion niemand ausgeschlossen werden kann, darf sich 
auch niemand um den Beitrag zur Produktion, einschließlich der 
Finanzierung, drücken; notfalls muß das durch staatlichen Zwang 
verhindert werden87 l. 

Der heute gebrauchten Definition für öffentliche Güter kommt 
nach Schmidt Margit Cassel bereits sehr nahe88 l. Das charakte-
ristische Merkmal der nichtindividuellen Güter ist für sie der 
gemeinsame Konsum eines Gutes durch eine Vielzahl von Personen. 
Kollektivgüter bilden bei ihr eine spezielle Form der nichtin-
dividuellen Güter und zeichnen sich durch passiven Konsum aus. 
Passiver Konsum bedeutet, daß bei diesen Gütern kein Preis-
mechanismus anwendbar ist. Am deutlichsten wird das bei der 
wichtigsten Gruppe der Güter des passiven Konsums, bei den un-
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teilbaren Kollektivgütern, deren Nutzung bis zum Erreichen ei-
ner gewissen Grenze beliebig ausgedehnt werden kann, ohne daß 
die Kosten für die Produktion steigen. Da die Preisbildung bei 
diesen Gütern versagt, müssen die auf sie gerichteten Bedürf-
nisse von der Gemeinwirtschaft befriedigt werden, weil sonst 
kein oder nur ein unzureichendes Marktangebot erfolgt89 ). Hin-
ter diesen Vorstellungen verbirgt sich nichts anderes als die 
unter das Stichwort "Marktversagen" fallende Rechtfertigung für 

staatliche Aktivitäten. 

Eine weitere Ursache für die öffentliche Bereitstellung von Gü-
tern liegt für Cassel vor, wenn die "individuelle Wertsetzung", 
also die individuellen Präferenzen, wie sie in der Preisbildung 
zum Ausdruck kommen, von dem "sozialen Wert" als dem höherwer-
tigen staatlichen Ziel abweichen. In diesem Falle ist ihrer 
Auffassung nach eine Ausdehnung der Gemeinwirtschaft ebenfalls 
gerechtfertigt90), unterschwellig klingt hier schon der später 
von Richard A. Musgrave91 ) in die Diskussion gebrachte Begriff 
der meritorischen Bedürfnisse an. Den von Cassel angesprochenen 

Grundgedanken der Orientierung am "sozialen Wert" werden wir im 
Kapitel D bei der Diskussion des Öffentlichkeitsgrades und des-
sen Orientierung am Allgemeinwohl aufgreifen. Musgrave war es 
dann auch, der eine neue Diskussion mit seinen "social wants" 
und "merit wants" auslöste, die wir uns im folgenden bei der 
Theorie der öffentlichen Güter genauer ansehen werden. 

Insgesamt wurde aber in diesem Abschnitt deutlich, daß der Ver-
such, allein über die Art der Bedürfnisse auf die Träger der 

Bedarfsdeckung zu schließen, nicht ausreicht. Um die ver-
schiedenen Formen des kollektiven Wirtschaftens deutlich zu ma-
chen, ist es vielmehr unabdingbar, die Motive und Triebkräfte 
heranzuziehen, die zur Bildung von Kollektiven führen. 
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2. Kollektive Befriedigung von Bedürfnissen 

Kollektive als Zusammenschlüsse mehrerer Individuen dienen der 
Befriedigung verschiedenartiger gemeinsamer Bedürfnisse. Je 
nach Art der Bedürfnisse sind es unterschiedliche Motive der 
Individuen, die maßgeblich für das Zustandekommen eines Kollek-
tivs sind. Albert E. Fr. Schäffle, Friedrich von Wieser, Adolph 
Wagner, Emil Sax und, darauf aufbauend, Hans Ritschl und Anto-
nio De Viti De Marco haben insbesondere versucht, die treiben-
den Kräfte bei der Befriedigung der kollektiven Bedürfnisse 
herauszustellen und daraus die Organisationsformen für die Be-
reitstellung der Kollektivgüter abzuleiten. 

Albert E. Fr. Schäffle92 ), dessen Werk stark von Georg Wilhelm 
Friedrich Hegels Staatsphilosophie geprägt war93 ), unterschei-
det drei verschiedene wirtschaftliche Organisationsformen. An 

erster Stelle nennt er die von der "öffentlichen Gewalt konsti-
tuirten, meist zwingenden Wirthschaften". Diese 
"Zwangsgemeinwirthschaften" umfassen neben dem Staat und den 
Gemeinden auch alle übrigen Haushalte öffentlicher Verbände und 
Anstalten. Die zweite Form sind die "Privatwirthschaften", die 

die aus "freiem Antrieb von Individuen" resultierenden 
"Individual-Wirthschaften" und die durch Vertrag entstandenen 
"Collectiv-Wirthschaften" umfassen. Zu letzteren, den "freien 

Gemeinwirthschaften", zählt er Vereine, Genossenschaften und 
Gesellschaften. Als dritte, uns nicht weiter interessierende 
Gruppe führt er die "Familienwirthschaften" an. Die treibenden 
Kräfte, die das Entstehen und den Zusammenhalt der verschie-
denen Wirtschaftsformen bewirken, sind bei ihm Liebe und Ge-
meinsinn oder/und Sonderinteresse94 ). 

Die größte Bedeutung mißt er ohne Zweifel den "öffentliche(n) 
Wirthschaften" oder "Zwangsgemeinwirthschaften" bei, die nur 
durch staatliche Mitwirkung gegründet oder aufgelöst werden und 
sich der staatlichen Aufsicht nicht entziehen können95 >. Das 
Zwangsmoment und die übergeordnete Rolle des Staates in be-
stimmten Bereichen hält er für unumgänglich, weil nur so be-
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stimmte Wirtschaftsorganisationen "zum allgemeinen Besten" wir-
ken können, da für "eine Vielzahl von Gemeinschaftszwecken" ein 
"einheitliche(r) Collectivwille" als "Anstifter" erforderlich 
sei. Dafür reicht aber oft der "gute Wille, das Verständniß und 
das Sonderinteresse der Privaten" nicht aus 96 ). Interessant ist 
bei Schäffle die Begründung für die staatliche Befriedigung der 
" ... mit der Civilisation wachsenden Gemeinbedürfnisse", die 

deshalb meist nicht von den Privaten befriedigt werden könnten, 
" ... weil sie nicht individuell vergolten werden, weil der 
Werth der einzelnen Nutzung nicht ermittelt werden kann, weil 
die Organisation über die Kraft des Privatkapitals hinausgeht, 
... , weil nachhaltige Interessen der ungeborenen Generationen 
jezt schon versorgt werden müssen, weil oft Kapitalkraft allein 

zur Leistung nicht ausreicht, sondern nur öffentliche 
Autorität, die aber von der Speculation egoistisch ausgebeutet 

werden würde, - endlich weil im besonderen Fall Hingebung, 
Liebe, Begeisterung allein die Organisation bewirken und 
handhaben kann" 97 ). Schäffle deutet hier bereits einen Großteil 

der Gründe an, die später wieder von der Theorie der öffentli-
chen Güter als ursächlich für das Marktversagen und die Notwen-
digkeit der Staatstätigkeit angesehen werden. 

Die "freien Gemeinwirthschaften" fußen bei Schäffle nicht auf 
Zwang, sondern auf dem freien Willen, dem Vertragswillen mehre-
rer. Dazu zählen einerseits die auf einseitiger oder wechsel-
seitiger Hingebung beruhenden Vereine und Genossenschaften. Die 
wechselseitige Hingebung bzw. Solidarität äußert sich bei-
spielsweise in der Verfolgung solidarischer Interessen, der 
Förderung von Standesinteressen, der wechselseitigen Sicherung 
und der Vertretung von gemeinsamen politischen und religiösen 

Überzeugungen. Mit der einseitigen Hingebung beziehungsweise 
Liberalität meint Schäffle "Wohlthätigkeit (caritas)", Widmun-
gen, humanistische Bestrebungen, Hingebung an den "gemeinen Nu-
zen" und insbesondere kirchliche Aktivitäten98 ). zu den "freien 
Gemeinwirthschaften" zählen andererseits aber auch die nach 

egoistischen, erwerbswirtschaftlichen Motiven handelnden Er-
werbsgenossenschaften99). Die Aufgabenverteilung zwischen die-
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sen verschiedenen "Sonderwirthschaften" ist für ihn indessen 
nicht fest vorgegeben; denn im Zeitablauf ändern sich zum einen 
die Vorstellungen über die Befriedigung der Gemeinbedürfnisse, 

und zum anderen unterliegen die Gemeinbedürfnisse selbst dem 
zeitlichen Wandel. Deshalb sind laufende Veränderungen inner-
halb der "Sonderwirthschaften" möglichlOO). 

Friedrich von Wieser führt für die Bildung staatlicher Kol-
lektive drei Gründe an, " ... die die Erreichung eines be-
stimmten Erfolges von der Bildung collectiver Verbände und der 
Durchführung gemeinschaftlicher Aktionen abhängig machen kön-
nen"lOl). Der erste Grund für die Staatstätigkeit liegt für ihn 

in der "Art der Leistung". "Den Staaten ist von Anfang an die 
Aufgabe zugefallen, in solchen Stücken das gemeine Wohl zu ver-
treten, wo nur das solidarische zusammenstehen Vieler oder Al-
ler ein Mittel bot, um die den zerstreuten Individuen fehlende 
Kraft zu schaffen". Aufgaben also, " ... für welche nur die ver-
einigende Kraft Aller ausreicht". Als Beispiele für solche Lei-

stungen, die "gemeinsam vollzogen", überwiegend "gemeinsam ge-
tragen" und "gemeinsam genossen" werden, nennt er den Schutz 
nach außen und die innere Rechtssicherheit. 

Ohne der eigentlichen Ursache, den Gutseigenschaften, tiefer 
auf den Grund zu gehen, charakterisiert von Wieser diese Lei-
stungen wegen ihrer "grössten Wichtigkeit" und ihres "grössten 
Umfangs" mit dem Merkmal der Unteilbarkeit, indem er anführt, 
daß es nicht möglich sei, " ... den im Grossen herbeigeführten 
Erfolg einzeln zuzutheilen oder auch nur nach seinen Wirkungen 
zu verrechnen", und daß es notwendig sei, " ... ihn allgemein 
zugänglich zu machen, beziehungsweise der Allgemeinheit ohne 
weitere Unterscheidung anzurechnen" 102 ). 

Als zweiten Grund nennt er Aufgaben, die für die Allgemeinheit 

wichtig sind und die von der Privatwirtschaft wegen mangelnder 
Rentabilität nicht wahrgenommen werden. Drittens und endlich 
sind es wirtschaftliche Monopol- und Machtstellungen, die zu 
verhindern den Staat auf den Plan rufen103 ). Mit diesen Aspek-
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ten umschreibt von Wieser zwar wichtige staatliche Funktionen, 
gleichwohl taugen die von ihm aufgezählten Anlässe wenig für 
die Aufgabenzuordnung, weil ihnen letztlich die notwendige Kon-
kretisierung fehlt, um einen brauchbaren Maßstab abzugeben. 

Für Adolph Wagner weisen die "Gemeinbedürfnisse" " ... durch 
ihre Natur" auf ein ganz bestimmtes Prinzip der Bedürfnis-
befriedigung hin. Diese erfolgt mittels der sogenannten "Ge-

meingüter" über das "gemeinwirthschaftliche System" nach dem 
"gemeinwirthschaftliche(n) Princip" und nicht nach den 
"immerhin mit anwendbaren privatwirthschaftlichen und cari-
tativen" Systemen und Prinzipien. Das "caritative" Prinzip ist 
im wesentlichen auf den privaten Sektor beschränkt104 ). 

Der privaten Versorgung mit Gemeingütern gegen Entgelt räumt er 
lediglich begrenzte Möglichkeiten ein. Nur "ein beschränkter 
und nicht der wichtigste Theil dieser Bedürfnisse" läßt eine 
solche Befriedigung zu105 ). Sie kommt allenfalls für kleinere 

räumlich oder gesellschaftlich abgegrenzte Nutzerkreise in Be-
tracht, wie dies z.B. bei Privatschulen der Fall ist. Je größer 

die Nutzerkreise sind, "Y!!! .§Q ausschliesslicher" müsse das 
gemeinwirtschaftliche System eintreten. Gegen eine Be-
reitstellung von Gemeingütern nach dem privatwirtschaftlichen 
Prinzip führt er an, daß viele dieser Güter an anderen als rein 
ökonomischen Kriterien gemessen werden müßten. Außerdem sei für 
die Erzeugung dieser Güter häufig ein hoher finanzieller Auf-
wand erforderlich und die Herstellung bedinge die Konzentration 
in "einer oder wenigen Anstalten", die bei privater Bereit-
stellung die Gefahr der Entstehung von Monopolen heraufbeschwö-
ren würden106 ). Schließlich sei ein Großteil der Gemeingüter 
für die gesamte Bevölkerung von so wichtiger Bedeutung, daß 

sichergestellt sein muß, daß jedem die Befriedigung möglich 
ist. Bei privater Bereitstellung wären allerdings weite Teile 
der Bevölkerung von wichtigen Gemeingütern, wie z.B. Schul-
unterricht, ausgeschlossen, da sie - mangels Bildung nicht wil-
lens oder mangels fehlender finanzieller Mittel - nicht in der 
Lage wären, ihre Bedürfnisse zu befriedigen107 ). von 
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"Gemeinwirthschaften" oder vom "caritativen System" könne das 
"privatwirthschaftliche Princip" allenfalls dort angewendet 
werden, wo "Einzelne ... allein oder in besonderem, in einem 
ungefähr messbaren Grade, mehr als Andere ... , als ... (die) 
Allgemeinheit" von einer Leistung partizipierten108 ). 

Die Aufgaben der "Gemeinwirthschaften" bestehen für Wagner zum 
einen darin, die Unvollkommenheiten, Härten und Disharmonien in 

der Bedürfnisbefriedigung eines Volkes auszugleichen, die das 
"privatwirthschaftliche System" erzeugt, (also das, was man mo-

dern mit der Korrektur der Marktergebnisse ausdrückt), und zum 
anderen in der Befriedigung der Gemeinbedürfnisse. Nach dem 
Entstehungsgrund unterscheidet er "zwei wesentlich verschiedene 
Classen", die"freien und die Zwangsgemeinwirthschaften" 109 ). 

Die Zwangsgemeinwirtschaften als "ungleich wichtigere Classe 
der Gemeinwirthschaften" fußen auf "zwangsweisem Eingreifen ei-
ner mit hinlänglicher Macht ausgestatteten Autorität." Das 

Einzelinteresse wird um der Gesamtinteressen willen zurückge-
drängt. "Die Fürsorge für die wichtigsten Gemeinbedürfnisse ... 
ist nur durch Zwangsgemeinwirthschaften zu erlangen". Er 
unterscheidet vier Arten von "Zwangsgemeinwirthschaften". Neben 
dem Staat, den (Orts-)Gemeinden und Selbstverwaltungskörper-
schaften höherer Ordnung faßt er darunter auch diejenigen 
zusammen, die sich für "einzelne bestimmte Gemeinschaftszwecke 
aus der Kategorie der örtlichen und der gesellschaftlichen 
Gemeinbedürfnisse" in der geschichtlichen Entwicklung gebildet 
haben110). 

Dem Zwang mißt Wagner bei den "Zwangsgemeinwirthschaften" eine 
doppelte Bedeutung bei. Der Zwang ist zum einen "als absolute 
Kategorie" für den Staat ein "absolutes Existenzmoment" und zum 
anderen "als historisch-rechtliche Kategorie" ein "Er-
ziehungsmittel", das dann erforderlich wird, wenn das Selbstin-
teresse dominiert, also der "erforderliche sittliche Gemein-
sinn" fehlt. Der Zwang als Erziehungsmittel soll positiv auf 
die Sitte, Gewohnheiten usw. einwirken und sich mit der Zeit 
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selbst überflüssig machen. Der Zwang als unbedingtes 
"Existenzmoment" ist deshalb notwendig, weil die Interessen des 

einzelnen, der zwangsweise einem Kollektiv angehört, nicht im-
mer gewahrt werden und weil er oft ausschließlich einseitige 
Leistungen an die Gesamtheit zu erbringen hat111 ). Die 
Notwendigkeit des staatlichen Zwangs begründet Wagner am Bei-
spiel der wichtigsten Gemeinbedürfnisse und Gemeingüter Rechts-
schutz und Schutz nach außen: "Solange Menschen 'Menschen' 
bleiben, (ist, der Verf.) ohne Zwang in den genannten Gemein-
wirthschaften nichts zu erreichen" 112 ). Der Zwang dient folg-

lich der Sicherstellung der Befriedigung wichtiger Gemeinbe-
dürfnisse. 

Den Zwang als Erziehungsmittel hält Wagner außerdem bei 
"bestimmte(n) einzelne(n) Gemeinschaftszwecke(n)" für ange-
bracht, bei denen das Erreichen des "vom Wohl einer Gesammtheit 
(Gruppe) geforderten Gemeinschaftszwecks" durch einzelne verei-
telt bzw. in Frage gestellt werden kann. Als Beispiele für die-

sen - in der neueren Theorie unter dem Stichwort meritorische 
Güter diskutierten - Bereich führt er das Impfwesen, den Deich-
bau und das Schulwesen an113 ). Zwang ist für ihn aber auch 
erforderlich, wenn "die Theilnahme des Einzelnen an den Lei-
stungen (Vortheilen) der Gemeinschaft nach der Natur derbe-
treffenden Gemeingüter nicht wohl behindert werden kann", etwa 

bei den Gemeingütern Rechtsschutz und Deichbau114 >. Damit 
stellt Wagner praktisch auf nichts anderes ab als auf die 
Nichtrivalität des Konsums aufgrund der Unteilbarkeit bestimm-
ter Güter. Zwang ist für ihn ferner dann bedingt zulässig, wenn 
zwar "specielle ... Vortheile ... " gewährt werden, diese aber im 
"Gesammtinteresse" liegen, wie z.B. bei der Arbeiterversi-
cherung, die die Gefahr der Entstehung eines revolutionären Po-
tentials in der Gesellschaft mindert. schließlich sei Zwang 
ebenfalls berechtigt, wenn durch eine größere Zahl der Teilneh-
mer und Nutzer einer Gemeinschaftseinrichtung, wie zum Beispiel 
bei "Brandcassen", ökonomische Vorteile entstehen115 ). 
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Er räumt allerdings ein, und steht damit vor dem bis heute von 
der Ökonomie nicht befriedigend gelösten und wohl auch nicht zu 
lösenden Problem, daß der richtige Bereich der 
"zwangsgemeinwirthschaftlichen" Betätigung kaum feststellbar 
sei. Wagner fordert daher eine Volksvertretung, die die Berei-
che des Zwanges möglichst richtig bestimmen und in Verhand-
lungen mit den Vertretern der Autorität gemeinsam den Umfang 
und die Art der staatlichen Tätigkeit festlegen so11 116 l. 

Die "freien Gemeinwirthschaften" bei Wagner entstehen durch den 
freiwilligen Beitritt zu einem Kollektiv mit dem Ziel, einen 
privaten Vorteil zu erlangen. Maßgebend ist also letztlich ein 
wirtschaftliches Selbstinteresse, das durch vereinte Kräfte 
entweder besser oder überhaupt erst befriedigt werden kann117 ). 

Die "freien Gemeinwirthschaften" sind folglich denjenigen bei 
Schäffle vergleichbar, die auf Solidarität bzw. wechselseitiger 
Hingebung beruhen, denn Wagner schließt nicht aus, daß bei der 
Verfolgung des privaten Sonderinteresses gleichzeitig andere 
Zielsetzungen, wie z.B. soziale Aspekte und gemeinnützige Mo-
tive, verwirklicht werden118 l. Da der Sondervorteil des einzel-
nen nicht immer meßbar ist, tritt an die Stelle des 
"privatwirthschaftlichen Princips der speciellen Entgeltlich-
keit .. das gemeinwirthschaftliche Princip der generellen 
Entgeltlichkeit von Leistung und Gegenleistung". An die Stelle 
des "isolierenden Princips des Einzelinteresses" tritt das 
"vereinigende Princip der Solidarität", zu dem allerdings wei-
tere Ideale wie "sittliches Pflichtgefühl", "religiöse Motive" 
und "gemeinnützige Erwägungen" hinzutreten können119 ). 

"Das Gebiet der freien Gemeinwirthschaften" ist für Wagner 
"vornehmlich dasjenige der gesellschaftlichen oder 
Classengemeinbedürfnisse". Die in diesen Bereichen angesie-
delten Interessen vertrügen es kaum oder verböten es sogar, von 
"Zwangsgemeinwirthschaften", wahrgenommen zu werden, weil sie 
nur Teilen und nicht der gesamten Bevölkerung zugute kämen. Für 

Wagner gehört zu dem Betätigungsfeld der "freien Gemeinwirth-
schaften" die Befriedigung bestimmter "örtliche/rl und zeitli-
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che(r\ Gemeinbedürfnisse". An Beispielen führt er insbesondere 
Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, Genossenschaften u.ä. 
auf. Die "Sphäre der freien Gemeinwirthschaften" gegenüber den 
"Zwangsgemeinwirthschaften" und den "speculativen 
Erwerbsgesellschaften" "nach einer ein für allemal giltigen 
Formel" abzugrenzen sei "natürlich" nicht möglich, weil die je-
weils zur Anwendung kommende Wirtschaftsform stark von ört-
lichen und geschichtlichen Umständen abhinge120). 

Schließlich werden Gemeinbedürfnisse durch das "caritative Sy-
stem" befriedigt, Die Triebkraft sieht Wagner in gleicher Weise 
wie Schäffle in der (einseitigen) "Hingebung", die sich vor-
nehmlich in barmherzigen Werken im "Wohlthätigkeits- und 
Armenwesen" zeigt. Als weiteres Motiv für das "caritative Sy-
stem" nennt er auch die "Gemeinnützigkeit" als das "Wirken des 
Gemeinsinns". Darunter versteht Wagner wohltätige Werke, die im 

öffentlichen Interesse sind, beispielsweise Kunststiftungen. 
Wagner geht davon aus, daß sowohl die Hingebung als auch die 

Gemeinnützigkeit im wesentlichen auf "den Trieb des inneren Ge-
bots zum sittlichen Handeln" zurückzuführen seien121 ). 

Wagner mißt dem "caritativen System" eine wichtige Bedeutung 
bei, weil es im Vergleich zum inflexiblen gemeinwirt-
schaftlichen System und zum an diesem Bereich uninteressierten 
privatwirtschaftlichen System und aufgrund dessen, daß es indi-
viduell angesetzt werden kann, besonders dafür geeignet sei, 
die von den beiden anderen Systemen offengelassenen Lücken der 
Bedürfnisbefriedigung zu schließen122 ). Trotz dieser 
unbestreitbaren Vorteile des "caritativen Systems" weist Wagner 

allerdings auch darauf hin, daß dessen Wirken enge Grenzenge-
setzt seien. Zum einen deshalb, weil häufig die materiellen 
Mittel nicht sehr weit reichten, und zum anderen, weil ein zu 
stark ausgeprägtes oder falsch verstandenes "caritatives Sy-
stem" gesellschaftlich unerwünschte Folgen nach sich ziehen 
könne. Das ist etwa der Fall, wenn eine Gewöhnung an die Un-

terstützung eintritt und dadurch Selbsthilfe und eigene Vor-
sicht erlahmen, wenn Abhängigkeiten der Empfänger von den Ge-
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bern entstehen und/oder die Gefahr der Fehlleitung von Ressour-
cen droht123 l. 

Im großen und ganzen meinen Schäffle mit der "einseitigen 
Hingebung", Sax mit dem "Altruismus" und Wagner mit dem 
"Gemeinsinn" und der "Hingebung" bei der Beschreibung der dem 
"caritativen Princip" zugrundeliegenden Triebkräfte allerdings 
weitgehend dasselbe. Strenggenommen ist das von einseitiger 
Hingebung geleitete karitative Handeln nur am Wohle anderer 
aus_gerichtet, d.h., der Nutzen des Tuns fließt primär demje-

nigen zu, auf den die Handlung bezogen ist, obwohl nicht über-
sehen werden darf, daß Geben und Schanken für den Gebenden 
ebenfalls eine Befriedigung sein kann und ihm insofern einen 
Nutzen stiftet. Unmittelbar klingt dieser Aspekt schon bei Wag-

ner124) an. Er führt als Beispiel für das karitative Wirken im 
Bereich der Armen-, Kranken- und Waisenfürsorge oder etwa im 
Bildungsbereich insbesondere die katholische Kirche an. Aller-
dings hält er es für nicht ausgeschlossen, daß diese kirchli-

chen Aktivitäten stark geprägt und geleitet sein könnten vom 
religiösen Wert der guten Werke125 ). Der "Gemeinsinn" ist 
hingegen nicht ausschließlich einseitig orientiert, sondern das 

zum Wohle des allgemeinen Besten handelnde Individuum be-
friedigt damit zugleich eigene Bedürfnisse126 l. 

Sax hat die kollektiven Wirtschaften vornehmlich unter dem 
Blickwinkel der in diesen herrschenden Verhaltensweisen un-
tersucht. Er versteht unter "Collectivismus" " ... die Einord-
nung der Menschen in grössere, stabile Gruppen, welche sich im 
Verhältniss zu einander wie zu Individuen egoistisch, mutuali-
stisch und altruistisch bethätigen, so dass der Einzelne nur 
als Mitglied der Gruppe und in Beziehung auf dieselbe in jenen 
Richtungen motivirt wird" 127 l. Sax betont ausdrücklich, daß es 
falsch sei, Individualismus mit Egoismus und "Collectivismus" 
mit Altruismus gleichzusetzen128 l. Sowohl der Individualismus 
als auch der "Collectivismus" könnten von Egoismus, Mutualismus 
und Altruismus geleitet sein. Im "Collectivismus" ist es jedoch 
der "Verband", "auf welchen als auf die Gesammtheit seiner 
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Glieder unmittelbar das Erhaltungs- und Entfaltungsstreben der 
Menschen bezogen wird" 129 ). 

Der "Mutualismus", der große Ähnlichkeiten mit der 
"wechselseitigen Hingebung" Schäffles zeigt, ist für ihn die 

Quelle jener Vereinigungen zu ökonomischen Zwecken, die der 
einzelne nicht für sich allein, sondern zugleich für andere 
mitverfolgt. "Hervorragende Fälle" sind für Sax die 
"Assecuranz" und die"Gebrauchsgemeinschaft" als bestimmte 
"Classen"-Vereinigungen (Standesvereinigungen), die zwar inner-

lich "mutualistisch" sind, gegenüber der Außenwelt jedoch sehr 
wohl eine egoistische Verhaltensweise an den Tag legen kön-
nen13D). Mit "Altruismus", der Schäffles "einseitiger Hinge-

bung" oder - zumindest partiell - den hinter dem "caritativem 
Princip" von Adolph Wagner stehenden Motiven vergleichbar ist, 
bezeichnet er die Verhaltensweise, die sich in 
"Güterüberweisungen an Mitmenschen, welche lediglich die Erhal-
tung und Entfaltung des Lebens dieser bezwecken", äußert131 ). 

Die Grundgedanken von Albert E. Fr. Schäffle und Emil Sax hat 
Hans Ritschl aufgegriffen und weitergeführt. Er bezeichnet die 
von mutualistischen Verhaltensweisen geprägten Kollektive, die 
durch freiwilligen Zusammenschluß zur Befriedigung von 
"Sammelbedürfnissen" entstehen, ebenso wie Sax als 
"Assoziationen" 132 ) oder freie Gemeinwirtschaften. Der 

"Gemeinsinn" wird bei Ritschl zur eigentlichen Triebkraft der 
Zwangsgemeinwirtschaften, die er wie Schäffle "Korporationen" 
nennt133 ). Da der Gemeinsinn nicht bei allen Individuen gleich 
stark ausgeprägt ist und sich häufig mit dem Egoismus einzelner 
Individuen überschneidet, übt die Gesamtheit demjenigen gegen-
über, der es am rechten Gemeinsinn fehlen läßt, Zwang aus, um 

ihn zur Erfüllung seiner Pflichten gegenüber der Gesamtheit zu 
bringen, "sie (die Gesamtheit; der Verf.) zwingt ihn, so zu 

handeln, 'als ob' er den Gemeinsinn hätte". Zwang wäre nur dann 
entbehrlich, wenn der Gemeinsinn bei allen in gleichem Maße 
vorhanden wäre134 ). 
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Die von Wagner vorgebrachten Rechtfertigungen des staatlichen 
Zwangs finden sich später bei Antonio De Viti De Marco wieder. 
Er nimmt an, daß der einzelne sich im Kollektiv wie sonst auch 

von einem individuellen Egoismus leiten läßt. Er räumt aller-
dings ein, daß als weitere Verhaltensweisen der 
"Gattungsegoismus" und altruistisches Verhalten hinzukommen 
können, die die egoistischen Motive beschränken. Aus dieser 
hedonistischen Verhaltensweise folgert er zweierlei: Prinzipi-
ell seien alle Kollektivmitglieder aufgrund ihres egoistischen 
Verhaltens bestrebt, die Kosten für die Produktion öffentlicher 
Güter möglichst gering zu halten, um ihre Steuerlast zu mini-
mieren. Andererseits sei der einzelne darauf bedacht, möglichst 
viel von den öffentlichen Gütern zu konsumieren und gleichzei-
tig seinen eigenen Finanzierungsbeitrag niedrig zu halten135 ). 
Damit weist De Viti De Marco genau auf das zentrale Problem der 
Bereitstellung öffentlicher Güter hin, das später unter dem Be-
griff des "Trittbrettfahrer-Verhaltens" diskutiert wurde. 

Als ein Wesenszug der Kollektivbedürfnisse nach De Viti De 

Marco wurde bereits erwähnt, daß die Kollektivbedürfnisse auf 
einem Interessengegensatz beruhten, weil sie nicht von allen 
Kollektivmitgliedern gleich, sondern nach Art und Umfang unter-
schiedlich empfunden würden. Es obliegt mithin dem staatlichen 

Eingreifen, "' ... das Nebeneinanderbestehen ihrer wider-
streitenden Betätigungen zu regeln und möglich zu machen• 0136 ). 
Im Gegensatz zur privatwirtschaftlichen Sphäre, wo sich die Ge-
samtnachfrage aus der Summe der individuellen Nachfrage ergibt, 

" •.. ist die Kollektivnachfrage das Ergebnis der miteinander im 
Widerspruch stehenden Bewertungen der verschiedenen Gruppen und 
Individuen° 137 ). 

De Viti De Marco unterscheidet sodann drei Gruppen von 
Kollektivbedürfnissen, die vom Staat befriedigt werden müssen. 
Zur ersten gehören die Bedürfnisse nach innerem und äußerem 
Schutz. Dazu kommt eine zweite Gruppe von Bedürfnissen, die ih-
rem Ursprung nach Individualbedürfnisse sind, sich jedoch in-
folge des gesellschaftlichen Zusammenlebens zu Kollektivbe-
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dürfnissen entwickelt haben, weil sie Auswirkungen auf die ge-
samte Gesellschaft zeitigen und der Staat deshalb "zum Schutze 
der Gesamtheit" eingreifen muß. Hierzu zählt De Viti De Marco 
das Gesundheitswesen. Eine dritte Gruppe schließlich umfaßt In-
dividualbedürfnisse, die als solche bestehen bleiben, zu denen 
aber durch die gesellschaftliche Arbeitsteilung ein kollektives 
Moment hinzutritt, etwa Produzenten mit Monopolstellung 
oder/und diesen auf Gnade oder Ungnade ausgelieferte Verbrau-
chergruppen. Hier ist der Staat gefordert, einem Mißbrauch der 
Machtstellung entgegenzutreten, um die benachteiligten Gruppen 
zu schützen138 ). 

Die Befriedigung der Kollektivbedürfnisse erfolgt mittels der 
vom Staat erzeugten öffentlichen Leistungen. Dem von der Ge-
samtheit empfundenen Kollektivbedürfnis entspricht die vom 
Staat bereitgestellte öffentliche Leistung. Daraus darf jedoch 
nicht gefolgert werden, daß der Staat alle Kollektivbedürfnisse 
und die Privatwirtschaft alle Individualbedürfnisse zu befrie-
digen hätten. Vielmehr erzeugt der Staat manchmal Güter zur Be-
friedigung von Individualbedürfnissen und umgekehrt wird die 
Befriedigung bestimmter Kollektivbedürfnisse teilweise von pri-
vater Seite übernommen. Maßgebend für die Arbeitsteilung zwi-
schen Privaten und Staat sind demnach nicht allein die 
Bedürfniskategorien, sondern - wie wir sehen werden - daneben 
auch andere Gesichtspunkte139). 

Ohne störende politische Einflüsse, vornehmlich von Interessen-
gruppen, bestimmt das " ... wirtschaftliche Prinzip des höchsten 
Ertrags die Verteilung der Produktion zwischen der öffentlichen 
und der privaten Hand", d.h., daß bei der Entscheidung, wer die 
Güter erzeugen soll, " .•. die Qualität und die Kosten der pri-
vaten und der öffentlichen Produktion" gegeneinander abzuwägen 
sind140 l. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz machen die innere 

und äußere Sicherheit sowie die Verwaltung der Rechtspflege, 
die immer als ureigene staatliche Aufgaben aufgefaßt wer-
denl41). 
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Wenn man von politischen Einflüssen absieht, dann tendiert der 
Staat zur Erzeugung solcher Güter, die der Befriedigung 
kollektiver Bedürfnisse dienen, unter der Voraussetzung, daß 
die Produktion wirtschaftlicher als bei privaten Unternehmungen 
erfolgt142 ). Die Annahme fehlender politischer Einflüsse auf 
die Finanzwirtschaft ist realiter jedoch nicht gegeben. Politi-
sche Umstände, namentlich der politische Druck verschiedener 
Interessengruppen, führen zu zahlreichen Abweichungen, die eine 
zu niedrige oder zu hohe Produktion bestimmter Leistungen nach 
sich ziehen. Der Umfang, in dem das einzelne öffentliche Gut 
bereitgestellt wird, unterliegt damit auch anderen als nur öko-
nomischen Gesetzen143). 

3. Kritische Würdigung 

Sinn und Zweck der vorhergehenden Ausführungen war es, die äl-
teren Ansätze der Theorie der Kollektivbedürfnisse daraufhin zu 
durchleuchten, inwiefern sie Maßstäbe und Kriterien zu liefern 

vermögen, die zu einer Bestimmung der verschiedenen Formen des 

Wirtschaftens beitragen können. 

Es wird in den einzelnen Beiträgen deutlich, daß es nicht die 
Natur der Bedürfnisse ist, die auf eine individuelle oder kol-
lektive Befriedigung hinweist. Es zeigt sich ferner, daß neben 
dem Staat eine Vielzahl von Zusammenschlüssen in Betracht kom-
men, "Gemeingüter" zu erzeugen oder bereitzustellen. Auch wurde 
schon darauf hingewiesen (vgl. etwa Schäffle, Wagner oder De 

Viti De Marco), daß eine feste und beständige Zuweisung der 
Aufgaben auf einzelne Träger nicht möglich ist, weil sich die 
Vorstellungen darüber im Zeitablauf wandeln und laufend neue 
Bedürfnisse aufkommen und alte wegfallen. 

Die Ansätze, bei denen die Kollektive selbst Träger von be-
stimmten Bedürfnissen sind, vermögen allein schon wegen prinzi-
pieller Probleme der Bedürfnislehre zur Aufgabenverteilung in 
einem modernen Staatswesen heutiger Prägung wenig beizutragen. 
Sie stehen in völligem Widerspruch zu den in Art. 1 GG bestimm-
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ten zwecken des Staates, daß der Staat nicht um des Staates, 

sondern um der Menschen willen da ist. 

Etwas schwieriger liegen die Dinge bei Emil Sax, Hans Ritschl 
und den in diesem Zusammenhang genannten Autoren, die davon 
ausgehen, daß die " ... Kollektivbedürfnisse von gewissen, mit 
besonderen Kräften oder Eigenschaften ausgestatteten Personen 
empfunden werden" 144 ). Diese idealistische Auffassung hilft 

ebenfalls - zumindest was die Bestimmung der Staatstätigkeit 
angeht - kaum weiter. Schmidt145 ) führt dazu zwei Gründe an: 

Erstens stellt sich innerhalb der Gesellschaft die Frage, wer 
diese Individuen sind, die über den "richtigen" Gemeinsinn ver-
fügen. Diese Individuen müßten zunächst gefunden werden. Außer-
dem müßten diese die "richtige" Gesinnung besitzenden Indivi-
duen über die politische Macht verfügen, um die "richtigen" 
Vorstellungen durchsetzen zu können. zweitens enthält der aus 
dem "Gemeinsinn" abgeleitete staatliche Zwang politisch 
gefährliche Momente. Nach diesen Theorien könnten die jeweils 

Herrschenden - auch Minderheiten - unter Berufung auf den 
"rechten" Gemeinsinn jederzeit Andersdenkenden ihre Meinungen 

oktroyieren. Die Gefahr, den "rechten" Gemeinsinn als 
Rechtfertigung für die Herrschaft zu mißbrauchen, ist nicht von 
der Hand zu weisen. Mit einem demokratisch aufgebauten Staat 
sind diese Vorstellungen deshalb nicht zu vereinbaren. 

An zahlreichen Beispielen widerlegt außerdem die Realität, daß 
der "Gemeinsinn" oder andere nicht egoistische, am Kol-
lektivwohl orientierte Verhaltensweisen zur allgemeinen Grund-
lage der Staatstätigkeit gemacht werden könnten. Vielmehr zei-
gen Schwarzarbeit, Steuerhinterziehung, Subventionserschlei-

chung, Ausnutzung des sozialen Systems usw., daß die Individuen 
sich - wie Wagner und De Viti De Marco richtig erkannt haben -
auch im Verband zumeist von egoistischen Motiven leiten lassen. 
Die Fülle der staatlichen Gesetze, die solchen Mißbräuchen vor-
beugen wollen, gibt anschaulich wieder, wie wenig Verlaß auf 
die auf dem Gemeinsinn basierenden oder altruistischen Verhal-
tensweisen ist. Jedoch kann eine, im Kern dem Gemeinsinn ent-
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sprechende Einstellung dazu führen, daß mehrere Individuen sich 
dazu entschließen, freiwillig bestimmte Interessen gemeinsam zu 

verfolgen. Gerade kleinere, nicht oder nicht primär ökonomische 
Zielsetzungen anstrebende Kollektive können hierin ihren 
Entstehungsgrund haben. 

Die Vertreter dieser zweiten Gruppe, bei der das Individuum als 
Mitglied oder im Intersse der Gemeinschaft besondere Bedürf-
nisse empfindet, vermögen zwar die staatliche Betätigung nur 
unzureichend zu erklären, aber sie haben entscheidende Anregun-

gen für nichtstaatliche kollektive Wirtschaften vermittelt. So 
hat Schäffle die unterschiedlichen kollektiven Wirtschaften 

nach den sie dominierenden Zwecken und Verhaltensweisen klassi-
fiziert. Die von ihm herausgestellten Triebkräfte für das Zu-
standekommen und die Aktivitäten der nichtstaatlichen Kollek-

tive können auch heute noch Wesentliches zur Erklärung bestimm-
ter Gruppen beitragen. Aber auch die grundsätzlichen Ausführun-
gen von Sax zu den verschiedenen Triebkräften des Wirtschaftens 
sind in gleicher Weise dienlich. 

Wagner und De Viti De Marco gelingt es mit ihren Ansätzen eben-

falls nicht, unmittelbar von den Bedürfnissen auf die 
Staatstätigkeit zu schließen. Wagner benutzt dazu die Hilfskon-
struktion des "gemeinwirthschaftlichen Princips" und De Viti De 
Marco die "ursprünglichen Kollektivbedürfnisse", unter denen er 
die oben erwähnten ureigenen Staatsaufgaben innerer und äußerer 
Schutz und Rechtsordnung versteht. Trotzdem erhalten ihre 
Ausführungen zu den Kollektivwirtschaften etliche Aspekte, die 
von so grundsätzlicher Bedeutung sind, daß sie ohne weiteres 
auch auf moderne Kollektive zutreffen. 

Wagner hat sich noch ausführlicher als Schäffle mit den 
verschiedenen Organisationsformen des Wirtschaftens im Ge-
meinwesen befaßt. Er hat insbesondere die verschiedenen Formen 
des kollektiven Wirtschaftens betrachtet und sich vornehmlich 
darum bemüht, anhand ökonomischer, politischer und gesell-
schaftlicher Kriterien sowie mit Hilfe der die "Gemeinwirth-
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schaften" leitenden Motive die nichtstaatlichen von den staat-
lichen "Gemeinwirthschaften" abzugrenzen. 

Der Schwerpunkt der Betrachtungen von De Viti De Marco liegt 
auf der Staatswirtschaft. Andere Kollektive erwähnt er allen-
falls am Rande. Ihm kommt vor allem das Verdienst zu, darauf 
hingewiesen zu haben, daß es sehr häufig politische und gesell-
schaftliche Einflüsse, namentlich von Interessengruppen, sind, 
die bestimmte Aufgaben zu Staatsaufgaben werden lassen. Außer-
dem arbeitet er aus ökonomischer Perspektive die Notwendigkeit 

des Zwangs als Mittel zur Durchsetzung der staatlichen Zielset-
zungen heraus. Mit seiner Begründung des Zwangs weist er - wie 
grundsätzlich schon Wagner - bereits auf die zentrale Problema-
tik hin, vor der die Finanzwissenschaft bei der Bestimmung der 
Staatstätigkeit heute noch steht. Eine Lösung, die angibt, wie 
die wahren Präferenzen bei staatlichen Gütern erkundet werden 

können und wie das damit zusammenhängende Trittbrettfahrer-Ver-
halten vermieden werden kann, ist nicht in Sicht. 

Obwohl die historischen Ansätze in vielerlei Hinsicht Anlaß zur 
Kritik bieten, u.a. deshalb, weil sie teilweise von überkomme-
nen, heute nicht mehr akzeptierten Staatsauffassungen ausgehen, 
wurde doch deutlich, daß sie mit der Charakterisierung der ver-
schiedenen Formen des kollektiven Wirtschaftens wichtige Hin-
weise zur Bestimmung des öffentlichen Sektors geben können. 
Diese älteren Beiträge enthalten, insbesondere was die nicht-
staatlichen "Gemeinwirthschaften" angeht, Gesichtspunkte, die 
im Laufe der Zeit immer mehr aus dem Blickfeld der Ökonomen 
verschwanden. Der Grund hierfür mag darin liegen, daß sich die 
neuere Nationalökonomie zu stark auf den Gegensatz Staatswirt-
schaft einerseits und Privatwirtschaft andererseits beschränkt 

und dabei fast ausschließlich ökonomisch rationales Verhalten 
unterstellt hat. Damit ging - sieht man von einigen betriebs-
wirtschaftlichen Publikationen zum Genossenschafts- und Verbän-
dewesen ab, deren andersgeartete Zielsetzung hier aber nicht 

interessiert146 ) - die Sicht für andere Formen der 
wirtschaftlichen Betätigung, die zwischen Markt und Staat lie-
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gen, verloren. Im Gegensatz zu der heute oft anzutreffenden en-

gen Perspektive, unter der einzelne Probleme und Bereiche dis-
kutiert werden, zeichneten sich diese älteren Autoren gerade 

durch die weite, auch nicht ökonomische Aspekte berück-
sichtigende Betrachtungsweise des Wirtschaftens in all seinen 
Erscheinungsformen aus. 

Die älteren Ansätze haben mit der Verbindung von ökonomischen, 
staatspolitischen, sozialen und anderen Kriterien einen Weg 
aufgezeigt, an den anzuknüpfen sich lohnt, um den Bereich der 
intermediären Finanzgewalten zu erfassen. Eine Weiterentwick-
lung dieses historischen Denkansatzes kann sich auf das inzwi-
schen erheblich verfeinerte ökonomische Instrumentarium, na-
mentlich auf die Erkenntnisse der Theorie der öffentlichen Gü-
ter, stützen. Unter Berücksichtigung der heute gültigen ge-
sellschaftlichen Wertvorstellungen, die wir im folgenden be-
trachten, den für das Wirtschaften ausschlaggebenden Verhal-
tensweisen und den treibenden Kräften der finanzpolitischen 

Willensbildung wird im weiteren Verlauf der Arbeit versucht, 
die Aufgaben der im öffentlichen Bereich angesiedelten interme-
diären Finanzgewalten zu bestimmen. Dies ist allerdings nur in 
qualitativer Hinsicht möglich; denn in welchem Umfang eine ein-
zelne Aufgabe erfüllt werden soll, läßt sich nicht fassen, weil 

der verfassungsrechtlich vorgegebene Rahmen hier einen weiten 
Interpretationsspielraum beläßt, der von der politischen Wil-
lensbildung ausgeschöpft werden kann. 
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C. Ansatzpunkte einer Kennzeichnung des intermediären 

Bereichs im modernen pluralistischen Gruppenstaat 

I. Stellung und Aufgaben der Gruppen in Gesellschaft 
und Staat 

1. Die gesellschaftliche Funktion der Gruppen 

Diese Arbeit geht von dem demokratischen, pluralistischen, 
weltanschaulich neutralen Staat des Grundgesetzes aus. Es ist 
deshalb erforderlich, zunächst die Grundstrukturen des staat-
lichen und gesellschaftlichen Systems, in dem die verschiedenen 
Gruppen wirken, aufzuzeigen. Durch die Beschränkung auf den 
Staat des Grundgesetzes ist es nicht notwendig, mit einer 
allgemeinen Diskussion über Wesen und Funktion des Staates zu 
beginnen, sondern es genügt, die hinter der Verfassung des 
Grundgesetzes stehenden Wertvorstellungen zugrundezulegen. 

Dem Staat als politischem und sozialem Zusammenschluß von 

selbstbestimmten geistig freien Menschen kommt als höchste In-
stanz zur Wahrung von Ordnung und Freiheit im Bereich des men-
schlichen Zusammenlebens eine besondere Ordnungsfunktion im Ge-
meinwesen zu1 l. Der Staat ist aber trotz dieser übergeordneten 

Rolle nicht Selbstzweck, sondern entsprechend dem Bekenntnis 
des Grundgesetzes zum Menschen als letztem und oberstem Wert um 
des Menschen willen da 2 l. Das hat zur Konsequenz, " ... daß der 
Mensch mit seinen Bedürfnissen, Zielen und Wertvorstellungen 
Ausgangspunkt auch aller Staatsfunktionen sein muß. 03 ). In ei-
nem demokratischen Gemeinwesen kann deshalb die Herrschaftsge-
walt, über die der Staat zur Durchsetzung der ordnenden Funk-
tion über andere Gruppen und Kräfte des menschlichen Zusam-
menlebens verfügt, allein über eine Legitimation durch das Volk 
kommen, wobei allerdings die Herrschaftsgewalt durch die Grund-
rechte begrenzt wird4 l. Dieser Grundvorstellung der modernen 
Demokratie, die ihren gedanklichen Ursprung im Rousseauschen 
Gesellschaftsvertrag hat5 l und die in der Souveränität des Vol-
kes besteht, wird im Grundgesetz mit Art. 20, Abs. II konkreti-
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siert. Das Grundgesetz übernimmt jedoch nicht ausschließlich 
den Leitgedanken des klassischen Liberalismus vom unabhängigen, 
autonomen Individuum, sondern betont die Gemeinschaftsbezogen-
heit und Gemeinschaftsgebundenheit der Eigenwert besitzenden 
Person6 ). 

Die Idee des klassischen Liberalismus beschränkt nämlich den 
Staat auf ein Minimum an (Schutz-)Funktionen. Sie vertraut 
darauf, daß bei staatlicher Neutralität im Sinne des Gewähren-
lassens und der Nichteinmischung die freie Entfaltung der 

gesellschaftlichen Kräfte zu den besseren Ergebnissen führen 
wird als staatliche Interventionen7 l. Hinter dieser liberalen 
Staatstheorie steht die Vorstellung von der Gesellschaft als 
nichtstaatlicher Sphäre. Zu diesem vor staatlichen In-
terventionen geschützten gesellschaftlichen Bereich zählt die 
klassische liberale Staatsauffassung das Privatleben, Kirche 
und Religion, Kunst, Wissenschaft, Wirtschaft und öffentliche 
Meinung8 l. Zwar gewährt auch die Verfassung des Grundgesetzes 
vornehmlich durch Grundrechte diesen der gesellschaftlichen 

Sphäre zuzuordnenden Bereichen einen besonderen Schutz, aller-
dings sind sie durch entsprechende Grundrechtsbeschränkungen 
nicht völlig staatsfrei. Um soziale Ungerechtigkeiten und an-
dere unerwünschte Folgen, wie z.B. Wettbewerbsverzerrungen, die 

ein Laissez-faire-Liberalismus mit sich bringt, zu vermeiden, 
sind regulierende Eingriffe des Staates unumgänglich9 ). 

Ferner ist der hinter der liberalen Auffassung stehende Ge-
danke, daß sich ausschließlich Staat und autonomes Individuum 
gegenüberstünden, überholt und entspricht nicht mehr der 
Wirklichkeit10 ). In der modernen pluralistischen Gesellschaft 

stehen dem Staat nicht nur Individuen gegenüber, sondern dar-
über hinaus eine Vielzahl von gesellschaftlichen Gruppierungen. 
"Die Verbände, ihr Wirken und ihre Einflußnahme gehören heute 
zur gesellschaftlichen Wirklichkeit und zu einem demokratisch-
pluralistischen System, das Freiheit und Offenheit ver-
bürgt"11). 
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Die Aktivitäten der nichtstaatlichen Gruppen in der de-
mokratischen Gesellschaft nehmen in staatsrechtlicher Sicht ih-
ren Ursprung in den Freiheitsrechten, so etwa das kirchliche 
Wirken in der verfassungsrechtlich garantierten Glaubens-
freiheit12>. Obwohl es dem weltanschaulich neutralen Staat ver-
boten ist, sich die Anschauungen der einzelnen Gruppen zu eigen 
zu machen, heißt Neutralität für ihn nicht Gleichgültigkit, 

sondern Offenheit gegenüber der Pluralität der Wertvor-
stellungen seiner Bürger13 ). Der freiheitliche Staat hat für 
die Bürger die Freiheits- und Entfaltungsräume sowie die ge-
sellschaftlichen Bedingungen zu schaffen, die es den Bürgern 

ermöglichen, ihre geistigen und kulturellen Interessen zu ver-
folgen. Neutralität bedeutet für den Staat also nicht mehr völ-
lige Enthaltsamkeit in den oben erwähnten gesellschaftlichen 
Bereichen, wie es der Auffassung des klassischen Liberalismus 
entsprach, sondern für ihn leitet sich beispielsweise aus der 
Glaubensfreiheit die Pflicht ab, dafür Sorge zu tragen, daß die 

Bürger, die die Wahrnehmung ihrer religiösen Interessen für 
ihre Existenz als unentbehrlich erachten, nicht darin behindert 
werden. Gleichzeitig hat er jedoch darauf zu achten, daß nie-
mand gegen seinen Willen von den entsprechenden Gruppenverein-
nahmt wird14 ). 

Zur Wahrnehmung der gleichartigen gesellschaftlichen Interessen 
organisieren sich die Individuen in Gruppen15 ). Das Individuum 
verfolgt eine Fülle von Interessen, kann mehreren Gruppen 
gleichzeitig angehören und außerdem von einer Gruppe in die an-
dere wechseln. Das gesellschaftliche System ist folglich nicht 
mehr geschlossen wie im Ständestaat. Es unterliegt vielmehr ei-
nem laufenden Wandel. Dieser Pluralismus von grundsätzlich of-
fenen Gruppen ist es, der die heutige Gesellschaft prägt und 
mitbestimmt16 ). 

Das einzelne Mitglied erwartet von der Gruppe die gemein-
schaftliche Befriedigung gemeinsamer Interessen und eine ange-
messene Vertretung von bestimmten gruppenspezifischen Interes-
sen gegenüber dem Staat und anderen gesellschaftlichen 
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Gruppierungen, wenn es ihm nicht selbst möglich ist, diese wir-
kungsvoll durchzusetzen17 ). 

Aus den bisherigen Überlegungen resultieren zwei grundsätzliche 
Aktionsfelder des gesellschaftlichen Wirkens der Gruppen. Diese 
Aktionsfelder stehen nicht isoliert nebeneinander, sondern in 
einem engen Zusammenhang. Der erste Bereich ihres Tuns ist 
nach innen, d.h. auf die Gruppe bzw. die Gruppenmitglieder 
gerichtet, und umfaßt die gruppeneigenen Gestaltungs- und 
Entscheidungsmöglichkeiten18 ); der zweite, nach außen gewandte, 
beinhaltet eine aktive Beeinflussung des gesellschaftlichen Le-
bens und die Interessenvertretung gegenüber dem Staat und ande-
ren sozialen Gebilden19 ). Aber nicht nur das zuletzt genannte 

Aktionsfeld, sondern auch die Befriedigung von gruppenspezifi-
schen Interessen hat Auswirkungen auf die allgemeinen gesell-
schaftlichen Verhältnisse und bleibt nicht auf die jeweiligen 
Interessenträger beschränkt20 >. 

Die nach außen gehenden Aktivitäten und nach außen vertretenen 

Interessen der Gruppen harmonieren nicht immer mit dem 
Allgemeinwohl. Im Gegenteil: Sie können dieses sogar gefährden. 
Es kann einzelnen Gruppen durchaus gelingen, relativ viel Macht 
und Einfluß zu erlangen und ihre Intaressen zu Lasten Dritter, 
d.h. gegenüber schwächeren Gruppen und den nicht organisierten, 
durchzusetzen21 ). Nicht zuletzt ist darin ein Grund dafür zu 
sehen, daß einzelnen Interessenverbänden in der Öffentlichkeit 
häufig mit Ablehnung und Skepsis begegnet wird. Eschenburgs 
Schrift "Herrschaft der Verbände?" bringt diese Befürchtung 
mehr als deutlich zum Ausdruck22 ). 

Weil die von den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppierungen 
vertretenen Sonderinteressen in den wenigsten Fällen miteinan-
der in Einklang stehen, sondern oft einander entgegengesetzt 
sind, ergeben sie in der Summe auch nicht das Gemeinwohl. Ande-
rerseits ist das Gemeinwohl in einem pluralistischen Gemeinwe-
sen wiederum nicht unabhängig von den Interessen der einzelnen 

Gruppen; denn deren Interessen sind insofern ebenfalls ge-
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meinwohlbezogen, als das Gemeinwohl aus der Integration der 
verschiedenen politischen und gesellschaftlichen Kräfte resul-
tiert, zu denen auch die gesellschaftlichen Gruppen zählen23 ). 
Das Bundesverfassungsgericht führt dazu aus, daß die Gruppen in 
einem demokratischen Gemeinwesen nicht isoliert nebeneinan-
derstehen, sondern daß dieses vielmehr " ... durch die ständige 
Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen sich begegnenden 
sozialen Kräften, Interessen und Ideen um die politischen 
Ziele" gekennzeichnet ist24 ). Um die Gemeinwohlinteressen ge-
genüber den Partikularinteressen der gesellschaftlichen Gruppen 
vertreten zu können, muß der Staat diesen übergeordnet und mit 
den entsprechenden Machtmitteln ausgestattet sein25 ). Die 
Zuständigkeitsbereiche der einzelnen gesellschaftlichen Grup-
pen, die nicht vom gesamten Volk legitimiert sind, müssen folg-
lich so abgegrenzt werden, daß das Wirken und der Einfluß der 
Gruppen nicht das politische Mandat des Staates als Vertreter 
des Allgemeinwohls in Frage stellen26 ). 

Die vorhergehenden Ausführungen zeigen, daß die Charak-
terisierung der Gesellschaft als des Feldes der 
"Sonderinteressen" und des Staates als der "gemeinsamen 

Sphäre", mithin nicht zutrifft und verkennt, daß die Verfolgung 
von Sonderinteressen durch einzelne Gruppen häufig Wirkungen 
über deren eigenen Gestaltungsbereich hinaus auf das übrige 
Gemeinwesen auslöst 27 ) und daß die verschiedenen 
gesellschaftlichen Gruppierungen an der staatlichen Macht 
teilhaben und mitbestimmen28 ). Eine einfache Gliederung des Ge-
meinwesens in Staat und Gesellschaft ist somit nicht mehr 
möglich. Beide sind vielmehr miteinander "verschränkt" 29 ). Eine 

Beibehaltung des Unterschiedes von Staat und Gesellschaft hat 
keine Berechtigung mehr als artikulierte Trennung zweier sozi-
aler Reiche, als Gegensatz von Freiheit und Zwang, Autonomie 
und Herrschaft, sondern nur als beschreibende Abbreviatur 
zweier Sphären des Gemeinwesens, zwischen dem engeren Raum der 
Institutionen der Leitung und Administration auf der einen und 
dem weiteren Kreis der vielgliedrigen Gruppen und Gebilde auf 
der anderen Seite. Aber auch der letztere Bereich ist auf das 
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Ganze bezogen und bildet einen Teil des politischen Prozesses, 
der Richtungsbestimmung (Willensbildung) der Gesamtheit. In 

dieser Funktion wird er daher als der Bereich des 
'Öffentlichen' verstanden".30) 

Die insbesondere die politischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Belange des Gemeinwesens beeinflussende mitverantwortliche 
Gestaltung der Gesellschaft durch die Gruppen begründet deren 
öffentliche Funktion31 ). Die Aktivitäten der Gruppen beschrän-
ken sich nicht nur auf ihren eigenen Bereich, sondern er-
strecken sich auch auf die Allgemeinheit. Das verleiht ihnen 
den öffentlichen Charakter, der sie in der Gesellschaft von der 
rein privaten Sphäre der Individuen abhebt. 

Der "Ort" der Interessenauseinandersetzung und der Betätigung 
der Gruppen ist das "Öffentliche", die Sphäre, die zwar noch 
nicht staatlich ist, aber über das Private hinausgeht, mit an-
deren Worten: der Bereich des "organisierten gesellschaftlichen 
Lebens". Hier werden Leistungen erbracht, die keine staatlichen 

sind, denen jedoch weite Teile der Allgemeinheit einen hohen 
Wert beimessen32 ). Eine Vielzahl von Gruppen füllt den Zwi-
schenraum zwischen Individuum und Staat aus und wirkt in man-
nigfacher Weise auf das gesellschaftliche und staatliche Leben 
ein33 ). Der moderne demokratische Staat zeigt sich deshalb als 
" ... eine Gruppengesellschaft, in der intermediäre Gewalten 
einen weiten Entfaltungsraum haben und an der sozialen und 
politischen Bestimmung einen starken Anteil nehmen" 34 ). 

Dieser Öffentlichkeitsbegriff kennzeichnet "eine den Staat um-
lagernde Zone ... , die zwar der Sphäre privater, 'staatsfreier' 
Gesellschaft entwachsen, aber doch nicht der organisierten 
Staatlichkeit selbst zuzurechnen ist" 35 ). In diesem öffentli-

chen Raum entfalten die gesellschaftlichen Gruppierungen ihr 
Wirken, das im folgenden näher betrachtet wird. 
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2. Öffentlicher und staatlicher Aufgabenbereich in 

staatsrechtlicher Sicht 

In der rechtswissenschaftlichen Literatur fehlt es nicht an 
Versuchen, die Begriffe der öffentlichen und der staatlichen 

Aufgaben festzulegen. Trotz der fast unübersehbaren Flut von 
Veröffentlichungen zu dieser Frage können die bisherigen Ergeb-
nisse nicht befriedigen: " •.. Es fehlt noch innner an einer ein-
deutigen Staatsaufgabenlehre" 36 ) und somit auch an einer ein-
deutigen Festlegung der öffentlichen Aufgaben. Das zeigt sich 
schon daran, daß in der rechtswissenschaftlichen Diskussion die 
Begriffe "öffentlich" und "staatlich" nicht einheitlich verwen-
det werden bzw. einige Autoren überhaupt nicht zwischen 
"öffentlich" und "staatlich" differenzieren37 ). Die herrschende 

Lehre geht indessen von einer Trennung dieser Begriffe aus. Al-

lerdings wird eingeräumt, daß eine strikte Grenzziehung zwi-

schen staatlichen und öffentlichen Aufgaben in weiten Bereichen 
nicht möglich sei, weil zum einen die staatlichen Aufgabenei-

nem steten Wandel unterlägen38 ) und zum anderen Staat und 

Gesellschaft gerade in den relevanten Bereichen nicht mehr iso-
liert nebeneinander stünden, sondern miteinander in vielfäl-
tiger Weise verknüpft seien39 ). 

Die einzelnen Definitionen können danach geordnet werden, ob 
sie eine Abgrenzung nach materiellen oder formalen Kriterien 
vornehmen. Betrachten wir die zuerst genannten. Einige Autoren 
nehmen an, daß es "originäre" Staatsaufgaben gäbe, ohne aller-
dings näher zu konkretisieren, was originär staatlich ist. An-

dere sehen "wesensmäßig" staatliche Aufgaben dann, wenn die 
Zielsetzung in der Verwirklichung des Allgemeinwohls liegt. Sie 
scheitern aber an der Unbestinnntheit des Allgemeinwohlbegriffs. 
Die Charakterisierung, daß es sich um staatliche Aufgaben 
handele, wenn zu deren Durchsetzung und Erfüllung ein hoheitli-
cher Mitteleinsatz erforderlich sei, versagt ebenfalls, weil 
sie die entscheidende Frage offen läßt, warum und bei welchen 
Aufgaben das der Fall sein so1140). 
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Ein sehr detaillierter Vorschlag stammt von Hans Peters41 ). Die 

von Peters zugrundegelegten Kriterien sind der 
Öffentlichkeitscharakter, d.h. das öffentliche Interesse an 
diesen Aufgaben, und die Art bzw. der Träger der Aufgabenerfül-
lung. Öffentliche Aufgaben sind danach solche, " ... an deren 
Erfüllung die Öffentlichkeit maßgeblich interessiert ist. Sie 
können durch Private so gut erledigt werden, daß der Staat we-

der ein Bedürfnis anzuerkennen noch den Wunsch zu haben 
braucht, sie zu regeln oder sie gar in eigene Regie zu nehmen, 
... er überläßt das Ganze der privaten Sorge der Beteiligten 
und hält sich selbst zurück" 4la), Neben diesem Fall der rein 
privaten Erledigung öffentlicher Aufgaben unterscheidet er je 
nach der Intensität des öffentlichen Interesses weitere Formen 
der öffentlichen Aufgaben. Der Staat kann die Erfüllung öffent-
licher Aufgaben durch Private überwachen oder abstrakte Rege-
lungen aufstellen, die die Erfüllung der Aufgaben normieren. 
Von staatlichen Aufgaben, die bei ihm einen Unterfall der öf-
fentlichen darstellen, kann man seiner Auffassung nach erst 

dann sprechen, wenn staatliche Behörden nach staatlicher Nor-
mierung Aufgaben erfüllen42 ). Peters nennt mit dem Öf-

fentlichkeitscharakter und der Art beziehungsweise dem Träger 
der Aufgabenerfüllung im Prinzip die entscheidenden Merkmale 
für die Erfüllung öffentlicher und staatlicher Aufgaben. Aller-
dings bleibt die entscheidende Frage, welche Aufgaben von öf-
fentlichem Interesse sind und vor allem, warum diese von öf-
fentlichem Interesse sind, offen. So fehlt letztlich die Ant-
wort, was ausschlaggebend für die Unterscheidung von staatli-
chen und öffentlichen Aufgaben ist und was schließlich den 
Staat veranlaßt, bestimmte Aufgaben selbst zu übernehmen. 

Die andere Gruppe von Autoren versucht durch die Heranziehung 

formaler Kriterien Antworten auf diese Fragen zu geben, indem 
sie die Verfassung als Ausgangspunkt ihrer Oberlegungen wählt. 
In der Verfassung sind "die Grundentscheidungen über die poli-
tische, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Ordnung des 

Volkes .•• " niedergelegt43 l. Diese Wertentscheidungen spiegeln 

den Grundkonsens wider, auf dem das demokratische Gemeinwesen 
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beruht, vorausgesetzt die Bürger bekennen sich zu ihnen44 l. 
Entscheidend sind demnach die in der Verfassung enthaltenen 

Zielsetzungen. 

So geht Hans Herbert von Arnim45 l bei der Staatstätigkeit davon 
aus, daß alles staatliche Handeln sich am Gemeinwohl zu orien-
tieren habe. Dem Vorwurf, dem sich die andere Gruppe der Auto-
ren, die sich an materiellen Kriterien orientiert, ausgesetzt 
sieht, daß das Gemeinwohl nicht faßbar sei, begegnet er damit, 
daß er dieses nicht isoliert betrachtet, sondern versucht, das 
Gemeinwohl konkret für die Staats- und Gesellschaftsordnung der 
Bundesrepublik Deutschland aus den verfassungsrelevanten Wer-
tentscheidungen des Grundgesetzes abzuleiten46 l. 

Als "Meßlatte" der Gemeinwohlverwirklichung dienen die Grund-
werte, die als "letzte" Werte hinter den Regelungen des Grund-
gesetzes stehen und für alle Menschen gelten47 l. Die funda-
mentale Wertentschei.dung dazu liefert Art. 1 GG " ..• mit dem 

Bekenntnis zum Menschen als letztem Wert, dem alles staatliche 
Tun zu dienen hat" 48 l. Da der Mensch mit seinen Bedürfnissen 
und Wertvorstellungen Ausgangspunkt aller Staatsfunktionen ist, 
gibt es folglich keine eigenen Int~ressen des Staates. Sein Tun 

hat sich vielmehr ausschließlich daran zu orientieren, ein In-
strument zur besseren Verwirklichung der Interessen der Men-

schen zu sein. Verstößt der Staat dagegen, handelt er 
gemeinwohlwidrig49 l. Aus dem Gebot zum Schutz der Menschenwürde 
in Art. 1 GG resultieren unmittelbar die Grundwerte Freiheit 
und Gerechtigkeit. Aus der freiheitlichen Zielsetzung lassen 
sich die weiteren Grundwerte Sicherheit und Wohlstand ab-
leiten50l. Diese Grundwerte sollen im folgenden unter dem uns 
interessierenden Blickwinkel näher betrachtet werden. 

Die freiheitliche Zielsetzung geht von einem Menschen aus, der 
sein Leben eigenverantwortlich und selbständig gestaltet. Die 
Grenzen seiner freien Betätigung werden ihm durch seine Gemein-
schaftsbezogenheit abgesteckt51 l. Die freiheitliche Zielsetzung 
sichert dem einzelnen in Form der Grundrechte auch heute noch 
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weitgehend die Freiheit vor dem Staat in dem oben als Gesell-
schaft bezeichneten Bereich und so seine persönlichen 
Entfaltungsmöglichkeiten, wenngleich - wie die "Verschränkung" 
zeigt - eine völlige staatliche Abstinenz nicht gegeben ist52 l. 
Die formale Gewährleistung der Entfaltungsmöglichkeiten im 
gesellschaftlichen Bereich kann jedoch nutzlos werden, wenn für 
ihre Verwirklichung die materiellen Voraussetzungen fehlen. Die 
Berufsfreiheit nutzt beispielsweise wenig, wenn es keine Ar-

beitsplätze gibt. Auch kann die Freiheit einzelner, insbe-
sondere wirtschaftlich Schwächerer, durch die wirtschaftliche 
Macht Stärkerer eingeschränkt werden. Gerade die Benachteili-
gung der im Wirtschaftsprozeß schwächeren Mitglieder des Ge-

meinwesens hat zu der Erkenntnis geführt, daß ein unein-
geschränkter Liberalismus versagen muß, und hat außerdem deut-

lich gemacht, daß der Staat zu regulierenden Eingriffen aufge-
rufen ist, um den Freiheitsrechten auch materielle Geltung für 
alle zu verschaffen53 l. 

Der Grundwert der Gerechtigkeit interessiert uns im Hinblick 
auf die Bestimmung der öffentlichen und der staatlichen Aufga-
ben insbesondere unter dem Aspekt der sozialen Gerechtigkeit, 
die ihren Ausdruck im Sozialstaatsprinzip findet. Allerdings 
darf die wirtschaftlich-soziale Gerechtigkeit nicht im Sinne 
einer völligen Gleichheit verstanden werden. Eine solche Auf-
fassung würde der nach der freiheitlichen Zielsetzung ange-
strebten eigenverantwortlichen Selbstentfaltung des Menschen 
geradezu widersprechen54 l. 

Während die Wohlstandszielsetzung in der Ökonomie - unter 
Beachtung der Nebenbedingung der freiheitlichen und der 
Gerechtigkeitszielsetzung - die Maxime für alles Wirtschaften, 
einschließlich der staatlichen Aktivitäten, abgibt55 l, wird ihr 
in verfassungstheoretischer Sicht eine dienende Funktion für 
andere Grundwerte zugeordnet. Sie erhöht die materielle Unab-

hängigkeit und Sicherheit der Bürger, vermindert damit soziale 
Konflikte und leistet so einen Beitrag, die ökonomischen Be-

grenzungen der Freiheit zu verringern56 l. 
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Auf eine ausführliche Erörterung der wirtschaftlichen Konse-
quenzen eines Obermaßes an sozial oder anders motiviertem 
staatlichem Wirken soll hier verzichtet werden. Sie sind in der 
ökonomischen Diskussion hinlänglich etwa unter dem Stichwort 

Auswirkungen auf die Risiko- und Leistungsbereitschaft ((dis-) 
incentives), diskutiert worden57 ). An dieser Stelle soll le-
diglich auf einige Gefahren hingewiesen werden, die mit wohlge-
meinten, aber überdimensionierten staatlichen Eingriffen zur 
Förderung von Freiheit, Sicherheit, Wohlstand und vornehmlich 
sozialer Gerechtigkeit verbunden sind. Solche Eingriffe können 

nämlich genau das Gegenteil von den beabsichtigten Wirkungen 
erreichen und die Werte, denen sie dienlich sein sollen, 

aushöhlen. 

Zu weit gehende staatliche Aktivitäten im wirtschaftlichen und 
sozialen Bereich können sich leicht gegen die durch den Grund-

wert Freiheit garantierte Eigenverantwortung und Selbstbe-
stimmung des Menschen richten. Das tritt einerseits beispiels-

weise dann ein, wenn staatliche Leistungen, die zur sinnvollen 
Absicherung gegen soziale Risiken und Notsituationen gedacht 
sind, durch mißbräuchliche Inanspruchnahme insgesamt diskredi-
tiert werden, oder wenn diese Leistungen so bemessen sind, daß 
Anreize für eigene Initiativen zur Behebung der Situation weg-
fallen, weil sich die Empfänger an die Leistungen gewöhnen und 
damit vom Staat abhängig werden. Andererseits fördert es die 
Eigenverantwortung und Selbstbestimmung des Menschen ebenfalls 
nicht, wenn die staatlichen Abgabepflichten die aus der 

persönlichen Entfaltungsmöglichkeit resultierenden wirtschaft-
lichen "Früchte" so stark beanspruchen, daß sich die aufge-
wandte Mühe nicht mehr lohnt. 

Das "Zuviel" an sozialer Gerechtigkeit bewirkt auf diese Weise 
letztlich eine doppelte Beschränkung des Grundwertes Freiheit: 

Zum einen, weil dadurch bei den Leistungsempfängern Abhängig-
keit statt Eigenverantwortlichkeit erzeugt wird und zum ande-
ren, weil damit die Selbstverwirklichung auf wirtschaftlichem 
Gebiet erheblich beschnitten wird. Die Grenzen staatlicher 
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Betätigung liegen also dort, wo die fundamentalen Wertent-
scheidungen, auf denen die Gemeinschaft beruht, in ihrem Kern 
getroffen werden58 l. 

Neben der Allgemeinwohlzielsetzung des Staates ist die Trennung 
zwischen Staat und Gesellschaft ein weiterer Baustein im Ansatz 
von Arnims. Er weist auf die gegenseitige Durchdringung im 

modernen Gemeinwesen hin und lehnt die überkononene Trennung in 
zwei unabhängige Bereiche ab59 l. Die Verschiedenheit könne we-
der darin gesehen werden, daß in den zwei Sphären jeweils 
inhaltlich grundsätzlich verschiedene Interessen verfolgt 
werden, weil eben - wie deutlich wurde - in dem Bereich des Öf-
fentlichen die Grenzen fließend seien, noch darin, daß es sich 
um zwei gegenseitig abgegrenzte Bereiche handele, sondern die 
Verschiedenheit liege" •.. in der Organisation und im Verfahren 

der Interessenwahrnehmung", also den unterschiedlichen 
gesellschaftlichen und staatlichen Willensbildungs- und 
Entscheidungsverfahren60 l. Eine Unterscheidung von Staat und 

Gesellschaft in dem gerade beschriebenen Sinne nach der 
Verschiedenheit der gesellschaftlichen und staatlichen Wil-
lensbildungs- und Entscheidungssysteme ist nach von Arnim u.a. 
deshalb erforderlich, da "nur auf dieser Grundlage eine Begren-
zung staatlicher Aktivität möglich (ist; der Verf.)". Aber auch 
"die Entwicklung einer staatlichen Aufgabenlehre (setzt; der 
Verf.) die Unterscheidung von Staat und Gesellschaft als not-
wendige Bedingung voraus; als weitere - hinreichende - Bedin-
gung für die Entwicklung einer Staatsaufgabenlehre muß darüber 
hinaus noch die Erkenntnis hinzukononen, daß gesellschaftliche 
Steuerungsmechanismen - soweit sie funktionieren - ein höheres 
Niveau der Grundwerterealisierung bewirken können als staatli-
che."61) 

Die Wertung des Art. 1 GG und die daraus resultierenden Grund-
werte, die den instrumentellen Charakter der staatlichen 
Aktivitäten als Dienst am Menschen betonen, bilden die Grund-

lage für die Beurteilung der staatlichen Aktivitäten im Hin-
blick auf die Allgemeinwohlverwirklichung. Die Anerkennung des 
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Grundwertes Freiheit impliziert zunächst einmal, daß die Ver-

folgung der menschlichen Interessen und Bedürfnisse grundsätz-
lich dem einzelnen Menschen zur freien Entscheidung überlassen 

werden muß. Die gesellschaftlichen Selbststeuerungsmechanismen 
regeln ohne staatliche Einwirkungen Art und Weise der individu-
ellen Bedürfnisbefriedigung. Erst dann, wenn die gesellschaft-
lichen Selbststeuerungsmechanismen versagen, weil sie die 
Entfaltungsmöglichkeiten einzelner beeinträchtigen bzw. behin-
dern und/oder die anderen Grundwerte nicht genügend verwirk-
licht werden, sind staatliche Entscheidungsverfahren ge-
fragt62). 

Daraus folgt für die Aufgabenverteilung im Gemeinwesen, daß 
derjenige Träger eine Aufgabe zu erfüllen hat, der die höchste 
Allgemeinwohlverwirklichung erreicht. Als Maßstab, nach dem die 
Steuerungsmechanismen beurteilt werden, dienen die sowohl für 
den Staat als auch für die Gesellschaft geltenden Grundwerte, 
anhand derer die Allgemeinwohlzielsetzung konkretisiert wird. 

Für die Übernahme einer Aufgabe resultiert daraus, daß die Be-
darfsdeckung durch den Steuerungsmechanismus zu erfolgen hat, 
bei dem die Grundwerte, und damit das Allgemeinwohl, am besten 
verwirklicht werden. Das vorgehen bei einer einzelnen Aufgabe 

sieht dann so aus, daß zunächst geprüft wird, zu welchen Ergeb-
nissen die gesellschaftlichen Steuerungsmechanismen führen. 
Diese Ergebnisse müssen im Lichte der Verwirklichung der ein-
zelnen Grundwerte begutachtet und mit denjenigen verglichen 
werden, die staatliche Entscheidungsmechanismen zustande brin-
gen würden63 ). 

Wie die Resultate der einzelnen Steuerungsmechanismen an dem 
Grad der Grundwerteverwirklichung zu messen sind, kann exempla-
risch an der freiheitlichen Zielsetzung verdeutlicht werden. 
Demnach realisiert der Vertrag als gesellschaftliches 
Selbststeuerungsinstrument ein weit höheres Maß an Freiheits-
verwirklichung und folglich Allgemeinwohl als ein staatliches 
Gesetz, weil er zum einen die Entscheidung dem freien Willen 
der Beteiligten überläßt und zum anderen mehr als das Gesetz 



68 

der Einzelfallgerechtigkeit dient64 l. Die Beurteilung dieses 
Beispiels erfolgt allerdings unter restriktiven Annahmen, weil 
hier nämlich von den anderen Grundwerten abgesehen oder unter-
stellt wird, daß sie in gleicher Weise erfüllt werden. 

Die genauere Beurteilung der Steuerungsmechanismen muß nach von 
Arnim ferner berücksichtigen, daß der Vergleich der Resultate 
der gesellschaftlichen und der staatlichen Entscheidungs- und 
Willensbildungsprozesse nicht ein verzerrtes, den staatlichen 
Steuerungsmechanismus begünstigendes Bild liefert. Das ist der 

Fall, wenn institutionelle Hemmnisse, die gemeinhin mit dem Be-
griff des Staatsversagens umschrieben werden und die den staat-
lichen Steuerungsmechanismus bei der Leistungsbereitstellung 
beeinträchtigen, nicht berücksichtigt werden65 l. Eine letzte 
Frage, die schließlich zu prüfen ist, falls von den staatlichen 
Entscheidungsmechanismen die besseren Ergebnisse erwartet wer-
den, ist die, ob sich die dafür erforderlichen staatlichen Maß-
nahmen auch im politischen Willensbildungs- und Entschei-
dungsprozeß durchsetzen lassen66 l. 

3 . Würdigung 

Die oben dargestellten Ansätze bilden eine wichtige Grundlage 

zur Bestimmung der intermediären Finanzgewalten. Als deren 
Wirkungsfeld haben wir das "Öffentliche" ausgemacht, den Be-
reich des organsierten gesellschaftlichen Lebens, der durch die 
gegenseitige Verschränkung von Staat und Gesellschaft gekenn-
zeichnet ist. In dieser den "Staat umlagernden Zone" entfalten 
die intermediären Finanzgewalten ihre Aktivitäten bzw. erfüllen 
öffentliche Aufgaben. Wie wir allerdings gesehen haben, wird 
der Begriff "öffentliche Aufgabe" auf sehr unterschiedliche 
Weise abgegrenzt. Wir wollen uns im folgenden - auch im Hin-
blick auf unser vorgehen im Teil D - an die Definition von Pe-
ters anlehnen, der die staatlichen Aufgaben als einen Sonder-
fall der öffentlichen betrachtet. Diese Definition weicht in-

dessen - wie in den folgenden Abschnitten deutlich wird - von 
der in der ökonomischen Literatur ab, die im allgemeinen von 
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öffentlichen Aufgaben oder öffentlichen Gütern spricht und 
diese mit staatlicher Bedarfsdeckung gleichsetzt. Um hier 
Mißverständnisse zu vermeiden, werden wir im Kapitel D auch bei 

der ökonomischen Diskussion von öffentlichen und staatlichen 
Aufgaben sprechen. 

Zur Klärung der von Peters offengelassenen Frage, warum eine 

Aufgabe von öffentlichem Interesse ist und was den Staat zur 
Obernahme einer Aufgabe veranlaßt, kann der Ansatz von Arnims 
beitragen, die höchstmögliche Allgemeinwohlverwirklichung zum 
Kriterium für die Aufgabenverteilung zu wählen. Zur Konkreti-
sierung des Allgemeinwohls dienen die hinter dem Grundgesetz 
stehenden Grundwerte. Mit ihrer Hilfe ist zu beurteilen, ob mit 
gesellschaftlichen oder mit staatlichen Steuerungsmechanismen 
bei der Erfüllung einer Aufgabe ein höheres Allgemeinwohl er-
reichbar ist. 

Um die abstrakten staatsrechtlichen Kriterien in Gestalt der 
Grundwerte meßbar zu machen, muß ihnen ein operationaler Maß-
stab beigegeben werden, mit dessen Hilfe die Effizienz der 
staatlichen und gesellschaftlichen Steuerungsmechanismen ver-
glichen werden kann. Um bei jeder einzelnen Aufgabe feststellen 
zu können, ob sie effizienter von staatlichen oder von 

gesellschaftlichen Steuerungsmechanismen erfüllt werden können, 
bedarf es ökonomischer Maßstäbe, die es ermöglichen, die Resul-
tate der verschiedenen Steuerungsmechanismen im Hinblick auf 
die Grundwerteverwirklichung zu bewerten. 

Die Zugrundelegung der Wertordnung des Grundgesetzes zur 
Bestimmung öffentlicher und staatlicher Aufgaben erweitert den 
ordnungspolitischen Rahmen, in dem sich die ökonomische Theorie 
bewegt. Die ökonomischen Modelle fußen nämlich auf der libera-
len Staatsauffassung, deren oberste Zielsetzung in der indivi-
duellen Freiheitsverwirklichung besteht. Unter ökonomischem 
Blickwinkel wird das höchste Allgemeinwohl erreicht, wenn die 
Individuen sich frei entfalten können. Der Markt sorgt dann auf 
diese Weise für den maximalen Wohlstand. Die Vernachlässigung 
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der übrigen Grundwerte führt jedoch dazu, daß einzelne Aktivi-
täten, etwa die Bedarfsdeckung über sogenannte meritorische Gü-
ter, mit Hilfe des ökonomischen Instrumentariums nicht hinrei-
chend erklärt werden können bzw. im Lichte der ökonomischen 
Maßstäbe suboptimale Ergebnisse liefern können. 

Die ausschließliche Orientierung an der freiheitlichen Zielset-
zung im Sinne der liberalen Staatsauffassung trifft nämlich, 

wie wir gesehen haben, nicht einmal auf den relativ staats-
freien Raum der Gesellschaft zu, weil die Allgemeinwohlorien-
tierung die Berücksichtigung aller Grundwerte verlangt. Die 
Verschränkung von Staat und Gesellschaft des Grundgesetzes 
zeigt sich auch daran, daß die Realisierung der freiheitlichen 
Zielsetzung nicht immer nur durch den Vorrang des gesell-
schaftlichen Steuerungsmechanismus erreicht wird, sondern daß 
es im modernen pluralistischen Gemeinwesen - wie oben an den 
Beispielen staatlicher Maßnahmen zur Sicherstellung der materi-
ellen Freiheit in einzelnen Bereichen deutlich wurde - zahlrei-

che Situationen gibt, die staatliche Interventionen und Lei-
stungen bedingen, damit bestimmte freiheitliche Zielsetzungen 
überhaupt erst zur Geltung gelangen können. 

Im Bereich des marktwirtschaftlichen Wettbewerbs, in dem die 
gesellschaftlichen Selbststeuerungsmechanismen dominieren und 
in dem die Verfolgung der freiheitlichen Zielsetzung zu einem 
hohen Grad an Allgemeinwohlverwirklichung beiträgt, weil der 
marktwirtschaftliche Wettbewerb für eine effiziente Allokation 
der Faktoren und damit für einen optimalen Wohlstand sorgt, 
sind beispielsweise staatliche Entscheidungsmechanismen notwen-
dig, um durch das Setzen von Rahmenbedingungen die Entstehung 
wirtschaftlicher Macht und der daraus resultierenden uner-
wünschten Folgen in Form einer Freiheitsbeschränkung der Be-
nachteiligten zu vermeiden. Dazu zählt ferner die auf das 
Sozialstaatsprinzip zurückzuführende Gewährleistung eines 
Existenzminimums durch staatliche Leistungen1 denn das auf dem 

Grundwerte Freiheit beruhende Recht auf Daseinsentfaltung des 
Menschen setzt eine gewisse ökonomische Ausstattung voraus, die 
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erst eine unabhängige und selbstverantwortliche Gestaltung des 
Lebens ermöglicht67 ). Ebensowenig ist die Neutralität des Staa-
tes gegenüber der in den Freiheitsrechten begründeten Plurali-

tät der Anschauungen und Wertvorstellungen der Bürger immer mit 
staatlicher Enthaltsamkeit gleichzusetzen. Vielmehr kann ein 
staatlicher Beitrag geradezu eine Bedingung dafür sein, daß ein 
pluralistisches Angebot überhaupt erst ermöglicht wird und 
nicht nur als eine auf dem Papier stehende Leerformel er-
scheint, weil dafür die materiellen Grundlagen nicht vorhanden 

sind. 

Es wurde deutlich, daß zur Beurteilung der Aktivitäten im 
gesellschaftlichen und im staatlichen Raum im Hinblick auf ihre 
Bedeutung für das Allgemeinwohl die Grundwerte zwar einen Grad-
messer für die Allgemeinwohlverwirklichung abgeben, daß sie 
gleichwohl aber nicht dazu geeignet sind, die Resultate der ge-
sellschaftlichen und staatlichen Steuerungsmechanismen ver-
gleichbar zu machen. Um die Effizienz der Steuerungsmechanismen 
messen zu können, bedarf es ökonomischer Kriterien. 

Die Vorgehensweise bei der konkreten Bestimmung einer Aufgabe 

hat nach von Arnim in der Weise zu erfolgen, daß mit Hilfe der 
ökonomischen Kriterien die Ergebnisse der Aufgabenerfüllung 

durch gesellschaftliche oder staatliche Steuerungsmechanismen 
ermittelt und dann der Bewertung durch die Grundwerte unterwor-
fen wird68 ). Als weiteres Resultat der bisherigen Oberlegungen 
zur Verteilung der Aufgaben auf die verschiedenen Träger im 
Gemeinwesen kann im Hinblick auf die Verwirklichung der frei-
heitlichen Zielsetzung festgehalten werden, daß bei ihrem Funk-
tionieren die gesellschaftlichen Steuerungsmechanismen den Vor-
zug vor staatlichen erhalten. Diese Erkenntnis beinhaltet in 
ihrem Kern nichts anderes als die Gültigkeit des Subsidiari-
tätsprinzips im Verhältnis von Staat und Bürger, obwohl das 
Subsidiaritätsprinzip selbst im Grundgesetz nirgends explizit 
verankert ist69 ). 
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II. Kollektive Bedarfsdeckung aus ökonomischer Sicht 

1. Der intermediäre Bereich als Teil eines funktionalen Föde-

ralismus 

Die Erkenntnisse der ökonomischen Theorie des Föderalismus ha-
ben in der Finanzausgleichsdiskussion dazu geführt, daß die 
Problemstellung auf die zuvor ausschließlich von staats-
rechtlicher Seite betrachtete Frage nach dem "zweckadäquaten 
Staatsaufbau" hin erweitert wurde; die bislang im Vordergrund 
stehende Fragestellung der Verteilung der finanzwirtschaftli-
chen Kompetenzen auf die verschiedenen regionalen Aufgabenträ-
ger weicht zusehends einer funktionalen Sicht, die auch die 
Aufgaben der nichtregionalen staatlichen Kollektive einbezieht. 

Die normative Fragestellung dieser ökonomischen Theorie des 
Föderalismus ersetzt die überwiegend verwendeten staats-
rechtlichen Normen durch ökonomische Kriterien, " ... auf deren 
Basis die Verteilung von Aufgaben (die aus vorgelagerten, all-
gemeinen gesellschaftspolitischen Zielen abgeleitet werden) so-
wie der damit korrespondierenden Ausgaben- und Einnahmenbedarfe 
auf mehrere Ebenen von Gebietskörperschaften beurteilt 
wird." 70) Sie bedient sich dabei der Hilfe der Theorie der öf-
fentlichen Güter71 ) und deren Anwendung auf Kollektive72 >. Dar-

aus folgt zwangsläufig, daß das Hauptaugenmerk auf die 
Allokationszielsetzung gerichtet ist, wenngleich bei der Ent-
scheidungsfindung auch verteilungs-, wachstums- und stabili-
tätspolitische Aspekte zu berücksichtigen sind. Unter dem 
Allokationsgesichtspunkt hat die Aufgabenverteilung dann eine 
Antwort darauf zu geben, in welchem Umfang die (der Art nach 
vorgegebenen) staatlichen Aufgaben erfüllt werden sollen, bzw. 

festzulegen, wie groß der Staatsanteil (bei normativ vorgegebe-
nen Aufgaben) sein soll. Sie hat aber auch dafür zu sorgen, daß 
die Struktur der öffentlichen Leistungen mit den Präferenzen 
der Bürger in Einklang gebracht wird73 ). Mit letzterem soll aus 
ökonomischer Sicht der optimale Zentralisierungsgrad für jede 
einzelne Aufgabe im Hinblick auf die Erfüllung der vorgegebenen 
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staatswirtschaftlichen Zielsetzungen herausgefunden werden74 l. 
Die grundlegende Behandlung des Finanzausgleichs leidet jedoch 
bislang an der unzureichenden Abstimmung der staatsrechtlichen 
und ökonomischen Analyse; denn beide Disziplinen bleiben 
weitgehend unter sich und verknüpfende Ansätze sucht man nahezu 
vergebens 7 5 l . 

Ein solch verknüpfender Ansatz geht auf Walter Wittmann zurück. 
Er unterscheidet bei der Verteilung der vorgegebenen staatli-
chen Aufgaben auf die verschiedenen Ebenen staatspolitische, 
finanzwirtschaftliche und institutionell technische sowie öko-
nomische Kriterien76 l, wobei für ihn die ökonomischen vor den 

staatspolitischen rangieren77 l. Zu den staatspolitischen zählt 
er das Subsidiaritätsprinzip, das aber für sich allein genommen 
wenig für die Verteilung der Aufgaben hergebe, weil es außer 
dem Grundsatz des Staatsaufbaus "von unten nach oben" im Ein-
zelfall keine weiteren Entscheidungshilfen liefere78 l, ferner 
das Solidaritätsprinzip und die Verwirklichung des Gemein-
wohls79l. Wittmann zeigt, daß die ökonomischen Maßstäbe der 

Größendegression und der externen Effekte durchaus geeignet 
sein können, zur Operationalität der vorgegebenen staatspoliti-
schen Zielsetzungen beizutragen80). Für die Anwendung auf ein 

bestimmtes Gemeinwesen müssen indessen die staatspolitischen 
Zielsetzungen inhaltlich mit Hilfe der in der jeweiligen Ver-
fassung niedergelegten Grundentscheidungen konkretisiert wer-
den. 

Die Frage nach dem optimalen Staatsaufbau beschränkte sich bis-
lang vorwiegend darauf, welchen regionalen Gebietskörperschaf-
ten die einzelnen vorgegebenen staatlich zu erfüllenden Aufga-
ben zuzuweisen sind. Eine Erweiterung der Föderalismusdiskus-
sion um die intermediären Finanzgewalten, wie sie Mann schon 
früher - wenn auch unter institutionellen Aspekten - in die fi-
nanzwissenschaftliche Betrachtung einbrachte, hat erst in jüng-
ster Zeit stattgefunden81 l. Ursächlich für diese unzureichende 

Beachtung jener Einheiten dürften vor allem die Besonderheiten 

ihrer Leistungen und die andersgearteten Entschei-
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dungskompetenzen sein; denn unter dem Blickwinkel ihres finanz-
politisch bedeutsamen Anteils am staatlichen Gesamthaushalt 
hätten diese funktionalen Einheiten stärker berücksichtigt wer-
den müssen82 ) . 

Den Grundgedanken, prinzipiell alles staatliche Tun unter funk-
tionalem Aspekt zu betrachten83 ), haben wir schon bei Morselli 

gesehen. Bei dieser Sicht wird der regionale Föderalismus zu 
einem Unterfall bzw. zu einer "Spielart des funktionalen Föde-
ralismus"84). 

Die intermediären Finanzgewalten (in der Begriffsfassung von 
Mann) werden als nicht regionale Körperschaften, die spezielle 
staatliche Funktionen wahrnehmen, in die allgemeine 
Finanzausgleichsdiskussion einbezogen85 ). Die ökonomische 
Rechtfertigung kleinerer finanzwirtschaftlicher Einheiten 
trifft für die Parafisci in gleicher Weise wie für regionale 

Körperschaften zu, wenn es darum geht, durch dezentral angebo-
tene öffentliche Leistungen den eigengearteten Präferenzen der 
Bürger besser gerecht zu werden86 ). 

Eine umfassende Betrachtung der Allokationsaufgabe muß mithin 
neben den regionalen die funktionalen staatlichen Kollektive 
als Nutzer und/oder Anbieter von staatlichen Leistungen ein-
schließen87). Die gesamte gesellschaftliche Realität wird damit 
freilich noch keineswegs abgebildet. Der Grund dafür liegt in 
einem zu eng gefaßten Begriff der Öffentlichkeit, der in der 
wirtschaftswissenschaftlichen Diskussion, wie bereits erwähnt, 
im allgemeinen mit staatlich gleichgesetzt wird. Das hat zur 
Folge, daß die Analyse zwangsläufig auf die Parafisci oder - um 
einen anderen Begriff Manns zu verwenden - hilfsfiskalischen 
Verzweigungen beschränkt bleibt und die vielfältigen Aktivitä-
ten der Gruppen im Bereich des Öffentlichen - im Sinne dieser 
Arbeit - nicht erfaßt. 

Eine Erweiterung der Finanzausgleichsdiskussion um die nicht-
staatlichen gesellschaftlichen Gruppierungen hat Horst Zirn-
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mermann auf der Grundlage des auf Olson zurückgehenden öko-
nomischen Gruppenbegriffs vorgenommen88 >. Den wichtigsten Vor-
teil gruppenspezifischer Leistungen sieht er in der größeren 
Nähe zu den Nachfragern und damit in einer besseren Abstimmung 
mit den Präferenzen der Bürger durch ein differenziertes Ange-
bot. Dabei kann es dem Staat vorbehalten bleiben, durch die 
Vorgabe gewisser quantitativer und/oder qualitativer Standards 
oder mittels finanzpolitischer Instrumente dafür zu sorgen, daß 

die Leistungen in dem gewünschten Umfang sichergestellt wer-
den89>. Zimmermann siedelt den intermediären Bereich unter Zu-
hilfenahme der ökonomischen Theorie der Kollektive zwischen dem 
Staat als dem alle Individuen und Gruppen umfassenden Gebilde, 
also gleichsam der größten Gruppe, die die Güter mit den 
höchsten externen Effekten bereitzustellen hat, und den reinen 
Privatwirtschaften an90 >. Die Abgrenzung von Zimmermann bleibt 
aber, weil er staatsrechtliche Aspekte nicht berücksichtigt und 
sich vornehmlich auf ökonomische Kriterien stützt, nach denen 
die vorgegebenen Aufgaben auf die verschiedenen Träger zu ver-

teilen sind, zu allgemein. Ferner vermögen seine Ausführungen 
zahlreiche Aktivitäten gesellschaftlicher Gruppierungen nicht 
zu erklären, weil sie altruistische Triebkräfte nicht einbezie-

hen. 

Will man, wie es der Absicht dieser Arbeit entspricht, das Wir-
ken der Vielzahl von gesellschaftlichen Gruppierungen im Be-
reich des Öffentlichen als Teil eines funktionalen Föderalismus 
auffassen, dann muß der weite Bereich zwischen Staat und In-
dividuum bestimmt und das öffentliche Betätigungsfeld gegenüber 
dem staatlichen und dem gesellschaftlich-privaten abgegrenzt 
werden. Um die Funktionen der intermediären Finanzgewalten von 
der Aufgabenseite her zu charakterisieren, müssen folglich po-
litische Wertvorstellungen und ökonomische Kriterien herange-
zogen werden. Im folgenden sollen als ökonomische Merkmale die 
Gutseigenschaften näher daraufhin betrachtet werden, inwieweit 
sie Aufschluß über Allokationsstörungen oder Marktversagen ge-
ben und welche Formen der kollektiven Befriedigung der entspre-

chenden Bedürfnisse daraus aus ökonomischer Sicht resultieren. 
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2. Gütereigenschaften und Allokationsstörungen 

a) Nicht-Ausschließbarkeit und Nichtrivalität 

Im walrasianischen Gleichgewichtsmodell sorgt der marktliche 
Wettbewerb über den Preismechanismus für eine optimale Alloka-
tion der Ressourcen. Die im reinen Marktmodell enthaltenen re-
striktiven Annahmen treffen indessen für die Realität nicht zu. 
Weil die unterstellten Bedingungen eines vollkommenen Marktes 
in Wirklichkeit nicht erfüllt sind und die tatsächlichen Guts-
eigenschaften von den modellmäßigen abweichen, versagt bei be-
stimmten Gütern der Marktmechanismus und bewirkt eine unterop-
timale Allokation91 ). 

Das Marktversagen hat Paul A. Samuelson an dem extremen Fall 
("polar case") 92 ) der vollständig öffentlichen Konsumgüter ge-
zeigt. Unter ''collectiv consumption goods " versteht er Gü-
ter" ... which all enjoy in common in the sense that each indi-
vidual's consumption of such a good leads to no subtraction 
from any other individual's consumption of that good" 93 ). Cha-
rakteristisch für das (rein) öffentliche Gut bei Samuelson ist 
also der gleiche gemeinsame Konsum aller. Wegen des gleichen 

gemeinsamen Konsums herrscht kein Wettbewerb, jeder konsumiert 
das Gut. Das bedeutet, daß das marktwirtschaftliche Prinzip 
nicht anwendbar ist. Auch über Wahlverfahren läßt sich der Um-
fang, in dem die Bedarfsdeckung bei den Individuen erfolgen 
soll, nicht bestimmen, da diese ihre wahren Präferenzen nicht 
angeben, wenn sie nicht gleichzeitig ihre Zahlungsbereitschaft 
äußern müssen94 ). 

Etwas später brachte Musgrave seine Erklärung für das 
Marktversagen95 ). Er geht davon aus, daß der Markt in den mei-

sten Fällen zu einer optimalen Allokation der Ressourcen führt 
und auch für eine zufriedenstellende Bereitstellung solcher Gü-
ter sorgt, bei denen geringe Ineffizienzen auftreten. Nur dann, 
wenn der Marktmechanismus völlig versagt, wird man mit dem Pro-
blem konfrontiert, wie der Staat zu einer besseren Allokation 



78 

beitragen kann. "This ist the case of social wants proper •.. 
Social wants are those wants satisfied by services that must be 

consumed in egual amounts by all. People who do not pay for the 
services cannot be excluded from the benefits that result, and 
since they cannot be excluded from the benefits, they will not 
engage in voluntary payments. Hence, the market cannot satisfy 
such wants. Budgetary provision is needed if they are tobe sa-
tisfied at all" 96 ). Die Bereitstellung dieser Güter wird aller-
dings dadurch erschwert, daß die wahren Präferenzen unbekannt 
sind und die Individuen wegen der Nichtausschließbarkeit auch 
keine Veranlassung haben, sie zu äußern97 ). 

Musgrave führt also das Marktversagen bei der Befriedigung der 
"social wants" ebenso wie Samuelson auf den nichtriva-
lisierenden Konsum und die Nichtanwendbarkeit des markt-
wirtschaftlichen Ausschlußprinzips zurück. Obwohl beide Krite-
rien im allgemeinen gemeinsam auftreten, kann es bei manchen 
Gütern der Fall sein, daß nur eines der beiden vorliegt. Die 
Rivalität des Konsums verlangt, daß der Nutzen eines Gutes nur 
demjenigen zufließt, also bei demjenigen internalisiert wird, 
der dafür einen Preis entrichtet. Wer dazu nicht bereit ist, 
wird vom Konsum ausgeschlossen98 ). Insbesondere bei Gütern, um 
die die Konsumenten nicht zu rivalisieren brauchen, funktio-
niert in der Regel das Ausschlußprinzip nicht. Ferner gibt es 
Güter mit rivalisierendem Konsum, bei denen jedoch das Aus-
schlußprinzip wegen technischer Schwierigkeiten bei der Durch-
führung oder wegen Unwirtschaftlichkeit nicht anwendbar ist99 l. 

b) Externe Effekte 

An Samuelson schloß sich eine heftige Diskussion an, die vor 
allem seinen zu eng gewählten Begriff der öffentlichen Güter 

und den damit verbundenen bei allen gleichen gemeinsamen Konsum 
kritisierte. Es wurde eingewendet, daß reine Kollektivgüter 
selten seien. Die Realität zeige vielmehr Fälle, die als Misch-

güter zu bezeichnen seien. Der gleiche gemeinsame Konsum aller 
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sei deshalb unrealistisch und die daraus resultierenden wirt-
schaftspolitischen Konsequenzen wirklichkeitsfremdlOO), 

Die Mischgüter können eine effiziente Allokation beein-
trächtigen, weil um ihren Konsum zwar rivalisiert wird, aber 

gleichzeitig externe Effekte auftreten. Diese Güter, die zwi-

schen den beiden Extremfällen des rein privaten und des reinen 
öffentlichen Gutes angesiedelt sind, sind in der Realität die 
weitaus häufiger anzutreffenden Fälle als reine öffentliche Gü-
terlOl), 

Von positiven oder negativen externen Effekten spricht man, 

" ... wenn und soweit (private) Aktivitäten in Konsum und Pro-
duktion sich nicht in privaten Erlösen bzw. Kosten niederschla-
gen"1D2). Francis M. Bator unterscheidet nach der Entstehungs-

ursache drei verschiedene Formen von externen Effekten. Diese 
Formen treten zwar häufig nicht einzeln, sondern gemeinsam auf, 
jede einzelne von ihnen reicht aber für das Auslösen des Markt-
versagens aus1D3 ). 

Ein erster Grund für externe Effekte ist nach Bator in der Ei-
gentumsordnung zu suchen ("ownership externalities"). Der 
Marktmechanismus funktioniert hier nicht, weil Nichtzahler 
nicht von der Nutzung eines Gutes ausgeschlossen werden können, 
da die Rechtsordnung die Anwendung von Ausschlußpraktiken nicht 
erlaubt104 l. Externe Effekte können ferner technisch begründet 
sein ("technical externalities"). Steigende Skalenerträge bzw. 
sinkende Grenzkosten verhindern, daß Unternehmer zu Grenzkosten 
anbieten; denn sie würden in diesen Fällen Verluste machen105 ). 

Diese Form der Externalitäten, die letztlich zu einer "unbe-
friedigenden Marktpreisbildung" führen, 106 ) interessiert im 
folgenden nicht weiter. Drittens sind die externen Effekte zu 
nennen, die mit öffentlichen Gütern verbunden sind ("public 
good externalities")107 ). 

Damit legt Bator allerdings einen weitgehenden Begriff der Ex-
ternalitäten zugrunde. Externalitäten sind danach alle Abwei-
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chungen von den marktwirtschaftlichen Optimalbedingungen und 
werden so zu einem Gradmesser für Allokationsstörungen. Für 
diese erweiterte, nicht unproblematische Begriffsfassung 
spricht, " .•. daß sie einen allen Fällen des Marktversagens 
gemeinsamen Kern freilegt: die mögliche Diskrepanz zwischen 
individueller und kollektiver Rationalität, verursacht durch 
einen in der individualistischen Wirtschaftsordnung prinzipiell 

angelegten - um die 'externen' Effekte - verengten Entschei-
dungshorizont."lOS) So problematisch diese Definition ist, weil 
sie den Kreis der öffentlichen Güter sehr weit faßt109 ), er-

scheint sie für die Zwecke dieser Arbeit doch geeignet, da sie 
als Maßstab für die marktwirtschaftlichen Störungen dienen kann 

und auch die Einbeziehung der meritorischen Güter erlaubt, auf 
die noch eingegangen wird. 

Auch Musgrave und Samuelson stellen in ihren neueren Veröffent-
lichungen bei der Definition der öffentlichen Güter in erster 
Linie auf die externen Effekte als Merkmal abllO). Definiert 

man öffentliche Güter auf diese Weise und läßt man zusätzliche 
Unterscheidungsmerkmale vorläufig außer Betracht, dann zeichnen 
sich vollständig öffentliche Güter dadurch aus, daß sie aus-
schließlich externe Effekte aufweisen, die zu einer identischen 
Bedarfsdeckung aller führen und die an dem einen Ende einer 
Skala liegen, an deren anderem Ende die rein privaten Güter 
angesiedelt sind. Dazwischen liegen - mit abnehmendem Grad an 

Externalitäten - die Mischgüter. Letztere umfassen einen sehr 
weiten Güterbereich, da nahezu von jedem Gut mehr oder weniger 
positive oder negative Externalitäten ausgehen. Entscheidend 
für die Charakterisierung eines Gutes wird somit das Ausmaß 
seiner externen Effekte. Je höher der Grad der Externalitäten 
bei einem Gut liegt, desto weniger wird es über den Preismecha-
nismus erfaßt111 ). Voraussetzung für die Nicht-Ausschließbar-
keit sind folglich nicht internalisierbare positive oder ne-
gative externe Effekte, die bewirken, daß " .•. die Nutznießer 
externer Vorteile nicht von der Nutzung ausgeschlossen werden 

können und sich die von den externen Nachteilen Betroffenen 

nicht zu wehren vermögen". 112 ) Die Folge ist eine - je nach-
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dem, ob positive oder negative externe Nutzen vorliegen - Un-
ter- oder Oberversorgung des Marktes. Im Extremfall, wenn der 

gesamte Nutzen eines Gutes externer Natur ist, rivalisiert der 
Konsum überhaupt nicht und der marktwirtschaftliche 
Preisbildungsmechanismus versagt vollständig113 ). 

Den Nutzen eines reinen öffentlichen Gutes können alle In-
dividuen in gleichem Maße in Anspruch nehmen, unabhängig vom 
Ort, an dem die Leistung bereitgestellt wird, sowie unabhängig 
von der Nutzungsweise und/oder der Nutzungsintensität eines 
Gutes durch andere Mitglieder des Kollektivs. 114 ) Das spezifi-
sche Wesensmerkmal öffentlicher Güter sind " ... Externalitäten, 
die 'arise from the act of producing' (Buchanan) und die aus 
der Unteilbarkeit der Leistungen oder der 'nonrivalness' der 
Nachfrage nach diesen Leistungen herrühren. Aufgrund der spe-
zifischen Gutseigenschaften entstehen bei diesen Gütern folg-
lich die Konsumexternalitäten zwangsläufig dann, wenn diese Gü-
ter produziert oder bereitgestellt werden. 115 ) 

In der Realität hat man es jedoch selten oder gar nicht mit 

reinen, sondern mit unvollständig öffentlichen Gütern zu tun, 
bei denen immer zumindest ein Teil des Nutzens unmittelbar auf 
einen bestimmten Nutzer(-Kreis) zurechenbar ist. Bei Mischgü-
tern ist es für die Wohlfahrt des einzelnen Nutzers daher 
durchaus nicht unerheblich, wieweit er vom Ort der Leistungsbe-
reitstellung entfernt ist und in welcher Weise diese Güter von 
anderen Kollektivmitgliedern genutzt werden116 ). 

Je nach der Entfernung zum Ort der Bereitstellung messen die 
einzelnen Individuen den unvollständig öffentlichen Gütern eine 
unterschiedliche Bedeutung zu, mit der Folge, daß diese Güter 

mit verschiedenen Gewichten in die Nutzenfunktionen der einzel-
nen Individuen eingehen117 ). Das legt den Schluß nahe, daß die 
Inanspruchnahme und damit der Nutzen eines Gutes mit der 
räumlichen Entfernung immer mehr abnehmen und die externen Ef-
fekte schließlich dort bedeutungslos werden, wo der Nutzen des 
Gutes den Opportunitätskosten seines Erwerbs, wie z.B. An-
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reise- oder Transportkosten, Informationskosten etc., ent-
spricht118). 

Bei gegebener Kapazität kann selbst bei reinen öffentlichen Gü-
tern die Bedürfnisbefriedigung durch die Nutzungsweise und Nut-
zungsintensität des Gutes eingeengt werden. Vom Erreichen der 
Kapazitätsgrenze an werden die einzelnen Individuen bei Zutritt 
neuer Nutzer in ihrer Bedürfnisbefriedigung eingeschränkt. Die 
externen Effekte nehmen ab, ein gleicher gemeinsamer Konsum ist 
nicht mehr gegeben, er beginnt zu rivalisieren119 ). Das öffent-

liche Gut geht jedoch nicht automatisch in ein privates Gut 
über, sondern verliert durch die Beeinträchtigung im Konsum zu-
nehmend seine ursprünglichen Eigenschaften120), 

c) Meritorische Güter 

Die von Musgrave als "merit wants" bezeichneten öffentlichen 
Güter nehmen eine Sonderstellung ein. Er versteht darunter Lei-

stungen, " ... die dem Ausschlußprinzip unterliegen. Sie (die 
Bedürfnisse; der Verf.) werden durch den Markt innerhalb der 
Grenzen, die die wirksame Nachfrage auferlegt, befriedigt und 

gelangen dann in den Bereich öffentlicher Bedürfnisse, wenn sie 
als so bedeutend angesehen werden, daß für ihre Befriedigung 
durch das öffentliche Budget über das hinaus Sorge getragen 
wird, was der Markt zur Verfügung stellt und was von privaten 
Käufern bezahlt wird .... Andererseits können gewisse Bedürf-
nisse auch als unerwünscht angesehen und ihre Befriedigung 
durch Strafsteuern ... gedrosselt werden" 121 ). Ein wesentliche 
Unterschied zu den rein öffentlichen Gütern liegt also darin, 
daß der Staat in die Konsumentensouveränität eingreift122 l. 

Als Rechtfertigung für die staatlichen Eingriffe in die Konsu-
mentenpräferenzen werden in erster Linie verzerrte Präferenzen 

bei den Individuen angeführt, die in unzureichender und unrich-
tiger Information - beispielsweise durch die Werbung - und in 

Irrationalität begründet sein können. Ursächlich für meritori-
sche staatliche Interventionen können außerdem Verteilungs-
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aspekte sowie Aspekte öffentlicher Güter sein123 ). Während Mus-

grave hinter dem Umverteilungsgedanken eine paternalistische 
Verhaltensweise vermutet124 ), zeigt er an den Beispielen der 

Lernmittelfreiheit und der freien ärztlichen Betreuung, daß die 
meritorischen Güter aufgrund externer Effekte auch den Charak-
ter von öffentlichen Gütern haben und daß das Ausschlußprinzip 
lediglich auf Teile des Nutzens anwendbar ist125 ). Bruno F. 
Gröbner126 ) sieht den Wesensunterschied zu den öffentlichen Gü-
tern in der Rechtfertigung. Sind es bei den öffentlichen Gütern 
die externen Effekte, so sind es bei den meritorischen Gütern 
überwiegend bestimmte staatliche Zielsetzungen, die eine 
Staatstätigkeit bedingen. 

Diese Trennung trifft allerdings nicht ganz den Kern des Pro-
blems. Dabei wird nämlich verkannt, daß die meritorischen Ein-
griffe bei den "ursprünglich" privaten Gütern ebenfalls externe 
Effekte erzeugen. Denn es treten externe Effekte beim Konsum 

auf, wenn der Staat zur Durchsetzung bestimmter sozialpoliti-
scher Vorstellungen mit hoheitlichen oder finanzpolitischen In-
strumenten korrigierend in die Marktergebnisse eingreift, um, 
unabhängig von den Präferenzstrukturen der einzelnen In-

dividuen, die den Nutzen der entsprechenden Güter durchaus un-
terschiedlich einschätzen können - eine stärkere/schwächere In-
anspruchnahme der betreffenden Güter und/oder eine Auswei-
tung/Reduzierung des Nutzerkreises zu erreichen127 ). 

Die Interventionen in die Konsumentensouveränität leitet Mus-
grave aus der sozialen Führerrolle einer informierten Gruppe 
ab. Damit setzt er sich, und dessen ist er sich voll bewußt, 
derselben Kritik aus, die gegen die Auffassung von Ritschl vor-
gebracht wurde, daß nämlich solche Vorstellungen mit einem de-
mokratischen Gemeinwesen nicht verträglich seien128 l. Die Ein-
wände richten sich insbesondere gegen die Einschränkung der 
Konsumentensouveränität. Mit der Preisgabe des Grundsatzes der 
Konsumentensouveränität, so wurde argumentiert, habe diese 
Theorie keinen Platz mehr in der auf der individualistischen 
Staatsauffassung fußenden normativen Theorie der öffentlichen 
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Güter, weil von dem Grundsatz des ökonomisch rational handeln-
den Individuums, das seine Bedürfnisse selbst am besten einzu-
schätzen weiß, abgegangen wird. Die Grundgedanken der meritori-
schen Güter würden letztlich auf der mit dem individualisti-
schen Ansatz nicht zu vereinbarenden organischen Staatstheorie 
beruhen129 l. Andererseits stellt sich bei näherem Hinsehen die 
Frage nach dem Eingriff in die Konsumentensouveränität auch bei 
den rein öffentlichen Gütern und insofern unterscheiden sich 
rein öffentliche und meritorische Güter unter diesem Aspekt gar 
nicht so sehr. Denn bei der Bereitstellung der öffentlichen Gü-

ter sind die wahren Präferenzen nicht bekannt, so daß bei die-
sen Gütern der exakte Umfang, in dem die Bedarfsdeckung erfol-
gen ~oll, ebenfalls nicht angegeben werden kann. Eine Bereit-
stellung öffentlicher Güter aufgrund politischer Entscheidun-
gen, die in einem Ausmaß erfolgt, die nicht die Präferenzen der 
Nachfrager trifft, setzt sich folglich über die Konsumentenprä-
ferenzen hinweg130). Freilich gibt es auch Stimmen, die die An-
nahme einer vollständigen Konsumentensouveränität unter Beru-

fung auf die tatsächlichen Verhältnisse in Zweifel ziehen. Cor-
nelius Liedtke beispielsweise glaubt sagen zu können, daß mit 
der eingeschränkten Konsumentensouveränität eine" ... weit-
gehend realistische Beschreibung des Wissensstandes und des 
tatsächlichen Verhaltens der Wähler-Konsumenten" gelingt131 ). 

vorausgesetzt, das träfe zu, dann ließen sich leicht die me-
ritorischen Interventionen in die Allokation auch wohlfahrtspo-
litisch rechtfertigen. Die staatlichen Maßnahmen würden insge-
samt zu einer höheren Wohlfahrt führen, weil sie, was indessen 
füglich in Frage zu stellen ist, von den "wahren" Präferenzen 
ausgehen würden132). 
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3. Folgerungen aus der ökonomischen Theorie für die Bereit-

stellung öffentlicher Güter 

a) Wohlfahrtstheoretische Bestimmung der Staatstätigkeit 

Musgrave und Samuelson haben die öffentlichen Güter in die 
allgemeine Gleichgewichtstheorie eingebaut. Damit gelang ihnen 
- theoretisch bestechend - die Ableitung einer wohlfahrtsopti-
malen Situation bei gleichzeitiger Bestimmung der Staatstätig-
keit nach Art und Umfang. Die formal saubere Darstellung der 
wohlfahrtsmaximalen Staatstätigkeit muß sich allerdings einiger 
Annahmen bedienen, die diese Modelle wegen ihrer Realitätsferne 
unpraktikabel erscheinen lassen133 ). 

Reine öffentliche Güter wurden oben dadurch charakterisiert, 
daß die Individuen diese Güter ohne zu bezahlen konsumieren 

können, d.h., sie brauchen ihre wahren Präferenzen nicht aufzu-
decken. Die zuvor erwähnten Modelle setzen aber implizit be-
kannte Nachfragefunktionen der Individuen nach öffentlichen Gü-
tern voraus. Die freiwillige Bekanntgabe der Präferenzen kann 
jedoch gerade bei öffentlichen Gütern wegen des 

"Trittbrettfahrer-Verhaltens" nicht erwartet werden. Die Ober-
windung dieser Schwierigkeit wird in der Einführung eines 
politischen Wahlmechanismus gesehen, bei dem die Individuen 
durch die gleichzeitige Abstimmung über öffentliche Ausgaben 
und deren Finanzierung zur Offenlegung ihrer Präferenzen 
gezwungen werden sollen134). 

Als Wahlverfahren kommen in Demokratien nur Mehrheitsentschei-
dungen in Betracht, bei denen Einstimmigkeit praktisch nie zu 
erzielen ist. Das bedeutet zwangsläufig, daß die überstimmten 
Minderheiten Nutzeneinbußen erleiden und die wohlfahrtsoptimale 
Situation nicht erreicht wird134a). Hinzu kommt, daß die 
Abstimmungsverfahren selbst nicht ohne Probleme sind. Einmal 
kann wahlstrategisches Verhalten eine Offenlegung der wahren 
Präferenzen verhindern. Darüber hinaus hat Kenneth J. Arrow ge-
zeigt, daß bei dem von ihm angenommenen Wahlverfahren bei mehr-
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gipfligen Präferenzstrukturen keine eindeutigen Lösungen er-
zielt werden können135 ). Gegen die Praktikabilität derartiger 
Wahlverfahren spricht ferner, daß insbesondere in Flächen-
staaten mit einer großen Bevölkerung eine Abstimmung über jede 
öffentliche Ausgabe undurchführbar ist. Das ist allenfalls in 
kleineren, überschaubaren Kollektiven möglich. In großen 
Demokratien muß auf die indirekte Repräsentation, also die Ab-
stimmung über Repräsentanten zurückgegriffen werden. Diese Ver-
treter pflegen jedoch nicht nur die Interessen der von ihnen 
vertretenen Individuen wahrzunehmen, sondern verfolgen im all-
gemeinen - wie besonders die ökonomische Theorie der Politik 
herausgearbeitet hat - durchaus auch ihre eigenen Ziel-
setzungen. Eine unverfälschte Durchsetzung der Wähler-
präferenzen ist somit selbst für die Mehrheit nicht mehr ge-
währleistet136l. 

Mit der Zuhilfenahme einer durch Wahlverfahren ermittelten 
sozialen Wohlfahrtsfunktion gelingt es zwar den wohlfahrts-

theoretischen Modellen, die öffentlichen Güter nach Umfang und 
Struktur zu bestimmen, gleichwohl bleibt das Verfahren aber aus 
den oben erwähnten Gründen unpraktikabel. Es handelt sich 
letztlich um eine Lösung, die die aus der Nichtanwendbarkeit 
des Ausschlußprinzips und der Nichtrivalität des Konsums re-
sultierenden Probleme lediglich theoretisch zu lösen ver-
mag137), 

b) Nichtstaatliche kollektive Bedarfsdeckung137a 

Treten allokative Störungen aufgrund externer Effekte bei kol-
lektiv nutzbaren Gütern auf, dann bedarf es zu deren Beseiti-

gung nicht automatisch staatlicher Maßnahmen. Für den Fall, daß 
das Ausschlußprinzip anwendbar ist, ist eine Internalisierung 
der externen Effekte möglich, d.h., das ", .. kontrollierende 
Wirtschaftssubjekt (kann; der Verf.) mit der Drohung der 
Ausschließung aller Zahlungsunwilligen prinzipiell eine Kom-
pensation der externen Vorteile durchsetzen" 138 l. In Analogie 

zum Marktprozeß treten die von den Externalitäten Betroffenen, 
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also Verursacher und Belastete bzw. Nutznießer, in private 
Verhandlungen ein, um eine Vereinbarung über eine Abgeltung der 
externen Effekte zu erreichen. Ob tatsächlich eine vollständige 
Kompensation der externen Effekte erfolgt, hängt zum einen von 
der tatsächlichen Höhe der Ausschließungskosten ab, d.h. wie 
sehr eine Drohung der Ausschließung Aussicht auf Erfolg hat, 
und zum anderen von der Bereitschaft der Verhandlungspartner, 

ihre wahren Präferenzen zu zeigen139 ). 

"Demgegenüber ist ein ähnlich günstiges allokatives Ergebnis 
vom marktwirtschaftlichen System weit weniger zu erwarten, wenn 
technische oder ökonomische Gründe von vornherein keine poten-
tielle Ausschließung zulassen." Bei der Untersuchung, inwieweit 
in einem solchen Falle eine Bedarfsdeckung von privater Seite 
erfolgt, spielt es eine große Rolle, " ... ob die Vorteile eines 
kollektiv nutzbaren Gutes einer großen oder einer kleine Gruppe 
von Wirtschaftssubjekten zugute kommen" 140). 

Eigentlich sollte man - wie es die traditionelle Gruppentheorie 

tat - annehmen, daß eine größere Anzahl von Individuen mit 
gleichen Bedürfnissen sich zusammenschließt, um die Bedürfnisse 
gemeinsam in der Gruppe zu verfolgen und zu befriedigen141 ). 
Das trifft jedoch nur bedingt zu. 

Mancur Olson142 ) hat gezeigt, daß bei großen Gruppen nicht alle 
Mitglieder im Gruppeninteresse tätig werden, wenn sie ökono-
misch ratioal handeln und von altruistischem und irrationalem 
Verhalten abgesehen wird. Daher sind bei größeren Gruppen Zwang 
oder selektive Anreize zur Kollektivbildung erforderlich. Die 
selektiven Anreize müssen so ausgestaltet sein, daß nur 
diejenigen, die zur Bereitstellung des Kollektivgutes beitra-
gen, in den Genuß von zusätzlichen, Privatgutcharakter besit-
zenden Leistungen des Kollektivs kommen. Der Anreiz muß al-
lerdings so hoch sein, daß sich der Beitritt zu einem Kollektiv 
für das einzelne Individuum lohnt143 ). Die selektiven Anreize, 

die ausschließlich den Mitgliedern eines Kollektivs zufließen, 
können so zur Voraussetzung für das zustandekommen der kol-
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lektiven Organisationen werden. Erst in zweiter Linie kann dann 
das Kollektiv darangehen, sich um das eigentliche Kollektivgut 
zu sorgen144 l. Das bedeutet nichts anderes, als daß der kollek-
tive Zweck erst über den Umweg des als selektiver Anreiz wir-
kenden Privatgutes erreicht wird. 

Ohne Zwang oder ohne selektive Anreize, die nichts mit dem ge-
meinsam interessierenden Gut zu tun zu haben brauchen, ist der 
einzelne bei rationalem Verhalten in einer großen Gruppe 
freiwillig weder dazu zu bewegen, an der Bildung einer Organi-

sation zur Befriedigung des gemeinsamen Bedürfnisses teilzuneh-
men, noch ist er bereit, einen Beitrag zur Bereitstellung des 
entsprechenden Gutes zu leisten. Der Grund dafür liegt in den 
Eigenschaften der Kollektivgüter und ist derselbe, der auch ein 
Marktversagen verursacht. Das Ausschlußprinzip ist nicht an-
wendbar, folglich kann keiner von der Nutzung ausgeschlossen 
werden145 ). Wenn ein einzelner in einer großen Gruppe seinen 
Beitrag verweigert, bleibt das ohne merklichen Einfluß auf die 
Kosten und Nutzen der anderen Kollektivmitglieder. Handeln nun 
aber alle Individuen nur in ihrem Selbstinteresse, dann kommt 

freiwillig kein Angebot des Gutes zustande. 

Bisher wurde zwar deutlich, daß bei ökonomisch rationalem 
Verhalten kein oder nur ein unzureichendes Angebot von öf-
fentlichen Gütern zustande kommt. Dies trifft jedoch auf öf-
fentliche Güter, deren Externalitäten nur eine begrenzte Reich-
weite haben, also nur kleine Gruppen berühren, nicht uneinge-
schränkt zu. Hier sind u.U. freiwillige Vereinbarungen mit dem 
Ziel der gemeinsamen Bedarfsdeckung möglich. In kleinen Kollek-

tiven mit gemeinsamen Interessen kann es der Fall sein, daß der 
Vorteil eines einzelnen sogar die Gesamtkosten der Bereitstel-
lung übersteigt und dieser deshalb die Kosten alleine über-
nimmt. Für kleine Gruppen gilt generell, daß die Bereitstellung 
um so wahrscheinlicher ist, je inhomogener die Vorteilsein-
schätzungen der einzelnen Kollektivmitglieder sind. Diejenigen, 
denen am meisten an dem Gut liegt, werden eher bereit sein, Ko-

sten für diese Güter zu tragen. Das kann zu einer "Ausbeutung 
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der Großen durch die Kleinen" führen, weil Kollektivmitglieder 
mit einem geringeren Interesse eine Art "free rider-Position" 
einnehmen können, da sie ja davon ausgehen können, daß diejeni-
gen mit den höchsten Präferenzen auch bereit sind, höhere 
Kostenanteile zu übernehmen146 l. Aber auch bei homogenen Präfe-
renzstrukturen ist eine kollektive Bedarfsdeckung nicht 
ausgeschlossen, da kleine Gruppen überschaubar sind und die 
Verhaltensweisen der einzelnen Mitglieder spürbare Auswirkungen 
auf alle anderen Mitglieder haben. Der von der Gruppe ausgeübte 
soziale Druck und etwaige bestehende soziale Beziehungen genü-
gen oft, um "unsolidarisches" Verhalten einzelner Mitglieder zu 
verhindern147 ). 

Differenzierter und unbestimmter sieht das Ergebnis bei Gruppen 
mittlerer Größe aus. Bei sehr homogenen Präferenzstrukturen er-
scheint ein Angebot unwahrscheinlich. Die Gruppe selbst ist 
zwar noch überschaubar, jedoch fühlt sich niemand veranlaßt, 
die Initiative zu ergreifen. Anders mag es u.U. sein, wenn ent-

weder inhomogene Präferenzstrukuren vorliegen und einzelne, die 
ein besonders großes Interesse an einer Leistung haben, die In-
itiative für die Bereitstellung des Gutes ergreifen148 ). Oder 
wenn aufgrund von "Strafen" sozialer Natur, die in ihrer Wir-
kung staatlichen Zwangrnitteln gleichkommen können, etwa sozia-
lem Druck, und aufgrund von sozialen Anreizen, die in Prestige, 

Ansehen, Ruhm usw. bestehen können, die Mitglieder veranlaßt 
werden, sich im Gruppeninteresse zu verhalten149 l. 

Eine weitere Ursache, die erschwerend auf die freiwillige Bil-

dung von Organisationen zur Befriedigung von Kollektiv-
bedürfnissen einwirkt, ist nach Olson darin zu sehen, daß mit 
zunehmender Zahl der Gruppenmitglieder die Kosten der Kollek-
tivbildung aufgrund von vermehrten Verhandlungs-, Informations-
und anderen Kosten steigen. Das heißt, je größer die Gruppe 
ist, um so schwieriger wird es, eine Übereinkunft zu erzie-
lenlS0). 
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Ein Grund für die Entstehung kleinerer und mittlerer frei-
williger Kollektive kann z.B. in der Unzufriedenheit mit staat-
lichen Leistungen liegen. Die staatliche Bedarfsdeckung orien-
tiert sich gewöhnlich an den Bedürfnissen des "median voters". 
Das führt bei Minderheiten mit abweichenden Präferenzstrukturen 
zu einer Unterversorgung, weil keine oder nicht genügend Rück-
sicht auf deren heterogene Präferenzstrukturen genommen 
wird151 ). 

Die bisherigen Oberlegungen fußten auf der in der ökonomischen 
Theorie im allgemeinen zugrundegelegten Annahme des ökonomisch 
rationalen Verhaltens, d.h. des Strebens nach Eigennutz und der 
Maximierung der eigenen individuellen Wohlfahrt. Mit dieser Be-
schränkung auf den ökonomischen Rationalitätsbegriff versperrt 
die Theorie sich selbst den Blick auf das gesellschaftlich 
durchaus bedeutsame Wirtschaften von Kollektiven, deren Handeln 
nicht oder nicht primär vom ökonomischen Rationalkalkül gelei-
tet wird, sondern deren Verhaltensweisen von moralischen Beweg-
gründen, Ideologien, Weltanschauungen, religiösen tlberzeugungen 
usw. beeinflußt werden152 ). Selbst wenn die Bedeutung des unei-
gennützigen Verhaltens in wirtschaftlichen Angelegenheiten 
nicht so groß eingeschätzt wird153 ), können - wie insbesondere 
die älteren Finanzwissenschaftler gezeigt haben - altruistische 
Triebkräfte namentlich im sozialen, kulturellen und religiösen 

Bereich ursächlich für eine freiwillige Bereitstellung von 
kollektiven Leistungen sein. 

Altruistisches Handeln liegt strenggenommen lediglich vor, wenn 
keinerlei Gegenleistung erfolgt. Nun ist allerdings nicht jede 
freiwillige unentgeltliche Leistung so uneigennützig wie es 
zunächst scheint. So kann, wie wir schon bei Adolph Wagner 

gesehen haben, wohltätiges Tun zweifellos demjenigen einen Nut-
zen stiften, der eine moralische Befriedigung darin sieht, an-
deren etwas zu geben oder anderen zu nützen. Ganz uneigennützig 
ist es auch nicht, wenn jemand zwar für eine freiwillige Lei-

stung keine finanzielle Gegenleistung erhält, dafür jedoch 
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nicht geldwerte Leistungen wie Ehre, Ansehen usw. als gleich-
oder höherwertige Gegenleistung betrachtet154 ). 

Man könnte nun daran gehen, diese anderen Verhaltensweisen 
durch die Verwendung eines Rationalitätsbegriffes zu erfassen, 
der über den in ökonomischen Theorie gebräuchlichen hinausgeht. 
Rational wäre es dann, wenn Individuen ihre Entscheidungen auf 
der Grundlage einer konsistenten Präferenzordnung träfen, d.h. 
die einzelnen Alternativen nach der relativen Wichtigkeit oder 
Nützlichkeit auswählen würden155 ). In eine so bestimmte Präfe-
renzordnung könnten nicht nur dem Eigennutz i.e.S. un-
terliegende Bedürfnisse eingehen, sondern auch Ziele, die das 
Individuum unter anderen als ökonomischen Verhaltensmustern 
auswählt156 ). Für die Erklärung bestimmter Kollektive, die 
nicht bzw. nicht ausschließlich auf Eigennutz beruhen, könnte 
ein so weitgefaßter Rationalitätsbegriff hilfreich sein157 ). 

Diese mögliche Erweiterung des Rationalitätsbegriffs in dem 

Sinne, daß jegliches Handeln zu bestimmten Zwecken rational 
sei, weil es der Befriedigung individueller Bedürfnisse diene 
und insofern einen Nutzen abwerfe, ist nicht unproblematisch. 
Olson lehnt sie mit der Begründung ab, daß seine Theorie "keine 
solche umfassende und fragwürdige Definition von Rationalität" 
erfordere158 ). 

Seiner Auffassung nach haben solche Motive wie gesell-
schaftliche Stellung und Geltung durchaus eine große Bedeutung 
für die Bildung freiwilliger Kollektive. Da er diese als in-
dividuelle Güter betrachtet, die in gleicher Weise wie finan-
zielle Gegenleistungen als selektive Anreize wirken, stehen sie 
auch nicht im Gegensatz zum ökonomisch rational handelnden In-
dividuum159). Anders sieht es seiner Meinung nach allerdings 

bei Anreizen aus, die etwa moralischer, erotischer oder psy-
chologischer Natur sind. Er verkennt nicht, daß diese zu einer 
freiwilligen Bereitstellung eines Kollektivgutes beitragen kön-
nen, führt das dann aber darauf zurück, daß diese Motive bei 
den im gemeinsamen Interesse handelnden Individuen als selek-
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tive Anreize wirken. Einer Heranziehung solcher Triebkräfte zur 
Erklärung des gruppenorientierten Handelns hält er indessen 
entgegen, daß erstens diese Verhaltensweisen bei den Individuen 
empirisch nicht nachweisbar seien, folglich die Theorie eben-
falls nicht nachprüfbar wäre. zweitens seien solche Rechtfer-
tigungen für kollektives Handeln überflüssig, weil es dafür 
genügend andere Erklärungen gäbe und drittens gibt er schließ-
lich zu bedenken, daß die meisten Gruppen für ihre eigenen und 
nicht für die Zwecke anderer Gruppen arbeiten würden. Daher sei 
es nicht einsichtig, daß Individuen aus moralischen Be-
weggründen aktiv würden160). Aufgrund des Verzichts auf morali-
sche Beweggründe muß er allerdings zugeben, daß seine Theorie 
auf bestimmte Kollektive nicht unbedingt anwendbar ist. Das 
trifft vornehmlich auf philanthropische und religiöse Gruppen 

zu, bei denen die Beziehungen zwischen den Mitgliedern und der 
Organisation im Hinblick auf die Ziele und Interessen sehr 

vielfältig sein können, jedoch auch auf solche Gruppen, deren 
Ziele "wirtschaftlich" nicht rational sind161 l, 

Allerdings stößt die Internalisierung der Externalitäten auf 
freiwilliger Basis bei der praktischen Anwendung auf erhebliche 
Schwierigkeiten. Namentlich bei größeren Gruppen ist kaum eine 
Einigung zu erzielen. Das liegt hauptsächlich daran, daß sich 
Verhandlungen nur lohnen, wenn die damit verbundenen Transakti-
onskosten deutlich geringer sind als ein zu erwartender Ver-
handlungsgewinn. Während das bei kleineren, überschaubaren 
Gruppen noch am ehesten möglich erscheint, wird es um so un-

wahrscheinlicher, je größer der einzubeziehende Personenkreis 
wird162 l. Für den Fall, daß sich die Verhandlungspartner einig 

werden, heißt das nicht automatisch, daß die Ergebnisse auch 
unter Wohlfahrtsaspekten optimal sind. Gerade bei kleineren 
Gruppen ist nicht auszuschließen, daß einzelne Verhand-
lungsteilnehmer über eine größere Verhandlungsmacht verfügen 
und das Resultat zu ihrem Vorteil beeinflussen können163 l. 

Ohne Zwang und selektive Anreize erfolgt eine freiwillige 
kollektive Bereitstellung reiner öffentlicher Güter, oder von 
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Gütern mit einem hohen Anteil an externen Effekten eher, wenn 

nicht ökonomisch rationales, sondern altruistisches Verhalten 
vorliegt. Auch heute noch spielen namentlich bei der kollekti-

ven Bereitstellung in der sozialen, kulturellen, religiösen und 
wissenschaftlichen Sphäre Triebkräfte mit, die nicht aus-

schließlich auf die enge Konsummaximierung abstellen, sondern 
die darauf abzielen, etwas Nützliches für die Gesellschaft tun 
zu wollen164 >. Organisationen, deren Mitglieder uneigennützig 
handeln, sehen bewußt über das Trittbrettfahrer-Verhalten ihrer 
Abnehmer hinweg, indem sie nicht die privaten Kosten und Er-
träge, sondern die sozialen Kosten und Erträge ihren Disposi-
tionen zugrunde legen165 ). Dabei ist es völlig unerheblich, ob 
hinter diesem uneigennützigen Handeln egoistische Motive ste-
hen, die der Befriedigung moralischer, sittlicher, gesell-
schaftlicher oder anderer Werte und Bedürfnisse dienen. 

c) Staatliche Maßnahmen zur Beseitigung allokativer 
Störungen 

Grundsätzlich gilt für eine marktwirtschaftliche Ordnung, daß 
die Allokationsfunktion dem Markt überlassen bleiben soll, so-
weit dort im Vergleich zum Staat die besseren Ergebnisse er-
zielt werden. Geringe marktliche Ineffizienzen geben noch kei-
nen Hinweis für eine bessere Befriedigung durch den Staat~ denn 
dessen Mängel und Unwirtschaftlichkeiten, die gemeinhin unter 
dem Stichwort "Staatsversagen" behandelt werden, dürfen nicht 
vernachlässigt werden166 ). Da sich in einem marktwirt-
schaftlichen System die Allokation der Faktoren an den Markt-
preisen orientiert und Externalitäten zu einem teilweisen oder 
vollständigen Marktversagen führen, kommt es zu einer nicht op-
timalen Situation. Bei positiven (negativen) externen Effekten 
wird zuwenig (zuviel) von dem entsprechenden Gut angeboten167 ). 
Die Frage nach staatlichen Allokationsmechanismen stellt sich 
jedoch erst, wenn die Externalitäten ein solches Ausmaß ange-
nommen haben, daß erhebliche Beeinträchtigungen bei der Versor-
gung zu befürchten wären. 
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Für die Fälle, in denen die nichtstaatlichen Internalisierungs-
maßnahmen versagen, stehen verschiedene staatliche Möglichkei-

ten der Beseitigung der von externen Effekten verursachten al-
lokativen Störungen offen. Die einfachste Art, negative externe 
Effekte zu vermeiden, bestünde in der entsprechenden Gestaltung 
der Rechtsordnung. Mit einem Verbot der Handlungen, die nega-
tive externe Effekte hervorrufen, könnten die von Privaten aus-
gehenden Externalitäten unterbunden werden168 l. Entsprechend 

könnte bei positiven Externalitäten so verfahren werden, daß 
die Nutznießer positiver externer Effekte verpflichtet werden, 
dafür eine Entschädigung zu entrichten. Die Regulierung mit 
Hilfe von Geboten und Verboten, also hoheitlichen Eingriffen 
des Staates, kann in abgestufter Dosierung erfolgen. Außer mit 
absoluten Geboten und Verboten kann der Staat mit der den Pri-
vaten einen größeren Freiheitsraum belassenden Vorgabe von Nor-
men und Standards versuchen, die Aktivitäten zu lenken und auf 
diese Weise ein von ihm erwünschtes allokatives Ergebnis her-
beizuführen169l. Indessen ist eine solche Gestaltung, über ge-

setzliche Regelungen alle externen Effekte zu unterbinden, für 

jede Gemeinschaft, in der Menschen zusammenleben, unreali-
stisch. Diese Vorgehensweise hätte nämlich eine vollständige 
Isolierung der einzelnen Individuen zur Folge. "Jegliche inter-
individuellen, also gesellschaftlichen Beziehungen würden un-
möglich gemacht170 l. Gesetzliche Regelungen des gesellschaft-
lichen Lebens dürfen demnach nicht zu einer Kappung der sozia-
len Beziehungen führen. Ihre primäre Aufgabe besteht vielmehr 
darin, für das Zusammenleben im Gemeinwesen einen ordnenden 
Rahmen abzustecken171). 

Neben diesen Interventionen mit Hilfe hoheitlicher Ge- und Ver-
bote kommen vor allem die finanzwirtschaftlichen Instrumente 
zur Beseitigung der Allokationsstörungen in Betracht172 l. Außer 

der staatlichen Güterbereitstellung sind das Steuern und Trans-
fers, mit denen der Staat versucht, so auf die Entscheidungs-
kalküle der Individuen einzuwirken, daß sie ihre Entscheidungen 
in die gewünschte Richtung ändern173 l. 
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Bei den als Mischgüter bezeichneten Leistungen ist nicht von 
vorneherein eine staatliche Allokationstätigkeit notwendig. Es 
handelt sich um "teilbare" und "über den Markt verteilbare Gü-
ter", die durch Externalitäten gekennzeichnet sind, die beim 

Verbrauch auftreten. Bei diesen Gütern rivalisiert ein mehr 
oder minder großer Teil im Konsum und unterliegt dem Ausschluß-
prinzip. Gleichzeitig sind mit ihrem Konsum externe Effekte in 
unterschiedlichem Ausmaße verbunden. Läßt man sozialpolitische 
Zielsetzungen vorläufig außer Betracht, dann begründen die ex-
ternen Effekte bei den Mischgütern im allgemeinen noch keine 
staatliche Bedarfsdeckung, weil in gewissen Grenzen eine pri-
vate Bereitstellung erfolgt. Der Staat kann dabei versuchen, 
mit Steuern und Transfers, deren richtige Dosierung indessen 
nicht leicht ist, weil ihr Umfang dem "Wert" der zu internali-
sierenden externen Effekte anzugleichen ist, die positiven bzw. 
negativen Externalitäten in private Erträge bzw. Kosten umzu-
wandeln1 74 ). 

Anwendung finden die finanzwirtschaftlichen Instrumente etwa 

beim Verursacherprinzip, bei dem diejenigen, die negative Ex-
ternalitäten verursachen, mit Steuern belastet und diejenigen, 
die positive externe Effekte erzeugen, mit Transfers entschä-
digt werden. In seiner strengen Version fordert das Verursa-
cherprinzip indessen, daß diejenigen, die eine Entscheidung ge-
troffen haben, verpflichtet werden, diejenigen zu entschädigen, 
die von den Folgen dieser Entscheidung negativ betroffen sind, 
bzw. daß diejenigen, die positive Externalitäten erzeugen, 
einen Anspruch auf Belohnung durch die Nutznießer haben175 l. In 
dieser Form stellt das Verursacherprinzip eine Kombination aus 
hoheitlicher staatlicher Regulierung und finanzwirtschaftlichen 
Instrumenten dar und bedeutet letztlich eine staatliche 
Zwangsinternalisierung der externen Effekte. 

Zur Durchsetzung der meritorischen Zielsetzungen wirkt der 
Staat mit hoheitlichen Mitteln und finanzwirtschaftlichen In-
strumenten so auf die Präferenzen der Bürger ein, daß diese ihr 
Verhalten in dem erwünschten Sinne verändern176 l. Besonders 
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ausgeprägt geschieht dies natürlich bei der hoheitlichen Regu-
lierung durch Gebote und Verbote, etwa bei einer "oktroyierten 
Bedarfsdeckung" 177 ), die als Daten in die Entscheidungskalküle 
der Wirtschaftssubjekte eingehen. Weniger ausgeprägt und dem 
marktwirtschaftlichen System konformer ist der Einsatzfinanz-

wirtschaftlicher Instrumente, die den Wirtschaftssubjekten mehr 
Freiräume lassen und nur "die Bedingungen der Wahlfreiheit" mo-
difizieren178). 

Ebenfalls mit einem finanzwirtschaftlichen Instrument wird der 
Staat schließlich tätig, wenn er bei vollständigem Marktversa-
gen die Produktion bzw. die Bereitstellung der Güter selbst 
übernimmt179 ). Darunter fallen die reinen öffentlichen Güter in 

der Definition von Musgrave und Samuelson. Die Bedarfsdeckung 
muß bei diesen Gütern durch den Staat erfolgen, da der Markt 
bei ökonomisch rationalem Handeln versagt, d.h. niemand frei-
willig bereit ist, für ein solches Gut einen Preis zu entrich-
ten180>. Aufgrund der Gutsmerkmale kann niemand von der Nutzung 

ausgeschlossen werden, und jeder verfügt über die Möglichkeit 
der Inanspruchnahme. Wie das Beispiel der Landesverteidigung 
zeigt, genießt jeder den Schutz, unabhängig davon, wie sehr er 
den Schutz wünscht oder - etwa bei einem Pazifisten - diesen 
sogar ablehnt181 >. Unbestritten ist das Marktversagen zumindest 
für die "traditionellen Aktivitäten" 182 ) des Staates wie z.B. 

innere und äußere Sicherheit. 

In welchem Umfang diese Güter vom Staat bereitgestellt werden 
sollen, kann indessen mit ökonomischen Kriterien allein nicht 
exakt entschieden werden. Dafür müssen zusätzlich politische 
Entscheidungsprozesse berücksichtigt werden183 ). Diese politi-
schen Entscheidungsprozesse haben im demokratischen Gemeinwesen 
die Funktion, den Willen der Staatsbürger zum Ausmaß der staat-
lichen Allokationspolitik zum Ausdruck zu bringen184 ). "Wenn-
gleich die Bewertung dieser kollektiven Bedarfsdeckung durch 
die einzelnen Individuen nach ihrer unterschiedlichen Präfe-

renzstruktur divergiert, fließen die Leistungen (überwiegend) 
unteilbar allen zu, so daß die 'Vergesellschaftung' der Kosten 
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und die Qualitätsbestimmung dieser öffentlichen Güter durch die 
demokratische Willensbildung sachgerecht erscheinen." 185 ) 

Bei der Diskussion um die Beseitigung der allokativen Störungen 
mit Hilfe finanzwirtschaftlicher Instrumente darf aber nicht 
übersehen werden, daß - mit Ausnahme der reinen oder nahezu 
vollständig öffentlichen Güter - Güter mit Externalitäten im 
Konsum bis zu einem gewissen Grade von der privaten Produktion 
bereitgestellt werden. Erfolgen vonseiten des Staates Inter-

ventionen in die Allokation in einer der oben beschriebenen 
Formen, dann hängt es von deren Intensität ab, in welchem Um-
fang ein privates Angebot zustande kommt. Ob für die Privaten 
überhaupt ein Anreiz für die Bedarfsdeckung verbleibt, wird 
hauptsächlich von den Vorgaben bestimmt, die der Staat hin-
sichtlich Preis und/oder Qualitätsstandards bei einem Gut ver-
langt186). 

Führt die staatliche Normsetzung hinsichtlich Qualität und 

Quantität eines Gutes in der Konsequenz dazu, daß von allen An-
bietern dieselbe einheitliche Leistung verlangt wird, dann ent-
fällt für die Anbieter jeglicher Grund für einen Qualitätswett-
bewerb. Ein vielfältiges Angebot, das durch qualitätsmäßige Un-
terschiede versucht, auf die heterogenen Präferenzstrukturen 
der Nachfrager einzugehen, ist damit nicht mehr möglich187 ). 

Sollen die Leistungen unterhalb der Selbstkosten oder unent-
geltlich erfolgen, bedarf es einer staatlichen Subventionie-

rung, wobei in diesem Falle für die Anbieter jegliche Anreize 
für einen Preiswettbewerb fehlen. Treffen bei einem Gut re-
striktive staatliche Normierung und Preissetzung zusammen und 
kommt außerdem eine Konsumpflicht hinzu, dann haben die Anbie-
ter weder die Möglichkeit des Preis- noch die des Qualitäts-
wettbewerbs und werden ein Angebot unterlassen. Die Subven-
tionierung dieser Güter ist ökonomisch nicht mehr sinnvoll. Der 
Staat muß diese Leistungen selbst bereitstellen. Das trifft 
weitgehend insbesondere auf sozialpolitisch motivierte 
Aktivitäten des Staates wie etwa im allgemeinen Bildungs- und 
Gesundheitswesen zu188), 
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4. Grenzen der Aussagefähigkeit der Theorie der 
öffentlichen Güter 

Mit den Oberlegungen in diesem Abschnitt soll herausgefunden 
werden, inwieweit die an den Gutseigenschaften anknüpfende 
Theorie der öffentlichen Güter einen Beitrag zu der Frage zu 
leisten vermag, wer im Gemeinwesen welchen Bedarf und in wel-

cher Form befriedigt. 

Unter Zuhilfenahme restriktiver Annahmen gelingt es zwar im Mo-
dell mit Hilfe des neoklassischen Gleichgewichtsinstru-
mentariums und der Theorie der öffentlichen Güter, die staatli-
che Betätigung nach Art und Umfang zu bestimmen, jedoch fehlt 
den Modellen jeglicher Realitätsbezug189 >. So lehnt beispiels-
weise Günter Hesse die Theorie der öffentlichen Güter als 
eigenständige Theorie zur Bestimmung der Staatstätigkeit ent-
schieden ab, weil nach seiner Auffassung das der neoklassischen 
Gleichgewichtstheorie zugrundegelegte Verständnis des ökono-

misch rational handelnden, voll informierten, alles wissenden 
Individuums völlig unvereinbar mit dem tatsächlichen Bild des 

Menschen als Teil eines riesigen Beziehungsgeflechtes in der 
Gemeinschaft sei190 >. Ferner seien die Externalitäten eines 

Gutes kein generelles Kriterium, sondern sie würden aus-
schließlich auf den Normen und Rechten einer bestimmten Eigen-
tums- und damit Rechtsordnung beruhen191 ). Sie könnten mithin 
nicht Grundlage einer allgemeinen Theorie des Marktversagens 

sein. Geht man jedoch von einem konkreten Gemeinwesen und dem 
dieses bestimmenden Wertesystems aus, braucht die voller Be-
denken steckende Anschauung von Hesse, die sicherlich ihre 
Berechtigung für eine allgemeine normative Theorie hat, nicht 

geteilt zu werden. Bei einer festgelegten Eigentums- und 
Rechtsordnung kann das Merkmal der externen Effekte dazu die-

nen, Güter zu charakterisieren und erste Hinweise auf den Trä-
ger und die Form der Bedarfsdeckung zu geben. 

Es wurde deutlich, daß sich einigermaßen sichere Aussagen al-
lenfalls bei öffentlichen Gütern machen lassen, die von einem 
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großen Kollektiv genutzt werden und die ausschließlich (oder 
fast ausschließlich) Externalitäten aufweisen. Weil hier frei-
willig kein Angebot zustande kommt, bedarf es hoheitlicher Al-

lokationsmechanismen. Außerdem erscheint bei diesen Gütern die 
Beteiligung aller an den Kosten angemessen, da der Nutzen die-
ser Güter nahezu unteilbar allen zufließt. Die 
"Vergesellschaftung" der Kosten macht jedoch die Ausstattung 
des Staates mit hoheitlichen Rechten erforderlich, damit dieser 
die Bürger zwingen kann, einen Beitrag zur Bereitstellung der 
Kollektivgüter zu leisten. Der staatliche Zwang bei der Be-
seitigung der allokativen Störungen steht keineswegs im Wider-
spruch zum selbständig und selbstverantwortlich handelnden 
Individuum des demokratischen Staatswesens. Auch ohne sich auf 
die "Vertragstheorie" des Staates berufen zu müssen, gibt die 
Verfassung des demokratischen Gemeinwesens die Grundlage für 
den staatlichen Zwang ab; denn sie kann als ein Mindestmaß an 
demokratischem Grundkonsens aufgefaßt werden, den - wenn schon 
nicht alle - doch zumindest die überwiegende Mehrheit der Bür-
ger akzeptieren. 

Wir haben aber auch gesehen, daß es namentlich bei kleineren, 
überschaubaren Kollektiven zu einer freiwilligen gemeinsamen 
Bedarfsdeckung kommen kann. Eine freiwillige Bedarfsdeckung 

kann ferner durch selektive Anreize oder durch Triebkräfte, die 
vom strengen ökonomischen Rationalprinzip abweichen, ausgelöst 
werden. Werden indessen Kollektivgüter auf altruistischer 
Grundlage bereitgestellt, dann bedeutet das, daß die externen 
Effekte bewußt erzeugt werden. Eine Abgeltung dieser Externali-
täten über das marktliche Preissystem oder andere Internalisie-
rungsmechanismen wird nicht angestrebt und ist auch nicht er-
forderlich. Man kann somit bei denjenigen, die diese 
unentgeltlichen Leistungen in Anspruch nehmen, überhaupt nicht 
von Trittbrettfahrer-Verhalten sprechen. Es zeigt sich mithin 
hier ganz deutlich der Unterschied zu den Externalitäten, wie 
sie herkömmlicherweise verstanden werden und bei denen die 

durch das unerwünschte Trittbrettfahrer-Verhalten hervorgeru-
fene unteroptimale Allokation durch geeignete Maßnahmen zu be-
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seitigen versucht wird. Bei altruistisch motivierten Aktivitä-
ten weist zwar das Gut ebenfalls externe Effekte auf, die dem 
Nutznießer zukommen, diese brauchen indessen - sofern es sich 
um positive externe Effekte handelt - nicht ausgeglichen zu 
werden, weil sie der Verursacher bewußt erzeugt. Es ist deshalb 
nicht ganz einsichtig, wenn man vorschlägt192 ), der Staat habe 
in diesen Fällen die Externalitäten abzugelten. Bewußt geschaf-

fene und gewollte positive Externalitäten geben dem Staat, 
vorausgesetzt er ist mit dem Umfang und der Qualität der Be-
darfsdeckung zufrieden, im allgemeinen noch keine Veranlassung 

zu finanziellen Unterstützungen. 

Ferner machen die bisherigen Ausführungen deutlich, daß sich 
für nichtstaatliche Anbieter ein weiter Entfaltungsraum insbe-
sondere für solche öffentliche Güter eröffnet, deren Externali-
täten lediglich eine begrenzte Reichweite haben, und für solche 
Leistungen, die trotz staatlicher Allokationsmaßnahmen einen 
Qualitätswettbewerb zulassen. Nichtstaatliche Anbieter, seien 

es private marktmäßige Anbieter oder freiwillige Kollektive, 
haben hier mit einem differenzierten Angebot die Möglichkeit, 
die durch ethische, kulturelle, religiöse, weltanschauliche und 
andere Wertvorstellungen geprägten heterogenen Präferenzen zu 
berücksichtigen193 ). Erbringt der Staat selbst vergleichbare 
kollektive Leistungen, dann kann es aus ökonomischer Sicht um 
der Befriedigung dieser heterogenen Präferenzen willen ange-

zeigt sein, die privaten Anbieter im Ausmaß der Einsparungen 
beim staatlichen Angebot zu subventionieren. Auf diese Weise 
wird ein pluralistisches Angebot gewährleistet, wie es 
beispielsweise bei weltanschaulich oder konfessionell 
ausgerichteten privaten Schulen der Fall ist194 ). 

Außerdem bringt die Theorie der öffentlichen Güter klar zum 
Ausdruck, daß - von den staatlichen Grundfunktionen als wenigen 

Ausnahmen abgesehen - selbst (fast) reine öffentliche Güteral-
lein mit Hilfe ökonomischer Kriterien nur schwer einem Träger 
zugewiesen werden können. Unmöglich erscheint es auch, aus-
schließlich anhand ökonomischer Maßstäbe verläßliche Aussagen 
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über die Träger der Bedarfsdeckung bei den zahlreichen Mischgü-
tern zu machen. Bei diesen Gütern erfolgt zwar von privater 
Seite ein Angebot, das indessen wegen der auftretenden Externa-

litäten nicht optimal ist. Bei den meritorischen Gütern liegt 
die besondere Problematik darin, daß aufgrund verzerrter Präfe-
renzen bei den Konsumenten die Externalitäten nicht Bestandteil 
der individuellen Nutzeneinschätzungen sind und deshalb staat-

liche Eingriffe in die Konsumentensouveränität erforderlich 
sind. Den Mischgütern und den meritorischen Gütern ist aber ge-
meinsam, daß Konsumexternalitäten die Ursache der unteropti-
malen Versorgung durch den Markt sind. Für die Beurteilung der 
optimalen Versorgung bei beiden Güterarten und die Bestimmung 
des "erwünschten" Bedarfs, die gleichzeitig die Frage nach den 

anzuwendenden Internalisierungsmechanismen und damit nach dem 
Träger einer Aufgabe beantworten, sind politische neben ökono-
mischen Bewertungen unumgänglich. 

Im Hinblick auf die uns interessierende Fragestellung nach den 

Funktionsabgrenzungen von staatlichen und nichtstaatlichen Kol-
lektiven in der öffentlichen Sphäre läßt die Theorie der öf-
fentlichen Güter - wie wir gesehen haben - einiges offen und 
unbestimmt~ sie stößt hier an Grenzen, die sie allenfalls mit 
äußerst realitätsfernen Annahmen zu überwinden vermag. Anderer-

seits hat der öffentliche Bereich in der modernen, auf den in-
dividualistischen Vorstellungen des Utilitarismus fußenden öko-
nomischen Theorie keine allzu große Beachtung gefunden. Dies 
dürfte seinen Grund wohl darin haben, daß das Wirtschaften pri-
mär unter dem Blickwinkel des funktionierenden Marktes gesehen 
wurde. Die ökonomische Diskussion hat sich so, mit wenigen Aus-
nahmen, zusehends nur noch mit den Bereichen des Marktes und 
des Staates befaßt. Die besondere Stellung und die Funktionen 
der zahlreichen nichtstaatlichen Kollektive im öffentlichen 
Raum gerieten folglich weitgehend in den Hintergrund. 

Um diesen öffentlichen Bereich zu erfassen, dürfen nicht nur 
die vom ökonomisch rationalen Verhalten geleiteten Kollektive 
betrachtet werden, sondern auch diejenigen, bei denen andere 
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Motive vorherrschen. Man muß ferner versuchen, den engen, die 
Realität unzureichend erfassenden Erklärungshorizont der ökono-
mischen Erkenntnisse durch die Einbeziehung der relevanten po-
litischen und gesellschaftlichen Faktoren zu erweitern und zu 
vervollständigen. Diese Verknüpfung der staatsrechtlichen mit 
den ökonomischen Maßstäben wird Gegenstand der nachfolgenden 
Oberlegungen sein. Der Zielsetzung entsprechend wird dort der 

Schwerpunkt allerdings auf diejenigen Güter gelegt, die im öf-
fentlichen Raum für die Aktivitäten der intermediären Finanzge-
walten in Betracht zu ziehen sind. 
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D. Ein integrierter Ansatz zur Abgrenzung der 
intermediären Finanzgewalten 

I. Grundlagen des integrierten Ansatzes 

Mit dem Ausdruck "integrierter Ansatz" wird hier der Versuch 
bezeichnet, ökonomische und staatsrechtliche Elemente bei der 
Kennzeichnung der Aufgaben der intermediären Finanzgewalten 
miteinander zu verknüpfen. Die bisherigen Ausführungen machten 
deutlich, daß weder staatsrechtliche noch ökonomische Kriterien 
allein imstande sind, die Verteilung der Aufgaben im Gemeinwe-
sen zu lösen. Bei der Konkretisierung der einzelnen Aufgaben 
verweisen die staatsrechtlichen Ansätze auf ökonomische Maß-
stäbe, umgekehrt benötigt die ökonomische Theorie politische 

Bewertungen. Der folgende Ansatz will beide Betrachtungsweisen 
zusammenführen und mit den aufgestellten Kriterien einen Weg 

für eine prinzipielle Abgrenzung des öffentlichen Bereichs vom 
staatlichen einerseits und vom privaten Bereich andererseits 
aufzeigen und damit gleichzeitig Maßstäbe für die Verteilung 
der Aufgaben auf Staat, intermediäre Finanzgewalten und Private 
an die Hand geben. Eine genaue Bestimmung des Umfangs, in dem 
einzelne Aufgaben erfüllt werden sollen, ist mit dieser Vorge-
hensweise allerdings - wie noch zu zeigen sein wird - nicht 
möglich. 

Den Ausgangspunkt unserer Oberlegungen zur Einordnung der in-
termediären Finanzgewalten in das gesellschaftliche Gefüge bil-
den die für das Gemeinwesen maßgeblichen Gestaltungsprinzipien 
der Verfassung. Wir nehmen an, daß diese Gestaltungsprinzipien, 

ohne die kein geregeltes Zusammenleben in der Gemeinschaft mög-
lich ist und die wir als "demokratischen Grundkonsens" bezeich-
net haben, von allen Bürgern (oder zumindest der überwiegenden 
Mehrheit der Bevölkerung) akzeptiert werden. In den konkreten 
Ordnungsrahmen, den diese obersten Zielsetzungen in Gestalt der 
Grundwerte vorgeben, müssen die intermediären Finanzgewalten 
bei der Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben eingefügt werden. 
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Die hinter dem Grundgesetz stehenden Grundwerte machen die 
Allgemeinwohlzielsetzung faßbar. Mit dem Grad der Verwirk-
lichung der Grundwerte wird zugleich ausgedrückt, inwieweit die 
Allgemeinwohlzielsetzung erreicht wird. Da die Grundwerte 
sowohl im Bereich des Staates als auch im gesamten Gemeinwesen 
Gültigkeit haben, bewirkt deren Umsetzung, daß Staat und Ge-
sellschaft nicht mehr isoliert nebeneinanderstehen, sondern 
miteinander verschränkt sind. Denn der Staat greift einerseits 
zur Erhöhung des Allgemeinwohls in die gesellschaftlichen Ab-
läufe ein und andererseits erfüllen nichtstaatliche Kollektive 
zahlreiche öffentliche Aufgaben, die im Sinne des Allgemein-
wohls sind bzw. das Allgemeinwohl berühren. Die mitverantwort-
liche Gestaltung des Gemeinwesens durch diese Gruppen beruht 
vor allem darauf, daß sie Leistungen bereitstellen, die sowohl 
in ihrem eigenen als auch von allgemeinem Interesse sind bzw. 
gruppenüberschreitende Auswirkungen haben. Das heißt, daß die 
Leistungen häufig nicht auf eine bestimmte soziale Gruppe be-

schränkt bleiben, sondern auf das übrige Gemeinwesen übergrei-
fende Effekte zeitigen. Die Funktion dieser Gruppen als mitver-

antwortliche Gestalter des Gemeinwesens gewinnt ferner durch 
deren Einflußnahme auf die politische Willensbildung an zusätz-
lichem Gewicht. In dieser mitverantwortlichen Gestaltung des 
Gemeinwesens manifestiert sich letztlich ihr öffentlicher Cha-
rakter und macht deutlich, daß sich ihr Wirken nicht auf den 
rein privaten Bereich beschränkt. 

Wie wir weiter vorne gesehen haben, erfüllen die intermediären 
Finanzgewalten öffentliche Aufgaben in der öffentlichen Sphäre, 
eine den Staat "umlagernde Zone", die dem privaten Bereich der 
Gesellschaft entwachsen, aber selbst noch nicht dem staatlichen 
Sektor zuzuordnen ist. Unabhängig davon, ob ihre Entstehung auf 
staatliche Ausgliederung zurückgeht (Parafisci im Sinne Fritz 
Karl Manns) oder sie urprünglich als Gruppen im privaten ge-
sellschaftlichen Bereich angesiedelt waren, ist ihr wesentli-
ches Kennzeichen die "Verschränkung", die daran ersichtlich 

ist, daß an der Erfüllung einer Aufgabe ein öffentliches Inter-
esse besteht und bei der Bereitstellung der Leistung staatliche 
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und/oder gesellschaftliche Steuerungsmechanismen zusammenwir-
ken. Legt man die Abgrenzungskriterien von Peters für die Defi-
nition von Aufgaben zugrunde, dann unterscheiden sich staatli-

che von öffentlichen Aufgaben durch die ausschließliche oder 
nahezu ausschließliche Anwendung staatlicher Steuerungsme-
chanismen. Die Bewertung des für staatliche und öffentliche 
Aufgaben gleichermaßen zutreffenden Merkmals des 
"Öffentlichkeitsgrads" erfolgt am Maßstab der Grundwertever-
wirklichung, der an die mit Hilfe der ökonomischen Theorie er-
mittelten Ergebnisse der gesellschaftlichen und staatlichen 
Steuerungsmechanismen bei der Güterbereitstellung angelegt 
wird. Private Aufgaben zeichnen sich demnach dadurch aus, daß 
mittels gesellschaftlicher Steuerungsmechanismen die höchste 
Allgemeinwohlverwirklichung erreicht wird1 ). 

Aus der Verpflichtung des Staates auf die Allgemeinwohlzielset-
zung resultiert für die Aufgabenverteilung die Konsequenz, daß 
im Gemeinwesen die einzelnen Aufgaben nach Maßgabe der bestmög-
lichen Grundwerteverwirklichung den verschiedenen Trägern zu 

übertragen sind. Ausgebend von der für ein demokratisches Ge-
meinwesen und für die Marktwirtschaft grundlegenden Zielsetzung 
der freien und selbstverantwortlichen Entfaltung der Individuen 
folgt für den Staat, daß er sich überall dort zu enthalten hat, 
wo die gesellschaftlichen Selbststeuerungsmechanismen 
funktionieren und gemessen an allen Grundwerten bessere Ergeb-
nisse als die staatlichen Entscheidungsmechanismen liefern. 
Aufschlüsse und Hinweise auf die anzuwendenden Steuerungs-
mechanismen gibt das Kriterium "Öffentlichkeitsgrad", in dem 
die ökonomischen und politischen Bewertungen einer Leistung 
ausgedrückt werden. 

Mit dem Öffentlichkeitsgrad als Maßstab, der im folgenden noch 
näher zu bestimmen sein wird, wird versucht, die bei der Be-
reitstellung von Gütern auftretenden Externalitäten auf be-
stimmte soziale Gruppen und die Allgemeinheit zu erfassen und 

dabei die politische Beurteilung der Bedarfsdeckung einzubezie-
hen, um auf diese Weise den spezifisch öffentlichen Charakter 



106 

der gruppenbezogenen Aktivitäten zu messen. Die Effekte, die 
von der gezielten Einflußnahme der Gruppen auf die politische 
Willensbildung und die Staatstätigkeit ausgehen, sowie die dar-
aus resultierenden Probleme werden bei der politischen Bewer-
tung berücksichtigt. 
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II. Der Öffentlichkeitsgrad als Maßstab 

1. Zum Begriff des Öffentlichkeitsgrades 

Der im folgenden verwendete Begriff des Öffentlichkeitsgrades 
lehnt sich an die Definition an, die Bonus 2 > in die Diskussion 

gebracht hat. Er definiert den Öffentlichkeitsgrad an Hand der 
Außerkraftsetzung des Marktmechanismus bei einzelnen Gütern und 
der dabei auftretenden Allokationsstörungen3 >, und mißt ihn an 
dem" ... Ausmaß der Divergenz zwischen privatem und volkswirt-
schaftlichem Kalkül", also dem "Anteil der externen Effekte am 
Gesamtwert der Aktivität im Pareto-Optimum." 4 ) Der Öffentlich-
keitsgrad beruht bei ihm im wesentlichen auf zwei Ursachen: er-
stens auf den externen Effekten bei öffentlichen Gütern und 
zweitens auf der Ausschaltung des Preismechanismus bei privaten 
Gütern aufgrund politischer Entscheidungen. Daneben nennt er 

als weitere Gründe die Oberlastung von Netzen und die Oberfül-
lung öffentlicher Anlagen5 >. Durch die Entkoppelung von Preis 

und Menge und die externe Festlegung einer der Größen entstehe 

für die Individuen eine Anreizwirkung zu strategischem Verhal-
ten, weil sie nicht mehr gezwungen seien, ihre wahren Präferen-
zen zu äußern. Gesamtwirtschaftliches und individuelles Ratio-
nalkalkül fielen auseinander. Die Folge seien schwerwiegende 
Versorgungsstörungen, die immer weitergehende staatliche 

Zwangsregulierungen erforderlich machen würden6 >. Unter ord-
nungspolitischen Gesichtspunkten hält Bonus es deshalb für un-
abdingbar, den störenden Öffentlichkeitsgrad so weit wie mög-
lich herabzusetzen, entweder durch staatliche Interventionen 
oder durch verstärkte Anwendung des Preismechanismus bei einem 
institutionell erzeugten Öffentlichkeitsgrad7 ). 

Der Ansatz von Bonus leidet unter einer zu engen Betrachtung, 
weil er nicht auf die für die Ausschaltung des Preismechanismus 
maßgeblichen politischen Gründe eingeht. Insbesondere läßt er 
unberücksichtigt, daß bei bestimmten Gütern der Preismechanis-
mus bewußt ausgeschaltet wird, um höherbewertete gesellschaft-
liche Zielsetzungen, und damit ein höheres Allgemeinwohl, ver-
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wirklichen zu können. Dieser Blickwinkel ist ihm versperrt, 
weil er innerhalb eines wohlfahrtstheoretischen Modells argu-
mentiert und er deshalb den Öffentlichkeitsgrad eines Gutes 
ausschließlich mit dem ökonomischen Maßstab des funktionieren-
den Marktes messen kann. 

In einem ähnlichen Sinne wie Bonus verwendet Lepelmeier8 l den 

Öffentlichkeitsgrad. Der Öffentlichkeitsgrad als " .•. Gradmes-
ser für das Mischungsverhältnis von privaten und öffentlichen 
Elementen bei einem konkreten Gut ... " beruht bei ihm entweder 
auf den Gütereigenschaften oder aber ist im Sinne der meritori-
schen Güter "politisch induziert 009 ). Lepelmeier drückt die von 
Smekal für die Abgrenzung der Parafisci gegenüber dem privaten 
Bereich verwendeten Merkmale der politischen Relevanz und der 
funktionalen Repräsentanz mit Hilfe des Öffentlichkeitsgrades 
aus und verwendet diesen als Unterscheidungsmerkmal gegenüber 
dem privaten Sektor. Die auf den Gutseigenschaften beruhenden 
externen Effekte bestimmen durch ihre Intensität und Streuung 

die funktionale Repräsentanz der Parafisci10). Mit der funktio-
nalen Repräsentanz bezeichnet man die umfassende sachliche und 
räumliche Vertretung der intermediären Finanzgewalten für eine 
bestimmte Gruppe. "Aufgrund dieser funktionalen Total-
repräsentanz haben ihre Handlungsweisen auf alle Angehörigen 
der entsprechenden Gruppe, auch auf solche, die nicht als 
Mitglieder organisiert sind, Auswirkungen 0011 ). Mit Hilfe des 
politisch induzierten Öffentlichkeitsgrades bei meritorischen 
Gütern drückt Lepelmeier die politische Relevanz "der jeweili-
gen Leistungserstellung" aus12 ). Ohne auf die tieferen Be-
gründungen für die politische Relevanz einzugehen, dient sie 
ihm als weiterer Maßstab zur Einordung der funktionalen Gruppen 
zwischen privatem und öffentlichem Sektor13 ). Neben den von 
Smekal genannten Merkmalen des Strebens der Gruppen nach Be-
teiligung am politischen Willensbildungsprozeß durch Einfluß-
nahme auf die Politik und durch Unterstützung des Staates hebt 
er bei der politischen Relevanz als Kennzeichen besonders her-
vor, daß die politischen Entscheidungsträger in den Leistungs-
prozeß der Gruppen intervenieren. Er weist ferner darauf hin, 
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daß politische Relevanz und funktionale Repräsentanz eigentlich 
nie getrennt voneinander auftreten, sondern daß sie sich in 
gleicher Weise wie die korrespondierenden Kriterien der exter-
nen Effekte und der meritorischen Aspekte häufig überlagern und 
funktionale Repräsentanz selbst politische Relevanz verkörpern 
kann14 ). Beispielsweise ist das der Fall, wenn Leistungen, an 
deren Erfüllung der Staat ein großes Interesse hat, von großen 
Kollektiven bereitgestellt werden. Hohe funktionale Re-
präsentanz verbunden mit einem hohen Organisationsgrad der ent-
sprechenden sozialen Gruppe führen im allgemeinen auch zu einer 
höheren politischen Relevanz aufgrund ihres politischen Ge-
wichts. Das erhöht die Möglichkeit der Einflußnahme auf die 
politische Willens- und Entscheidungsbildung und macht staat-
liche Interventionen zugunsten der sozialen Gruppe wahrschein-
licher. 

weitergehende zusammenhänge von funktionaler Repräsentanz und 

politischer Relevanz werden indessen von Lepelmeier nicht näher 

erläutert. Bei genauerem Hinsehen erweist sich die von ihm vor-

genommene Begrenzung der funktionalen Repräsentanz auf die Wir-
kungen der Gruppenaktivitäten auf eine bestimmte soziale Gruppe 
als nicht ausreichend, weil er die über diese soziale Gruppe 
auf die Allgemeinheit hinausreichenden (Außen-)Wirkungen nicht 
erfaßt15 ). Außerdem gibt Lepelmeier wenig Aufschluß über die 
Einmischungen des Staates in die gesellschaftlichen Aktivitäten 
als dem zweiten Aspekt der Verschränkung zwischen Staat und 
Gesellschaft. Er weist zwar auf den politisch induzierten 
Öffentlichkeitsgrad bei bestimmten Gütern hin, setzt sich dann 
aber nicht weiter mit diesem Problem auseinander, so daß er 
voll der Kritik der meritorischen Güter ausgesetzt ist. Das 
Hineinwirken des Staates in die Gesellschaft und seine Einfluß-
nahme auf die Gruppenaktivitäten kann eine Rechtfertigung nur 
erhalten, wenn man die Wertvorstellungen des modernen 
pluralistischen Staates zur Erklärung heranzieht. Obwohl Sme-
kal, an den Lepelmeier anknüpft, die politische Relevanz und 
die gegenseitige Verschränkung bei der Einflußnahme der Gruppen 
auf die politische Willensbildung und Entscheidung sieht16 ), 
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bleibt letztlich bei ihm wie bei Lepelmeier die gegenseitige 
Verschränkung von Staat und Gesellschaft, die einerseits auf 
den Außenwirkungen der Gruppenaktivitäten und andererseits auf 
dem Hineinwirken des Staates in den gesellschaftlichen Bereich 
beruht und das "Öffentliche" der Gruppen ausmacht, teilweise 

erklärungsbedürftig. 

Die Abgrenzung der Parafisci gegenüber dem Staat nehmen Smekal 
und Lepelmeier nicht mit Hilfe des Öffentlichkeitsgrades, son-
dern mit den Merkmalen der Selbstverwaltung und der finanziel-
len Autonomie bei der Verfolgung ihrer Gruppeninteressen 
vor17 ). Sie gehen vom "status-quo" der bestehenden Parafisci 
und Gruppierungen aus und unterlassen es zu fragen, ob die 

Selbstverwaltung und Finanzautonomie bei den einzelnen Gruppen 
von den Aufgaben her, die sie erfüllen, begründet und notwendig 

sind. 

Als Ansatzpunkt für die Abgrenzung gegenüber dem Staat müssen 
die von den Gruppen zu erbringenden Leistungen gewählt werden. 
Der dabei auftretende Öffentlichkeitsgrad der Güter gibt über 
die anzuwendenden Steuerungsmechanismen zum Erreichen der 

höchsten Allgemeinwohlverwirklichung die Intensität der Ver-
schränkung von Staat und Gesellschaft wieder und kann somit als 
Maßstab für die für Parafisci wesentlichen Kennzeichen der 
Selbstverwaltung und der Finanzautonomie und damit für die Auf-
gabenerfüllung in weitgehend eigener Verantwortung dienen. 

2. Eine weitergehende Definition 

Die obigen Ausführungen haben gezeigt, daß mit dem Öffentlich-
keitsgrad von Gütern, so wie er von Lepelmeier und Smekal ge-
braucht wird, die intermediären Finanzgewalten nur unvollkommen 

charakterisiert werden können und er deshalb für eine begrün-
dete Abgrenzung gegenüber dem staatlichen Sektor nicht geeignet 
ist. Eine weitergehende Begriffsbestimmung des Öffentlichkeits-

grades muß das Öffentliche der intermediären Finanzgewalten 
operationabel machen, indem die neben den gutsbedingten Exter-
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nalitäten zweite Komponente des Öffentlichkeitsgrades, die auf 
politischen Interventionen beruht, inhaltlich konkretisiert 

wird. 

In Anlehnung an die Vorgehensweise der oben beschriebenen älte-

ren Finanzwissenschaftler - namentlich Schäffle, Wagner und Sax 
- soll mit Hilfe 6konomischer Maßstäbe und unter Zugrundelegung 

der hinter der konkreten Verfassung des Grundgesetzes stehenden 
Wertvorstellungen der Öffentlichkeitsgrad der Güter ermittelt 
werden. Der Öffentlichkeitsgrad wird damit zu einer Konkreti-

sierung der im Ansatz von Peters (C.II.2.) offen gebliebenen 
entscheidenden Frage, warum eine Aufgabe von 6ffentlichem In-

teresse ist. 

Smekal und Lepelmaier haben gezeigt, daß auch der erste Entste-

hungsgrund des Öffentlichkeitsgrades, die gutsbedingten Exter-
nalitäten, durch die Intensität und Streuung der externen Ef-
fekte politische Relevanz verk6rpern kann. Ausschließlich poli-
tische Relevanz drückt der zweite Entstehungsgrund aus, der auf 
einer politisch induzierten Außerkraftsetzung des Marktmecha-
nismus beruht. Kriterium für die Außerkraftsetzung des Marktme-
chanismus und die Anwendung staatlicher Steuerungsmechanismen 
bei der Bereitstellung von Gütern ist der Grad der Allgemein-
wohlverwirklichung. Für die Bestimmung der optimalen Versorgung 
hat das zur Folge, daß die Ergebnisse der Marktprozesse an der 
Grundwerteverwirklichung gemessen werden, um so die Differenz 
zwischen der marktwirtschaftlichen und der volkswirtschaftlich 

gewollten Bedarfsdeckung zu ermitteln. Auf welche Weise diese 
Allokationsst6rung beseitigt werden kann, d.h., welche 
(Steuerungs-)Instrumente am besten geeignet sind, die ge-
wünschte Versorgung mit bestimmten Leistungen zu erreichen, muß 
mit 6konomischen Maßstäben festgestellt werden. In Betracht 
kommt dafür eine breite Palette von Instrumenten, die - wie wir 
gesehen haben - von der Unterstützung gesellschaftlicher Steue-
rungsmechanismen bis zur vollständigen staatlichen Be-
reitstellung reichen. Da sich alle Bewertungen über die Be-
darfsdeckung eines Gutes im Öffentlichkeitsgrad niederschlagen, 
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ist damit ein Ansatzpunkt gegeben, über die anzuwendenden 
Steuerungsinstrumente, die für die gewünschte Bereitstellung 
von Leistungen erforderlich sind, die beiden zur Cha-
rakterisierung der intermediären Finanzgewalten wichtigen Maß-
stäbe Selbstverwaltung und Finanzautonomie einzubeziehen. Denn 
beide Kriterien finden ihren Ausdruck darin, wieviel Gestal-
tungsspielraum und Einfluß auf Umfang und Qualität eines Gutes 
die Steuerungsinstrumente, über die zugleich die Form der Fi-

nanzierung festgelegt wird, einem Parafisci bleiben. 

Um das von uns als das "spezifisch Öffentliche" der inter-
mediären Finanzgewalten Bezeichnete zu erfassen, ist es 
zunächst notwendig, mit Hilfe der Streuung und der Intensität 
der gutsbedingten externen Effekte die von diesen betroffene 
bzw. die für die Bereitstellung des Gutes in Betracht kommende 
soziale Gruppierung und damit deren funktionale Repräsentanz 
auszumachen. Einzubeziehen sind aber auch diejenigen externen 
Effekte, die über die primär betroffene soziale Gruppierung 

hinaus auf die Allgemeinheit übergreifen und politische Rele-
vanz verkörpern. Damit sind nicht die Externalitäten gemeint, 
die bei einer freiwilligen Bereitstellung durch einzelne Mit-

glieder einer bestimmten Gruppe bei den nichtorganisierten, die 
free-rider-Position einnehmenden Mitgliedern auftreten, sondern 
die Auswirkungen, die von der Bereitstellung eines Gutes über 
die Gruppe hinaus auf die nicht unmittelbar beteiligte All-

gemeinheit ausgehen. Verdeutlichen läßt sich das am Beispiel 
der Gewerkschaften: Wegen der Allgemeinverbindlich-
keitserklärung und der regelmäßigen Übernahme der Tarifab-
schlüsse für alle Arbeitnehmer in einem Unternehmen kommen 

nicht nur die gewerkschaftlich organisierten, sondern alle Ar-
beitnehmer in den Genuß der vereinbarten Einkommenserhöhungen. 
Die Wirkungen bleiben jedoch im Falle überhöhter Tarifab-
schlüsse nicht auf die Beteiligten, nämlich Arbeitnehmer und 
Unternehmer, beschränkt, wenn daraus Arbeitslosigkeit und/oder 
Inflation resultieren. Die Kosten erhöhter Arbeitslosigkeit be-

lasten über erhöhte Bundeszuschüsse an die Bundesanstalt für 
Arbeit den Steuerzahler und bei höheren Beiträgen zur Arbeits-
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losenversicherung alle sozialversicherungspflichtigen Arbeit-
nehmer und alle Unternehmer, auch diejenigen, die nicht an der 
verursachenden Vereinbarung beteiligt waren. Die gesellschaft-
liche Bewertung der soeben dargestellten Außenwirkungen auf die 
Allgemeinheit trägt in hohem Maße zur politischen Relevanz ei-

ner Gruppe bei. 

Das ist allerdings nur die eine Seite der das "Öffentliche" 
ausmachenden Verschränkung zwischen Staat und Gesellschaft18 >. 
Wie oben (C.I.) deutlich wurde, vollzieht sich das Wirken der 
intermediären Finanzgewalten nicht ausschließlich im staats-
freien Raum; der Staat des Grundgesetzes interveniert vielmehr 
in vielfältiger Weise unter Berufung auf die dem Allgemeinwohl 
dienenden Grundwerte in die gesellschaftliche Sphäre. Das zur 
Kennzeichnung des intermediären Bereichs gewählte Merkmal des 

Öffentlichkeitsgrades eines Gutes muß daher so bestimmt werden, 
daß es beide Formen der Verschränkung von Staat und Gesell-
schaft ausdrückt, nämlich politische Relevanz aufgrund einer 
hohen funktionalen Repräsentanz und aufgrund des politisch 
induzierten Öffentlichkeitsgrades bei meritorischen Gütern. 

Diese Überlegungen haben für die Definition des nicht nur die 
gutsbedingten, sondern auch die auf gesellschaftlicher Bewer-
tung beruhenden Externalitäten zum Ausdruck bringenden 
Öffentlichkeitsgrades zur Folge, daß diese Externalitäten das 
Abweichen der Marktergebnisse von der höchstmöglichen 
Allgemeinwohlverwirklichung ausdrücken. Das Ausmaß der alloka-

tiven Störung wird in der Weise gemessen, daß das durch den 
Markt zustandegebrachte Ergebnis bei der Bereitstellung eines 
Gutes verglichen wird mit dem Angebot, das für das höchste 

Allgemeinwohl gemessen an der Verwirklichung der einzelnen 
Grundwerte erforderlich wäre. 

Die Kritik an den meritorischen Gütern entzündet sich vor allem 
an dem staatlichen Eingriff in die Konsumentensouveränität. In 
einem modernen, auf der individualistischen Staatsauffassung 
des Liberalismus aufbauenden Demokratie gebe es dafür keine 
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Rechtfertigung. Bei der Definition des Öffentlichkeitsgrades 
haben wir jedoch neben der Berücksichtigung der gutsbedingten 
Externalitäten auch die auf politischer Bewertung beruhenden 
meritorischen Güter einbezogen, die im Grunde mit Musgraves me-
rit wants identisch sind. Es stellt sich folglich die Frage 
nach der Zulässigkeit und Stimmigkeit unserer Definition. Der 

Vorwurf gegen Musgrave richtet sich gegen den Bruch in der Ar-

gumentation, daß die von ihm begründeten meritorischen Güter 
nicht in das von ihm verwendete normative Modell passen, dem 
die Annahmen eines liberalen, auf der individualistischen 

Staatslehre aufbauenden Gemeinwesens zugrunde liegen. Dieser 
Vorwurf kann gegen die im Öffentlichkeitsgrad zum Ausdruck ge-
brachten politischen Bewertungen nicht geltend gemacht werden, 
da der Öffentlichkeitsgrad auf der konkreten Verfassung des 
Grundgesetzes basiert. Solange die Verfassung und die in ihr 

enthaltenen Wertungen von allen oder zumindest den meisten Bür-
gern als allgemeiner Konsens anerkannt werden, ist die politi-

sche Bewertung anhand der gemeinsamen Werthaltungen zulässig 
und nicht systemwidrig. 

Die den Öffentlichkeitsgrad ausmachenden Externalitäten beruhen 
entweder auf den Gutseigenschaften oder auf politischen Ent-
scheidungen. Die gutsbedingten externen Effekte haben wir im 
letzten Kapitel eingehend behandelt; sie brauchen deshalb hier 
nicht noch einmal dargestellt zu werden. Wie wir gesehen haben, 
handelt es sich zum einen um Externalitäten, die bei ökonomisch 
rationalem Handeln aus der Konsumtion oder/und der Produktion 
resultieren und den Marktmechanismus je nach Grad der Externa-
litäten teilweise oder ganz außer Kraft setzen. 

Wie die vorstehende Kritik an Bonus und Lepelmeier gezeigt hat, 
bleibt die rein ökonomische Betrachtung des politisch induzier-
ten Öffentlichkeitsgrades unbefriedigend. Die oberste Zielset-
zung für das gesamte Gemeinwesen ist die Verfolgung des Allge-
meinwohls, das in den hinter der Verfassung stehenden Grundwer-

ten konkretisiert wird. Die auf den liberalen Vorstellungen des 

Individualismus gründende ökonomische Theorie geht davon aus, 
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daß die Wohlstandszielsetzung im Bereich des Marktes am besten 
dadurch verwirklicht wird, daß den Wirtschaftssubjekten die 

wirtschaftliche Betätigung selbst überlassen bleibt. Ein funk-
tionierender Markt sorgt folglich für den größten Wohlstand, 
wenn der Verfolgung des Grundwertes Freiheit Priorität ein-
geräumt wird. Nur unterscheidet sich die reale Verfassung des 
Grundgesetzes von der reinen liberalen Staatsauffassung da-
durch, daß das freiheitliche Prinzip nicht verabsolutiert und 
auf alle anderen Bereiche des Gemeinwesens übertragen werden 

darf. Denn das staatliche und teilweise auch das öffentliche 
Handeln unterscheiden sich vom Markt eben dadurch, daß unter 
Marktbedingungen eine unzureichende Bedarfsdeckung erfolgt, 

weil, abgesehen vom Marktversagen aufgrund der gutsbedingten 
Externalitäten, für das Allgemeinwohl wichtige Wertvorstellun-
gen unberücksichtigt bleiben. Der Markt mit seiner Priorität 
für die freiheitliche Zielsetzung bleibt auf den Bereich der 
Wirtschaft und die Verfolgung der Wohlstandszielsetzung be-
schränkt, wobei nach der Verfassung auch der Bereich des Mark-
tes nicht mehr völlig staatsfrei ist, sondern staatliche Inter-

ventionen durchaus angezeigt sein können. 

Die Wohlstandszielsetzung und das zu ihrer Verwirklichung ange-
wandte Marktprinzip sind demnach keine obersten Zielsetzungen 
des Gemeinwesens, sondern dem Allgemeinwohl nachgeordnet und 
verpflichtet. Der Markt hat folglich für das übergeordnete 
Allgemeinwohl eher einen instrumentalen Charakter19 ). Eine am 
Allgemeinwohl orientierte Bedarfsdeckung darf deshalb nicht nur 
an der größtmöglichen Einräumung von individuellen 
Freiheitsrechten und der Verwirklichung der ökonomischen Wohl-
standszielsetzung im Sinne der individuellen Nutzen- und Ge-
winnmaximierung gemessen werden, sondern muß auch berücksichti-
gen, daß die Einräumung der formalen Freiheit wertlos sein 

kann, wenn die ökonomischen Voraussetzungen für ihre Inan-
spruchnahme fehlen (vgl. oben C.I.2.). Das heißt, daß neben den 
beiden Grundwerten Freiheit und Wohlstand zusätzlich die Grund-
werte Gerechtigkeit und Sicherheit herangezogen werden müssen. 
Aus den Grundwerten ergeben sich die Rahmenbedingungen für das 
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Wirtschaften. Diese Rahmenbedingungen verändern sich aber im 
Laufe der Zeit, oder es kommen neue hinzu, wie z. B. der 
Umweltschutz. Die ökonomischen Modelle abstrahieren davon je-
doch weitgehend und verabsolutieren das Marktprinzip, so daß 

dessen instrumenteller Charakter nicht mehr deutlich wird. 

Bleiben die Ergebnisse der Steuerung durch den Markt hinter dem 
zurück, das nach der gesellschaftlichen Beurteilung nach Maß-
gabe der Grundwerte für wünschenswert erachtet wird, dann be-
darf es, sofern nicht andere gesellschaftliche Selbststeue-

rungsmechanismen greifen, für eine bessere Allgemeinwohlver-
wirklichung staatlicher Interventionen, die die marktwirt-
schaftlichen Allokationsmechanismen ergänzen oder gar ersetzen. 

Der Öffentlichkeitsgrad ist demnach Ausdruck unbefriedigender 

Marktergebnisse bezogen auf das Allgemeinwohl, das weiter ge-
faßt ist, als die im Marktmodell verwendete Wohlfahrtsmaximie-
rung. Werden diese allokativen Störungen mittels staatlicher 

oder gesellschaftlicher Steuerungsmechanismen beseitigt, dann 
resultieren daraus in demselben Ausmaß Externalitäten der Pro-
duktion oder beim Konsum, in dem die Bereitstellung von der 

marktmäßigen und über Marktpreise abgegoltenen Nachfrage ab-
weicht. So gesehen könnten die gutsbedingten Externalitäten 
ebenfalls auf die gesellschaftliche Bewertung anhand der Grund-
werte zurückgeführt und als ein Unterfall aufgefaßt werden, 
nämlich als Maß für die unzureichende Verwirklichung der Wohl-
standszielsetzung durch den Markt, die in der ökonomischen 
Theorie ihren Ausdruck im Wohlfahrtsoptimum findet. Aufgrund 
dieser Oberlegungen könnte man für die Definition des Öf-
fentlichkeitsgrades die Unterscheidung nach gutsbedingten und 
durch gesellschaftliche Bewertung induzierte Externalitäten 
aufgeben und ihn ganz einfach als Gradmesser der allokativen 
Störungen, ausgedrückt durch die korrespondierenden Externa-
litäten, im oben angesprochenen Sinne bezeichnen. 



117 

3. Öffentlichkeitsgrad und Steuerungsmechanismus 

Nach den bisherigen Ausführungen gibt der Öffentlichkeitsgrad 
den Anteil der (positiven oder negativen) Externalitäten am 
Gesamtnutzen eines Gutes an .und legt drei grobe Güterkategorien 
fest: Güter ohne externe Effekte mit einem Öffentlichkeitsgrad 
von null. In diesem Fall stimmt die über den Marktmechanismus 
erfolgte Bedarfsdeckung eines Gutes mit der überein, die nach 
einer Bewertung anhand der Grundwerte erwünscht ist. Der Ex-
tremfall sind Güter mit ausschließlich externen Effekten, d.h., 
der Marktmechanismus bzw. (in den allermeisten Fällen) auch an-
dere gesellschaftliche Selbststeuerungsmechanismen versagen bei 
der Bereitstellung dieser Güter vollständig. Deshalb müssen 
diese Güter vom Staat bereitgestellt werden. Dazwischen liegt 
der weite Bereich der Güter, deren Öffentlichkeitsgrad zwischen 
diesen beiden Polen liegt, und bei denen die Bedarfsdeckung 
über den Markt mit zunehmendem Anteil der Externalitäten ab-
nimmt. Dieser zuletzt genannte Bereich bedarf einer ausführli-
cheren Betrachtung. 

Der anzuwendende Steuerungsmechanismus wird durch die im Öf-
fentlichkeitsgrad ausgedrückten allokativen Störungen als der 
Diskrepanz zwischen Marktergebnis und höchstmöglicher Allge-
meinwohlverwirklichung bestimmt. Welche Mechanismen schließlich 

eingesetzt werden, hängt von der Streuung der Externalitäten, 
die die von den externen Effekten begünstigte oder benachtei-
ligte soziale Gruppe und deren Größe festlegen, von der 
Intensität der Externalitäten, die den Grad des marktwirt-
schaftlichen Versagens anzeigt, von den für die kollektive Be-
darfsdeckung maßgeblichen Triebkräften und vor allem von den 
politisch induzierten Entstehungsursachen der externen Effekte 
ab. 

Wie oben deutlich wurde, sind es die Gutsexternalitäten und die 
politischen Bewertungen, die ursächlich für das Auftreten der 
allokativen Störungen sind. Im ersten Fall bewirkt die Beseiti-
gung der allokativen Störung eine Steigerung des Wohlstandes 
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und eine bessere Verwirklichung der freiheitlichen Zielsetzung. 
Die auf den Gutseigenschaften beruhenden Externalitäten und die 
dadurch bedingte teilweise Nichtanwendbarkeit des Aus-
schlußprinzips führen dazu, daß die Nutzen und Kosten nicht auf 
das eigenverantwortlich handelnde Individuum beschränkt blei-
ben, sondern die Wohlfahrt anderer Individuen positiv oder ne-
gativ beeinflussen. Die tiefere Ursache dafür ist im Wesen der 

Rechtsordnung angelegt, die die Eigentumsrechte nicht voll ge-
währleistet bzw. nicht voll gewährleisten kann, weil rechtli-
che, technische und wirtschaftliche oder vor allem gutsbedingte 

Beschränkungen der Anwendung von Ausschlußmechanismen entgegen-
stehen. Bei negativen Externalitäten werden dadurch automatisch 
andere Individuen in ihren Freiheitsrechten eingeengt, wenn die 
Rechtsordnung Handlungen nicht sanktioniert, die diese Effekte 
bewirken. Eine Internalisierung negativer Externalitäten min-
dert zwar - völlig korrekt - die freie Entfaltung der Handeln-
den, weil ihnen als Verursachern die Kosten der externen Ef-
fekte auferlegt werden bzw. die Erzeugung negativer Ex-
ternalitäten untersagt wird, verhindert aber die von den exter-
nen Effekten ausgehende Einschränkung bei den Betroffenen -
bzw. schafft diesen einen Ausgleich. Insofern trägt die 
Internalisierung negativer Externalitäten zu einer Steigerung 
der Freiheits- und Wohlstandsverwirklichung und damit zu einem 
höheren Allgemeinwohl bei. 

Bei gutsbedingten positiven Externalitäten trägt der Verursa-
cher die Kosten eines Gutes, er ist allerdings nicht alleiniger 
Nutznießer. Andere Individuen können davon ebenfalls, ohne 

einen Beitrag zu leisten, profitieren. In den Fällen, in denen 
das Ausschlußprinzip nicht anwendbar ist, ist es nicht möglich, 
daß dem Verursacher der externen Effekte auch allein die Ergeb-
nisse seines Tuns zugute kommen, das der Eigenverantwortlich-
keit seines Handelns entsprechen würde. Seine Freiheit ist 
insofern begrenzt. Andererseits erhöhen sich die Wohlfahrt und 
damit die Entfaltungsmöglichkeiten bei den von den positiven 

externen Effekten Betroffenen. Es liegt nun in der freien Ent-

scheidung des Verursachers der externen Effekte, andere In-
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dividuen am Nutzen eines Gutes teilhaben zu lassen, indessen 
alleine mit den Kosten belastet zu sein. Wenn folglich einzelne 

bewußt Güter trotz positiver Externalitäten bereitstellen, 
steuern sie zu einer Erhöhung der Wohlfahrt insgesamt bei. Daß 
ein Gut trotz positiver externer Effekte bereitgestellt wird, 
ist jedoch allenfalls bei einer geringen Intensität und Streu-
ung der Externalitäten denkbar. Ansonsten ist bei ökonomisch 
rationalem Handeln eher damit zu rechnen, daß jeder versucht, 
die Trittbrettfahrer-Position einzunehmen. Aus diesem Grunde 
unterbleibt eine Bereitstellung des entsprechenden Gutes, oder 
es erfolgt nur eine unteroptimale Versorgung. Dies hat zur Kon-
sequenz, daß die Wohlfahrt aller geschmälert wird. Deshalb ge-
langt eine gesellschaftliche Bewertung des Gutes unter dem 
Blickwinkel der Wohlstandszielsetzung zu dem Ergebnis, die 
auftretenden Externalitäten zu internalisieren. 

Die zweite Kategorie von Externalitäten weist gegenüber der 
soeben betrachteten lediglich den Unterschied auf, daß die ex-

ternen Effekte erst durch die gesellschaftliche Bewertung des 
Marktergebnisses entstehen, während bei den zuvor behandelten 
die gutsbedingten Externalitäten ursächlich für ein unbefriedi-
gendes Marktresultat sind. Es werden also bewußt positive ex-
terne Effekte erzeugt oder negative Externalitäten verhindert, 
um eine bessere Grundwerteverwirklichung zu erreichen. Die im 
folgenden Kapitel noch genauer zu erörternde Unterstützung des 
Privatschulwesens als Voraussetzung dafür, daß überhaupt erst 
ein pluralistisches Angebot entstehen kann und nicht nur formal 
auf dem Papier steht, oder die materielle Unterstützung von in 
Not geratenen Bürgern, die gewährleistet, daß diese überhaupt 
in die Lage versetzt werden, die for:nal bestehenden Freiheiten 
des Gemeinwesens in Anspruch zu nehmen, verdeutlichen diesen 
Aspekt. Prinzipiell - und darauf wurde oben (vgl. Kap. C.) 
ebenfalls hingewiesen - dürfen die einzelnen Grundwerte aber 
nicht isoliert betrachtet und verfolgt werden, sondern sie müs-
sen - wie das Beispiel einer überzogenen Verfolgung der 

(sozialen) Gerechtigkeits- und der Wohlstandszielsetzung, die 
in das Gegenteil umschlagen kann, gezeigt hat (vgl. C.I.2.) -
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in ihrer Gesamtwirkung auf das Allgemeinwohl gesehen werden. 
Hierin ist zugleich - wenn auch mit einem beträchtlichen poli-
tischen Interpretationsspielraum - die Bremse angelegt, die das 
Oberhandnehmen der staatlichen Steuerungsmechanismen verhindern 

soll. 

Der Internalisierungsbedarf bei einem Gut, also die Notwendig-
keit, die im Öffentlichkeitsgrad angezeigte allokative Störung 
zu beseitigen, hängt in beiden gerade diskutierten Ausprägungen 
des Öffentlichkeitsgrades von der Intensität und der Streuung 

der externen Effekte ab. Wie die Ausführungen zur freiwilligen 
Bildung von Kollektiven gezeigt haben, bedeutet das Vorhanden-

sein von Externalitäten nicht automatisch die Notwendigkeit von 
staatlichen Steuerungsmechanismen. Von staatlichen Interven-
tionen kann auch abgesehen werden, wenn die Intensität der ex-
ternen Effekte nur gering ist und die oben (vgl.C.I.2.) mit 
Staatsversagen umschriebenen Ineffizienzen staatlicher 
Steuerungsmechanismen den zusätzlichen Nutzen übersteigen. Die 

Wahrscheinlichkeit einer freiwilligen kollektiven Bedarfs-
deckung ist bei kleinen und mittleren Kollektiven am größten. 

Das trifft für die Güter zu, deren Externalitäten nur eine ge-
ringe Reichweite haben, also eine überschaubare soziale Gruppe 
betreffen. Mit zunehmender Reichweite der Externalitäten, d.h., 
mit wachsender Gruppengröße wird das unbestimmter, da die Ver-
folgung gemeinsamer Interessen mit der Einnahme der Trittbrett-
fahrer-Position rivalisiert. Aber auch bei größeren Gruppen 
kann die Möglichkeit der freiwilligen kollektiven Be-
darfsdeckung dadurch erhöht werden, daß die Mitglieder einer 
sozialen Gruppe durch die verschiedenen Ausprägungen selektiver 
Anreize oder die subtilen Formen des Zwangs dazu bewegt werden. 
Generell kann wohl davon ausgegangen werden, daß mit zu-

nehmender Streuung und Intensität der Externalitäten die 
gesellschaftlichen Steuerungsmechanismen zusehends von den 
staatlichen verdrängt werden. 

Während bei den gutsbedingten Externalitäten die Tritt-

brettfahrer-Problematik zumindest bei kleinen und mittleren 
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Kollektiven ohne staatliche Steuerungsmechanismen überwunden 

werden kann, ist dies bei den auf politische Bewertung zurück-
zuführenden allokativen Störungen eher unwahrscheinlich. Ober 

den Markt oder andere gesellschaftliche Steuerungsmechanismen 
erfolgt bei diesen Gütern eine Bereitstellung in der Regel nur 
in Höhe der individuellen Bedürfnisschätzungen, die aber von 
der durch politische Bewertung zum Ausdruck gebrachten ge-
sellschaftlichen Bedarfseinschätzung abweicht. Diese Differen-
zen müssen mit Hilfe staatlicher Steuerungsmechanismen ausge-
glichen werden, für die der aus der Allgemeinwohlzielsetzung 
abgeleitete Grundsatz des Vorrangs der gesellschaftlichen vor 
den staatlichen Steuerungsmechanismen, also das Subsidiari-
tätsprinzip, gilt. Der staatliche Instrumentaleinsatz hat sich 
folglich bei der Bedarfsdeckung daran zu orientieren, was be-
reits durch die gesellschaftlichen Steuerungsmechanismen abge-

deckt ist und ist dementsprechend abgestuft einzusetzen. 

Etwas anders liegen die Dinge bei den externen Effekten, die 

auf altruistischen, vom strengen ökonomischen Rationalkalkül 
abweichenden Verhaltensweisen beruhen. Diejenigen, die altrui-
stisch handeln, stellen bewußt bestimmte Leistungen zur Verfü-
gung, die ausdrücklich anderen zugute kommen sollen. Altruisti-
sches Verhalten tritt vornehmlich bei denjenigen gesellschaft-
lichen Gruppierungen auf, die uneigennützig vorwiegend im so-
zialen, mildtätigen Sektor Güter für das Gemeinwesen bereit-
stellen. Wenngleich, wie bereits Wagner feststellte, deren Mög-
lichkeiten aus verschiedenen Gründen begrenzt sind, üben sie im 
gesellschaftlichen Raum eine wichtige Funktion aus, und die ge-
sellschaftliche Bewertung dieser Aktivitäten ist daher durchaus 
positiv, weil neben dem wohlfahrtssteigernden Effekt ein viel-
fältiges, den heterogenen Präferenzen der Nachfrager gerecht 

werdendes Angebot geschaffen wird, das dem pluralistischen Cha-
rakter des Gemeinwesens Rechnung trägt. Die Andersartigkeit der 
Leistungen muß dabei nicht unbedingt auf unmittelbaren quali-
tätsmäßigen Unterschieden bei den Gütern beruhen, sondern sie 
kann mit dem unterschiedlichen Umfeld, in dem die Leistung er-
bracht wird, zu tun haben20 l. Beispiele dafür sind etwa staat-
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liehe im Vergleich zu konfessionellen Altersheimen oder Kran-
kenhäusern. Egner21 ) weist allerdings darauf hin, daß diese Un-
terschiede in der Leistungsbereitstellung teilweise abgenommen 
haben und daß die ehemals für kirchliche Anstalten prägenden 
Verhaltensweisen wi~ Nächstenliebe und Hingabe einer immer mehr 
um sich greifenden Versachlichung gewichen sind. Die Ursache 
dafür sieht er nicht zuletzt in einer veränderten Struktur des 

Pflegepersonals, das immer mehr "verweltlicht" ist. Als weitere 
Ursache sei hinzugefügt, daß dazu auch vermehrte staatliche 
Normsetzungen und Interventionen beitragen. 

Unterstellt man ökonomisch rationales Verhalten, dann könnte 
man zunächst glauben, daß die altruistisch Handelnden von ihrem 
Tun keinen Nutzen haben. Berücksichtigt man hingegen, daß neben 

dem ökonomisch rationalen Verhalten auch andere Motive, bei-
spielsweise religiöse oder weltanschauliche, das Verhalten und 
das Zusammenleben der Menschen bestimmen, dann muß diese Aus-
sage relativiert werden; denn das "uneigennützige" Wirken kann 
den so Handelnden durchaus Nutzen stiften, weil sie auf diese 
Weise die aus ihren Wertvorstellungen resultierenden Bedürf-
nisse befriedigen können. Bei diesen gewollten positiven Exter-
nalitäten besteht demzufolge kein Bedarf für staatliche 
Internalisierungsmaßnahmen; die gesellschaftlichen 
Selbststeuerungsmechanismen sorgen hier unbeeinträchtigt für 
ein uneingeschränktes Angebot, da im Unterschied zum ökonomi-
schen Rationalverhalten keine Trittbrettfahrer auftreten. 

Der anzuwendende Steuerungsmechanismus wird außerdem von der 
Streuung der Externalitäten beeinflußt. Als Träger der Bedarfs-
deckung ist zunächst an die durch die Streuung der Externalitä-
ten bestimmte soziale Gruppe zu denken. Diese Gruppe kann die 
Bereitstellung freiwillig übernehmen oder - wenn die Intensität 
der Externalitäten entsprechend groß ist - aufgrund staatlichen 

Zwangs. Der staatliche Steuerungsmechanismus wird um so domi-
nanter, je mehr er auf Preis, Menge und Qualität der kollektiv 

angebotenen Leistung Einfluß nimmt. Je weniger Spielraum für 
das Kollektiv bleibt, um so unwahrscheinlicher wird eine frei-
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willige Bedarfsdeckung, und um so notwendiger ist es, daß der 
Staat die Kollektive zwangsweise zur Leistungsbereitstellung 
verpflichtet, um die Möglichkeit eines den.heterogenen Präfe-
renzen gerecht werdenden Angebots zu wahren, bevor er selbst 

die Bedarfsdeckung übernimmt. 

Die Mitwirkung des Staates bei der Bereitstellung von Gütern 
durch gesellschaftliche Gruppen bedeutet aus der Sicht des Ge-
meinwesens, daß diese Leistungen erbringen, die über das reine 
Gruppeninteresse hinausgehen. Die Wirkungen über die eigene 

Gruppe hinaus einerseits und die staatliche Einflußnahme ande-
rerseits zeigen, daß sich solche Gruppen nicht im rein privaten 
Bereich bewegen, sondern im Bereich des Öffentlichen mit 
politischer Relevanz. Politische Relevanz resultiert ferner aus 
der Streuung der Externalitäten, die unabhängig vom Organisati-
onsgrad, der für das politische Gewicht der freiwilligen Kol-
lektive nicht unerheblich ist, die funktionale Repräsentanz ei-
ner Gruppe anzeigen. Je mehr Mitglieder ein Kollektiv umfaßt 

und je höher sein Organisationsgrad ist, um so größer ist sein 
politisches Gewicht. Aufgrund ihrer politischen Relevanz, die 
dadurch noch verstärkt wird, wirken die im Bereich des Öffent-

lichen stehenden Gruppen an der politischen Willens- und Ent-
scheidungsbildung mit. Die politische Relevanz einer Gruppe be-
inhaltet jedoch - wie im folgenden Abschnitt IV ausführlich 
gezeigt wird - für die Effizienz der staatlichen Steuerungsme-

chanismen und damit letztlich für das Gemeinwohl - erhebliche 
Risiken, weil sie es den politisch mächtigen Gruppen leichter 
möglich macht, Gruppeninteressen zu Lasten Dritter durchzuset-
zen. 
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III. Das Öffentliche als Bereich der intermediären 

Finanzgewalten 

1. Abgrenzung gegenüber dem privaten Bereich 

Eindeutig dem privaten Bereich zuzuordnen ist die Be-
reitstellung derjenigen Güter, deren Öffentlichkeitsgrad null 
oder nahezu null ist. Hier sorgt der Marktmechanismus für den 
höchsten Grad an Allgemeinwohlverwirklichung. Vertragliche Ge-
staltungen werden der freiheitlichen Zielsetzung am ehesten ge-
recht, weil sie das eigenverantwortliche Handeln und die freie 
Entfaltung des einzelnen entsprechend seiner Präferenzstruktur 
gewährleisten. Die Zuordnung von Gütern zum privaten Bereich, 

deren Bereitstellung durch den marktwirtschaftlichen Preisme-
chanismus geregelt wird bzw. bei denen das Ausschlußprinzip 
anwendbar ist, bereitet somit keine großen Schwierigkeiten. 

Schwieriger gestaltet sich die Abgrenzung des Bereichs der 

intermediären Finanzgewalten gegenüber kleineren Kollektiven, 
die auf der Basis freiwilliger Vereinbarungen zustande kommen. 
Hierunter fallen namentlich kleinere Vereine und andere ähnli-

che Gruppierungen. ökonomisch gesehen handelt es sich um kleine 
Kollektive mit einer relativ homogenen Präferenzstruktur, die 
sich freiwillig zur Verfolgung bestimmter gemeinsamer Sonderin-

teressen bilden, die vornehmlich kulturelle, soziale, sport-
liche und ähnliche Belange zum Inhalt haben. Die Motive der 
einzelnen Kollektivmitglieder für ihren Beitritt können 

egoistischer, mutualistischer oder altruistischer Natur sein. 
Insbesondere für die treibenden Kräfte der Kollektivbildung so-
wie deren Organisation und Führung können soziale Bedürfnisse 
wie Ansehen, Ehre, Ruhm usw. als selektive Anreize hinzukommen, 
die von den betreffenden Personen höher eingeschätzt werden als 
der mit den Funktionen verbundene, im allgemeinen unentgeltli-
che Einsatz. 

Entscheidender bei diesen Kollektiven ist aber, daß das Aus-
schlußprinzip nahezu vollständig anwendbar ist und somit die 
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Leistungen und Nutzen auf die Mitglieder beschränkt werden kön-
nen. Da kaum Externalitäten auf das übrige Gemeinwesen ausge-
hen, weil diese Kollektive primär auf die Verfolgung der spe-
ziellen Interessen ihrer Mitglieder abstellen und außerdem ver-
hältnismäßig klein sind, weisen die von diesen Kollektiven 
bereitgestellten Leistungen lediglich einen geringen 
Öffentlichkeitsgrad auf. Beurteilt man hingegen die Aktivitäten 
kleinerer Kollektive wie Vereine, Bürgerinitiativen im Hinblick 

auf die Wirkungen auf andere funktionale oder regionale 
Kollektive, dann könnte die Zuordnung zum rein privaten Bereich 
eher fragwürdig werden. Es ist nämlich ohne weiteres vorstell-
bar, daß sie durch eine hohe funktionale Repräsentanz einen -
wie oben erwähnt - durchaus auch unerwünschten Einfluß auf die 
politische Willensbildung erlangen können. Andererseits dürfen 
die gelegentlich von ihren Leistungen ausgehenden Außenwirkun-
gen auf ihre nähere Umgebung nicht übersehen werden. Beispiele 
hierfür sind etwa Beiträge zur örtlichen Kultur, soziale Lei-
stungen und andere Formen der aktiven Mitgestaltung des 
(lokalen) pluralistischen gesellschaftlichen Lebens, die im 
Allgemeinwohlinteresse sind22 l. 

Obwohl die Bedarfsdeckung über die für den öffentlichen Bereich 

typischen gesellschaftlichen Selbststeuerungsmechanismen er-
folgt, weil im allgemeinen selektive Anreize und nicht nur 
egoistische Verhaltensweisen bei diesen Kollektiven eine Rolle 
spielen, könnte der Bedarf, der in der Befriedigung der gleich-
artigen Interessen der Mitglieder besteht, weitgehend durch den 
Markt gedeckt werden. Aufgrund des geringen Öffentlichkeitsgra-

des wäre deshalb eine Ansiedlung im öffentlichen Bereich nicht 
angemessen. Gleichwohl sind die Grenzen nicht starr, wie die 
Beispiele so mancher Bürgerinitiativen zeigen, die sich aus 
kleinen Anfängen heraus zu öffentlich bedeutsamen Gruppen ent-
wickelt haben23 l. 

Etwas anders sieht es allerdings bei den großen Dachverbänden 

aus, deren politische Relevanz, die aus der Repräsentanz zahl-

reicher kleinerer Kollektive nach außen erwächst, nicht unter-
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schätzt werden darf. Diesen Aspekt der im Hinblick auf die Ge-
meinwohlzielsetzung weitgehend unerwünschten Einflußnahme und 
Teilhabe an der politischen Willensbildung und den darauf 
zurückzuführenden Öffentlichkeitsgrad, der bei diesen Organisa-
tionen tatsächlich vorhanden ist, werden wir indes im nächsten 

Abschnitt betrachten. 

2. Der notwendig staatliche Bereich 

Die in der Verfassung getroffenen Wertentscheidungen geben als 

demokratischer Grundkonsens dem Staat als oberste Zielsetzung 
die bestmögliche Allgemeinwohlverwirklichung auf, die ihre 
Konkretisierung in den Grundwerten finden. Die dem Staat aufge-
gebene dienende Funktion am Menschen hält ihn dazu an, einen 
für alle verbindlichen Ordnungsrahmen, der sich an den 
Grundwerten orientiert, zu schaffen. Daraus erwächst für den 
Staat die Verpflichtung, die Einhaltung des Ordnungsrahmens zu 

gewährleisten und die Freiheits- und Entfaltungsräume zu si-
chern, die es den Individuen erlauben, ihren Bedürfnissen und 
Interessen nachzugehen. 

Aus dem zuletzt genannten Aspekt resultieren Aufgaben, die das 

Zusammenleben im Gemeinwesen mit sich bringt und deren Inhalt 
darin besteht, die Bedingungen für ein höchstmögliches Maß an 
Grundwerteverwirklichung sicherzustellen. Das schließt ein, daß 
durch entsprechende Regelungen dafür gesorgt wird, daß die 
gesellschaftlichen Selbststeuerungsmechanismen im Sinne der 
Allgemeinwohlverwirklichung funktionieren können. 

Die sich daraus für das Funktionieren des Gemeinwesens ergeben-
den unumgänglichen Aufgaben, nämlich äußere und innere Si-
cherheit und grundlegende Normen für die Gesundheitsfürsorge, 
zeichnen sich in der ökonomischen Beurteilung dadurch aus, daß 
ihr Konsum nicht oder nur unwesentlich rivalisiert und das Aus-
schlußprinzip nicht anwendbar ist. Die Streuung der externen 
Effekte erstreckt sich auf das gesamte Gemeinwesen, weil die 
Leistungen allen (nahezu) unteilbar zufließen. Die hohe Inten-
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sität und Streuung der externen Effekte verleiht diesen Gütern 
einen Öffentlichkeitsgrad, der gegen eins tendiert. Wie insbe-
sondere Olson gezeigt hat - jedoch machten auch schon Wagner, 
Schäffle und Oe Viti De Marco im Grundsatz darauf aufmerksam-, 
kommt wegen des Trittbrettfahrer-Verhaltens kein freiwilliges 
Angebot zustande, obwohl die Bereitstellung von allen als vor-
teilhaft erachtet wird. Die gesellschaftlichen Selbst-
steuerungsmechanismen versagen bei diesen Gütern im Hinblick 

auf die für ein funktionierendes Gemeinwesen erforderlichen Re-
gelungen des Zusammenlebens vollständig und müssen durch staat-

liche Entscheidungsmechanismen ersetzt werden. 

Die Erfüllung dieser Aufgaben setzt allerdings voraus, daß der 
Staat über die entsprechenden Zwangsmittel verfügt und den üb-
rigen gesellschaftlichen Gruppierungen übergeordnet ist, weil 
es in vielen Fällen unumgänglich ist, die Handlungsfreiheiten 
einzelner zum Wohle aller zu begrenzen. Die ökonomischen Be-
gründungen dafür haben schon Wagner und De Viti De Marco gege-

ben, die auf den "Interessengegensatz" hinwiesen, der aus 
gegensätzlichen individuellen Vorstellungen resultieren kann; 
die politische Rechtfertigung für die staatliche Hoheitsgewalt 
liefert die Verfassung, die als demokratischer Grundkonsens die 
Wertordnung des Gemeinwesens enthält, zu der sich die Bürger 
bekennen, und die sich deshalb auch den dafür erforderlichen 
Einschränkungen und Regelungen zu unterwerfen haben. 

Neben diesen für jeden freiheitlichen Staat unumgänglichen 
Funktionen treten allerdings in hochentwickelten modernen Ge-
sellschaften weitere Aufgaben auf, die sinnvollerweise vom 
Staat wahrgenommen werden müssen. Gemeint sind damit die - hier 
jedoch nicht interessierenden und nur der Vollständigkeit hal-

ber erwähnten - staatlichen Interventionen in die Marktprozesse 
zur Verfolgung z. B. struktur-, konjunktur-, wachstums- und 
verteilungspolitischer Zielsetzungen für das gesamte Gemeinwe-
sen. Alle diese Funktionen werden grundsätzlich vom Markt er-
füllt. Der Öffentlichkeitsgrad dieser Leistungen beruht aus-

schließlich auf ordnungspolitisch häufig nicht unumstrittenen 
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politischen Bewertungen, die eine Korrektur der Marktergebnisse 
aufgrund staatlicher Eingriffe zur Folge haben. 

3. Der Bereich des Öffentlichen 

Nach der Bestimmung der notwendig staatlichen und der dem rein 
privaten Sektor zurechenbaren Funktionen verbleibt ein (großer) 
Rest an Aufgaben, die teils von den im Bereich des Öffentlichen 

angesiedelten intermediären Finanzgewalten erfüllt werden kön-
nen, teils aber auch einer staatlichen Unterstützung bedürfen 
oder dem Staat übertragen werden können. 

Bei den nach der bisherigen Abgrenzung noch verbleibenden Gü-
tern handelt es sich um solche, die der Markt nicht oder nur 
unvollkommen befriedigt und eine Bedarfsdeckung auch dadurch 
nicht erreicht wird, daß staatliche Interventionen unterstüt-
zend zum Marktmechanismus hinzutreten. Andererseits besteht an 
diesen Gütern - wie an dem hohen Öffentlichkeitsgrad abzulesen 
ist - ein großes öffentliches Interesse, das auf der funktiona-
len Respräsentanz und/oder der politischen Relevanz beruht. 
Gleichwohl handelt es sich nicht von vornherein um Güter, für 
deren Bereitstellung der Staat zu sorgen hat. Das Cha-
rakteristikum des auf dem Grundgesetz und den dahinter stehen-
den Grundwerten aufbauenden Gemeinwesens der Bundesrepublik ist 

zwar die gegenseitige Verschränkung von Staat und Gesellschaft, 
allerdings verlangt die freiheitliche Zielsetzung die Zu-
rückhaltung des Staates und damit den Vorrang nichtstaatlicher 
Steuerungsmechanismen. 

In ökonomischer Sicht kann an die Gedanken des funktionalen Fö-
deralismus angeknüpft werden. Eine Internalisierung der Exter-
nalitäten durch die betroffenen Gruppen macht die Betroffenen 
zu den Beteiligten und führt ökonomisch zu einer Wohlfahrts-
steigerung, weil bei einer Bedarfsdeckung durch die jeweils be-
troffene soziale Gruppe deren eigengearteten Präferenzstruktu-
ren besser als mit einem staatlichen Koordinierungsmechanismus 
entsprochen werden kann. Maßgeblich für die Zuordnung zum 
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staatlichen oder öffentlichen Bereich wird damit der anzuwen-
dende Steuerungsmechanismus, der, wie gezeigt wurde, von den 
Einflußfaktoren des Öffentlichkeitsgrades bestimmt wird. Die 
Schwierigkeit, die dabei allerdings auftritt, liegt darin, daß 
staatliche und gesellschaftliche Steuerungsmechanismen bei der 
Bereitstellung ein und desselben Guts wegen der gegenseitigen 
Verschränkung von Staat und Gesellschaft nebeneinander einge-
setzt werden (können) 24 ). 

Wie oben gezeigt wurde, spielt es für die Internalisie-
rungsmaßnahmen keine Rolle, ob es sich um externe Effekte han-
delt, die durch die gesellschaftliche Bewertung entstehen, oder 
um solche, die in den Gütereigenschaften begründet sind. Diffe-
renziertere Betrachtungen müssen indessen - wie ebenfalls schon 
deutlich wurde - bei den Gütern angestellt werden, bei denen 
altruistische bzw. vom strengen ökonomischen Rationalkalkül ab-
weichende Verhaltensweisen25 ) auftreten. Ein staatlicher Inter-
ventionsbedarf besteht nicht, weil die Handelnden die auftre-
tenden Externalitäten bewußt schaffen und die Bedarfsdeckung 
über die gesellschaftliche Selbststeuerung deshalb funktio-
niert. Ein zusätzlicher staatlicher Handlungsbedarf kann sich 

allenfalls aufgrund der gesellschaftlichen Bewertung anhand der 
Grundwerte ergeben, wenn bestimmte Aktivitäten, etwa die Si-
cherstellung und Ausweitung eines pluralistischen Leistungsan-

gebotes, über die freiwillig erbrachte Bedarfsdeckung hinaus 
ausgedehnt werden sollen. Allerdings dürfen die staatlichen 
Maßnahmen nicht die durch altruistisches Verhalten erzeugte Gü-
terbereitstellung einbeziehen, da die externen Effekte für die 
Handelnden internalisierte Nutzen darstellen und insoweit 
Privatgutcharakter tragen26 ). Staatliche Internalisierungs-
maßnahmen können sich folglich bei altruistisch motivierten 
Leistungen nicht auf den gesamten Öffentlichkeitsgrad er-
strecken, sondern nur auf den Teil, der nicht schon durch ge-
sellschaftliche Selbststeuerungsmechanismen abgedeckt ist. 
Insofern besteht also kein Unterschied zu den Externalitäten, 
die bei ökonomisch rationalem Verhalten auftreten. 
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Als staatliche Steuerungsmechanismen, die ergänzend zu den 

gesellschaftlichen hinzutreten oder diese ersetzen, kommen Ge-
bote und Verbote, Steuern und Transfers, staatliche Bereitstel-
lung der Güter oder Kombinationen dieser drei Möglichkeiten in 
Betracht. Inwieweit sie die gesellschaftlichen Selbststeue-
rungsmechanismen verdrängen und Einfluß auf Umfang und Qualität 

der Bedarfsdeckung nehmen, hängt ganz von ihrer Ausgestaltung 
ab27 ). Eindeutig zum öffentlichen Bereich gehören die Güter, 
die von den betroffenen sozialen Gruppen freiwillig angeboten 

werden und bei denen diese Gruppen allein über Umfang und Qua-

lität der Bedarfsdeckung sowie über die Finanzierung entschei-
den. Das andere Extrem, und damit eine staatliche Aufgabe, 
liegt vor, wenn der Staat Umfang und Qualität der Leistung, die 
Art der Finanzierung sowie die soziale Gruppe, die das Gut zu 
finanzieren hat, bestimmt. Dazwischen liegt eine ganze Band-
breite von möglichen gesellschaftlichen und staatlichen Steue-
rungsmechanismen, bei denen der Staat mit unterschiedlicher In-

tensität auf die Güterbereitstellung und deren Finanzierung 
Einfluß ausübt. 

Daraus ergeben sich umgekehrt als Voraussetzungen für die 
Zuordnung zum Bereich des Öffentlichen, daß die zur Anwendung 
gelangenden Steuerungsmechanismen den eine Leistung anbietenden 
sozialen Gruppen gewährleisten, über Umfang, Qualität und Fi-
nanzierung der Bedarfsdeckung zu entscheiden bzw. ihnen einen 
entsprechenden Gestaltungsspielraum belassen. Diese Bedingun-
gen, die zugleich Ausdruck der die intermediären Finanzgewalten 
kennzeichnenden Merkmale Selbstverwaltung und Finanzautonomie 

sind, sind erfüllt, wenn sich die staatlichen Interventionen 
darauf beschränken, Rahmenbedingungen zu setzen oder versuchen, 
mittels Steuern und Transfers die Bedarfsdeckung sowohl umfang-
mäßig als auch qualitativ zu beeinflussen. 

Bei mittleren und größeren Kollektiven steht dem Funktionieren 
der gesellschaftlichen Selbststeuerungsmechanismen als größter 
Hinderungsgrund die Einnahme der "Trittbrettfahrer-Position" 
entgegen. In diesen Fällen kann es durchaus zweckmäßig sein, 
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daß der Staat die Leistung nicht selbst bereitstellt und damit 
zu einer staatlichen Aufgabe macht, sondern daß er durch die 
Ausübung staatlichen Zwangs die Betroffenen zur Leistungser-
bringung im Wege der Zwangsmitgliedschaft verpflichtet. Eine 
Ansiedlung im staatlichen Bereich ist damit nicht verbunden, 
solange die Kollektive selbst über Art und Umfang sowie Finan-
zierung der Güterbereitstellung bestimmen können. Die Zwangs-
mitgliedschaft ist vielmehr Ausdruck des im Öffentlichkeitsgrad 
eines Gutes begründeten öffentlichen Interesses und hat ge-
genüber einer staatlichen Bedarfsdeckung den zumindest theore-
tischen Vorteil, daß die Internalisierung der externen Effekte 
durch die unmittelbar Betroffenen erfolgt und somit deren 

Präferenzen besser berücksichtigt werden können. 

Für die Zuordnung zum staatlichen oder öffentlichen Bereich 
spielt daher das Element der Zwangsmitgliedschaft nicht die 
ausschlaggebende Rolle. Voraussetzung für die Ansiedlung im öf-
fentlichen Bereich sind vielmehr ein wesentlicher Gestaltungs-
spielraum für die die Bedarfsdeckung übernehmehmenden Kollek-
tive bei der Bestimmung von Umfang und Qualität sowie der Fi-
nanzierung der angebotenen Güter. Ohne hier im einzelnen auf 
den Öffentlichkeitsgrad und die anzuwendenden Steuerungsme-
chanismen einzugehen, ist diese Grenze beispielsweise bei der 
Bundesanstalt für Arbeit mit Sicherheit überschritten. Es be-
steht Zwangsmitgliedschaft für bestimmte Berufsgruppen und der 

Staat hat sowohl die finanziellen Beiträge als auch weitgehend 
Umfang und Qualität der Leistungen gesetzlich geregelt. Die 
"Mitglieder" haben darauf keinerlei unmittelbaren Einfluß. Et-
was abgeschwächt gilt das aber auch für die gesetzliche Renten-
versicherung. An der Grenze stehen die gesetzlichen Kranken-
kassen, denen zumindest ein geringer Gestaltungsspielraum hin-
sichtlich der Bedarfsdeckung und der Finanzierung verbleibt. 
Anders sieht es dagegen bei den gesetzlich geregelten 
Selbstverwaltungsorganen der Wirtschaft aus. Die gesetzlichen 
Bestimmungen im !HK-Gesetz und in der Handwerksordnung setzen 
lediglich Rahmenbedingungen, die sowohl hinsichtlich der 
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angebotenen Leistungen als auch der Finanzierung einen be-
trächtlichen Gestaltungsspielraum belassen. 

Eine Zuordnung einer Aufgabe zum öffentlichen oder staatlichen 
Bereich ist bei den im Grenzbereich angesiedelten Kollektiven 

jedoch nicht unveränderlich, weil die Bewertung der einzelnen 
Aufgaben mit dem Maßstab der Grundwerte, die ja interdependent 
und teilweise konfliktär sind, einen Interpretationsspielraum 
für politische Entscheidungen einräumen. Die Grundwerte als de-
mokratischer Grundkonsens beinhalten Mindestforderungen, geben 

aber die Möglichkeit, einzelne Grundwerte zu präferieren. Das 
heißt allerdings zugleich, daß die Aufgabenverteilung nicht für 
alle Zeiten festgelegt ist, sondern mit wandelnden gesell-
schaftlichen Auffassungen wechselt. In der Realität kommen 
überdies, wie im nächsten Abschnitt gezeigt wird, Einflüsse 
gesellschaftlicher Gruppierungen hinzu, die den Öffentlich-
keitsgrad bei der Bedarfsdeckung in nicht erwünschter Weise 
verzerren. Nur am Rande sei hier erwähnt, daß entsprechende 
Tendenzen auch beim Staat, allerdings in umgekehrter Richtung 

auf die Parafisci hin, zu beobachten sind, wenn man etwa an die 
Besetzung der Spitzenpositionen in den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten denkt. 
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IV. Der Einfluß der gesellschaftlichen Gruppierungen auf poli-
tische Willensbildung und staatliche Entscheidungen 

Hier soll der Aspekt der Verschränkung von Staat und 
Gesellschaft in Gestalt der Vertretung der Mitgliederinteressen 
durch Gruppen gegenüber der Allgemeinheit und die damit verbun-
denen Wirkungen am Beispiel der Interessenverbände verdeutlicht 
werden. Die Absicht der gezielten Einflußnahme auf politische 
Willensbildung und staatliche Entscheidungen ist ein wichtiges 
Charakteristikum der im Bereich des Öffentlichen angesiedelten 
sozialen Gruppierungen, insbesondere der reinen Interessenver-
bände. Da die Bedeutung der Verbände und ihre Rolle im Gemein-
wesen in den wesentlichen Grundzügen bereits in Kapitel C dis-
kutiert wurde, braucht an dieser Stelle darauf nicht noch ein-
mal eingegangen zu werden28 l. Im folgenden wollen wir uns aus-
schließlich mit den ökonomischen Aspekten der verbandlichen 
Einflußnahme auf die politische Willensbildung und deren 

Auswirkungen auf die Staatstätigkeit befassen. 

Unbestreitbar kommt den Interessenverbänden im pluralistischen 
demokratischen Gemeinwesen im Hinblick auf die Freiheitsver-
wirklichung eine wichtige und legitime Funktion zu: Sie dienen 
der "Freiheitsverwirklichung in Gemeinschaft 0029 l, und zwar in 
der Form, daß sie durch die grundgesetzlich garantierte 
Vereinigungsfreiheit zur "Sicherung eines gesellschaftlichen 
Meinungs-, Willensbildungs- und Selbstorganisationsprozesses" 
beitragen30 l. Ihre politische Aufgabe, und damit ihr öffent-

licher Status, beruhen auf der - im soziologischen Sinne - Re-
präsentation, d. h. der Selektion, Aggregation, Definition, 
Präsentation und Integration der gesellschaftlich relevanten 
Interessen vorwiegend im politischen, sozialen, wirtschaftli-

chen und kulturellen Bereich in und gegenüber Staat und Gesell-
schaft31l. Ihr Einfluß, der auf die Teilhabe am demokratischen 

Willensbildungsprozeß beschränkt bleiben müßte32 ), dürfte in-
dessen, wie Kirsch33 ) glaubt, wegen des hohen Informationsni-

veaus der Verbände in den sie berührenden Problemen überdurch-
schnittlich hoch sein. Im Gegensatz zu den Parteien übernehmen 
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sie keine unmittelbare politische Verantwortung, und sie haben 
kein Recht auf die Teilnahme an staatlich demokratischen 
Entscheidungsprozessen3 4 ). 

Die politische Wirklichkeit zeigt, daß die Verbände in 
vielfältiger Weise in die staatlichen Willensbildungsprozesse 

einbezogen sind, etwa bei der Konzertierten Aktion, bei Anhö-
rungen in Gesetzgebungsverfahren, bei der Mitarbeit in Kommis-
sionen und Beiräten etc. Sie erfüllen auf diese Weise eine 
Vielzahl von öffentlichen Aufgaben und bringen für den Staat 

eine spürbare Entlastung. Ein Bild von der Fülle der Mitwir-
kungsformen und der beteiligten gesellschaftlichen Gruppierun-
gen vermittelt Kirberger35 ). Gegen seine Darstellung ist jedoch 

einzuwenden, daß er - völlig unkritisch - nur den staatsentla-
stenden Effekt sieht, darüber aber unerwähnt läßt, daß die ver-
bände dies nicht uneigennützig tun, sondern daß ihnen sehr 
daran liegt, ihre Interessen durchzusetzen und Einfluß auf die 
staatlichen Entscheidungsprozesse zu gewinnen, der ihnen ei-
gentlich nach staatsrechtlicher Auffassung versagt bleiben 
müßte36 ). 

Insbesondere Schmidt37 ) hat, ausgehend von den treibenden Kräf-
ten der finanzpolitischen Willensbildung, auf die teilweise be-
denklichen Einflüsse der Verbände auf die Staatstätigkeit durch 
das Zusammenwirken mit Parteien und Bürokratie aufmerksam ge-

macht. Die Funktion der Verbände sieht Schmidt einerseits im 
Kanalisieren und politischen Vertreten von gleichartigen 
Sonderinteressen und andererseits im "Anbieten" von Programmen. 
Unter letzterem versteht er, Verbandsinteressen zu formen und 
zu gestalten und für sie mit dem Ziel zu werben, über den 
"Absatz" der Programme den politischen Einfluß der Verbände zu 

stärken38 ). Eine erfolgreiche Vertretung der Interessen ihrer 
Mitglieder sei für die Verbände schon deshalb vonnöten, weil 
sie sonst bei einer den Vorstellungen der Mitglieder nicht 
entsprechenden Politik Gefahr liefen, daß die Mitglieder ent-

täuscht abwandern39 ). 
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Ansatzpunkte für die fragwürdige Einwirkung auf die staatlichen 
Entscheidungsprozesse finden die Verbände zum einen von außen 

durch die Einflußnahme auf die Politiker und zum anderen von 
innen durch die gezielte Mitarbeit in den Parteien40 ). Möglich-
keiten der Beeinflussung bieten vor allem Geld, das den Par-
teien zugewendet wird, die Aktivierung von Wählerstimmen, die 
u.U. als Drohpotential gegenüber den Politikern eingesetzt wer-

den kann, sowie der Sachverstand der Verbände in den speziellen 
Sachfragen, über den die Politiker nicht auf allen Gebieten 
verfügen können41 ). 

Für die eigentliche Einflußnahme auf die staatlichen Entschei-
dungsprozesse wählen die Verbände direkte und indirekte Wege: 
indirekt, indem sie versuchen, den Parteien Wahlversprechungen 
abzuringen, wobei im Hintergrund die zu mobilisierenden Wäh-
lermassen als Druckmittel stehen, und auf die Aufstellung von 
Parteiprogrammen und von Kandidaten einzuwirken. Direkten Ein-
fluß nehmen sie, indem sie in den Parteien mitarbeiten und sich 
aus ihren Reihen Kandidaten für die Parteien aufstellen lassen, 

die, wenn sie gewählt werden, bevorzugt in die für ihren Ver-
band interessanten Ausschüsse drängen. Darüber hinaus setzen 

die Verbände durch das Unterhalten von Beziehungen zu Parla-
ment, Regierung, Opposition und auch zur Bürokratie, die die 
staatlichen Entscheidungen maßgeblich vorbereitet, praktisch 
auf allen Ebenen der staatlichen Entscheidungsprozesse an42 ). 

Ausgehend von diesen zusammenhängen folgert Schmidt in einer 
differenzierten Analyse, die auch den Zwang der Parteien be-
rücksichtigt, wegen der Wiederwahl Allgemeininteressen zu ver-
folgen, daß die Verbände vor allem darauf aus seien, vorhandene 
Ausgabenspielräume in ihrem Sinne zu beeinflussen, d.h. ihre 
Sonderinteressen zu verwirklichen. Die Staatsquote brauchte 
deshalb zwar nicht zu steigen, jedoch nehme der Anteil der 
"gruppenbezogenen Staatsausgaben" zu Lasten der 
"gruppenindifferenten öffentlichen Ausgaben" tendenziell zu43 ). 
Die Begründungen der Verbände für gruppenbezogene Leistungen 

erfolgen häufig mit dem Verweis auf das Allgemeinwohl, wenn-
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gleich es sich eindeutig um Gruppeninteressen handelt. Die 
Durchsetzung von Verbandsinteressen führt so dazu, daß ideelle, 
die Allgemeinheit betreffende Leistungen zurückgedrängt und da-
durch namentlich Randgruppen, die über keine entsprechende 
Lobby verfügen, benachteiligt werden44 l. 

Die vielfältigen Formen der Einflußnahme der Verbände auf die 
staatlichen Entscheidungsprozesse ziehen außer der Ausweitung 

der gruppenbezogenen Staatsausgaben weitere unerwünschte Konse-
quenzen nach sich. Zum einen mindern sie in nicht unerheblicher 

Weise die Effizienz der staatlichen Entscheidungsmechanis-
men45l. Dieser Effekt wird dadurch noch verstärkt, daß Parteien 
und Interessenverbände zusehends bei der Besetzung von Stellen 
in der Bürokratie Beamte ihrer "Couleur" über die fachlichen 
Qualifikationen stellen, um sich so eine "genehme" Verwaltung 
zu schaffen46 l. Zum anderen geht mit der Ausdehnung 

(ungerechtfertigter) gruppenbezogener Leistungen, zumeist in 
Form von Subventionen und Steuervergünstigungen, eine 

Schwächung des marktwirtschaftlichen Steuerungsmechanismus ein-
her, weil seine regulierende Funktion ausgeschaltet oder zumin-
dest behindert wird47 ). Schmidt sieht letztlich in dem gestie-
genen Einfluß der Verbände einen Autoritätsverfall des Staates, 
dessen Handlungsfähigkeiten mehr und mehr eingeengt werden, 
falls dieser Entwicklung nicht durch sich "staatsmännisch" ver-
haltende Politiker, die am Allgemeinwohl und nicht so sehr an 
Parteiinteressen orientiert sind, Einhalt geboten wird48 ). 

Aus diesen Wirkungen der gezielten Einflußnahme auf die Allge-
meinheit ergeben sich mehrere Folgerungen für den Öffentlich-
keitsgrad der intermediären Finanzgewalten. Das politische Ge-
wicht dieser Aktivitäten hängt in erster Linie von der funktio-
nalen Repräsentanz einer Gruppierung ab. Eine große Zahl an 
Mitgliedern bzw. die Verkörperung von wirtschaftlicher Macht 

sowie ein hoher Organisationsgrad verleihen den (Interessen-) 
Verbänden, um die es hier hauptsächlich geht, die entsprechen-
den Einflußmöglichkeiten~ ihre politische Relevanz und ihr öf-
fentlicher Status werden dadurch verstärkt. 
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Wie allerdings die Ausführungen oben gezeigt haben, sind die 
aus der Interessenvertretung resultierenden Wirkungen der so-
zialen Gruppierungen, namentlich der (Interessen-)Verbände, im 
Hinblick auf die Allgemeinwohlzielsetzung zwiespältiger Natur. 
Auf der einen Seite steht die gewollte Mitarbeit bei der 
demokratischen Meinungs- und Willensbildung, die sich in einer 
Staatsentlastung sowie in einem erhöhten Öffentlichkeitsgrad 

niederschlägt. Auf der anderen Seite die gemeinwohlschädlichen 

Effekte als Folge der (unerwünschten) Einwirkung auf die staat-
lichen Entscheidungsprozesse, die nahezu ausschließlich Vor-
teile für bestimmte Gruppen zu Lasten der Allgemeinheit brin-
gen. Zur Beseitigung dieser unerwünschten Externalitäten sind 
gesetzgeberische Regelungen, aber auch Änderungen der Verhal-
tensweisen der Politiker gefordert, damit die Aktivitäten der 
Verbände auf die ihnen im pluralistischen Gemeinwesen zustehen-
den Bereiche beschränkt bleiben. Nur so kann verhindert werden, 
daß die der Politik vorbehaltenen Interpretationsspielräume zur 
Verwirklichung der einzelnen Grundwerte von den Verbänden zur 

Durchsetzung ihrer Sonderinteressen genützt werden. 

Die positiven Externalitäten, die sich aus der gewünschten Mit-
wirkung an der demokratischen Willensbildung ergeben, bekräfti-
gen die über das rein Private herausgehobene öffentliche Rolle 
der Verbände und Gruppierungen. Die aus der gezielten 
Interessenvertretung der sozialen Gruppierungen resultierenden, 
durchaus sehr unterschiedlichen Effekte erhöhen die politische 
Relevanz dieser Gruppen und untermauern ihre Ansiedlung im Be-
reich des Öffentlichen. Gleichwohl ist die Beurteilung des aus 
den staatsentlastenden Aktivitäten entstehenden Öffentlich-

keitsgrades nur auf den ersten Blick eindeutig1 denn - wie 

schon angedeutet wurde - eröffnet sich über eine intensive Be-
teiligung an politischen Willensbildungsprozessen, die sich im 
allgemeinen auf ein hohes Informationsniveau und Spezialwissen 

der Verbändevertreter stützen kann, für die Verbände ein indi-
rekter Weg, Entscheidungen in ihrem Sinne zu beeinflussen. 
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E. Die Kirchen als intermediäre Finanzgewalten 

I. Vorbemerkungen 

Die ökonomische Literatur hat - ungeachtet der Tatsache, daß 
der Umfang der kirchlichen Haushalte mit denen der Gebietskör-
perschaften vergleichbar ist - die Kirchenfisci bislang kaum 
beachtet. Die stiefmütterliche Behandlung überrascht um so 
mehr, als zwischen Staat und Kirchen sehr vielfältige Beziehun-
gen bestehen und zahlreiche Berührungspunkte in den Aufgabenbe-
reichen vorhanden sind1 ). 

Adolph Wagner2 ) und Albert E. Fr. Schäffle3 ) haben die Kirchen-

fisci sowie die diesen zuzuordnenden Organisationen unter 
Berücksichtigung der kirchenspezifischen Eigenarten bei der 
Diskussion der "Gemeinwirthschaften" systematisch gewürdigt und 
sich grundsätzlich mit den kirchlichen Wirtschaften auseinan-
dergesetzt. Im späteren ökonomischen Schrifttum tauchen die 
Kirchen lediglich noch vereinzelt unter speziellen Fragestel-
lungen auf. So etwa bei Fritz Karl Mann4 ) und Walther Herr-
mann5l, die - wenn auch unsystematisch - bei ihrer Diskussion 

der intermediären Finanzgewalten die Kirchen einbezogen haben. 
In der finanzwissenschaftlichen Lehrbuchliteratur6 ) ist nahezu 

völlige Fehlanzeige zu vermelden. 

Abgesehen von einigen veröffentlichungen7 ) zu speziellen Pro-
blemen kirchlicher Finanzen darf allerdings Erich Egner8 ) nicht 

übergangen werden, der in seiner Abhandlung über den "Haushalt" 
ausführlich auf die Kirchenhaushalte eingeht. Er kritisiert an 
anderen Darstellungen, daß man den kirchlichen Haushalten nicht 
gerecht wird, wenn man - wie etwa Mann - die Kirchen als hilfs-
fiskalische Einrichtungen des Staates betrachtet. Es sei 
vielmehr unabdingbar, daß man die Kirchenhaushalte vom Wesen 
der Kirche her erfasse9 ). Indessen mutet es ebenso zweifelhaft 

an, wenn man umgekehrt - wie Egner es tut - sich den 
kirchlichen Auffassungen voll anschließt und diese zum Aus-
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gangspunkt der eigenen finanzwissenschaftlichen Oberlegungen 

macht. 

Für ihn sind Staat und Kirchen gleichberechtigte höchste In-
stanzen auf der Welt. Die Bedeutung der Kirchen sieht er vor 
allem in deren Unverzichtbarkeit für das menschliche Zusammen-
leben; denn ohne den Einfluß christlichen Gedankengutes be-
fürchtet er - was allerdings nicht einmal Theologen in dieser 
Form zu behaupten wagen - einen Zerfall des Wertesystems. Die 
materielle Grundlage für das irdische Wirken der Kirchen bilde 
ihr Haushalt, der sowohl von eigenwüchsigen, d.h. den Kirchen 
wesensrnäßigen Einnahmen wie Spenden, Kollekten, Almosen usw., 
als auch von frerndwüchsigen, d.h. nicht dem Wesen der Kirchen 
entspringenden Abgaben wie Steuern, Gebühren usw. gespeist 
werde und dessen Umfang letztlich die Entfaltungsmöglichkeiten 
der Kirchen in der Gesellschaft bestimme10 l. 

Obwohl Egner sieht, daß eine vorn Staat unabhängige Kirche, die 
von der Opferbereitschaft ihrer überzeugten Mitglieder getragen 
wird, viel mehr dem kirchlichen Selcstverständnis gerecht wird, 
kommt er letztlich nicht über Ansätze hinaus, da er aus-
schließlich die Probleme der Haushalts- und Finanzwirtschaft 

diskutiert, die bestehenden Regelungen dagegen unangetastet 
läßt und sie nicht mit der Frage konfrontiert, ob sie überhaupt 
wesensgemäß sind. 

Die Diskussion der Stellung der Kirchen im Gemeinwesen kann 
nicht ohne Berücksichtigung des jeweiligen kirchlichen 
Selbstverständnisses erfolgen. Genauso unverzichtbar ist aller-
dings die Einbeziehung des konkreten Verhältnisses zwischen 
Staat und Kirchen, das - wie ein Blick über die Grenzen zeigt -
sehr unterschiedlich gestaltet sein kann. Die zwischen beiden 
Bereichen bestehenden Beziehungen sind geprägt von den 
unterschiedlichen gesellschaftlichen Systemen und treten in ei-
ner Spannbreite auf, die von den auf einer weltanschaulichen 
Basis beruhenden, daher notwendigerweise intoleranten, kirchen-
verdrängenden Staaten jedweder Couleur bis zu den relativ neu-
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tralen, die Freiheiten des Bürgers respektierenden Demokratien 
reicht11 l. 

Totalitäre Staaten kirchenfeindlicher weltanschaulicher Prägung 
neigen zu einer radikalen Trennung von Staat und Kirchen. Die 

Kirchen werden aus der öffentlichen in die rein private Sphäre 
verbannt12 l. Gerade entgegengesetzt dazu sind die Verhältnisse 
in jenen Staaten, die das Staatskirchentum oder zumindest Reste 
davon mit den starken Verzahnungen zwischen dem Staat und einer 
Kirche beibehalten haben, wobei jedoch die Religionsfreiheit 
für andere Gemeinschaften weitgehend verwirklicht ist13 ). Beide 
Formen sind allerdings für moderne demokratische Staaten, in 
denen die Religionsfreiheit gewährleistet ist und die Kirchen 
nahezu völlig unabhängig sind, aber mit dem Staat in vielen Be-
reichen loyal zusammenarbeiten, eher untypisch14 l. Die hier an-
zutreffenden Organisationsformen erstrecken sich vom privat-
rechtlichen Kultverein, wie etwa in Frankreich, bis hin zu den 
Körperschaften des öffentlichen Rechts in der Bundesrepublik 

Deutschland. Entsprechend vielfältig sind die Formen der Finan-
zierung, derer sich die Kirchen bedienen15 ). 

Diese kurze Skizzierung der Verhältnisse macht deutlich, daß es 
keine generell verbindliche Regelung der Beziehungen zwischen 

Kirchen und Staat gibt; außer dem Selbstverständnis der Kirchen 
muß man vielmehr die den Kirchen eingeräumte und zukommende 

Stellung in einem konkreten Gemeinwesen berücksichtigen. Diese 
Oberlegungen werden im folgenden aufgegriffen, indem die aus 
dem kirchlichen Selbstverständnis abgeleiteten und die hi-
storisch zugewachsenen Aufgaben auf ihren Öffentlichkeitsgrad 
hin untersucht werden, um dann mit Hilfe dieses Maßstabes eine 
Standortbestimmung der Kirchen im Gemeinwesen vorzunehmen. 
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II. Grundlagen und Motive kirchlichen Wirkens 

1. Der überweltliche Charakter 

Nach übereinstimmender Auffassung aller großen christlichen 
Kirchen verdankt die Kirche" ..• ihre Entstehung nicht dem 
freiwilligen und ausdrücklich erklärten Willen der einzelnen 
bzw. dem Gesamt- oder Mehrheitswillen" 16 l, sondern sie ist von 
Gott gestiftet und nicht von Menschen begründet17 l. Nach Zie-
len und Mitteln ist sie übernatürlich, wobei ihr Ziel darin be-
steht, " ... das durch Christus erlangte Heil allen Menschen zu 
allen Zeiten zu vermitteln" 18 ). Da die Kirche sowohl ihren Ur-
sprung als auch ihr Ziel in der Ewigkeit hat19 ), ist ihr in-
neres Wesen, das nur vom glaubenden Christen wahrgenommen wer-
den kann, von außen nicht sichtbar20 l. Die Kirche ist demnach 
ein Gegenstand des Glaubens, den niemand sehen und kennen kann, 
den man nur an der Taufe, den Sakramenten und dem Wort Gottes 
fassen kann21 l, sie ist ein Geheimnis des Glaubens, das nicht 
streng logisch definiert werden kann 22 l. 

Die christlichen Kirchen gründen letztlich in der Hoffnung auf 
die Erlösung als Vollendung des Reiches Gottes 23 l. Diese 
"letzten Dinge" sind rational nicht erklärbar~ denn sie beruhen 

einzig und allein auf dem Glauben an die göttliche Offenbarung. 

2. Das weltliche Selbstverständnis 

Die Kirchen sind zwar - wie die vorhergehenden Ausführungen 
belegen - nicht von dieser Welt, aber sie sind in dieser 
Welt24 ) und treten als soziale Gruppierungen mit weltlichen 
Organisationsformen innerhalb des Gemeinwesens in Erschei-
nung25). 

Ober die konfessionellen Unterschiede hinweg sind sich die 
großen christlichen Religionsgemeinschaften in einigen grundle-
genden Aussagen über das Wesen der Kirche einig, etwa darüber, 

daß die Kirche eine Stiftung Gottes und nur von dessen Willen 
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abhängig sei. Sie betrachten die Kirche als Volk Gottes und 
Leib Christi, der in den Zeichen sichtbar wird, und als Beginn 

einer neuen, kommenden Welt, des noch unvollendeten Reiches 
Gottes 26 l. Die sich dahinter verbergenden Vorstellungen diffe-
rieren allerdings für die einzelnen Religionsgemeinschaften so 

sehr, daß es angebracht erscheint, die unterschiedlichen Auf-
fassungen getrennt darzustellen. 

Für das Selbstverständnis der katholischen Kirche sind die Me-
tapher des geheimnisvollen Leibes Christi und der Volk-Gottes-
Begriff von zentraler Bedeutung. Christus ist das Haupt, die 
Kirche als Versammlung der Gläubigen das Volk Gottes, das den 
Leib dieses Körpers bildet27 l. Die theologische Interpretation 
leitet daraus und aus weiteren Erkenntnisquellen die Grundord-
nung der katholischen Kirche ab28 l. Danach sind es vier Kenn-
zeichen, die das Wesen der katholischen Kirche ausmachen: die 
Einheit, d.h. die zentralistisch, monokratisch und unitarisch 
konstituierte Kirche; die Heiligkeit, die beinhaltet, daß die 
Kirche eine Heilsanstalt göttlichen Rechts ist; die Apostolizi-
tät, die die hierarchische Ordnung der katholischen Kirche be-
gründet und die besagt, daß die Kirche vom Papst und den 

Bischöfen geleitet wird und schließlich die Katholizität, die 
den Anspruch der Allumfassendheit und den weltumfassenden Uni-
versalismus des Wirkungsbereiches der katholischen Kirche zum 
Ausdruck bringt29). 

Die katholische Kirche hat einen strengen hierarchischen Aufbau 
mit dem Papst an der Spitze und trennt strikt zwischen Laien 

und Klerus. Die ständische Gliederung in Klerus und Laien ist 
göttlichen Rechts. Der Stand des Klerus ist an bestimmte Weihen 
gebunden, die ihn berechtigen, sakramentale Handlungen vorzu-
nehmen und die kirchlichen Leitungsämter zu bekleiden. Dem 
Laien stehen solche Rechte nicht zu. Er ist aktives Glied der 
Kirche durch die Taufe und hat damit Anteil an der Sendung der 
Kirche. Er darf jedoch die Sakramente lediglich empfangen und 

ist nur begrenzt an der Erfüllung des kirchlichen Heilsauftra-
ges beteiligt30 l. 



147 

Zwischen den beiden großen evangelischen Bekenntnissen herrscht 
Übereinstimmung darüber, daß sie bestimmte grundlegende Struk-

turen der katholischen Kirche, nämlich die rechtliche Autorität 
des Papsttums, das hierarchische Prinzip sowie die Weiheordnung 
ablehnen31 ). 

Die Kirche ist nach evangelisch-lutherischem Verständnis die 

Versammlung der Gläubigen und Heiligen und an ihren äußeren 
Zeichen, der rechten Sakramentsverwaltung und der reinen Pre-
digt des Evangeliums, erkennbar32 ). Da aber die wahre Kirche, 
die "ecclesia spiritualis", der die wahrhaft Gläubigen angehö-
ren, ausschließlich Gott bekannt ist und weil es den Menschen 
nicht zusteht und diese außerdem nicht fähig sind, die wahren 
Gläubigen zu erkennen, erfüllt die "ecclesia universalis", die 
"irdische Schauseite" der "ecclesia spiritualis", als die in 
der Welt existierende Gemeinschaft der getauften Christen die 
Aufgaben der wahren Kirche in der Welt33 ). An der Einheit und 

Universalität der Kirche hält Luther fest. Für ihn gibt es nur 
ein Volk Gottes und eine wahre Kirche, Er lehnt allerdings jede 
hierarchische Ordnung zwischen den einzelnen Gemeindegliedern 
ab, und an die Stelle der Weiheordnung setzt er das Priestertum 
aller Gläubigen, das jedoch nicht ausschließt, daß kirchliche 
Amtsträger die Verkündigung ausüben, um deren geordnete Durch-
führung zu gewährlej_sten34 l. 

Das Priestertum aller Gläubigen und die Ablehnung einer Hierar-
chie verschaffen der Kirchengemeinde in der evangelisch-luthe-
rischen Kirche eine überragende Stellung. Pfarrer und Gemeinde 
sorgen gemeinsam für die Wortverkündigung und die Verwaltung 
der Sakramente. Die Leitung der Gemeinde erfolgt durch den von 
der Kirchengemeinde gewählten Kirchengemeinderat, dem der Pfar-
rer in der Regel automatisch vorsitzt35 l, Die Einzelgemeinden 

sind in Kirchenbezirke zusammengefaßt, deren Aufgabe darin be-
steht, die ihnen angehörenden Gemeinden zu stärken und diese 
bei der Erfüllung gemeinsamer Angelegenheiten zu unterstützen. 
Den nächst größeren Verband bilden die Landeskirchen36 ). Die 
verschiedenen Abstufungen dürfen jedoch keinesfalls als Hierar-
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chie aufgefaßt werden1 denn die verschiedenen Ebenen sind alle 
Teil der einen Universalkirche und insofern gleichberech-
tigt37). 

Die Organe der Kirchenbezirke und Landeskirchen setzen sich aus 
Laien und Geistlichen zusammen und werden überwiegend durch 
Wahlen gebildet. Namentlich die Landassynode übt mit dem 

Gesetzgebungsrecht, der Beschlußfassung des Haushalts, der Be-
fassung mit allem, was das kirchliche Leben anlangt und der 

Wahl der Kirchenleitungsorgane, einschließlich des Bischofs, 
dessen Stellung bei weitem nicht an die Befugnisse der katho-
lischen Amtskollegen heranreicht, wichtige Funktionen aus 38 ). 

Die evangelisch-reformierte Kirche hat die Auffassungen Luthers 
weitgehend übernommen. Sie betont aber sehr viel stärker, daß 
zur wahren Kirche nur die "Schar der Erwählten" gehört. Sie 
sieht deshalb eine besondere Aufgabe der Kirche darin, vorbild-
lich zu einer sittlichen Erneuerung aller Lebensbereiche, ein-
schließlich der politischen Obrigkeit, beizutragen39 ). 

Die Konstituierung einer weltlichen Ordnung hat sich 
ausschließlich an der Heiligen Schrift zu orientieren. Diese 
Ordnung ist nicht starr, sondern für neuere Schrifterkenntnisse 
jederzeit offen40 >. Dabei beruft sich die Ordnung der refor-

mierten Kirche auf die drei theologischen Rechtsgrundsätze der 
Herrschaft Christi, der biblischen Weisung sowie auf den Bund 
der Erwählungsgemeinde. Die Herrschaft Christi macht die 
christliche Liebe zur Grundlage jeglichen menschlichen Kir-
chenrechts. Sie besagt außerdem, daß allein Christus in der 
Kirche eine Autorität ist. Zu ihm haben alle den gleichen Ab-
stand, folglich sind alle Glieder der Kirche gleich. Der für 
das Selbstverständnis der reformierten Kirche wesentliche 
Grundsatz der biblischen Weisung bindet die reformierte Kir-
chenverfassung an die Anerkennung der Heiligen Schrift als die 
einzige Autorität und Richtschnur. Der theologische Satz des 
Bundes der Erwählungsgemeinde bringt schließlich zum Ausdruck, 
daß die Kirche der Ort ist, an dem sich die zum Heil Erwählten 
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in ihrem Glauben bewähren können. Das kann nur in Freiheit und 
voller Unabhängigkeit von Weltanschauungen und Obrigkeiten ge-
schehen. Die Ordnung der Kirche muß dabei ein Vorbild für alle 

anderen menschlichen Sozialgebilde sein41 ). 

Die Besetzung sämtlicher Organe und Ämter erfolgt in der refor-

mierten Kirche durch Wahlen. Die kirchlichen Leitungsorgane und 
Ämter, die in der Struktur denjenigen der evangelisch-lutheri-

schen Kirche entsprechen, dürfen ebenfalls nicht als Hierarchie 
aufgefaßt werden, sondern müssen in einem funktionalen Sinne 

als Dienen an der Kirche verstanden werden42 >. 

3. Die Mitgliedschaft in der Kirche 

Die Mitgliedschaft in einer Kirche hat einen doppelten Charak-

ter, je nachdem, ob sie vom kirchlichen oder vom staatsrechtli-
chen Standpunkt aus betrachtet wird. Aus staatsrechtlicher 
Sicht ist sie insbesondere in den Bereichen, in denen sich 

Staat und Kirchen berühren, wie z.B. bei der Anstalts- und Mi-
litärseelsorge, beim Religionsunterricht und bei der Kirchen-
steuer, von Bedeutung. 

Ausgangspunkt für die staatsrechtliche Regelung der Mit-
gliedschaft sind Art. 4 GG, der die Religionsfreiheit gewähr-

leistet, und Art. 140 GG, der eine Staatskirche verbietet. Die 
daraus resultierende religiöse Neutralität des Staates hat 

nicht nur den Schutz der freien religiösen Betätigung sicherzu-
stellen, sondern auch die negative Religionsfreiheit zu schüt-
zen. Das heißt für den Staat, daß er den Kirchen nur Rechte ge-
genüber solchen Personen verleihen darf, die sich freiwillig 
dem Zwang der Kirchen unterwerfen, nicht jedoch solchen Perso-
nen gegenüber, die einer Kirche nicht angehören wollen43 ). 

Der Staat überläßt den Kirchen (und Religionsgemeinschaften) 
für ihren Bereich die Regelungen über Eintritt, Mitgliedschaft 

und Austritt. Um aber zu verhindern, daß die Kirchen Ansprüche, 
die sich aus der Mitgliedschaft ergeben, gegen den Willen der 
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betreffenden Personen durchsetzen, gewährt der Staat diesen 
Personen die Möglichkeit des Austritts. Davon bleibt unberührt, 
ob die Kirchen diese Personen weiterhin als ihre Mitglieder be-
trachten oder nicht44 ). 

Die Zugehörigkeit zur Kirche ist in der katholischen Kirche 
noch nicht abschließend geklärt. Bei aller Verschiedenheit der 
kirchlichen Lehrmeinungen herrscht allerdings inzwischen weit-
gehend Einigkeit darüber, daß sich die Diskussion auf die 
Gliedschaft in der sichtbaren Kirche und auf die äußeren Merk-
male der Zugehörigkeit beschränken muß45 ). 

Nach der Enzyklika "Mystici Corporis" ist Glied der Kirche, wer 
die Taufe empfangen hat, den rechten Glauben bekennt, sich 
nicht selbst von der Gemeinschaft gelöst hat oder wegen schwe-
rer Verfehlungen von der kirchlichen Autorität verstoßen 
wurde46 ). Nach dieser Auffassung kann folglich nur Glied der 
Kirche sein, wer getauft ist und aus freiem Entschluß der Kir-

che zugehörig sein will sowie ihre Autorität und Lehre akzep-
tiert, um nicht ausgeschlossen zu werden47 ). 

Einen endgültigen Austritt aus der Kirche kann es indessen nach 
der katholischen Lehre nicht geben. Die durch die Taufe begrün-
dete Aufnahme in die Gemeinschaft ist unauflösbar. Wer getauft 
ist, bleibt für immer - zumindest formales, wenn auch nicht tä-

tiges - Glied der Kirche und wird aus dem durch die Taufe be-
gründeten Verpflichtetsein gegenüber der Kirche nicht mehr ent-

lassen. Die Kirche ist aber befugt, die Gliedschaftsrechte ih-
rer Glieder einzuschränken4B). 

In der evangelisch-lutherischen Kirche wird die Gliedschaft 
ebenfalls durch die Taufe begründet. Hinzu kommt allerdings für 
die Eingliederung in die geistige Kirche die Pflicht, bereit-
willig zu hören und zu glauben. Wenn diese freiwillige Bereit-
schaft nicht vorhanden ist und der Gläubige sich öffentlich von 
der Kirche lossagt, ruht die Kirchengliedschaft49 ). 
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Die evangelisch-reformierte Kirche weicht von der lutherischen 
in der Frage der Kirchengliedschaft lediglich geringfügig ab. 
Die Aufnahme in die Kirche erfolgt ebenso durch die Taufe, die 

jedoch nicht heilsnotwendig, sondern nur ein Zeichen der 
Gliedschaft in der Kirche ist. Bedeutsamer für die Gliedschaft 
ist es, daß sich das Kirchenglied zum Wort und Sakrament be-
kennt und sich der Kirchenzucht unterwirft50 >. 

zusammenfassend kann festgestellt werden, daß in der Frage der 
Mitgliedschaft unter den betrachteten Kirchen in den wichtigen 
Punkten Obereinstimmung herrscht. Die Kirchengliedschaft wird 

durch die Taufe begründet und für eine volle (geistige, tätige) 
Gliedschaft kommt die Forderung hinzu, daß der Gläubige die 
Zugehörigkeit bewußt und freiwillig durch seinen Glauben be-
zeugt. 

Gerade die zuletzt angesprochene Forderung stellt in neuerer 
Zeit alle großen Kirchen vor Schwierigkeiten. Die Zahl der for-

mellen Mitglieder ist zwar immer noch recht groß, allerdings 
sinkt der Anteil der am kirchlichen Leben teilnehmenden tätigen 
Glieder zusehends. Mehr und mehr Glieder werden den Kirchen 
fremd, ohne aber aus der Kirche auszutreten51 ). Welche 
(irrationalen) Motive letztlich ausschlaggebend sind, ob es 
vielleicht eine Angst vor dem übernatürlichen ist, bleibt unge-
wiß. 

4. Die besondere Stellung der Kirchen in 
der Bundesrepublik Deutschland 

Die heutige Stellung der Kirchen in der Bundesrepublik Deutsch-
land ist das Resultat einer langen geschichtlichen Entwicklung. 
Ein richtiges Verständnis der vielfältigen und eigengearteten 
Beziehungen zwischen Staat und Kirche(n) ist ohne Wissen um die 
historischen Hintergründe kaum möglich52 ). 

Bis zur Reformation war das Verhältnis zwischen Kirche und 

Staat von einem fortwährenden Ringen zwischen den kirchlichen 
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Gewaltenträgern, verkörpert durch den Papst, und den weltlichen 
Machthabern um die Vormachtstellung geprägt. Nach und nach ver-
minderte sich der Einfluß des Papsttums53 ). Mit der Reformation 
und dem Augsburger Religionsfrieden zerbrach die Glaubensein-
heit des Reiches endgültig und von da an bestimmte die Religi-
onszugehörigkeit des Landesfürsten die der Untertanen ("cuius 
regio, eius religio"), Auf evangelischer Seite entwickelte sich 
daraus in der Folgezeit das evangelische Landeskirchentum, das 
sich durch die Ein- und Unterordnung des evangelischen Kirchen-
regiments und durch die Dominanz der weltlichen Gewalt aus-

zeichnete. Das weltliche Oberhaupt war zugleich kirchliches 
Oberhaupt54 ). Beispielhaft dafür stehen die Verhältnisse im 

Land Preußen. Die kirchlichen Aufgaben waren im "Allgemeinen 
Landrecht" geregelt. Der Staat betrachtete die kirchlichen Auf-
gaben als seine eigenen. Auch nach der formalen Trennung von 
Staat und Kirche durch die Preußische Verfassung von 1850 blieb 
die enge Verknüpfung von Staat und Kirche erhalten. Der Staat 

sicherte und erhielt sich seinen Einfluß auf die Kirchen, indem 
er sie in finanzieller Abhängigkeit hielt55 ). 

Ähnlich wie die jeweiligen Landesfürsten in der evanglischen 
Kirche dominierten auf katholischer Seite faktisch die weltli-
chen Landesherren, obwohl für die katholische Kirche unverän-
dert die Oberherrschaft des Papststums galt56 l. Von den Säkula-
risationen im Anschluß an den Reichshauptdeputationsbeschluß 
von 1803 wurde die katholische Kirche in besonderem Maße 
getroffen57 l, da sie in deren Gefolge nahezu ihr gesamtes Ver-
mögen verlor. Die evangelischen Landeskirchen wurden von der 

Säkularisation weniger berührt und ihr landeskirchlicher Status 
unter der Obrigkeit der weltlichen Landesherren hielt bis 1918 
an. Für die katholische Kirche begann dagegen im 19. Jahrhun-
dert eine Art Erneuerung. Sie löste sich mehr und mehr aus der 
Umklammerung des Staates und erlangte eine größere Un-
abhängigkeit und Selbständigkeit. Der politische Umstand, daß 
wegen einschneidender Veränderungen auf der Landkarte konfes-
sionell gemischte Staaten entstanden, hat diese Entwicklung be-
günstigt. Die Tolerierung nicht nur einer einzigen Religion 
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führte schließlich zu einer vollen Religionsfreiheit58 ). 
Gleichzeitig erkannte die katholische Kirche die Möglichkeiten, 
die ihr die neuen bürgerlichen Freiheiten, namentlich die Glau-
bens-, Bekenntnis- und die Vereinigungsfreiheit, eröffneten. 
Sie stellte sich auf den Boden der konstitutionellen Ordnung 
und "bediente" sich deren Einrichtungen, um so auf politischem 
und gesellschaftlichem Wege ihre Ziele zu verfolgen und durch-
zusetzen. Ein eindrucksvolles Beispiel kirchlicher Einflußnahme 

auf staatliche Institutionen bietet die Initiative und letzt-

lich der Erfolg katholischer Abgeordneter bei der Abfassung der 
die Kirchen betreffenden Regelungen in der Weimarer Reichsver-
fassung, die später unverändert in das Grundgesetz übernommen 
wurde59 ). 

Durch die Übernahme der Bestimmungen der Weimarer Reichsverfas-
sung hat das Grundgesetz die Entscheidung vermieden, das Ver-
hältnis zwischen Staat und Kirche neu zu regeln60 l. Grundsätz-
liche Bedeutung hat Art. 4 GG, der die Freiheit des Glaubens, 

des Gewissens, die Freiheit des religiösen und weltanschauli-
chen Bekenntnisses und die ungestörte Religionsausübung gewähr-
leistet. Hierin kommt" ... zum Ausdruck, daß die staatliche 
Ordnung selbst nicht auf einem bestimmten Glauben oder Be-
kenntnis ruht ... Der heutige Standort ist religiös (und welt-
anschaulich) neutral ... Dementsprechend ist eine Sonderstel-
lung oder Privilegierung eines bestimmten Glaubens oder Be-
kenntnisses im Rahmen der politischen Ordnung unzulässig" 61 ). 
Aus staatlich neutraler Sicht handelt es sich bei Religionsge-
meinschaften um freiwillige, auf längere Dauer angelegte Verei-
nigungen mit einer vorhandenen organisatorischen Struktur. Der 
Anlaß und der Zweck der Vereinigung besteht in der gemeinsamen 
Religion der Mitglieder. Dabei ist der Begriff Religion auf al-

les anzuwenden, was sich zu etwas Außerweltlichem, mit kulti-
schen Akten verbundenem Tun, dem "Glauben" an etwas "Heiliges", 
bekennt. D.h., die Religion beruht " ... auf Überzeugungen, die 
dem modernen, weltanschaulich-religiös neutralen Staat ver-
schlossen sind"62). 
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Wie oben (vgl.C.I.) bereits angedeutet wurde, bilden die in-
dividuellen Freiheitsrechte, namentlich die Glaubensfreiheit, 
die Grundlage für die kirchlichen Aktivitäten im Gemeinwesen. 

Der weltanschaulich neutrale Staat darf sich zwar die Ansichten 
einzelner gesellschaftlicher Gruppierungen nicht zu eigen ma-
chen, er muß aber gegenüber den vielfältigen, insbesondere auch 
den religiösen Wertvorstellungen seiner Bürger offen sein. Ei-
nerseits dafür Sorge zu tragen, daß die Bürger ihren religiösen 
Interessen nachgehen können, andererseits zu verhindern, daß 
niemand gegen seinen Willen von den entsprechenden Gruppen ver-
einnahmt wird, darin ist folglich die Neutralität des plurali-
stischen Staates zu sehen. 

Art. 4 und 5 GG schützen die Gläubigen und die Kirchen davor, 
in die Privatsphäre gedrängt zu werden, und gewährleisten ihr 
an die Öffentlichkeit gerichtetes Wirken. Das Tätigwerden in 
der Öffentlichkeit durch kultische Handlungen, das Werben auch 
um diejenigen, die der Kirche nicht angehören sowie das karita-

tive Handeln sind Formen kirchlicher Aktivitäten, die untrenn-
bar mit dem Selbstverständnis der Kirchen verbunden sind und 

deshalb - unter dem Vorbehalt der für alle gültigen Gesetze -
unter den grundgesetzlichen Schutz fallen 63 ). 

Obwohl Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 WRV die Trennung von Staat 
und Kirche festschreibt und die Selbständigkeit der Kirchen so-
wie die eigenverantwortliche Erfüllung ihrer Aufgaben aner-
kennt, zeigt die Wirklichkeit, daß es, namentlich im sozialen 

Bereich, zahlreiche Felder gemeinsamer Betätigung gibt. Ober-
schneidungen lassen sich schon deshalb nicht vermeiden, da ein 
einseitiges Angebot von Leistungen ausschließlich vonseiten 
des Staates der freien Religionsausübung in gleicher Weise wi-
derspräche, wie ein nur subsidiär wirkender Staat die berech-
tigten Interessen der ein konfessionelles Angebot ablehnenden 
Bevölkerungsgruppen verletzen würde64 ). Außerdem bleibt es den 
Kirchen unbenommen, ihre Weltanschauungen im Rahmen der gesell-
schaftlichen Prozesse und der politischen Willensbildung auf 
die staatliche Sphäre zu übertragen65 ), sei es, daß sie selbst 



155 

versuchen, Einfluß zu nehmen oder sei es dadurch, daß ihre Mit-
glieder als Bürger im demokratischen Willensbildungsprozeß die 
Auseinandersetzungen mit den Problemen der modernen Welt auf 
der Grundlage ihrer religiösen Oberzeugungen führen66 ). Die 
Grenze für die Übernahme religiöser Ansichten durch den Staat 
liegt allerdings dort, wo Minderheiten, etwa Andersdenkende 
oder Nichtgläubige, einem Mehrheitswillen unterworfen würden, 
der ihre Grundrechte verletzte67 ). 

Die freiheitlichen Regelungen des Grundgesetzes stellen das 
Wirken der Kirchen in der Öffentlichkeit sicher. Insofern 

könnte eigentlich der ihnen im Grundgesetz verliehene Status 
einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, der heute als Vor-
aussetzung für den Zugang zur Öffentlichkeit entbehrlich ist, 
entfallen68 ). überhaupt mutet dieser Status etwas zweifelhaft 
an und scheint nicht so ganz in den Rahmen einer vom Staat un-
abhängigen Kirche zu passen, zumal die wesentlichen Kennzeichen 
der Körperschaft des öffentlichen Rechts 69 ), nämlich staatliche 

Aufgaben mit hoheitlichen Mitteln unter staatlicher Aufsicht zu 
erfüllen, auf die Kirchen gerade nicht zutreffen. 

Die bisherigen Ausführungen belegen offensichtlich, daß die 
Kirchen wie die Verbände und andere gesellschaftliche Gruppie-
rungen öffentlich im gesellschaftlichen Raum tätig sind. Damit 
ist nicht gesagt, daß sie qualitativ mit den weltlichen Verbän-
den auf einer Stufe stehen, weil ihr aus dem Öffentlichkeitsan-
spruch des Evangeliums abgeleitetes Handeln ein anderes ist. 
Jedoch sind die Kirchen in ihrem weltlichen Dasein in 

verfassungsrechtlicher Sicht für den weltanschaulich neutralen 
Staat mit den Verbänden gleichzusetzen70). Denn dadurch, daß 

sie ihren Öffentlichkeitsanspruch entfalten, nehmen sie wie die 
Verbände und andere Gruppierungen gestaltend Einfluß auf das 
gesellschaftliche Leben und wirken am Prozeß der politischen 
Willensbildung mit71 ). 
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5. Der Öffentlichkeitsauftrag der Kirchen 

Das Wirksamwerden der Kirchen in der Welt leitet sich aus dem 
Öffentlichkeitsanspruch des Evangeliums ab. Die großen Kirchen 
haben ihrem Selbstverständnis entsprechende Lehren entwickelt, 
in denen sie ihr Verhältnis zur gesellschaftlichen umwelt zum 
Ausdruck bringen. 

Die ältere katholische Auffassung ging von einer Oberordnung 
der Kirche über den Staat aus 72 ). Später, in der Enzyklika des 
Papstes Leo XIII., wurden Staat und Kirche als zwei verschie-
dene, in ihren Bereichen vollkommene, voneinander unabhängige 
Gemeinschaften (societates perfectae) betrachtet, denen jeweils 
für ihren Bereich, der Kirche für die göttlichen, dem Staat für 
die menschlichen Belange, die höchste Souveränität zusteht73 ). 
Maßgebliche Neuerungen erfuhr die katholische Lehre mit den 
Verlautbarungen des II. vatikanischen Konzils 74 ). Es geht heute 
weniger um die Frage der Trennung oder Einheit von Kirche und 

Staat, sondern darum, wie die zur ungehinderten Durchführung 

ihres Heils- und Verkündigungsauftrages erforderlichen Ent-
faltungsmöglichkeiten der Kirche als einer der gesell-
schaftlichen Kräfte in einer pluralistischen Gesellschaft zu 
gestalten sind75 ). Die Kirche akzeptiert damit einerseits die 
Wirklichkeit des modernen demokratischen Staates, sie verlangt 
aber andererseits als Grundlage der Beziehungen zwischen Staat 
und Kirche die Gewährung der individuellen Religionsfreiheit, 
die institutionelle Freiheit der Kirche sowie die Zusammenar-
beit von Kirche und Staat im Dienst an demselben Menschen76 ). 

Die Forderung der individuellen Religionsfreiheit als 
unverzichtbarer Bestandteil der menschlichen Würde impliziert 
für die katholische Kirche die Toleranz gegenüber Anders- oder 
Nichtgläubigen; eine gewaltsame Bekehrung scheidet demzufolge 
aus. Die Kirche hat allerdings im Rahmen der freien Religions-
ausübung die Möglichkeit, für sich zu werben und zu versuchen, 

diejenigen Menschen, die ihr nicht angehören, durch Oberzeugung 
zu gewinnen77 ). Die katholische Kirche verlangt außerdem vom 
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Staat, daß er ihr die volle Freiheit für das kirchliche Wirken 
einräumt, damit sie ihrer Aufgabe, dem Heil der Menschen zu 
dienen, nachkommen kann. Da nach katholischer Ansicht das 
kirchliche Dienen auf dieselben Menschen gerichtet ist, für de-
ren Wohl auch der Staat zu sorgen hat, nur in einem anderen Be-
reich und mit anderer Rechtfertigung, läßt sich das um so bes-

ser erreichen, je intensiver die Zusammenarbeit zwischen Staat 
und Kirche gelingt78 l. Schließlich beansprucht die katholische 

Kirche ungeachtet dessen, daß sie die Unabhängigkeit des Staa-
tes in weltlichen Belangen anerkennt, für sich als Hüterin der 
Sittengesetze den politischen Auftrag, den Staat und seine 
Handlungsweisen ihren sittlichen Wertungen zu unterwerfen79 l. 

Ihr Verhältnis zum Staat leitet die evangelisch-lutherische 
Kirche aus der "Zwei-Reiche-Lehre" Luthers ab. Dieser unter-
schied zwischen dem geistlichen Regiment als dem Reich Gottes 
zur rechten Hand Gottes, dem das Predigtamt zukommt, und dem 

weltlichen Regiment als dem Reich Gottes zur linken Hand, das 
die menschliche Ordnung erfaßt. Während im geistlichen Regiment 
Christus herrscht, gilt im weltlichen Regiment das Gesetz, das 

als Anordnung Gottes dafür sorgt, daß Ordnung und Frieden in 
der Welt gesichert bleiben80). Die evangelisch-lutherische Kir-

che ist heute, nachdem sie - auch durch die Erfahrungen im Kir-
chenkampf - ihre Mitverantwortung für die Welt bekannt hat, be-
strebt, von der früheren Betrachtung der beiden Reiche als zwei 
voneinander unabhängiger Bereiche wegzukommen und diese Lehre 
in einem Sinne zu interpretieren, wie es einer modernen 
pluralistischen und demokratischen Gesellschaft angemessen 
ist81 l. Die Verbindung der beiden Reiche wird darin gesehen, 
daß der einzelne Christ seine christliche Einstellung, die ihm 
die Kirche mitgibt, und die Nächstenliebe zum Maßstab für sein 
weltliches Handeln nimmt. Das heißt nun nicht, daß einem 
christlichen Staat das Wort geredet werden soll, sondern nur, 
daß der einzelne Christ zu einem Aufbau einer vernünftigen 
weltlichen Ordnung beitragen soll, in der auch ein Anders- oder 
Nichtgläubiger seinen Platz haben muß82 l. 
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Die für die evangelisch-reformierte Kirche maßgebliche "Königs-
herrschaft Christi" ist eine Handlungsanweisung für den Chri-
sten und spricht dessen Mitverantwortung für die Gestaltung der 
Gesellschaft an83 ). Da sich die "Herrschaft Christi" auf alle 
Lebensbereiche erstreckt, muß sich der einzelne Christ in sei-
nem weltlichen Handeln von seiner christlichen Oberzeugung lei-
ten lassen und Verantwortung in der Welt übernehmen84 ). 

Die ältere "Zwei-Reiche-Lehre", wonach der Christ Bürger zweier 
Reiche sei und sich den unterschiedlichen Gewalten jeweils 
unterzuordnen habe, stand im Gegensatz zur Lehre von der 
"Königsherrschaft Christi", weil sie zu einem unterschiedlichen 
Verhalten der Christen als Bürger im Staat und als Glieder der 
Kirchen führte. Dagegen stimmt die neuere Interpretation der 
"Zwei-Reiche-Lehre", wie sie oben beschrieben wurde, in ihren 
Kernaussagen mit der Lehre von der "Königsherrschaft Christi" 
überein85 ). Damit sind die Auffassungen der beiden großen 
evangelischen Kirchen über das Verhältnis zum Staat praktisch 
identisch. Die daraus abgeleiteten Forderungen, die die evange-

lischen Kirchen als unabdingbar für ein freies Wirken in der 
Gesellschaft ansehen, decken sich mit jenen, die bereits für 
die römisch-katholische Kirche herausgestellt wurden86 l. 

Für die Kirchen ist der Anspruch auf Öffentlichkeit ein wesens-
mäßig unverzichtbares Element; denn der Verkündigungs- und Sen-
dungsauftrag Christi hat der Kirche in der Welt zur Aufgabe ge-
macht, die durch Christus gegebene Heilsmöglichkeit allen Men-
schen anzubieten. Das kann zwangsläufig nicht in der Privat-
sphäre erfolgen. Um jedermann mit der Predigt und durch tätige 
Werke sozialer, karitativer und politischer Art, die sich aus 

der Mitverantwortung der Christen und dem Gebot der Nächsten-
liebe ergeben, zu ereichen, braucht die Kirche die Öffentlich-
keit87). 

Aus der Universalität des Heilswirkens Gottes folgt für die 
Kirchen als Stellvertreter Christi die öffentliche Verkündigung 
als Kern ihres öffentlichen Handelns. Öffentliches Handeln in 
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der Stellvertretung Christi heißt jedoch außerdem diakonisches 
Handeln; denn so wie Christus für andere da war, so müssen die 
Kirchen und der einzelne Christ für andere da sein und ihr Ver-
halten am Gebot der Nächstenliebe ausrichten. Öffentliches Han-
deln beinhaltet folglich für die Kirchen und den einzelnen 
Gläubigen den Auftrag, in der Gesellschaft zu wirken88 ). 
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III. Die kirchlichen Funktionen 

1. Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung 

Sowohl nach katholischem als auch nach evangelischem Verständ-
nis sind die Verkündigung des Evangeliums und die Sakraments-
verwaltung wesensmäßig untrennbar mit dem Sein der Kirche ver-
bunden und damit unverzichtbare Grundfunktionen der Kirchen in 
der Welt89 ). 

Ihren Ausdruck findet die Wortverkündigung in erster Linie in 
der Predigt und im Gottesdienst. Zur Wortverkündigung zählt 
ferner das seelsorgerische Wort, dessen tröstende und ermah-
nende, auf der Kraft Gottes beruhende Wirkung sich besonders an 

Kranke, an Abgefallene und an der Kirche Fernstehende rich-
tet90). 

Die Sakramentsverwaltung äußert sich in der katholischen Kirche 

bei der Taufe, der Firmung, der Eucharistiefeier, der Ehe-
schließung, der letzten Ölung und bei der Einsegnung91 ). Auf 
evangelischer Seite gehören zur Sakramentsverwaltung die Taufe 

und das Abendmahl. Weitere sakrale Handlungen sind die Konfir-
mation, die Trauung und die Bestattung92 l. Diese kirchlichen 
Amtshandlungen erlangen neben ihrer eigentlichen Funktion zuse-

hends eine wichtige missionarische Bedeutung, weil viele, die 
die kirchlichen Amtshandlungen begehren, keine tätigen Kirchen-
glieder mehr sind. Die Amtshandlungen bieten daher den Seelsor-
gern eine gute Gelegenheit, mit den der Kirche Entfremdeten Ge-
spräche zu führen und zu versuchen, sie wieder in die Gemeinde 
zurückzubringen93). 

Die Wortverkündigung reicht allerdings über die soeben bespro-
chenen Formen hinaus. Zu ihr werden auch andere kirchlichen 

Aktivitäten gerechnet, die das gesamte Gemeinwesen angehen und 
die eine besondere Bedeutung erlangen, weil die Kirchen in enge 
Berührung zu staatlichen Funktionen kommen. Das ist der Fall 

bei der Anstalts- und Militärseelsorge, aber auch bei der 
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Verkündigung und der Lehre des Wortes Gottes im Erziehungs- und 
Bildungswesen. Diese speziellen Formen der Verkündigung werden 
im folgenden gesondert betrachtet. 

2. Besondere Formen der Verkündigung 

a) Militärseelsorge und Anstaltsseelsorge 

Die Militärseelsorge und die Anstaltsseelsorge können als 
"klassische", jedoch nicht unproblematische Fälle für die Ko-
operation von Kirche und Staat angesehen werden. 

Für die Angehörigen der Streitkräfte sind besondere Regelungen 
der Seelsorge notwendig, weil sie aus den normalen Lebensver-
hältnissen herausgelöst sind und Bedingungen unterliegen, die 
eine freie Religionsausübung erschweren können. Die Aufgabe der 
Militärseelsorge besteht darin, die freie Religionsausübung un-
ter diesen besonderen Umständen zu gewährleisten94 l. 

Die Militärseelsorge hat eine lange, bis in frühere Zeiten der 
engen Verknüpfung von Staat und Kirche zurückgehende Tradi-
tion95). Heute ist die Militärseelsorge vertraglich zwischen 
den Großkirchen und dem Staat geregelt. Entsprechend der ver-
fassungsmäßig gebotenen religiösen Neutralität liegen Inhalt 
und Durchführung bei den Kirchen während der Staat dafür zu 
sorgen hat, daß die Religionsausübung grundsätzlich möglich 
ist96 ). Die Militärseelsorge umfaßt die Verkündigung, das Hal-
ten von Gottesdiensten, kirchliche Amtshandlungen, die Durch-
führung von Rüstzeiten (auf katholischer Seite Exerzitien), die 
Mitwirkung bei militärischen Feiern und den lebenskundlichen 
Unterricht97 ). 

Der lebenskundliche Unterricht offenbart besonders deutlich die 
mit der Militärseelsorge verbundenen Probleme für das Verhält-
nis zwischen Staat und Kirche. Er dient der menschlichen Erzie-

hung der Soldaten und ist Bestandteil der militärischen Gesamt-
erziehung. Demzufolge handelt es sich um eine staatliche Ange-
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legenheit. Der Unterricht wird von Militärgeistlichen auf der 
Grundlage christlicher Werte erteilt98 ). Diese enge Zu-
sammenarbeit zwischen Staat und Kirche hat Anlaß zu mancherlei 
Kritik an der Verfassungsmäßigkeit der Militärseelsorge gege-
ben, weil man die Neutralitätsverpflichtung des Staates ver-
letzt sah. Die herrschende Meinung geht jedoch davon aus, daß 

die Militärseelsorge in dieser Form Rechtens sei, da der Staat 
die Kirchen nur positiv unterstütze99 ). 

Die starke Verknüpfung von Staat und Kirche kommt auch in der 
"Zwitterstellung" der Militärgeistlichen zum Ausdruck. Mit Aus-
nahme der Militärbischöfe, die ausschließlich der kirchlichen 
Leitung unterstehen, sind die Militärgeistlichen einerseits als 
Amtsträger in kirchlichen Angelegenheiten der Kirche unter-
stellt und andererseits Beamte des Staates, der die Organisa-
tion und Finanzierung der Militärseelsorge übernimmt100). 

Die staatliche Unterstützung der Militärseelsorge ist für die 

Kirchen ohne Zweifel sehr vorteilhaft. Kritik wird deshalb al-
lenfalls vereinzelt laut, obwohl, wie Huber10l) andeutet, die 

praktizierte Form der Militärseelsorge im Hinblick auf das 
kirchliche Selbstverständnis problematisch werden kann, und 
zwar dann, wenn der Staat von den Kirchen eine in jedem Falle 
zu dem Auftrag der Streitkräfte loyale Durchführung der Mili-
tärseelsorge erwartet. Das könnte in einigen Fällen die Unab-
hängigkeit des kirchlichen Verkündigungsauftrages gefährden. In 
derartige Konflikte könnten die Militärgeistlichen etwa bei der 
Beratung und Betreuung von Wehrdienstverweigerern, die bereits 
bei der Bundeswehr dienen, geraten. 

Das Recht auf freie Religionsausübung steht auch all denjenigen 
zu, die krankheitsbedingt oder durch hoheitlichen Zwang in ih-
rer Freiheit eingeschränkt und in Anstalten untergebracht sind. 
Der Staat hat als Träger der Anstalten dafür Sorge zu tragen, 
daß die Betroffenen ihren religiösen Bedürfnissen nachkommen 
können. Die zwischen Kirchen und Staat getroffenen Regelungen 
für die Anstaltsseelsorge sehen eine ähnlich enge, und damit 
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teilweise ebenfalls nicht unproblematische Zusammenarbeit wie 
bei der Militärseelsorge vor. Während in kleineren Anstalten so 
verfahren wird, daß Seelsorger freien Zutritt haben, beschäfti-
gen größere Anstalten fest beim Staat angestellte Anstaltsseel-
sorger. Auch die Durchführung des Seelsorgeauftrages geschieht 
in enger Kooperation mit der staatlichen Leitung der Anstalten. 
So erhalten die Seelsorger z.B. Akteneinsicht oder werden über 
Krankheitsbilder informiert, um sich intensiv um die einzelnen 
Personen kümmern zu können102 ). 

b) Verkündigungsauftrag und staatliches Schulwesen 

Der Öffentlichkeitsanspruch des kirchlichen Verkündigungsauf-
trages berührt das staatliche Schulwesen in zweierlei Hinsicht. 
Neben der später noch zu diskutierenden Regelung in Art. 7 GG, 
die den Religionsunterricht zum ordentlichen Lehrfach an 
staatlichen Schulen macht, betonen einige Länderverfassungen 
(z.B. Art, 12 Abs. 1 Verfassung des Landes Baden-Württemberg) 

darüber hinaus, daß die schulische Erziehung auf der Grundlage 
christlicher Werte und Leitvorstellungen erfolgen soll. Damit 
wird von staatlicher Seite die Bedeutung und der Einfluß des 
christlichen Gedankengutes auf das gesellschaftliche Zusammen-
leben und die Kultur im abendländischen Raum bekräftigt. So 
heißt es etwa in Art. 4 Abs. 2 Verfassung des Landes Baden-
Württemberg: "Ihre (der Kirchen, Anm. d. Verf.) Bedeutung für 
die Bewahrung und Festigung der religiösen und sittlichen 
Grundlagen des menschlichen Lebens wird anerkannt." 

Besonders ausgeprägte Vorstellungen über die Mitwirkung an den 

Bildungszielen des Schulsystems vertritt die katholische Kir-
che. Sie erhebt unter Berufung auf ihren Heilsauftrag grund-
sätzlich den Anspruch, an der Erziehung der Schüler auf der 
Grundlage ihrer Wertvorstellungen mitzuwirken103 ) - unbeschadet 
davon, ob sich diese Forderung in der pluralistischen Gesell-
schaft gegenüber den anderen Kräften überhaupt durchsetzen 

läßt. Unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen Verhält-
nisse reduziert sich dieses Ansinnen allerdings darauf, daß die 
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katholische Kirche der Gesellschaft ihre "Dienstbereitschaft 
anbietet". Sie ist wegen der Einsicht in die Undurchsetzbarkeit 

dieses Verlangens außerdem davon abgerückt, das Schulsystem 
streng nach Konfessionen zu trennen, will aber für sich die 
freie Religionsausübung in den öffentlichen Einrichtungen ge-
wahrt wissen104 ). 

Im Vergleich dazu nimmt sich der Anspruch der evangelischen 
Kirche auf Mitwirkung am staatlichen Schulsystem sehr viel be-
scheidener aus. Obgleich sie ihre Mitverantwortung im Erzie-

hungswesen geltend macht und sie ihre geistig-moralischen Wert-
vorstellungen miteinbringen will, ist in ihrer Sicht das Schul-
system primär eine staatliche Angelegenheit105 ). Nach Auffas-
sung der evangelischen Kirche brauchen die Schulen Freiheit und 
Unabhängigkeit von bestimmten Ideologien und Bevormundungen. In 
diesem Freiraum sieht sie für sich als Partner im demokrati-
schen Staat Mitwirkungs- und Betätigungsmöglichkeiten im Bil-
dungs- und Erziehungswesen106). 

Insofern weichen die Ansichten der evangelischen und katholi-
schen Kirche kaum voneinander ab. Beide leiten ihre Mitwirkung 

und Mitverantwortung im Bildungswesen aus dem Heilsauftrag und 
dem Öffentlichkeitsanspruch der Verkündigung ab und wollen ihre 
Interessen als in der Öffentlichkeit bedeutsame Gruppen gleich-
berechtigt berücksichtigt wissen. Die rechtlichen Regelungen in 
den meisten Bundesländern sind diesen Forderungen der Kirchen 
auch gefolgt, indem in die Bildungsziele die kirchlichen Wert-
vorstellungen aufgenommen wurden und den Kirchen ein Mitspra-
cherecht in Schulfragen eingeräumt wurde107 ). 

c) Religionsunterricht 

In kirchlicher Sicht ist der Religionsunterricht Bestandteil 
des Verkündigungsauftrages und dient der religiösen Erziehung 
der Schüler. In neuerer Zeit gibt es jedoch Bestrebungen, die 
den Religionsunterricht nicht nur im Lichte des Verkündigungs-
auftrages sehen, sondern ihn wesensgemäß als einen Teil des 
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schulischen Erziehungsauftrages in die allgemeinen Bildungs-
ziele einfügen wollen. Ihm würde dann die Funktion zukommen, 
den Schülern die christlichen Werte zu erläutern und kirchliche 
Antworten auf die weltlichen Fragen zu geben108 >. 

Nach Art. 7 Abs. 3 GG ist der Religionsunterricht an den Schu-
len, mit Ausnahme der bekenntnisfreien, ordentliches Lehrfach 

und damit eine Aufgabe des Staates. Das hat zur Konsequenz, daß 
der Staat die Sach- und Personalkosten sowie die organisatori-

schen Belange des Religionsunterrichts zu übernehmen hat. Die 
Bestimmung der Unterrichtsinhalte verbleibt dagegen im Verant-
wortungsbereich der Kirchen. Erteilt wird der Religionsunter-
richt entweder von theologisch vorgebildeten staatlichen Lehr-
kräften oder, falls diese fehlen, von Geistlichen oder anderen 
Angehörigen der Kirchen, die einen staatlichen Lehrauftrag für 
den Religionsunterricht erhalten. Die Kirchen verfügen bei der 
Bestellung der Lehrkräfte, die von ihnen bestätigt werden müs-
sen, über ein gewichtiges Mitspracherecht. Ein Lehrer an einer 

öffentlichen Schule kann allerdings nicht gezwungen werden, ge-

gen seinen Willen Religionsunterricht zu halten. Außerdem ist 
den Schülern nach Art. 7 Abs. 2 GG die Teilnahme am Religions-
unterricht freigestellt. Bis zum Erreichen der Religionsmündig-
keit bestimmen die Eltern, ob ihr Kind am Religionsunterricht 
teilnimmt oder nicht109). 

Die Rechtfertigung des Religionsunterrichts als staatliche Auf-
gabe fußt auf dem Gedanken des modernen Kulturstaates. Auch das 

Schulwesen muß - wie es in den Bildungszielen zum Ausdruck 
kommt - für alle bedeutsamen geistigen und moralischen Kräfte 
der Gesellschaft offen sein. Staatliche Neutralität heißt in 
diesem Falle nicht totale Trennung von Staat und Kirche, son-
dern vielmehr der Pluralität Genüge zu tun110). Betrachten aber 
die Kirchen den Religionsunterricht vorrangig als Teil ihres 

Verkündigungsauftrages, was wohl nicht ganz von der Hand zu 
weisen ist, selbst wenn versucht wird, den Religionsunterricht 
in die allgemeinen Bildungsziele zu integrieren, dann wird die 

obige Rechtfertigung fragwürdig. Wäre nämlich der Religionsun-
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terricht Teil des Verkündigungsauftrages, müßte man ihn wohl 
eher als Angelegenheit der Kirchen ansehen. Diesem Gedanken 
dürfte das Berliner Schulgesetz111 ) gefolgt sein, das den Reli-
gionsunterricht den Kirchen, Religions- und Weltanschauungsge-
meinschaften als deren eigene Angelegenheit zuweist. Indessen -
und darin liegt eine gewisse Inkonsequenz - ist die Praxis den 
übrigen Bundesländern weitgehend angeglichen. 

d) Kirchliche Privatschulen 

Die Verwirklichung der aus ihrem Selbstverständnis abgeleiteten 
Bildungs- und Erziehungsziele im Schulwesen ist den Kirchen im 

Rahmen des grundgesetzlichen Rechts auf Errichtung von Privat-
schulen nach Art. 7 Abs. 4 GG gegeben. Die Kirchen, insbeson-
dere die katholische, haben davon, wie einige Zahlenangaben be-
legen, in beträchtlichem Maße Gebrauch gemacht112 ), 

Ausgehend von dem jedem Menschen zustehenden Recht auf Bildung 
und Erziehung, namentlich der religiösen und sittlichen, leitet 
die katholische Kirche für sich eine besondere Rolle im Schul-

wesen ab, weil sie es als ihre Aufgabe ansieht, allen Menschen 
das Heil zu verkünden und den Gläubigen das Leben Christi mit-
zuteilen. Aus diesem Grunde lehnt sie ein staatliches Schulmo-
nopol ab und fordert für sich das Recht auf die Errichtung von 
katholischen Schulen113), 

Die evangelische Kirche beruft sich bei der Forderung nach 
kirchlichen Privatschulen darauf, daß in einem freiheitlichen 

System mit einer langen, durch das Christentum maßgeblich be-
einflußten Tradition und Kultur das Schulwesen sich dem Chri-
stentum nicht verschließen dürfe, sondern ihm offenstehen 
müsse114 l. 

In staatlicher Sicht sind die von den Kirchen getragenen Schu-
len Privatschulen. Obgleich das Schulwesen nach Art. 7 GG eine 
staatliche Angelegenheit ist, übernehmen die Kirchen mit den 

Privatschulen keine staatliche Aufgabe, allenfalls eine öffent-
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liehe. Die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe kann darin ge-
sehen werden, daß die Kirchen als Tr!ger der Privatschulen in 
einer besonderen öffentlichen Verantwortung stehen und mit der 
Errichtung von Privatschulen eine "integrierende Funktion für 
das Staatsganze" erfüllen115 ). Die Kirchen nehmen mit der Bil-
dung und dem Betreiben von Privatschulen ein grundgesetzliches 
Recht wahr, das in besonderem Maße die freiheitliche Zielset-
zung zum Ausdruck bringt, weil hier Minderheiten die Möglich-
keit zur Verwirklichung ihrer Bildungsideen geboten wird, indem 
Eltern" ... ihre Kinder nach anderen als den staatlichen 
Bildungszielen erziehen •• lassen" können und indem" .•. priva-
ten Schulträgern und Lehrern" erlaubt wird, "selbstgewählte 
Bildungsinhalte gemäß den eigenen pädagogischen und di-
daktischen Gesichtspunkten zu vermitteln" 116 ). Allerdings 
bleibt es dem Staat unbenommen, daß er" ... gewisse Vorausset-
zungen und Rahmenbedingungen schaffen darf, die bei der Errich-
tung von Privatschulen zu beachten sind" 117 ). 

Umstritten ist die Frage, wie die Privatschulen vom Staat zu 
behandeln sind. Insbesondere geht es darum, ob dem Staat aus 
der Gewährung des Rechts auf Errichtung von Privatschulen nicht 
zugleich die Verpflichtung erwächst, die Voraussetzungen für 
die Schaffung und Erhaltung von Privatschulen sicherzustellen, 
" ... damit das Recht tatsächlich ausgeübt werden kann" 118 ). 
Dies wird zumindest für die Ersatzschulen, d.h. bei den in den 
Lehr- und Erziehungszielen den staatlichen Schulen vergleichba-
ren Einrichtungen, mit der Begründung bejaht, daß in diesen 
Fällen der Staat selbst vom Erbringen einer Leistung befreit 
und von Kosten entlastet wird. Eine staatliche Unterstützung 
wird außerdem für die Ergänzungsschulen gefordert, die nicht 
auf erwerbswirtschaftlicher, sondern auf gemeinwirtschaftlicher 
Basis arbeiten, und zwar mit der Rechtfertigung, daß nur so das 
Recht auf Errichtung von Privatschulen tatsächlich gewährlei-
stet sei. Die Privatschulen müßten ansonsten an der Finanzie-
rungsfrage scheitern und damit würde das Recht auf die Errich-
tung praktisch ausgehöhlt119 ). Die Art und Weise, wie die pri-
vaten Schulen vom Staat behandelt werden, ist in den einzelnen 
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Länderverfassungen geregelt. So etwa in Art. 14 Abs. 2 Ver-
fassung des Landes Baden-Württemberg: "Auf gemeinnütziger Basis 

arbeitende private mittlere und h5here Schulen, die einem 
5ffentlichen Bedürfnis entsprechen, als pädagogisch wertvoll 
anerkannt sind und eine gleichartige Befreiung gewähren, haben 
Anspruch auf Ausgleich der hierdurch entstehenden finanziellen 

Belastung". 

e) Theologische Fakultäten und kirchliche Hochschulen 

Die theologischen Fakultäten sind wie alle anderen Fakultäten 

Bestandteil der Universität und haben insofern einen primär 
staatlichen Status. Sie erhalten aber auch einen kirchlichen 

Status, weil sie außerdem der Ausbildung von Pfarrern und Seel-
sorgern für die beiden großen Kirchen dienen. Das setzt voraus, 
daß die Ausbildung auf den von den Kirchen vertretenen Lehren 
fußt120). 

Die Kirchen betrachten die theologische Forschung als den zur 
Lehre verpflichteten Bestandteil des Verkündigungsauftra-
ges121l. Einzelne Äußerungen von evangelischer Seite gehen so-

gar so weit, die Aufgaben der Theologie als identisch mit der 
Predigt anzusehen. Unter beiden genannten Aspekten ist die 
Theologie alsTeil des Verkündigungsauftrages eine reine kirch-
liche Angelegenheit122 ). Aus diesem Selbstverständnis heraus 
leiten die Kirchen ihre staatlicherseits weitgehend ak-
zeptierten Mitgestaltungsrechte in den theologischen Fakultäten 
ab. Was den Einfluß auf die Lehrinhalte anlangt, sind die evan-
gelischen Fakultäten freier als die katholischen, deren Lehran-

gebot sich streng an den kirchlichen Vorschriften zu orientie-
ren hat. Besonders deutlich kommt die kirchliche Mitsprache bei 
der Berufung des Lehrpersonals zum Ausdruck. Eine Berufung auf 
ein Lehramt oder ein verbleiben darin ist, obwohl es sich hier 
um eine rein staatliche Sache handelt, nicht gegen den Willen 
der jeweiligen Kirche m5glich, wenn diese Bedenken gegen die 
Lehre und/oder den Lebenswandel des Lehrers anmeldet123 l. 
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Die Rechtfertigungen für den staatlichen Status der theologi-
schen Fakultäten liefern einmal die Verpflichtung des Staates 
zur Ausbildung von Religionslehrern, die daraus folgt, daß der 
Religionsunterricht ordentliches Lehrfach ist. Allerdings muß 
diese Ausbildung nicht unbedingt an theologischen Fakultäten 
erfolgen, sondern kann auch an anderen zu diesem Zweck vom 
Staat geschaffenen Einrichtungen stattfinden124 >. Zum anderen, 
und das sind die wesentlicheren Begründungen, beruht ihr staat-
licher Status vor allem auf der historischen Entwicklung, dem 
Anspruch der Universität auf die Universalität der die Theolo-
gie einschließenden Wissenschaft, ferner auf der Notwendigkeit 
der Kommunikation der Wissenschaften untereinander und schließ-
lich auf dem Öffentlichkeitsanspruch der Kirchen125 ). 

Neben den theologischen Fakultäten an staatlichen Universitäten 
unterhalten die Großkirchen kirchliche Hochschulen und Fach-
hochschulen in eigener Trägerschaft, die weitgehend frei von 
staatlicher Aufsicht sind. Sie dienten lange Zeit einzig der 
Aus- und Fortbildung der Geistlichen und Seelsorger. In jünge-
rer Zeit wird jedoch, vornehmlich an kirchlichen Fachhochschu-
len, verstärkt in sozialen Berufen und Lehrberufen ausgebildet, 

für die in den Kirchen ein zunehmend größer werdender Bedarf 
entstanden ist126 ). 

f) Erwachsenen- und Weiterbildung 

Die Kirchen beteiligen sich an der gesamtgesellschaftlichen 
Aufgabe der Erwachsenenbildung, die sie als Teil ihres 
Verkündigungsauftrages ansehen. Ihr Bildungsauftrag entspringt 
ihrem Selbstverständnis, die Erwachsenen im Glauben zu stärken 
und zu einem gesellschaftlichen und sozialen Handeln nach 
christlichen Wertvorstellungen anzuleiten. Sie nehmen durch 
diesen Dienst am Menschen ihre gesellschaftliche Mitverantwor-
tung in der Welt wahr127 ). 

Die kirchliche Bildungsarbeit ist strenggenommen in eine rein 
interne und in eine Beteiligung an der offenen, allgemeinen 
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Erwachsenenbildung zu trennen. Die interne dient der religiösen 
Erziehung und der Verfestigung des Glaubens ihrer Mitglieder 
und ist daher eine rein kirchliche Angelegenheit. Bei der Mit-

wirkung an der allgemeinen Erwachsenenbildung konkurrieren die 
Kirchen dagegen mit zahlreichen anderen freien Trägern128 ). Im 
Unterschied zu den freien Trägern der Erwachsenenbildung sehen 

die Kirchen ihre Aufgabe jedoch nicht darauf beschränkt, nur 
berufliche Kenntnisse und Qualifikationen zu vermitteln, son-
dern ihnen liegt darüber hinaus daran, die Persönlichkeit des 
einzelnen zu vervollkommnen129 ). 

Eine Besonderheit kirchlicher Weiterbildung stellen die 
evangelischen und katholischen Akademien dar. Die Akademien 
veranstalten Gesprächskurse über wichtige gesellschaftspoliti-
sche Themen, an denen die verschiedenen Gruppen der Gesell-
schaft teilnehmen. Die Kirchen versuchen in diesem Dialog mit 
der Gesellschaft die anstehenden Fragen auch unter dem Blick-
winkel ihrer aus dem Evangelium abgeleiteten Vorstellungen zu 
durchleuchten. Sie betrachten die Akademien als ein geeignetes 

Forum, ihrem Öffentlichkeitsauftrag gerecht zu werden und ihre 
Wertvorstellungen und Anwerten in die gesellschaftliche Diskus-
sion einzubringen130), 

Die Notwendigkeit zur ständigen beruflichen, politisch-
kulturellen und allgemeinen Weiterbildung in der heutigen Zeit 
mit schnellen Veränderungen der technischen, sozialen, politi-
schen und wirtschaftlichen Verhältnisse ist unbestritten. Der 

Staat bejaht die Weiter- oder Erwachsenenbildung als gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe. Ihm steht es jedoch nicht zu, gegen-

über dem mündigen Bürger einen Erziehungsanspruch geltend zu 
machen. In einer freiheitlichen Ordnung sind vielmehr die 
gesellschaftlich bedeutsamen Kräfte gefordert, Bildungsinitia-
tiven zu entwickeln und zu entfalten. Es muß dem Bürger selbst 
überlassen bleiben, aus dem pluralistischen Angebotsspektrum 
auszuwählen131 ). 
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3. Diakonie 

Die Diakonie132 ) als "helfendes Tun" ist die zweite Grundfunk-
tion der Kirchen und resultiert aus dem Gebot der Nächsten-
liebe. Der Begriff Diakonie umschließt die soziale, pflegeri-
sche, pädagogische und fürsorgerische Verantwortung der Kir-
chen133). 

Die Sendung Christi bestand im Dienst an Armen und Schwachen. 
Daraus leitet sich der zweifache Charakter des kirchlichen 

Dienstes ab: zuerst wird er Christus dem Herrn erwiesen, damit 
aber zugleich auch dem Bruder als dem Nächsten134 ). Die Diako-
nie ist deshalb ein unverzichtbarer Wesensbestandteil der Kir-
chen, weil sie der Verwirklichung des Auftrags der Kirchen zum 
Dienst am Menschen dient. Daran wird die "dienende Kirche" 
sichtbar135 ). Alle, die an den Gaben Christi Anteil haben, sind 
untereinander verbunden und zum gegenseitigen Dienst verpflich-
tet. Die Verpflichtung zum Dienst am Nächsten richtet sich 

nicht nur an Glaubensbrüder, sondern an alle Bedürftigen136 ). 
Daraus ergibt sich für die Kirchen als von der Nächstenliebe 
geprägte Gemeinschaften der Auftrag zum Dienst für Gott und den 
Menschen. Glaube und Gottesliebe sind nicht echt ohne Nächsten-
liebe, d.h. Nächstenliebe, ist die Verwirklichung der Gottes-
liebe137). Zum Dienst am Bedürftigen und Nächsten sind deshalb 
die Kirchen, aber auch jeder einzelne Christ aufgerufen138 ). 

Die karitativen Werke der Kirchen oder die der den Kirchen 
verbundenen sozialen Organisationen haben im sozialen Bereich 
eine große, den Staat teilweise übertreffende Bedeutung er-

langt. Die Kirchen betreiben Krankenhäuser, Kinder- und Jugend-
dörfer, heilpädagogische Einrichtungen, Heime für Mutter und 
Kind, Erziehungsheime, Jugend-, Lehrlings-, Studenten- und Al-
tenheime, Erholungsheime sowie Heime für Behinderte. Dazu kom-
men Tageseinrichtungen wie Sonderschulen, Kindergärten und Al-
tentagesstätten und außerdem verschiedene Formen der offenen 
Hilfe wie z.B. Gemeindepflegestationen, Jugendhilfeeinrichtun-
gen, Familienpflegestationen, Dorfhelferinnen usw. 139 ). 
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Die christliche Nächstenliebe erstreckt sich wesenhaft weltweit 
auf wirtschaftliche, soziale und politische Probleme und muß 
alle Menschen und Nöte erfassen. Die gewährte Hilfe hat das 
Ziel, die Not zu lindern, und sie hat gleichzeitig in der Weise 
zu erfolgen, daß sich die Empfänger mit der Zeit aus der Abhän-
gigkeit lösen und sich selbst helfen können140). 

Für die kirchliche Diakonie als Dienst am Menschen hat immer 

der Mensch im Mittelpunkt zu stehen141 l. Aus kirchlicher Sicht 
liegt hierin ein qualitativ großer Unterschied zu den neutralen 

sozialen Diensten. Die Kirchen orientieren sich nicht nur an 
sozialen Sachzielen, sondern sie sehen in ihrem Dienst am Näch-

sten zugleich die seelsorgerische Aufgabe, sich um das Wohl des 
ganzen Menschen zu kümmern. Beispielsweise geht es bei einer 
Rehabilitationsmaßnahme nicht ausschließlich um den ökonomi-
schen Nutzen einer möglichst schnellen Wiedereingliederung in 
den Produktionsprozeß. Daneben steht auch die Sorge um den Men-

schen, ihm wieder ein Selbstwertgefühl zu vermitteln. Insofern 
reicht kirchliche Hilfe über neutrale soziale Hilfe hinaus 142 l. 
Ein anderes Beispiel sind die von den Kirchen unterhaltenen 
Kindergärten, die den Kirchen eine gute Gelegenheit geben, über 
die Kinder auch deren Eltern zu erreichen143). 

Nach kirchlichem Selbstverständnis sind die Liebestätigkeiten, 
zu denen die karitativen und sozialen Aktivitäten gehören, 
unverzichtbarer und wesentlicher Bestandteil der den besonderen 
Schutz des Art. 4 GG genießenden freien Religionsausübung144 ). 
Aus dem Recht der freien Religionsausübung leiten die Kirchen 

die freie Entfaltung ihres sozialen Wirkens in der Gesellschaft 
ab145 l. Sie begründen ihre Forderung mit dem Öffentlichkeitsan-
spruch und mit dem Gebot der staatlichen Neutralität. Um eines 
pluralistischen Angebots willen lehnen sie ein staatliches Mo-
nopol ab. Die soziale Hilfe durch die Kirchen und andere freie 
Träger sowie staatliche Träger stellt ein pluralistisches An-
gebot sicher, aus dem jeder die seinen Bedürfnissen und Ver-
hältnissen entsprechende Leistung auswählen kann146), Damit ge-

raten die Kirchen zwangsläufig in Berührung mit den staatlichen 
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Leistungen in diesen Bereichen, so daß es der Abstimmung zwi-

schen staatlichen Trägern einerseits und freien, insbesondere 
kirchlichen Trägern andererseits bedarf. 

Das von kirchlicher Seite immer wieder vorgebrachte Subsidiari-
tätsprinzip als Rechtfertigung für den Vorrang ihres öffentli-
chen Wirkens vor dem Staat kann staatlicherseits nicht aner-

kannt werden. In der Verfassung finden sich keine Hinweise auf 
eine Verankerung dieses Grundsatzes 147 l. Charakteristisch für 

den freiheitlichen Staat ist jedoch, daß er den gesellschaftli-
chen Kräften ein freies Betätigungsfeld für ihre Aktivitäten 
überläßt. Dadurch entsteht zwischen dem staatlichen und dem 
privaten ein öffentlicher Raum148 l. Aus dem Oberlassen eines 
Freiheitsraumes für die kirchliche Betätigung kann indessen 
noch kein Anspruch auf staatliche Finanzierung abgeleitet wer-
den149l. Eine staatliche Finanzierung kirchlicher karitativer 

Aufgaben wäre auch aus theologischer Sicht nicht ganz wesensge-
mäß~ denn die "wahre Karitasgesinnung" fordert eine 

"Liebesgabe", mithin wären Spenden die angemessene Form der Fi-
nanzierung. Die Kirchen kommen zwar wegen des enormen Bedarfs 
nicht umhin, andere Finanzierungsmittel ebenfalls einzusetzen, 
sie müssen dabei allerdings darauf bedacht sein, eine 
Wesensüberforderung zu vermeiden150). 

Probleme für die kirchlichen Aktivitäten können sich überall da 
ergeben, wo diese mit dem Ausbau und der Ausweitung des Sozial-
staates in Berührung gelangen. Durch staatliche Parallelein-
richtungen schafft der Staat zusätzliche Wahlmöglichkeiten. Er 
könnte auf diese Weise in Verbindung mit gleichzeitigen 

gesetzlichen Auflagen und Regelungen, wie z.B. der Festlegung 
von Pflegesätzen, Bedingungen für Zuschüsse, staatliche Auf-
sichtsrechte usw., nicht nur einen gewissen Einfluß auf kirch-
liche Werke ausüben, sondern sie mit diesen Gestal-
tungsmöglichkeiten wirtschaftlich unrentabel machen und damit 
zur Bedeutungslosigkeit herabstufen151 ). Dadurch, daß der Staat 
seine finanziellen Hilfen von der Erfüllung bestimmter Auflagen 

abhängig macht, greift er lenkend in die inneren Belange der 
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Kirchen ein. So setzen etwa staatliche Finanzierungshilfen für 
nichtstaatliche Krankenhäuser das Vorhandensein einer bestimm-
ten Bettenzahl oder eines gewissen Mindeststandards voraus. Den 
Kirchen verbleibt lediglich die Alternative, die Bedingungen zu 
akzeptieren oder aber bei einer Ablehnung auf die finanzielle 
Unterstützung zu verzichten. Solchen möglichen mißbräuchlichen 
Entwicklungen versucht jedoch die gesetzliche Regelung in§ 10 

Bundessozialhilfegesetz entgegenzuwirken, die vorschreibt, daß 
Staat, Kirchen und Wohlfahrtsverbände einer größtmöglichen Ef-
fizienz wegen zusammenarbeiten sollen152 ). 

Das soeben diskutierte Problem kann sich indessen auch anders-
herum stellen, und zwar dort, wo Versorgungslücken entstehen, 
weil nicht der Staat, sondern die Kirchen ein Monopol inneha-
ben. Wenn es beispielsweise in bestimmten Regionen ausschließ-
lich kirchliche Kindergärten, Altenheime oder Krankenhäuser 

gibt, besteht die Gefahr, daß Minderheiten, die keine kirchli-
chen Leistungen wollen, unterversorgt bleiben153 ). 

4. Mission und Entwicklungspolitik 

Der Auftrag zur Mission entspringt dem Verkündigungsauftrag und 
Selbstverständnis der Kirchen. Nach katholischer Auffassung 
gilt der Heilswille Gottes allen Menschen. Es ist Aufgabe der 

Kirche, überall und allen Menschen vom kommenden Reich Gottes 
zu künden und alle Menschen Christus zuzuführen154 ). Nach 

evangelischem Verständnis ist die Kirche "katholisch", d.h. 
allgemein. Die Allgemeinheit der Kirche bringt das Dasein und 
den Dienst der Kirche für die ganze Welt und Menschheit und da-
mit ihren Missionsauftrag zum Ausdruck155 ). 

Die missionarische Offenheit beider Kirchen richtet sich nicht 
an ihre Glieder, sondern an die Menschen, die der Kirche nicht 
angehören156 ). Mit der Mission streben die Kirchen vorrangig 
das Ziel an, durch die Verkündigung des Wortes Gottes und durch 
die Taufe Nichtgläubige zu bekehren und der Kirche zuzuführen. 
Insbesondere dann, wenn die Missionstätigkeit in den 
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Entwicklungsländern erfolgt, muß sie notwendig von anderen, 
entwicklungspolitischen Maßnahmen begleitet werden. Analphabe-
tentum, Armut, unterentwickelte Wirtschaft usw. bedingen den 

Aufbau eines Schulwesens und machen soziale und wirtschaftliche 
Hilfe erforderlich. Hier leisten die Kirchen, wenngleich unter 

christlichem Vorzeichen und zur Erreichung eigener Ziele, 
gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Entwicklungspoli-
tik157). Die von den Kirchen geleistete Entwicklungshilfe ge-
hört wesensmäßig allerdings eher in den Bereich der Diakonie. 

Beides ist jedoch, wie bereits sichtbar wurde, nicht voneinan-
der zu trennen, denn vom Selbstverständnis der Kirchen her gilt 
immer auch, daß mit der Hilfe für den Nächsten der Auftrag zur 
Verkündigung, also zur Mission verbunden sein muß. 
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IV. Der Öffentlichkeitsgrad kirchlicher Funktionen 

1. Die Kirchen als Kollektive 

Die hier betrachteten Großkirchen in der Bundesrepublik 
Deutschland stellen aufgrund ihrer hohen Mitgliederzahl sehr 

große Kollektive dar. Wie wir oben (C.II.2.) festgestellt ha-
ben, unterbleibt bei ökonomisch rational handelnden Individuen 
in großen Kollektiven in der Regel ein freiwilliges Angebot von 

Kollektivgütern, weil jedes Kollektivmitglied versuchen wird, 
die "free-rider-Position" einzunehmen. Eine Bereitstellung er-
folgt nur, wenn Zwangsmittel eingesetzt werden oder selektive 
Anreize wirken. Allerdings ist eine freiwillige Befriedigung 
gemeinsamer Bedürfnisse in großen Gruppen dann nicht ausge-
schlossen, wenn die einzelnen Kollektivmitglieder sich von 
idealistischen oder altruistischen Motiven leiten lassen. 

Die Kirchenglieder gehören ihren Glaubensgemeinschaften frei-
willig an, unabhängig davon, ob diese Ansicht mit dem jeweili-

gen kirchlichen Selbstverständnis über den Status der Kirchen-
gliedschaft übereinstimmt. Da der Staat den Bürgern das Recht 
gewährt, jederzeit aus der Kirche auszutreten, scheidet der 
Zwang als Instrument aus. Das schließt allerdings nicht aus, 
daß die Kirchen subtile Formen des Zwangs anwenden können. Dem 

Wesen und Selbstverständnis der Kirchen entsprechend ist es 
eine idealistische Verhaltensweise, nämlich der Glaube, der die 
Kirchenmitglieder dazu bewegt, sich freiwillig in den Kirchen 
zur gemeinsamen Religionsausübung zusammenzuschließen. Mit ih-
rem Glauben bekennen sich die Mitglieder aber auch zu den aus 
dem Öffentlichkeitsanspruch des Evangeliums abgeleiteten Aufga-
ben. Gottes- und Nächstenliebe gebieten es, daß sich kein Kir-
chenglied der ihm auferlegten Pflichten entzieht. 

Nun scheint aber diese Einstellung auf viele Kirchenglieder 
heute nicht mehr zuzutreffen. Wie die Kirchen selbst betonen, 

liegt eines ihrer größten Probleme in der abnehmenden Zahl der 
sich aktiv am kirchlichen Leben beteiligenden Gläubigen, wäh-
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rend gleichzeitig die Zahl der nur noch formal der Kirche ange-
hörenden Glieder, die nicht auf bestimmte kirchliche Amtshand-
lungen verzichten wollen, laufend zunimmt. Ihr freiwilliger 
verbleib in den Kirchen läßt sich sicherlich nicht durch die 
Identifikation mit dem kirchlichen Selbstverständnis und den 

kirchlichen Zielsetzungen erklären, denn sonst würden sie aktiv 
am kirchlichen Leben teilnehmen. In diesen Fällen kann die Mit-

gliedschaft in der Kirche tatsächlich im Sinne eines selektiven 
Anreizes wirken, sei es, daß jemand den Austritt aus der Kirche 
deswegen scheut, weil er mit diesem Schritt soziale Nachteile 
befürchtet, sei es, daß jemand auf Grund des "Irrationalen", 
des "Nichtfaßbaren", und der Ungewißheit, was nach dem Tode 
kommt, davor zurückschreckt, die letzten Brücken zu dem Glauben 
an eine überweltliche Macht abzubrechen. 

Welche Motive letztlich ausschlaggebend für die Mitgliedschaft 
des einzelnen Gliedes in der Kirche sind, läßt sich nicht fest-
stellen. Bei der Diskussion der Bereitstellung der kirchlichen 

Leistungen aus ökonomischer Sicht muß jedoch davon ausgegangen 
werden, daß die Mitglieder freiwillig in der Kirche sind und 

sie sich einen - wie auch gearteten - Nutzen von ihrer 
Gliedschaft versprechen. Konsequenterweise müssen die Kirchen-
glieder dann allerdings die aus dem kirchlichen Selbstver-
ständnis resultierenden Aufgaben der Kirchen befürworten und 
mittragen. Ein "free-rider-Verhalten" der Kirchenmitglieder 
kann demnach per definitionem ausgeschlossen werden. 

2. Kirchliche Leistungen als Kollektivgüter 

a) Leistungen im Bereich des Verkündigungsauftrages 

Bei der öffentlichen Verkündigung des Wortes Gottes handelt es 
sich um eine Kernaufgabe der Kirchen. Zu ihrer Erfüllung ent-
falten die Kirchen eine Vielzahl von Aktivitäten, die zum über-
wiegenden Teil in Leistungen für ihre Glieder bestehen, die 

aber - dem Öffentlichkeitsanspruch des Evangeliums folgend -
ebenfalls an Nichtmitglieder gerichtet sind. Der Verkündigungs-
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auftrag schließt außerdem die Mitwirkung der Kirchen als ge-
sellschaftlich bedeutsame Kräfte am politischen Willensbil-
dungsprozeß ein. Die Kirchen versuchen auf diese Weise, ihre 
Wertvorstellungen geltend zu machen, wie es beispielsweise bei 
den Bildungszielen im Schulwesen der Fall ist. 

aa) Wortverkündigung und Sakrarnentsverwaltung 

Verkündigung des Evangeliums und Sakrarnentsverwaltung sind 
unverzichtbare Grundfunktionen der Kirchen, die ihren unmittel-
baren Ausdruck im Gottesdienst und in der Spendung der Sakra-
mente finden. 

Die Teilnahme am Gottesdienst dient der Befriedigung der re-
ligiösen Bedürfnisse. Der "Nutzen" eines Gottesdienstes kommt 
allen Besuchern zugute. Solange keine Oberfüllungsproblerne, 

d.h. Kapazitätsprobleme, entstehen, wird keiner der Teilnehmen-
den in der Inanspruchnahme dieser speziellen Leistung beein-
trächtigt. ökonomisch gesehen rivalisiert der "Konsum" nicht. 

Da es sich bei einem Gottesdienst um eine Veranstaltung han-
delt, von der derjenige ausgeschlossen werden kann, der keinen 
Beitrag leisten will, kann die Abgabe der Leistung auf diejeni-
gen begrenzt werden, die bereit sind, dafür einen Preis zu 
entrichten. Der Nutzen, nämlich die Befriedigung der religiösen 
Bedürfnisse, kann demnach technisch ohne weiteres durch die An-
wendung des Ausschlußprinzips auf die Gruppe der am Gottes-
dienst Teilnehmenden beschränkt werden. 

Bei den kirchlichen Amtshandlungen und Sakrarnentspendungen 
kommt der Nutzen ausschließlich dern(n) Ernpfänger(n) zu. Das Gut 
rivalisiert im Konsum und das Ausschlußprinzip ist ohne 

Schwierigkeiten anwendbar. ökonomisch betrachtet handelt es 
sich folglich um ein privates Gut. 

Die ökonomisch mögliche Anwendung des Ausschlußprinzips 

widerspräche indessen dem kirchlichen Selbstverständnis vorn 
Öffentlichkeitsauftrag des Evangeliums. Die Kirchen sollen und 
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müssen offen sein für alle, nicht nur für ihre Mitglieder. Die 
Kirchen wenden sich bewußt auch an diejenigen, die nicht mehr 
aktiv am kirchlichen Leben teilnehmen oder überhaupt 
fernstehen. Den Kirchen ist im Gegenteil daran gelegen, mög-
lichst viele am Wort Gottes und den Sakramenten teilhaben zu 
lassen, oder, ökonomisch gesprochen, es ist geradezu ihre Ab-
sicht, externe Effekte und ein "free-rider-Verhalten" zu er-
zeugen, um die ihnen Fernstehenden zu erreichen. Von den ihnen 
angehörenden Gliedern - solange diese nicht vom Recht des Aus-

tritts Gebrauch gemacht haben - dürfen die Kirchen indessen er-
warten, daß sie nicht nur Gottesdienste und Sakramente in An-
spruch nehmen, sondern auch, dem Selbstverständnis der Kirchen 
entsprechend, freiwillig bereit sind, für die Bereitstellung 
dieser Leistungen Sorge zu tragen. 

Gottesdienstbesuch und Empfang der Sakramente dienen der 
persönlichen Befriedigung religiöser Bedürfnisse der Gläubigen. 
Dem Anspruch der Kirchen nach freiem, an die Öffentlichkeit ge-

richtetem Wirken kommt der Staat dadurch nach, daß er den ein-
zelnen Gläubigen und den Kirchen die freie Religionsausübung 
einräumt. In seiner weltanschaulich neutralen Position schützt 
er jedoch gleichzeitig durch die Sicherung der Möglichkeit ei-
nes Austritts aus den Kirchen einzelne davor, gegen ihren Wil-
len von den Kirchen beansprucht zu werden. So beläßt letztlich 
der Staat die Entscheidung jedem Individuum selbst, sich ent-
sprechend seinen Präferenzen religiös zu betätigen. Der Öffent-
lichkeitsgrad dieser kirchlichen Leistungen, der einerseits 
darauf zurückzuführen ist, daß der Kreis der Nutzer sehr groß 
ist und andererseits darauf, daß sich die Kirchen als Kollek-
tive bei der Bereitstellung dieser Leistungen altruistisch ver-
halten, indem sie bewußt Externalitäten über ihren eigenen Wir-
kungskreis hinaus schaffen, macht unter dem Blickwinkel der 
Allgemeinwohlverwirklichung keine staatlichen Interventionen 
erforderlich; denn dem ersten Aspekt des Öffentlichkeitsgrades 
wird dadurch Rechnung getragen, daß der Staat die freie Re-
ligionsausübung sicherstellt. Der andere Teil des Öffentlich-
keitsgrades, der auf die bewußt erzeugten Externalitäten zu-
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rückzuführen ist, muß, da altruistische Motive zugrunde liegen, 

durch gesellschaftliche Steuerungsmechanismen, nämlich durch 
die Kirchen selbst, internalisiert werden. 

bb) Militärseelsorge und Anstaltsseelsorge 

Die Verkündigung in Gestalt der Militärseelsorge und der 
Anstaltsseelsorge dient der freien Religionsausübung in beson-
deren Lebenslagen. Die Beurteilung des Öffentlichkeitsgrades 

dieser kirchlichen Leistungen entspricht dem, was bereits zum 
Gottesdienst und zur Sakramentsverwaltung ausgeführt wurde. Der 
Staat hat die Freiräume für die Befriedigung der religiösen Be-
dürfnisse der Gläubigen zu gewährleisten und die Entfaltungs-
möglichkeiten für das eigenverantwortliche Wirken der Kirchen 
sicherzustellen. Die Leistungsbereitstellung haben die Kirchen 
zu übernehmen. 

Aus ökonomischer Sicht besteht folglich für eine staatliche 

Finanzierung der Militärseelsorge und der Anstaltsseelsorge, 
wie die vorhergehende Diskussion gezeigt hat, kein Anlaß. Die-
ser Anlaß könnte gegeben sein, wenn die Anstaltsseelsorge und 

die Militärseelsorge unter dem Blickwinkel der Grundwertever-
wirklichung von den Kirchen allein unzureichend bewerkstelligt 
werden würde. Die verfassungsrechtliche Diskussion, die hier 
nicht weiter vertieft werden kann, zeigt jedoch, daß die Über-
nahme kirchlicher Funktionen durch den weltanschaulich neutra-
len Staat nicht unproblematisch ist. Um den Öffentlichkeitsgrad 
erhöhende Externalitäten, zu deren Beseitigung es staatlicher 
Steuerungsmechanismen bedürfte, würde es sich - und das ist 
eben verfassungsrechtlich umstritten - nur dann handeln, wenn 

der Staat ein Interesse daran haben müßte, daß die Religions-
ausübung auch tatsächlich stattfindet. 

Etwas anders sieht es beim lebenskundlichen Unterricht aus, der 
als Bestandteil der militärischen Gesamtausbildung unstreitbar 

zur staatlichen Verteidigungsaufgabe gehört. Gäbe der Staat In-
halt und Art der Durchführung vor, bestünde von kirchlicher 
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Seite kein Interesse, freiwillig den lebenskundlichen Unter-
richt abzuhalten. Dadurch aber, daß der Staat die Kosten der 
Bereitstellung trägt und der Unterricht gleichzeitig auf der 
Grundlage der christlichen Wertvorstellungen erfolgt, bietet 
die heutige Regelung den Kirchen die Möglichkeit, durch die 
Mitwirkung an einer staatlichen Aufgabe ihrem Verkündigungsauf-
trag nachzukommen. Zerlegt man die "Leistung" lebenskundlicher 
Unterricht entsprechend diesen Oberlegungen nach dem auf die 
Beteiligten entfallenden Nutzen, so würde das bedeuten, daß der 
Staat nur für einen Teil der Leistung aufkommen müßte. Der an-
dere Teil wäre dem Verkündigungsauftrag der Kirche zuzurechnen; 
denn aus der Sicht des Staates als Anbieter der Leistung be-
trachtet, handelt es sich dabei um einen externen Nutzen, der 
den Kirchen zufließt und folglich bei diesen zu internalisieren 

wäre. 

Sieht man einmal von der tatsächlichen Regelung der Mi-
litärseelsorge und der Anstaltsseelsorge ab, dann dient sie in 

gleicher Weise wie der Gottesdienst der Befriedigung religiöser 
Bedürfnisse. Der Öffentlichkeitsgrad in Form altruistisch moti-
vierter Externalitäten beruht auf dem kirchlichen Selbstver-
ständnis und ist demzufolge von den Kirchen selbst zu interna-
lisieren. Ein über die Ermöglichung der freien Religionsaus-
übung hinausgehender staatlicher Handlungsbedarf ist nicht vor-
handen. 

cc) Einfluß auf staatliche Bildungsziele 

Die Kirchen sehen in der Mitgestaltung der Bildungsziele die 
Verwirklichung der ihnen vorn Verkündigungsauftrag auferlegten 
Aufgabe der religiöeen Erziehung der Schüler. ökonomisch gese-
hen handelt es sich dabei um eine Aktivität, mit der die Kir-
chen ihre Zielsetzungen und Wertvorstellungen im gesamten Ge-
meinwesen geltend machen wollen. Die Kirchen versuchen auf 
diese Weise, ihre Interessen, und damit zugleich die ihrer Mit-
glieder, nach außen zu vertreten und zur Entfaltung zu bringen. 
Dieses Wirken reicht über die Kirchen als soziale Gruppierungen 



183 

hinaus und berührt das übrige Gemeinwesen. Damit verursachen 

die Kirchen beim übrigen Gemeinwesen Externalitäten, deren Na-
tur je nach gesellschaftlicher Bewertung unterschiedlich aus-
fallen kann, die aber auf jeden Fall die politische Relevanz 
der Kirchen unterstreichen und ihrem Handeln einen hohen Öf-

fentlichkeitsgrad verleihen. 

Die Vertretung ihrer Ziele nach außen entspricht dem kirchli-
chen Selbstverständnis und liegt in ihrem Interesse. Sie können 
deshalb keinen Anspruch auf Ausgleich der damit verbundenen Ex-
ternalitäten erheben. Die Kirchen bringen als gesellschaftliche 
Kraft ihre Vorstellungen in das Gemeinwesen ein, indem sie ihre 
Ansichten im politischen Willensbildungsprozeß äußern. Der Wert 
der kirchlichen Mitarbeit an den Bildungszielen des Erziehungs-
wesens wird von dem gesamten Gemeinwesen anerkannt. Die dadurch 
vermittelten geistigen und moralischen Vorstellungen des Chri-
stentums sind eine wichtige Grundlage für die Kultur und das 
Zusammenleben im Gemeinwesen. In der Ermöglichung dieser Betei-
ligung zeigt sich der pluralistische Kulturstaat, der auch im 
Bildungswesen für die Wertvorstellungen aller gesellschaftlich 
bedeutsamen Gruppierungen offen sein muß. Art. 12 Abs. 2 und 
Art. 4 Abs. 2 der Verfassung des Landes Baden-Württemberg sowie 

andere Länderverfassungen bringen diese gesellschaftliche Ein-
schätzung der Bedeutung der Kirchen zum Ausdruck. Die Offenheit 
des Bildungssystems hat allerdings Grenzen; denn die Exter-
nalitäten sind unter Umständen nicht nur positiver Natur. Ei-
nerseits muß die negative Religionsfreiheit gewahrt werden, 
d.h., niemand darf gegen seinen Willen von den Kirchen 

vereinnahmt werden, andererseits muß der Staat darauf achten, 
daß der Einfluß der Kirchen auf das pluralistische, jedoch 
weltanschaulich neutrale Staatswesen nicht zu übermächtig wird. 

In diesen Fällen hat der Staat die negativen Folgen des 
kirchlichen Wirkens für das Gemeinwohl zu begrenzen. 
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dd) Religionsunterricht 

ökonomisch ist die Leistung Religionsunterricht den konkreten 
Nutznießern, den Teilnehmern am Religionsunterricht, zurechen-
bar. Entsprechend ihrem Selbstverständnis, daß der Verkündi-
gungsauftrag jeden zu erreichen hat, verbietet es sich für die 
Kirchen, das Ausschlußprinzip auf die Teilnehmer anzuwenden. 
Einen staatlichen Interventionsbedarf für die auf altruisti-
schem Handeln beruhende Bedarfsdeckung durch die Kirchen gibt 
es deshalb nicht. 

Der Nutzen des Gutes Religionsunterricht bleibt indessen nicht 
auf die Teilnehmer am Religionsunterricht beschränkt, sondern 
zeitigt Wirkungen, die über diesen engen Kreis hinausreichen. 
Positiver Natur sind die Externalitäten, die von der schon er-
wähnten Bedeutung christlicher Werte für das gesellschaftliche 
Zusammenleben ausgehen. Zur Vermeidung negativer Externalitäten 
bedarf es staatlicher Normsetzungen, wie sie z.B. durch das 
Recht auf Nichtteilnahme am Religionsunterricht auch vorgesehen 
sind. 

Betrachtet man den Religionsunterricht als Teil des kirchlichen 
Verkündigungsauftrages, dann müßte er als eine kircheneigene 
Angelegenheit angesehen werden. Kommt die gesellschaftliche Be-
wertung anhand der Grundwerte, namentlich der Freiheitsverwirk-
lichung im pluralistischen Gemeinwesen in Form der Religions-
freiheit, zu dem Ergebnis, daß im Zusammenhang mit den allge-
meinen Bildungszielen die christlichen Wertvorstellungen von 
hohem Nutzen für die Gestaltung des menschlichen Zusammenlebens 
sind, dann gehen von dem kirchlichen Gut Religionsunterricht 
beträchtliche positive Externalitäten aus. Daß das Gemeinwesen 
die Vermittlung von geistigen und moralischen Werten im Bil-
dungswesen für wichtig erachtet, wird nicht zuletzt daraus er-
sichtlich, daß diejenigen, die nicht am Religionsunterricht 
teilnehmen, ersatzweise in Ethik unterrichtet werden. Aus die-
sem Grunde, wie auch daraus, daß ein sehr großer Nutzerkreis 
tangiert wird, kann auf einen hohen Öffentlichkeitsgrad ge-
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schlossen werden. Wenn demzufolge die Bedarfsdeckung vom ge-
samten Gemeinwesen als erwünscht erachtet wird, dann sind die 
aus der politischen Bewertung resultierenden Externalitäten mit 
staatlichen Maßnahmen zu internalisieren. 

Der von den Kirchen erteilte Religionsunterricht enthält also 
zwei verschiedene Elemente. Faßt man ihn als Teil des Verkündi-

gungsauftrages auf, widerspräche die Anwendung des Ausschluß-
prinzips dem kirchlichen Wesen. Die Externalitäten wären vom 
kirchlichen Selbstverständnis her gewollt und müßten konsequen-
terweise durch die Kirchen als Kollektive internalisiert wer-
den. Der Religionsunterricht als Teil der freien Religionsaus-

übung wäre eine reine kirchliche Angelegenheit. 

Resultiert dagegen aus der gesellschaftlichen Bewertung ein 

sehr hoher Öffentlichkeitsgrad, dann rückt der Religionsunter-
richt in die Nähe einer staatlichen Aufgabe. In diesem Falle 
würden die Kirchen die Leistung an Stelle des Staates erbrin-

gen. Konsequenterweise hätte der Staat dafür Sorge zu tragen, 

daß ein entsprechendes Angebot erfolgt. Allerdings dann nicht 
allein, wenn er hinsichtlich der qualititativen Ausgestaltung 
des Religionsunterrichts auf das Setzen von umfassenden Normen 
verzichtet und die Kirchen selbst weitgehend über den Inhalt 
des Unterrichts bestimmen können. Es müßte in diesem Fall be-
rücksichtigt werden, daß der Religionsunterricht den Kirchen 
zumindest anteilsweise einen Nutzen stiftet, weil er ihnen die 
Gelegenheit gibt, ihrem Verkündigungsauftrag nachzukommen. Un-

ter diesem Blickwinkel erscheint die geltende Regelung, wonach 
der Religionsunterricht ordentliches Lehrfach an den staatli-

chen Schulen ist und der Staat alleine die gesamten Kosten 
trägt, nicht ganz folgerichtig, weil das aus dem Verkün-
digungsauftrag resultierende Eigeninteresse der Kirchen am Re-
ligionsunterricht außer acht gelassen wird. 
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ee) Kirchliche Privatschulen 

Die kirchlichen Privatschulen stellen das Gut Bildung bereit. 
Der Gutscharakter der Bildung ist im Gegensatz zur Ausbildung, 
die eher als Investition aufzufassen ist, weil sie normaler-
weise erst nach ihrem Abschluß für den Empfänger nutzbringend 
wird, mehr konsumtiver Natur. Die Leistung kommt unmittelbar 
dem Empfänger zugute und dient in erster Linie dessen menschli-
cher Vervollkommnung. Jedoch kann nicht immer zwischen Ausbil-
dung und Bildung exakt getrennt werden, weil Ausbildung in der 
Regel das Vorhandensein eines bestimmten Bildungsniveaus 
voraussetzt158 l. 

Das Gut Bildung als Dienstleistung kann prinzipiell privat 
bereitgestellt werden. Der Anwendung des Ausschlußprinzips 
steht nichts entgegen, d.h., die Inanspruchnahme kann auf die-
jenigen begrenzt werden, die bereit sind, für das Gut einen 
Preis zu bezahlen. Bei einem vielfältigen Bildungsangebot kann 

der Nachfrager die seinen Präferenzen entsprechenden 
Bildungsleistungen auswählen. 

Die kirchlichen Privatschulen heben sich gegenüber anderen 
Anbietern von Bildungsleistungen dadurch ab, daß bei ihnen 
christliche Erziehungsziele besondere Berücksichtigung finden. 

Obwohl also aus ökonomischer Sicht das Gut Bildung ohne wei-
teres über den Markt bereitgestellt werden könnte, sind dagegen 
Vorbehalte angebracht, weil zu befürchten wäre, daß die Befrie-
digung des Bedürfnisses Bildung durch den Markt unter dem 
Blickwinkel der Grundwerteverwirklichung unteroptimal bliebe. 
Darauf hat schon Wagner (vgl. oben, B.II.) hingewiesen, als er 
dafür plädierte, für Gemeingüter, zu denen er die Bildung 
zählt, mittels "gemeinwirthschaftlicher" Formen zu sorgen, weil 
hier in der Regel auch andere als ökonomische Kriterien eine 
Rolle spielen würden. Seine dafür gelieferte Begründung, daß 

ein großer Teil der Gemeingüter für die Bevölkerung so wichtig 
sei, daß die Befriedigung für jeden sichergestellt werden 



187 

müsse, trifft zwar unter den heutigen Verhältnissen nicht mehr 
in gleicher Weise wie im vergangenen Jahrhundert zu, doch müßte 
bei privater Bereitstellung heute ebenfalls damit gerechnet 
werden, daß zumindest Teile der Bevölkerung die Bedeutung der 
Bildung für sich und ihre Kinder unterschätzten, weil sie 

selbst mangels eigener Bildung nicht über die Einsicht verfüg-
ten oder mangels finanzieller Möglichkeiten nicht in der Lage 

wären, diese Bedürfnisse entsprechend angemessen zu be-
friedigen. 

Für eine staatliche Bereitstellung der Allgemeinbildung spricht 
in einem demokratischen Gemeinwesen ferner die Gleichheit der 
Bildungschancen als notwendige Bedingung für die Demokratie, 
weil ohne eine ausreichende Bildung eine Teilnahme am politi-
schen Willensbildungsprozeß nicht möglich ist. Die Gleichheit 
der Bildungschancen führt dazu, daß der Grundwert der Gerech-

tigkeit im Sinne der Gleichheit des politischen Einflusses ver-
wirklicht wird159 ). Die Gleichheit der Bildungschancen - nicht 

zu verwechseln mit der leistungsunabhängigen gleichen Bildung 
für alle - dient aber zugleich der sozialen Gerechtigkeit und 
der Freiheitsverwirklichung, indem sie die Voraussetzungen für 
die Gleichheit der Ausbildungschancen schafft. 

Das Gut Bildung ist zwar konsumtiver und weitgehend privater 
Natur und könnte über den Markt bereitgestellt werden, jedoch 
spricht vor allem die Beurteilung anhand der Grundwerte für 
einen hohen Öffentlichkeitsgrad. Die Beseitigung der das ganze 

Gemeinwesen betreffenden allokativen Störung wird durch die 
staatliche Bereitstellung und das Gebot der Schulpflicht er-
reicht. Der freiheitlichen Zielsetzung eines pluralistischen 
Gemeinwesens kommt der Staat in besonderem Maße nach, indem er 
nicht als alleiniger Anbieter auftritt, sondern Minderheiten 
die Möglichkeit zur Errichtung von Privatschulen einräumt, da-
mit diese ihre eigenen Bildungsziele verwirklichen können. Mit 
diesen Interventionsmechanismen gelingt es dem Staat, die al-
lokativen Fehlsteuerungen an ihren Ursachen anzugehen. 
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Zur Sicherstellung gewisser Mindestforderungen hat der Staat 
das Aufsichtsrecht über das Schulwesen und setzt für das allge-
meine Schulwesen Rahmenbedingungen, deren Einhaltung die Vor-
aussetzung dafür ist, daß die Privatschulen als vollwertige Er-
satzschulen anerkannt werden. Dem aus der Grundwerteverwirkli-
chung entspringendem Aspekt des Pluralismus kann indessen nur 

dann Geltung verschafft werden, wenn der Staat hinsichtlich der 
Bildungsinhalte keine vollständige Normierung vornimmt, sondern 
den Privatschulen die nötigen Freiräume beläßt, ihren eigenen 
Bildungsidealen nachzugehen. 

Gibt der Staat das Gut Bildung unentgeltlich ab und verlangt er 
gleichzeitig von den nichtstaatlichen Schulträgern, daß sie 
dieselben Bildungsinhalte wie die staatlichen Schulen zu ver-
mitteln haben, dann unterbleibt ein nichtstaatliches Angebot, 
weil für private Anbieter jeglicher Anreiz für einen Preiswett-
bewerb fehlt. Ein Qualitätswettbewerb scheidet wegen der Ein-
heitlichkeit der Leistung ebenso aus. Sofern also dem Pluralis-
musgedanken Rechnung getragen werden soll, müssen zum einen die 
staatlich vorgegebenen Rahmenbedingungen so gesetzt werden, daß 
die nichtstaatlichen Schulträger bei den Bildungsinhalten einen 

Spielraum erhalten, der ihnen für ihre Bildungsideale genügend 
Platz läßt. Nur unter dieser Bedingung kommt ein qualitativ 
differenziertes Angebot zustande, das den unterschiedlichen 
Präferenzen der Nachfrager gerecht wird. Da aber der Staat für 
die Leistung keinen Preis verlangt, ist bei so engen Substitu-
tionsgütern selbst bei qualitativen Unterschieden kaum mit ei-
ner nennenswerten Nachfrage nach dem nichtstaatlichen Angebot 
zu rechnen. Es stellt sich damit die Frage eines weitergehenden 
staatlichen Handlungsbedarfs. 

Mit der staatlichen Übernahme des Schulwesens und der Schul-
pflicht internalisiert der Staat die vom allgemeinen Bildungs-
wesen ausgehenden Externalitäten. Kommen andere Anbieter hinzu, 
verringert sich sein Internalisierungsbedarf entsprechend. Das 

bedeutet für die anerkannten Ersatzschulen, die der pluralisti-
schen Vielfalt wegen erwünscht sind, daß ihnen der Staat für 
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die Obernahme eines Teils der Bedarfsdeckung Transfers in der 

Höhe gewährt, in der er entlastet wird160), Für die Er-

gänzungsschulen trifft das allerdings nicht zu, weil es sich 

bei ihnen ökonomisch gesehen um ein anderes Gut handelt. 

Ein seine eigene Kostenentlastung übersteigender Beitrag des 
Staates an die privaten Schulen ist nicht angemessen. Verur-
sacht nämlich die Bereitstellung eines differenzierten Bil-
dungsangebotes bei den jeweiligen Trägern höhere Kosten als sie 
bei der staatlichen Bedarfsdeckung anfallen, so sind diese der 
Besonderheit der angebotenen Leistung zuzurechnen und deshalb 
den Nachfragern, die Wert auf diese qualitativ unterschiedliche 
Leistung legen und denen dieser Sondernutzen zum Vorteil 
gereicht, anzulasten. Die Abgeltung dieses Sondernutzens hat 
folglich über den Markt oder über gesellschaftliche 
Steuerungsmechanismen zu erfolgen. 

Diese grundsätzlichen Oberlegungen gelten auch für die kirchli-
chen Privatschulen. Mit dem Unterhalt von Ersatzschulen entla-
sten die Kirchen den Staat. Sie haben deshalb gegenüber dem 
Staat einen Anspruch auf finanziellen Ausgleich in Höhe des an-
sonsten beim Staat verbleibenden Kostenanteils. Sie steuern au-
ßerdem durch die Betonung christlicher Bildungsziele in den 

kirchlichen Schulen zu einem qualitativ differenzierten Bil-
dungsangebot bei. Die sich aus der Besonderheit der Bildungs-
leistungen ergebenden zusätzlichen Kosten sind allerdings nicht 
Bestandteil der staatlichen Ausgleichsleistung. Dieser spezifi-
sche Teil der abgegebenen Bildungsleistungen kommt ausschließ-
lich den Schülern der kirchlichen Schulen zugute und müßte den 
unmittelbaren Leistungsempfängern angerechnet werden. 

Das Ausschlußprinzip wäre ohne Schwierigkeiten auf diese 
spezifische Leistung anwendbar. Es stellt sich allerdings das 

Problem, ob das mit dem kirchlichen Selbstverständnis zu ver-
einbaren wäre. Die Kirchen als Träger christlicher Privatschu-
len könnten zwar von allen Schülern ein Schulgeld verlangen, 
mit dem die Kosten der Eigenheit der kirchlichen Bildungslei-
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stungen abgegolten werden könnten, jedoch wäre zu prüfen, ob 
das in Einklang mit dem kirchlichen Verkündigungsauftrag steht. 
Damit der Verkündigungsauftrag im kirchlichen Schulwesen jeden 
erreichen kann, muß unter Umständen von einer strengen Äquiva-
lenzfinanzierung der unmittelbaren Nutznießer abgesehen werden. 
Je stärker die Kirchen den Verkündigungsaspekt in ihren Privat-
schulen betonen, um so mehr ist es Aufgabe der Kirchen als Kol-
lektive und nicht nur der speziellen Nutznießer, für die Be-
reitstellung zu sorgen. Auf der anderen Seite darf nicht ver-
kannt werden, daß die Schüler oder deren gesetzliche Vertreter 
entsprechend ihren Präferenzen genau diese kirchlichen Bil-
dungsleistungen auswählen und mithin bereit sein müßten, dafür 
zu bezahlen. Eine Abgeltung über spezielle Entgelte wäre des-

halb angemessen, zumal dann, wenn die Nutznießer einer Kirche 
angehören. In den Fällen, in denen die Anlastung beim Nutznie-
ßer als zu hoch angesehen wird, müßten die Kirchen für die Fi-
nanzierung aufkommen. 

Etwas anders als bei den kirchlichen Ersatzschulen liegen die 
Dinge bei den Ergänzungsschulen und der kirchlichen 
Erwachsenenbildung, die ebenfalls einen - wenngleich nicht ganz 
so hohen - beachtlichen Öffentlichkeitsgrad aufweisen, der vor-
nehmlich auf die funktionale Repräsentanz und auf die ideali-
stische Verhaltensweise der Kirchen bei der Bedarfsdeckung zu-
rückzuführen ist. Maßnahmen des Staates können sich darauf 
beschränken, die Bedingungen für ein pluralistisches Angebot zu 

schaffen. Da der Bereich der Erwachsenen- und Weiterbildung 
primär eine private Angelegenheit ist, haben der Markt oder die 
gesellschaftlichen Steuerungsmechanismen für die Bedarfsdeckung 
zu sorgen. Aufgrund der gesamtgesellschaftlichen Bedeutung der 
Weiterbildung kann allerdings eine staatliche Unterstüzung die-
ses Bereichs mittels Transfers angebracht sein, um in be-
stimmten Bereichen ein zusätzliches Angebot oder spezielle 

Zielgruppen zu erreichen. Die staatliche Unterstützung der Kir-
chen hat deshalb nur in dem Ausmaß zu erfolgen, in dem der 

Staat selbst durch deren Angebot entlastet wird. 
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Diese Entlastung dürfte indessen im Vergleich zu den Ersatz-
schulen deutlich niedriger sein. Eine weitergehende staatliche 
Beteiligung erscheint auch bei den Kirchen nicht angebracht, 
weil sonst das bei diesen Aktivitäten sehr viel ausgeprägtere 
kirchenspezifische Eigeninteresse, ihrem Heils- und Verkündi-
gungsauftrag nachzukommen, nicht genügend gewürdigt würde. An-

sonsten gelten aber für die Finanzierung kirchlicher Ergän-
zungsschulen und Akademien prinzipiell dieselben Oberlegungen 
wie für kirchliche Ersatzschulen. Beispielsweise ist bei der 
internen Erwachsenenbildung, die vorrangig die Aufgabe der re-
ligiösen Erziehung hat, das kirchliche Eigeninteresse dominie-

rend und entsprechend deutlich höher anzusetzen als bei der 
kirchlichen Beteiligung an der allgemeinen Erwachsenenbildung. 

ff) Theologische Fakultäten 

Der doppelte Aspekt, einerseits Erfüllung kirchlicher Funktio-
nen, andererseits Obernahme staatlicher Aufgaben, wird bei den 

theologischen Fakultäten ebenfalls sichtbar. Aus kirchlicher 
Perspektive ist die theologische Forschung der zur Lehre ver-
pflichtete Bestandteil des Verkündigungsauftrages. Die Lehre 
muß, da sie zugleich der Ausbildung von Pfarrern und Seelsor-
gern dient, auf den von den Kirchen vertretenen Auffassungen 
fußen. Das heißt, die Kirchen bestimmen die Inhalte der theolo-
gischen Forschung. Allein unter diesem Blickwinkel betrachtet, 
erscheinen die theologischen Fakultäten als rein kirchliche An-
gelegenheiten, die ausschließlich Funktionen erfüllen, deren 
Nutzen den Kirchen selbst zufließen. Die Ansicht, es handle 

sich hier um kircheneigene Aufgaben, wird dadurch gestützt, daß 
an zahlreichen kirchlichen Hoch- und Fachhochschulen dieselben 
Leistungen von den Kirchen in eigener Verantwortung erbracht 
werden. Insoweit bestünde kein Unterschied zu anderen großen 
gesellschaftlichen Gruppierungen, die verbandseigene Fortbil-
dungseinrichtungen und Akademien unterhalten. 

Diese Sichtweise berücksichtigt allerdings nur einen Teilaspekt 
der theologischen Forschung. Sie vernachlässigt insbesondere, 
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daß Theologie als Wissenschaft ein unverzichtbarer Bestandteil 
einer auf Universalität ausgerichteten Universität ist. Geht 
man davon aus, daß Forschung und Lehre um ihrer Freiheit und 
Unabhängigkeit willen eine staatliche Aufgabe darstellen, dann 
weisen die theologischen Fakultäten einen so hohen Öffentlich-
keitsgrad auf, daß der Staat für sie aufkommen müßte. Ob der 
Staat allein für Errichtung und Unterhalt zu sorgen hat, 

scheint aber aus zwei Gründen fragwürdig zu sein. Der hohe Öf-
fentlichkeitsgrad von Forschung und Lehre geht neben der Bedeu-
tung für die Grundlagenforschung vor allem auf die Sicherstel-
lung der Freiheit der Wissenschaft zurück. Gerade letztere ist 
jedoch bei der theologischen Forschung - bei der katholischen 
stärker als bei der evangelischen - eingeschränkt, weil durch 
die Verpflichtung auf die kirchlichen Lehrmeinungen die Kirchen 
nicht nur über die Lehrinhalte, sondern auch über die Besetzung 
des Lehrkörpers entscheidend mitbestimmen. Hinzu kommt das 

Eigeninteresse der Kirchen an den theologischen Fakultäten, das 
vornehmlich in deren Funktion für die Ausbildung der Pfarrer 
und Seelsorger besteht. Beide Aspekte führen dazu, daß der auf 

Grund der gesellschaftlichen Bewertung anhand der Grundwerte 
ermittelte Öffentlichkeitsgrad geringer ist als bei anderen Fa-
kultäten, weil ein nicht unbeträchtlicher Teil der Leistungen 
der theologischen Fakultäten unmittelbar den Kirchen zuzu-
rechnen ist. 

Sieht man zunächst von der historischen Entwicklung und den 
tatsächlichen Gestaltungen ab, bietet es sich an, die theologi-
schen Fakultäten als kirchliche Angelegenheiten zu betrachten. 
Der Staat müßte sich anteilig mittels Transfers an der Bedarfs-
deckung in dem Maße beteiligen, in dem ihm auf Grund des 
Öffentlichkeitsgrades Externalitäten zuzurechnen sind. Für 
diese Lösung würde der tatsächlich ausgeübte starke Einfluß der 
Kirchen auf die theologischen Fakultäten sprechen. Dem steht 
allerdings die historisch gewachsene Struktur entgegen, die um-
gekehrt die theologischen Fakuläten - obgleich mit einigen Son-
derregelungen - dem staatlichen Bereich zuordnet. Will man es 
bei dieser zweiten Lösung belassen, dann wäre es aus den er-
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wähnten Gründen angebracht, daß der Staat nicht alleine für die 
theologischen Fakultäten aufkommt, sondern sich die Kirchenge-

mäß dem Ausmaß ihres eigenen Interesses beteiligen. 

b) Karitative Leistungen 

zur karitativen bzw. diakonischen Betätigung der Kirchen werden 

die zahlreichen sozialen Aktivitäten der Kirchen gezählt. Das 
Gebot der Nächstenliebe als Wesensbestandteil des christlichen 
Glaubens verpflichtet die Kirchen und ihre Glieder zum helfen-
den Tun am bedürftigen Nächsten, unabhängig davon, ob dieser 
der Kirche angehört oder nicht. Da es hier um das soziale Wir-
ken der Kirchen als Gruppen geht, werden wir uns im folgenden 
nur mit der organisierten kirchlichen Sozialarbeit befassen, 
nicht jedoch mit den von einzelnen Kirchengliedern unabhängig 
von kirchlichen Organisationen unmittelbar geleisteten wohltä-
tigen Werken. 

Die Vielschichtigkeit der sozialen Leistungen macht jedoch eine 
differenzierte Betrachtung erforderlich. Darunter fallen einer-
seits Leistungen, die bei ökonomisch rationalem Verhalten vom 

Markt angeboten werden (können). vornehmlich die Leistungen im 
Gesundheits- und Pflegebereich, beispielsweise diejenigen, die 
in Kindergärten, Krankenhäusern und Altenheimen erbracht 
werden, sind grundsätzlich marktfähige Güter, die privat be-
reitgestellt werden können. Der Nutzen ist (nahezu) vollständig 
individuell zurechenbar und das Ausschlußprinzip funktioniert. 
Andererseits gehören dazu uneigennützige, dem eigentlichen We-
sen der Karitas entsprechende Leistungen, die in unentgeltli-
chen Hilfen an in Not Geratene und Bedürftige gewährt werden. 
Im Gegensatz zu den oben erwähnten grundsätzlich marktfähigen 
Gütern versagt bei den eigentlichen Hilfsleistungen im karita-

tiven Sinne bei ökonomisch rationalem Handeln der Marktmecha-
nismus und eine Unterstützung Bedürftiger unterbleibt. Aller-
dings darf kaum angenommen werden, daß uneigennützige Motive 

oder selektive Anreize als Triebkräfte ausreichen, allen in Not 
Geratenen zu helfen. 
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Das Resultat der gesellschaftlichen Selbststeuerung kann aber 

nicht nur bei den eigentlichen karitativen Hilfsleistungen, 
sondern auch bei den grundsätzlich marktfähigen sozialen Lei-
stungen - und das wird im folgenden, ohne es im einzelnen zu 
prüfen, unterstellt - im Hinblick auf die Allgemeinwohlzielset-
zung unbefriedigend bleiben. Den Einsatz staatlicher Steue-
rungsmechanismen können zum einen die Verwirklichung des Ge-
rechtigkeitspostulats sowie zum anderen die Sicherstellung ei-
nes Mindestmaßes an materieller Unabhängigkeit als Grundlage 
für ein menschenwürdiges Leben und als Voraussetzung für die 
Inanspruchnahme von Freiheitsrechten erforderlich machen. Es 
stellt sich somit die Frage, welche staatlichen Maßnahmen ange-
bracht sind, um einerseits die durch die Beurteilung anhand der 
Grundwerte festgestellten allokativen Störungen zu beseitigen 
und um andererseits zu vermeiden, daß die sozialen Aktivitäten 
gesellschaftlicher Gruppierungen unterbunden werden. Der Inten-
sität staatlicher Maßnahmen kommt nämlich unter dem Blickwinkel 
der Allgemeinwohlverwirklichung eine mehrfache Bedeutung zu. Zu 

weit gehende staatliche Eingriffe in diese Sphäre stehen im 
Widerspruch zur freiheitlichen Zielsetzung der Eigenverant-
wortlichkeit und Selbstverwirklichung des Individuums. Es be-

steht sonst die Gefahr, daß Abhängigkeiten erzeugt und die Emp-
fänger gleichzeitig an die Leistungen gewöhnt werden. Staatli-

che Zurückhaltung und vorrangig gesellschaftliche Selbst-
steuerung sind ferner deshalb geboten, weil auf diese Weise dem 
Pluralismusgedanken als Ausdruck der Grundwerteverwirklichung 
besonders Rechnung getragen wird. Dadurch, daß den gesell-
schaftlichen Kräften ihre freie Entfaltung eingeräumt wird -
den Kirchen durch die Freiheit der Religionsausübung-, werden 
die Bedingungen für ein differenziertes Angebot geschaffen, das 
den verschiedenen Wertvorstellungen gerecht werden kann. 

Die Forderung nach einem vielfältigen, die Eigenverantwortung 
berücksichtigenden Angebot bei.den sozialen Diensten hat für 
die staatlichen Interventionen zur Konsequenz, daß sie nur sub-

sidiär erfolgen dürfen. Weist die gesellschaftliche Selbst-
steuerung Mängel auf, ist vor einer staatlichen Bereitstellung 
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erst zu prüfen, ob nicht Korrekturen der gesellschaftlichen 
Selbststeuerung ausreichen, um zu einer besseren Allge-
meinwohlverwirklichung zu gelangen. Bleiben die sozialen Lei-
stungen der nichtstaatlichen Anbieter hinsichtlich Qualität und 
Umfang hinter dem zurück, was die gesellschaftliche Bewertung 
für wünschenswert erachtet, dann kann der Staat durch die Vor-

gabe von Standards und mittels Transfers das Angebot entspre-
chend korrigieren. Liegen die Ursachen des unzureichenden Funk-
tionierens der gesellschaftlichen Selbststeuerungsmechanismen 
in gutsbedingten Externalitäten, dann kann die Korrektur in der 

Weise erfolgen, daß der Staat eine kollektive Bedarfsdeckung 
durch die betroffene soziale Gruppe mit dem Instrument der 
Zwangsmitgliedschaft erzwingt. 

Außer Zweifel steht im modernen Gemeinwesen nur, daß - sofern 

keine anderweitigen Unterhaltsverpflichtungen bestehen - der 
Staat durch die Sicherstellung eines Existenzminimums dafür zu 
sorgen hat, jedem in Not Geratenen ein menschenwürdiges Leben 
zu ermöglichen. Bei allen anderen sozialen Leistungen kommt 

eine staatliche Bedarfsdeckung erst in Betracht, falls die 
nichtstaatlichen Anbieter nicht in der Lage sind, die Leistun-
gen in der aus der gesellschaftlichen Bewertung resultierenden 
Qualität und Quantität zu erbringen, und zwar selbst dann 
nicht, wenn der Staat durch entsprechende Korrekturmaßnahmen 
der gesellschaftlichen Selbststeuerungsmechanismen versucht, 
die Leistungen zu beeinflussen. 

In diesem ordnungspolitischen Rahmen sind die sozialen Aktivi-
täten der Kirchen in der Gesellschaft zu sehen. Das Gebot der 
Nächstenliebe verpflichtet die Kirchen zu sozialem Tun, das ih-
ren Mitgliedern und Nichtmitgliedern zugute kommt. Die von den 
Kirchen erbrachten sozialen Leistungen unterscheiden sich von 
denen anderer Träger dadurch, daß sie im Geiste der Nächsten-
liebe erfolgen. Sie beinhalten daher neben der eigentlichen so-
zialen Leistung immer auch ein seelsorgerisches Element, das 
darin besteht, dem Menschen in seiner speziellen Situation den 
göttlichen Trost zukommen zu lassen. 
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Dem Wesen der tätigen Nächstenliebe entsprechen die unentgelt-
lichen Hilfeleistungen an in Not Geratene. Ganz abgesehen da-
von, daß die Empfänger gar nicht in der Lage wären, eine Gegen-
leistung zu erbringen, stünde in diesem Bereich der sozialen 
Hilfe das kirchliche Selbstverständnis einer Anwendung des Aus-
schlußprinzips entgegen. Da Entgeltzahlungen der Empfänger 
unterbleiben, resultieren daraus externe Effekte, die, wenn 
auch Nichtmitglieder der Kirchen davon profitieren, über die 
Kirchen als soziale Gruppen hinausreichen. Diese Leistungen er-
reichen somit einen hohen Öffentlichkeitsgrad, die damit ver-
bundenen Externalitäten sind indessen nicht vom Staat abzugel-
ten, sondern, da sie auf das bewußte Handeln der Kirchen im 
Sinne der Nächstenliebe zurückzuführen sind, deren Angelegen-
heit und mithin von den Kirchen bzw. von der Opferbereitschaft 

ihrer Glieder zu tragen. 

Obwohl die Kirchen gerade auf diesem Gebiet ein ihrem 
Selbstverständnis entsprechendes Betätigungsfeld zur tätigen 
Nächstenliebe haben, werden sie kaum in der Lage sein, aus ei-
gener Kraft diese umfassende Aufgabe zu bewältigen. Insbeson-
dere dann, wenn der Staat qualitative und quantitative Mindest-
standards für diese Leistungen festlegt, wie es beispielsweise 
bei der Sozialhilfe mit der gesetzlichen Regelung des 
Existenzminimums der Fall ist, dürften bei den unentgeltlichen 

Hilfeleistungen die gesellschaftlichen Selbststeue-
rungsmechanismen überfordert sein, so daß der Staat die durch 
seine Vorgaben entstehende Bedarfsdeckungslücke selbst schlie-
ßen muß. Die kirchlichen Hilfsleistungen ergänzen die staat-
lichen und entlasten den Staat in gewissem Umfang. Da die 
kirchlichen Hilfen nicht so starr an gesetzliche Regelungen an-
gebunden sind wie die staatlichen, ist ihr Einsatz flexibler 
möglich. Sinnvollerweise sollten sie deshalb in den Fällen 
eingesetzt werden, wo die staatlichen Maßnahmen Lücken auf-
weisen oder wo schnelle unbürokratische Hilfe erforderlich ist. 

Bei der entgeltlichen Bedarfsdeckung durch soziale Leistungen 
treten die Kirchen neben anderen Anbietern auf. Qualitativ un-
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terscheiden sich die kirchlichen Leistungen von denen der Mit-
anbieter vor allem durch das seelsorgerische Element. Eine In-
ternalisierung dieser kirchlichen Besonderheiten bei den von 
den Kirchen angebotenen sozialen Diensten über den Preismecha-
nismus würde allerdings dem Gebot der tätigen Nächstenliebe und 
dem Verkündigungsauftrag widersprechen. Die Eigenheiten kirch-
licher Leistungen sind demzufolge als Teil des öffentlichen 
Wirkens der Kirchen im Rahmen der freien Religionsausübung zu 

betrachten. Da das spezielle Seelsorgerische allen zugute kom-
men soll, darf aus kirchlicher Sicht niemand durch einen Preis 
ausgeschlossen werden. Es handelt sich folglich um von den Kir-
chen bewußt erzeugte Externalitäten, die von den Kirchen als 
soziale Gruppen zu tragen sind. 

Verlangt der Staat bei den entgeltlich bereitgestellten Lei-
stungen aufgrund deren Beurteilung anhand der Grundwerte be-
stimmte qualitative und/oder quantitative Mindestanforderungen, 
die von den gesellschaftlichen Selbststeuerungemechanismen 

nicht erfüllt werden, dann hat er für die durch die politische 

Bewertung entstandene zusätzliche Bedarfsdeckung aufzukommen. 
Von der Intensität der dazu eingesetzten staatlichen 

Steuerungsmechanismen hängt es ab, ob überhaupt ein freiwilli-
ges Angebot der Kirchen und anderer Anbieter zustande kommt. Um 
sicherzustellen, daß ein den verschiedenen Präferenzen der 

Nachfrager entsprechendes vielfältiges Angebot erfolgen kann, 
ist es notwendig, daß die staatlichen Anforderungen hin-
sichtlich der Qualität der Leistung einen genügenden Spielraum 
belassen, der es beispielsweise den Kirchen ermöglicht, ihre 
sozialen Dienste ihrem Wesen entsprechend bereitzustellen. 

Kein oder nur ein geringes Angebot der Kirchen ist zu erwarten, 
falls der Staat die Leistungen zu Preisen unter Selbstkosten 

abgibt. Zum einen deshalb, weil die Nachfrager bei engen Sub-
stituten wahrscheinlich einen deutlich höheren Preis für die 
kirchlichen Güter nicht entrichten würden. Zum anderen könnten 
die Kirchen, selbst wenn sie bereit wären, ihre den staatlichen 
Angebotspreis übersteigenden Kosten in uneigennütziger Weise 
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selbst zu tragen, wegen ihrer begrenzten finanziellen Möglich-
keiten allenfalls mit einem verringerten Leistungsangebot auf-
warten. Mit einer solchen Preispolitik würde der Staat auf 
wirtschaftliche Weise ein pluralistisches Angebot praktisch un-
möglich machen. Mit Sicherheit unterbleibt ein Angebot, wenn 
der Staat für die Leistungen Höchstpreise setzt, die unter den 
Selbstkosten liegen, und er gleichzeitig so strenge Qualitäts-
normen festlegt, daß alle Anbieter identische Leistungen be-

reitstellen müssen, weil jeglicher Anreiz zu einem Preis- und 
Qualitätswettbewerb genommen ist. 

Setzt man - wie bisher - voraus, daß ein pluralistisches Lei-
stungsangebot einer besseren Verwirklichung der freiheitlichen 
Zielsetzung und damit eines höheren Allgemeinwohls entspricht, 
so scheiden Lösungen aus, die auf ein monopolistisches Angebot 
hinauslaufen. Bei den Leistungen, die der Staat zu festgesetz-
ten Preisen liefert, die unter den Selbstkosten liegen, muß für 
die nichtstaatlichen Träger einerseits die Möglichkeit zum Qua-

litätswettbewerb bestehen; andererseits müßte sich der Staat 
zumindest anteilig in der Höhe, in der er die von ihm übernom-
mene Bedarfsdeckung subventioniert, an den Kosten der nicht-
staatlichen Anbieter beteiligen, weil die nichtstaatlichen An-
bieter einen an und für sich staatlichen Anteil der Bedarfs-
deckung in dieser Höhe übernehmen und er folglich in diesem Um-
fang selbst entlastet wird. 

Am Beispiel der Krankenhausfinanzierung kann dieser Zu-
sammenhang verdeutlicht werden. Die Pflegesätze als Entgelte 
für die im Krankenhaus erbrachten Leistungen werden zwischen 
den Krankenhausträgern und den Krankenkassen vereinbart. Dabei 
ist gesetzlich festgelegt, daß in die Kalkulation der Pflege-
sätze nur der laufende Aufwand eingehen darf. Nach dem 
Krankenhausfinanzierungsgesetz trägt der Staat die Kosten für 
den Bau, die Erweiterung und die notwendigen Investitionen in 
den Krankenhäusern. Würde er diese Zuschüsse, die außerdem vom 

Vorhandensein bestimmter Qualitätsstandards in den Kran-
kenhäusern abhängen, nur den staatlichen Krankenhäusern gewäh-
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ren, hätte das eine Diskriminierung der kirchlichen und sonsti-

gen nichtstaatlichen Krankenhäuser zur Folge, weil eine Kosten-
deckung durch die festgesetzten Pflegesätze, in deren Berech-

nungsgrundlage die durch staatliche Zuschüsse gedeckten Kosten 
nicht eingehen, nicht erreicht werden könnte. Sollen kirchliche 
Krankenhäuser aber wettbewerbsfähig gehalten werden, muß sie 

der Staat in gleicher Weise unterstützen wie seine eigenen. 
Voraussetzung für eine Gleichbehandlung mit staatlichen Kran-

kenhäusern ist allerdings, daß die kirchlichen Krankenhäuser 
den Staat dadurch entlasten, daß er entsprechend weniger Kran-
kenhausleistungen bereitstellen muß. Das ist bei kirchlichen 
Krankenhäusern gewährleistet, wenn sie hinsichtlich der 
Leistungen die staatlich verlangten Mindestanforderungen er-
füllen und vor allem auch für Nichtmitglieder der Kirchen 
zugänglich sind161 ). Nicht von staatlicher Seite abzugelten 
sind jedoch etwaige höhere Kosten in kirchlichen Kranken-
häusern, die auf die Besonderheiten der von den Kirchen 
angebotenen Leistungen zurückgehen. Diese kommen ausschließlich 

den Nutzern kirchlicher Einrichtungen zugute und müssen deshalb 
von diesen, oder, falls das kirchliche Selbstverständnis dem 
entgegensteht, von den Kirchen übernommen werden. 

Wenngleich die öffentliche Bedeutung der Kirchen auf dem Gebiet 
des Sozialwesens unbestritten und in vielen Bereichen nicht 
wegzudenken ist, regt sich bei den einzelnen Leistungen ein 
leichtes Mißbehagen162 ). Die Kirchen müssen sich heute nämlich 
fragen, ob von ihrem Selbstverständnis her Institutionen wie 
z.B. Krankenhäuser, Kindergärten, Altenpflegeheime noch als tä-

tige Nächstenliebe zu bezeichnen sind~ denn die Finanzierungs-
formen sind - wie die Realität zeigt - weitgehend verweltlicht. 
Die Kirchen haben im Zeitalter der Industrialisierung, als der 
Sozialstaat noch in weiter Ferne lag, Pionierarbeit auf sozia-
lem Gebiet geleistet. Armenpflege, Krankenhäuser und andere 
kirchlich getragene Institutionen wurden von wahrer Nächsten-
liebe geleitet. Im Zuge des aufkommenden Sozial- und Wohl-
fahrtsstaates mit seinen kollektiven Zwangssicherungssystemen 
entwickelten sich diese kirchlichen Werke immer mehr zu gesell-
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schaftlich bedeutenden "Dienstleistungsunternehmen". Die ur-
sprünglich uneigennützigen Motive, namentlich die auf der Näch-
stenliebe beruhende Opferbereitschaft der Kirchenglieder, wur-
den bei den Leistungen, die weitgehend entgeltlich und über 
Staatszuschüsse finanziert werden, durch ökonomische Kalküle 

ersetzt. 

Aus dem Blickwinkel des gesamten Gemeinwesens sind jedoch die 
kirchlichen Leistungen trotz dieses Bedeutungswandels wegen 
ihres Beitrages zu einem pluralistischen Angebot nach wie vor 
von Bedeutung, weil sie sich durch das ihnen eigene spezifische 
Moment des seelsorgerischen von ähnlichen Leistungen des Staa-
tes oder anderer Träger abheben und die Kirchen als Kollektive 
einen sehr großen Teil der Bevölkerung umfassen. Andererseits 

ist aber auch nicht zu verkennen, daß die Besonderheiten, vor-
nehmlich bei den Pflegeleistungen, von ihrem ursprünglichen 

Charakter - wie oben bereits erwähnt wurde - einiges verloren 
haben163 ). Die Ursachen dafür liegen in den vermehrten staatli-
chen Regelungen und darin, daß die Zahl derjenigen, die ihren 
Lebenssinn in der uneigennützigen Hilfe am Nächsten sehen, wie 
z.B. Ordensschwestern, abnimmt und sich das Personal in kirch-
lichen Institutionen von dem in vergleichbaren anderen kaum 
noch unterscheidet. Schließlich kommt hinzu, daß trotz der ho-
hen Mitgliederzahlen mehr Kirchenglieder den Leistungen ihrer 
Kirchen gleichgültig gegenüberstehen. Durch das Zusammenwirken 

dieser Faktoren dürften die qualitativen Unterschiede zwischen 
kirchlichen und staatlichen Leistungen zusehends geringer wer-
den. 

3. Die Anwendbarkeit gesellschaftlicher Selbst-
steuerungsmechanismen 

Die ökonomische Analyse der kirchlichen Funktionen brachte 
durchweg einen hohen Öffentlichkeitsgrad zutage, der indessen 
bei den einzelnen kirchlichen Tätigkeitsfeldern auf verschie-

dene Ursachen zurückzuführen ist. 
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Die von den Kirchen im Rahmen ihres Verkündigungauftrages für 
ihre Glieder, aber auch Nichtmitglieder erbrachten Leistungen 

erhalten dadurch, daß sie für eine sehr große Zahl von Gläubi-
gen (und Fernstehenden) gedacht sind und dadurch, daß auf Grund 
des kirchlichen Selbstverständnisses die Bedarfsdeckung auf ei-

ner altruistischen Verhaltensweise beruht, einen hohen Öf-
fentlichkeitsgrad. Die Notwendigkeit staatlicher Interventionen 

besteht grundsätzlich nicht, weil es sich um ureigene Angele-
genheiten der Kirchen im Rahmen ihrer freien Religionsausübung 
handelt, die im pluralistischen Gemeinwesen ein wesentliches 
Moment der Freiheitsverwirklichung bildet. Die auf altruisti-
schem Handeln beruhenden Externalitäten sind von den Kirchen 
selbst zu tragen. Ein staatlicher Handlungsbedarf ergibt sich 
nur insofern, als der Staat den Kirchen die dafür erforder-
lichen Freiräume bereitstellen muß. 

Einen hohen politisch induzierten Öffentlichkeitsgrad weisen 
die kirchlichen Leistungen auf, die der Staat im Hinblick auf 

eine bessere Allgemeinwohlverwirklichung ebenfalls bereitstellt 
bzw. an deren Bereitstellung er aufgrund der gesellschaftlichen 
Bewertung interessiert ist. Erfolgt keine oder keine vollstän-
dige Finanzierung über Entgelte, dann übernehmen die Kirchen 
einen Teil der vorn Staat zu besorgenden Bedarfsdeckung und 

entlasten ihn entsprechend. Sie haben deshalb dem Staat gegen-
über einen Anspruch auf finanziellen Ausgleich in Höhe der Ent-
lastung. Die Forderung nach staatlicher Unterstützung ist au-
ßerdem berechtigt, wenn zwar ein pluralistisches Angebot er-

wünscht ist, der Staat indes hinsichtlich der qualitativen Ge-
staltung der Leistung entsprechend Vorschriften macht und 
Preise festlegt, die unter den Selbstkosten liegen. In diesen 
Fällen würde, gemessen an der bestmöglichen Allgemeinwohl-

verwirklichung, vermutlich kein oder nur ein zu geringes kirch-
liches Leistungsangebot erfolgen. Der durch kirchliche Beson-

derheiten geprägte Teil der Leistungen, der als kirchliche 
Angelegenheit betrachtet werden muß, berührt den Staat nicht 
und ist kirchenintern zu regeln. 
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Ein hoher Öffentlichkeitsgrad bei einzelnen kirchlichen Lei-
stungen ist nicht zuletzt auf die politische Relevanz der Kir-
chen in der Gesellschaft zurückzuführen. Die christlichen Werte 
haben die abendländische Kultur geprägt und sind heute noch, 
wenngleich eine zunehmende Gleichgültigkeit gegenüber kirchli-

chen Moralvorstellungen nicht zu leugnen ist, mit die wesent-
lichsten Grundlagen für das menschliche Zusammenleben. Den Kir-
chen kommt insofern die Rolle eines Gewissens der Gesellschaft 

zu. Die Kirchen selbst bezeichnen das als ihre politische Wäch-
terfunktion. Außerdem sind es ein und dieselben Menschen, die 
dem Staat und den Kirchen angehören und die sich bei ihrem po-
litischen Handeln mehr oder weniger stark von Einstellungen 
leiten lassen, die von christlichen Idealen beeinflußt sind. 
Eine generelle Unterstützung der Kirchen kann aber aus dieser 
öffentlichen Bedeutung nicht abgeleitet werden. Vielmehr muß 
der weltanschaulich neutrale Staat, der den Kirchen die erfor-
derlichen Entfaltungsmöglichkeiten einzuräumen hat, darauf be-
dacht sein, den politischen Einfluß einzelner Gruppen, auch den 

der Kirchen, auf das Maß zu beschränken, daß die Neutralität 

gewahrt bleibt. 

Die Analyse der kirchlichen Leistungen hat gezeigt, daß in wei-
ten Bereichen die gesellschaftlichen Selbststeuerungsmechanis-
men funktionieren bzw. funktionieren können, wenn sie notfalls 
durch staatliche Steuerungsmechanismen unterstützt werden. Am 

Beispiel der Kirchen wurde außerdem deutlich, daß die interme-
diären Finanzgewalten als bedeutsame gesellschaftliche Gruppie-
rungen im öffentlichen Raum eine wichtige Funktion erfüllen, 
weil sie in zahlreichen Bereichen zu einem vielfältigen Angebot 
an Leistungen beitragen. Es kam aber auch zum Ausdruck, daß das 
nur möglich ist, wenn der Staat den sozialen Gruppierungen den 
dafür nötigen Freiraum beläßt und lediglich subsidiär ein-
greift. Eine an unseren Maßstäben gemessene bedenkliche Ver-
knüpfung von Staat und Kirche, deren Ursachen wohl überwiegend 
in der historischen Entwicklung zu suchen sind, muß allerdings 

bei der tatsächlichen Gestaltung der Militärseelsorge und der 
Anstaltsseelsorge, des Religionsunterrichts sowie der theologi-
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sehen Fakultäten festgestellt werden. In diesen Bereichen läuft 
der Staat Gefahr, sich über die gebotene Neutralität hinweg die 
kirchlichen Angelegenheiten zu eigen zu machen. Damit stellt 
sich letztlich auch die - hier nicht zu beantwortende - Frage 
nach der Rechtfertigung des für das kirchliche Wirken nicht er-
forderlichen Status als Körperschaft des öffentlichen Rechts 
und der Finanzierung der Kirchen über die staatlich geregelte 

Kirchensteuer. 

Abschließend bleibt festzustellen, daß der hier gewählte Ansatz 
eine Möglichkeit bietet, in einem konkreten Gemeinwesen die 
staatliche, öffentliche und private Sphäre nach ihren Funktio-
nen zu unterscheiden. Es hat sich gezeigt, daß der Ansatz der 

Föderalismustheorie nicht nur auf regionale, sondern auch auf 
funktionale Kollektive anwendbar ist. Der verwendete Maßstab 
des Öffentlichkeitsgrades, der sowohl ökonomische als auch 
staatsrechtliche Kriterien enthält, kann als sinnvoller Grad-
messer für die Beantwortung der Frage verwendet werden, wer bei 

welchen Aufgaben die Bedarfsdeckung zu übernehmen hat. Da al-

lerdings die konkreten Wertvorstellungen der jeweiligen Gemein-
wesen zugrunde gelegt werden, ist die Verteilung der Aufgaben 
nicht endgültig bestimmt, sondern dem Wandel der Vorstellungen 
unterworfen. Obwohl der Grundsatz der Subsidiarität im Grundge-
setz nicht explizit genannt ist, folgt sowohl aus der ökonomi-
schen als auch aus der staatsrechtlichen Beurteilung der ein-
zelnen Aufgaben, daß die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips 
eine Voraussetzung zur Erreichung der größtmöglichen Allgemein-
wohlverwirklichung ist. 

Unbeantwortet bleibt die Frage nach dem exakten Umfang der 

nicht vom Marktmechanismus gesteuerten Bedarfsdeckung bei den 
einzelnen Leistungen. In welchem Umfang eine Leistung bereitge-
stellt werden soll, bleibt den politischen Entscheidungsprozes-
sen vorbehalten, denen die Grundwerte dafür einen breiten 
Interpretationsspielraum gelassen haben. 
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Anmerkungen zu Kap. A. 

1) Vgl. Mann =Finanzgewalten= 223 ff., insbesondere 224. 

2) Vgl. Herrmann =Finanzgewalten=. 

3) Vgl. Smekal =Finanzwirtschaft= 36ff., insbesondere 42. 

4) Eine Anregung zu diesem vorgehen liefert Schmidt 
(=Staatstätigkeit= 26 f.), der ausgehend vom geringen 
Realitätswert der normativen Theorie der öffentlichen Gü-
ter für die Bestimmung des Umfangs und der Struktur der 
Staatsaufgaben vorgeschlagen hat, in Anknüpfung an Adolph 
Wagner die von den nichtstaatlichen Organisationen be-
reitgestellten Güter in die Betrachtung einzubeziehen und 
den Einfluß dieser intermediären Finanzgewalten auf die 
finanzwirtschaftlichen Aktivitäten des Staates zu unter-
suchen. 

Anmerkungen zu Kap. B. 

1) Vgl. dazu seinen grundlegenden Aufsatz =Finanzgewalten=. 

2) Mann =Finanzgewalten= 220. 

3) Vgl. Mann =Finanzgewalten= 224. 

4) Vgl. Mann =Finanzgewalten= 222 f. 

5) Mann =Finanzgewalten= 224. 

6) Mann =Finanzgewalten= 223; das unterstrichene ist im Ori-
ginal gesperrt. 

7) Vgl. Mann =Staatswirtschaft= 18 f. 

8) Vgl. Tiepelmann =Parafiski= 295. 

9) Vgl. Weber =Juristische Personen= 449. 

10) Maunz =Kommentar= Art. 87 Rdnr. 64. 

11) Vgl. Herrmann =Finanzgewalten= 4 ff.; Herrmann versteht 
unter öffentlichen Aufgaben die Aufgaben, die man in der 
Finanzwissenschaft heute gemeinhin als staatliche zu be-
zeichnen pflegt. 

12) Vgl. Mann =Finanzgewalten= 222 f. 

13) Vgl. Mann =Staatswirtschaft= 18; derselbe =Finanzgewalten= 
223 sowie Tiepelmann =Parafiski= 295. 

14) Vgl. Mann =Finanzgewalten= 222 f. 

15) Vgl. Meinhold =Parafisci= 18 ff. 
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16) Vgl. Stefani =Parafiskalität= 286 f. Stefani gibt eine 
zusammenfassende Darstellung des Werkes von Morselli. 
Hier wird nach ihm Morselli zitiert. 

17) Vgl. Stefani =Parafiskalität= 290 ff. 

18) Vgl. Stefani =Parafiskalität= 289. 

19) Vgl. Stefani =Parafiskalität= 295. 

20) Vgl. Stefani =Parafiskalität=292 f. 

21) Vgl. Stefani =Parafiskalität= 292 f. 

22) Vgl. auch zum folgenden Stefani =Parafiskalität= 293; das 
unterstrichene ist im Original kursiv gesetzt. 

23) Vgl. B. II. 2. 

24) Vgl. Stefani =Parafiskalität= 294. 

25) Vgl. Tiepelmann =Parafiski= 299 sowie Mann 
=Staatswirtschaft= 19 und Herrmann =Finanzgewalten= 4 und 
175. 

26) Smekal =Finanzwirtschaft= 44. 

27) Vgl. Smekal =Finanzen= 3. 

28) Vgl. Andreae, Smekal =Parafiskalität=, Smekal 
=Finanzwirtschaft=, derselbe =Finanzen=. 

29) Smekal =Finanzen= 3; das Unterstrichene ist im Original 
kursiv gesetzt. 

30) Lepelmeier =Parafiskalität= 26. Der bei Lepelmeier (=Para-
fiskalität= 22 f.), in abgeschwächter Form bei Smekal 
(=Finanzwirtschaft= 38 f.), unterschwellig entstehende 
Eindruck, daß Manns Ansatz ein Reflex der gesellschaftli-
chen Entwicklung zu einem pluralistischen Gruppenstaat 
darstellt, kann nicht geteilt werden. Mann hält an seiner 
engen Fassung des Begriffs der Parafiskalität fest. Eine 
Verkoppelung mit dem Pluralismus in der Gesellschaft hält 
er für verfehlt (ausführlich dazu: Mann =Staat= 492). 

31) Vgl. dazu Smekal =Finanzwirtschaft= 50 ff., derselbe 
=Finanzen= 6 f., vgl. auch insbesondere zur Weiterent-
wicklung und Verfeinerung des Ansatzes von Smekal nament-
lich hinsichtlich der Abgrenzung gegenüber den rein pri-
vaten Organisationen mit Hilfe des Kriteriums Öffentlich-
keitsgrad: Lepelmeier =Parafiskalität= 46 ff. 

32) Vgl. Kirberger =Staatsentlastung=. 

33) Vgl. Kirberger =Staatsentlastung= 84 ff. 
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34) Vgl. Kirberger =Staatsentlastung= 88 ff. 

35) Vgl. Kirberger =Staatsentlastung= 96 ff. 

36) Vgl. Kirberger =Staatsentlastung= 99. 

37) Vgl. Kirberger =Staatsentlastung= 90 ff. 

38) Vgl. Kirberger =Staatsentlastung= 96 ff. 

39) Vgl. Schmoltzi =Finanzierung= 65 ff. sowie Nachtkamp 
=Idealtypen= 11 ff., hier 41 ff. 

40) Vgl. Schmoltzi =Finanzierung= 68 und 75 ff. 

41) Vgl. v. Beckerath =Geschichte= 417. Ausführlich stellt 
Gretschmann (=Staatswirtschaft= 20 ff.) die gegenseitigen 
Einwirkungen von liberaler Staatsauffassung und Wirt-
schaft dar. 

42) Vgl. Mann =Ideale= 203 ff. 

43) Vgl. v. Beckerath =Geschichte= 417. 

44) Vgl. Mann =Ideale= 203 ff. 

45) Vgl. Mann =Ideale= 208 ff. 

46) Vgl. v. Beckerath =Geschichte= 417, Gretschmann 
=Staatswirtschaft= 59 ff. 

47) Mann =Ideale= 316. 

48) Vgl. Freyer =Hegel= 95 f. 

49) Vgl. Fecher =Ausgaben= 355. 

50) Vgl. Schmidt =Geschichte= 335 ff. 

51) Vgl. Schmidt =Geschichte= 335. 

52) Vgl. Schmidt =Geschichte= 335 ff. 

53) Vgl. v. Hermann =Untersuchungen=. 

54) Menger =Grundsätze=. 

55) In der ersten Auflage seines Buches von 1871 hat Menger 
diesen Aspekt bei den Bedürfnissen noch nicht erwähnt. Er 
macht allerdings (S. 74 f.) einen Hinweis, der in diese 
Richtung geht. Bei der Diskussion des Volksvermögens 
spricht er von der Befriedigung von Bedürfnissen der 
"Gesamtheit", die er in einer Fiktion als ein einziges 
Wirtschaftsobjekt betrachtet, obwohl er sieht, daß die 
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einzelnen Individuen durchaus sehr unterschiedliche Auf-
fassungen vertreten können. 

56) Vgl. v. Hermann =Untersuchungen= 98. 

57) Vgl. Schmidt =Geschichte= 337 f. 

58) Vgl. Schmidt =Geschichte= 338 ff. 

59) Schmidt =Geschichte= 338. 

60) Sax =Grundlegung= 191 f. 

61) Vgl. Ritschl =Theorie= 41 ff. 

62) Ritschl =Theorie= 45. 

63) Vgl. Ritschl =Theorie= 45. 

64) Vgl. Ritschl =Theorie= 46. 

65) Ritschl =Theorie= 47. 

66) Vgl. Schmidt =Geschichte= 340 f. 

67) Vgl. Schmidt =Geschichte= 343 f. 

68) Vgl. Ritschl =Theorie= 47. 

69) Vgl. Ritschl =Theorie= 36 ff. Ähnlich etwa auch Schäffle 
=Bau= 372, der den Grund für die Bildung von gemeinnützi-
gen Vereinen ebenfalls darin sieht, daß der verfolgte 
Zweck" ... die Kräfte eines Einzelnen übersteigt." 

70) Vgl. Ritschl =Theorie= 36. 

71) Vgl. Ritschl =Theorie= 40. 

72) Vgl. Schmidt =Geschichte= 346. 

73) Wagner =Grundlegung= 828; das unterstrichene ist im Origi-
nal gesperrt. 

74) Vgl. Wagner =Grundlegung= 829; das unterstrichene ist im 
Original gesperrt. 

75) Vgl. Wagner =Grundlegung= 829 f. 

76) Vgl. Wagner =Grundlegung= 830. 

77) Wagner =Grundlegung= 830; das unterstrichene ist im Origi-
nal gesperrt. 

78) Wagner =Grundlegung= 836 f.; das unterstrichene ist im 
Original gesperrt. 
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79) Vgl. Wagner =Grundlegung= 837. 

80) Vgl. De Viti De Marco =Grundlehren= 2. 

81) Vgl. De Viti De Marco =Grundlehren= 5. 

82) Vgl. De Viti De Marco =Grundlehren= 5. 

83) De Viti De Marco =Grundlehren= 6. 

84) Vgl. Schmidt =Geschichte= 350 ff. 

85) Vgl. v. Wieser =Werth= 214. 

86) Vgl. v. Wieser =Werth= 214. 

87) Lindahl =Gerechtigkeit= 51 ff. und passim. 

88) Vgl. Schmidt =Geschichte= 353 f. Margit Cassel war nicht 
im Original zugänglich. 

89) Vgl. Schmidt =Geschichte= 354. 

90) Vgl. Schmidt =Geschichte= 355. 

91) Vgl. Musgrave =Finanztheorie= 15. 

92) Vgl. Schäffle =Bau= 366. 

93) Vgl. Mann =Ideale= 316. 

94) Vgl. Schäffle =Bau= 367; das unterstrichene ist im Origi-
nal gesperrt. 

95) Vgl. Schäffle =Bau= 367 ff. 

96) Vgl. Schäffle =Bau= 369 f. 

97) Schäffle =Bau= 379. 

98) Vgl. Schäffle =Bau= 371 ff. 

99) Vgl. Schäffle =Bau= 374. 

100) Vgl. Schäffle =Bau= 379. 

101) v. Wieser =Werth= 214. 

102) v. Wieser =Werth= 215 f. 

103) Vgl. v. Wieser =Werth= 216 f. 

104) Vgl. Wagner =Grundlegung= 831; das unterstrichene ist im 
Original gesperrt. 
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105) Vgl. Wagner =Grundlegung= 840 f.: das unterstrichene ist 
im Original gesperrt. 

106) Vgl. Wagner =Grundlegung= 838 ff. 

107) Wagner =Grundlegung= 841 f. 

108) Vgl. Wagner =Grundlegung= 842 f.: das unterstrichene ist 
im Original gesperrt. 

109) Vgl. Wagner =Grundlegung= 851: das Unterstrichene ist im 
Original gesperrt. 

110) Vgl. Wagner =Grundlegung= 858 ff.: das unterstrichene ist 
im Original gesperrt. 

111) Vgl. Wagner =Grundlegung= 860 ff.: das unterstrichene ist 
im Original gesperrt. 

112) Wagner =Grundlegung= 863. 

113) Vgl. Wagner =Grundlegung= 866; das Unterstrichene ist im 
Original gesperrt. 

114) Wagner =Grundlegung= 866; das unterstrichene ist im Origi-
nal gesperrt. 

115) Vgl. Wagner =Grundlegung= 866. 

116) Vgl. Wagner =Grundlegung= 868. 

117) Vgl. Wagner =Grundlegung= 852. 

118) Vgl. Wagner =Grundlegung= 852. 

119) Vgl. Wagner =Grundlegung= 853 f.: das Unterstrichene ist 
im Original kursiv. 

120) Vgl. Wagner =Grundlegung= 855 ff; das Unterstrichene ist 
im Original kursiv. 

121) Vgl. Wagner =Grundlegung= 844. 

122) Vgl. Wagner =Grundlegung= 847. 

123) Vgl. Wagner =Grundlegung= 848 f. 

124) Vgl. Wagner =Grundlegung= 773. 

125) Vgl. Wagner =Grundlegung= 845. 

126) Etwas schwierig wird diese Abgrenzung allerdings in dem 
von Ritschl =Theorie= 40 f. angeführten Beispiel für ein 
am Gemeinsinn orientiertes Verhalten, wonach Soldaten be-
reit sind, für eine höhere Idee ihr Leben hinzugeben. 
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127) Sax =Grundlegung= 17 f. 

128) Vgl. Sax =Grundlegung= 21. 

129) Sax =Grundlegung= 18 f. 

130) Vgl. Sax =Grundlegung= 143 ff. 

131) Sax =Grundlegung= 145. 

132) Vgl. Ritschl =Theorie= 39 f. sowie Sax =Grundlegung= 144. 

133) Vgl. Ritschl =Theorie= 41 sowie Schäffle =Oekonornie= 104. 

134) Vgl. Ritschl =Theorie= 56. 

135) Vgl. De Viti De Marco =Grundlehren= 3. 

136) De Viti De Marco =Grundlehren= 6. 

137) De Viti De Marco =Grundlehren= 6. 

138) Vgl. De Viti De Marco =Grundlehren= 7 f. 

139) Vgl. De Viti De Marco =Grundlehren= 11. 

140) De Viti De Marco =Grundlehren= 12 f. 

141) Vgl. De Viti De Marco =Grundlehren= 12. 

142) Vgl. De Viti De Marco =Grundlehren= 14. 

143) Vgl. De Viti De Marco =Grundlehren= 16. 

144) Schmidt =Geschichte= 360. 

145) Vgl. Schmidt =Geschichte= 344 f. 

146) Vgl. z.B. Grochla =Betriebsverband=, derselbe 
=Betriebsverbindungen=, Niggernann =Verbändelehre=, Engel-
hardt =Geschichte=, Thierneyer ~Gemeinwirtschaft=, v. 
Loesch =Unternehmung= und Gretschmann =Staatswirtschaft= 
und die dort angegebene Literatur. 

Anmerkungen zu Kap. C. 

1) Vgl. Scheuner =Staat= 656 und Krautzberger =Erfüllung= 
90ff. 

2) Vgl. v. Arnirn =Staatslehre= 7 und Dürig =Kommentar= Art. 
1, Rdnr. 15. 

3) v. Arnirn =Staatslehre= 8. 
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4) Vgl. Scheuner =Staat= 657 f. und Dilrig =Kommentar= Art. 1, 
Rdnr. 1 ff. 

5) Vgl. v. Arnim =Staatslehre= 25 ff. 

6) Vgl. Dürig =Kommentar= Art. 1, Rdnr. 46. 

7) Vgl. v. Arnim =Staatslehre= 64 f. 

8) Vgl. v. Arnim =Staatslehre= 37. 

9) Vgl. v. Arnim =Staatslehre= 66 f. 

10) Vgl. Scheuner =Verbände= 12; Rupp =Funktionen= 1253 f. 

11) Rupp =Funktionen= 1267; Rupp betrachtet allerdings einen 
zu weit gehenden Einfluß der Verbände äußerst kritisch. 

12) Vgl. Mikat =Ordnungsproblematik= 118. 

13) Vgl. Sehlaich =Neutralität= 133. 

14) Vgl. Mikat =Ordnungsproblematik= 120 ff. sowie Sehlaich 
=Neutralität= 257 ff. 

15) Vgl. Wössner =Bedeutung= 87. 

16) Vgl. Smekal =Finanzwirtschaft= 21. 

17) Vgl. Biedenkopf =Staat= 239 f. 

18) Vgl. Leßmann =Aufgaben= so. 

19) Vgl. Smekal =Finanzwirtschaft=. 

20) Vgl. Leßmann =Aufgaben= 50 f. 

21) Vgl. Smekal =Finanzwirtschaft= 24 ff. 

22) Vgl. Eschenburg =Herrschaft=. 

23) Vgl. Leßmann =Aufgaben= 133 ff. und Herzog =Verbandswesen= 
73f. 

24) =BVerfGE 5= 135 und 198. 

25) Vgl. Biedenkopf =Staat= 238; Bull =Staatsaufgaben= 20 ff. 

26) Vgl. Biedenkopf =Staat= 244. 

27) Vgl. Bull =Staatsaufgaben= 66 f. 

28) Vgl. Scheuner =Staat= 660. 

29) Vgl. Bull =Staatsaufgaben= 68. 
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30) Scheuner =Staat= 660; im Original Unterstreichung. 

31) Vgl. Hirsch =Funktionen= 31. 

32) Vgl. Leßmann =Aufgaben= 46 f. 

33) Vgl. Leßmann =Aufgaben= 122 f. 

34) Scheuner =Staat= 660. 

35) Krautzberger =Erfüllung= 85. 

36) Leßmann =Aufgaben= 155; einen tlberblick über die Literatur 
geben insbesondere Bull =Staatsaufgaben=, Krautzberger 
=Erfüllung=. 

37) Nachweis bei Kirberger =Staatsentlastung= 56 f. 

38) Vgl. Maunz =Aufgaben= 232. 

39) Vgl. Leßmann =Aufgaben= 156 f. 

40) Vgl. Leßmann =Aufgaben= 155 ff. sowie Bull 
=Staatsaufgaben= 99 f. 

41) Vgl. Peters =Aufgaben= 877 ff. 

41a) Peters =Aufgaben= 878. 

42) Vgl. Peters =Aufgaben= 878 f. 

43) Leßmann =Aufgaben= 164. 

44) Vgl. v. Arnim =Staatslehre= 177 f. 

45) Vgl. v. Arnim =Staatslehre=. 

46) Vgl. v. Arnim =Staatslehre= 124 ff.und 471 ff. 

47) Vgl. Dürig =Kommentar= Art. 1, Rdnr. 1 ff. und v. Arnim 
=Staatslehre= 127 f. 

48) v. Arnim= Staatslehre= 128. 

49) Vgl. v. Arnim =Staatslehre= 128 f. 

50) Vgl. v. Arnim =Staatslehre= 134 f. 

51) Vgl. v. Arnim =Staatslehre= 136 f. 

52) Vgl. v. Arnim =Staatslehre= 139. 

53) Vgl. v. Arnim =Staatslehre= 141 f. und passim. 

54) Vgl. v. Arnim =Staatslehre= 145 f. 



214 

55) Vgl. etwa Pohrner =Politik= 262 f. 

56) Vgl. v. Arnim =Staatslehre= 162 f. 

57) Vgl. dazu Pohrner =Politik= 265 f. 

58) Vgl. v. Arnim =Staatslehre= 165 ff. 

59) Vgl. v. Arnim =Staatslehre= 173. 

60) v. Arnim =Staatslehre= 173; das Unterstrichene ist im 
Original gesperrt. 

61) Vgl. v. Arnim =Staatslehre= 174; das Unterstrichene ist im 
Original gesperrt. 

62) Vgl. v. Arnim =Staatslehre= 471 f. 

63) Vgl. v. Arnim =Staatslehre= 475 f. 

64) Vgl. v. Arnim =Staatslehre= 64 f· , das unterstrichene ist 
im Original kursiv. 

65) Vgl. v. Arnim =Staatslehre= 476 ff.; der eine ganze Reihe 
von Gründen für das Staatsversagen anführt. 

66) Vgl. v. Arnim =Staatslehre= 472. 

67) Vgl. Dürig =Kommentar= Art. 1, Rdnr. 43 f.; v. Arnim 
=Staatslehre= 40 ff. 

68) Vgl. v. Arnim =Staatslehre= 472. 

69) Vgl. v. Arnim =Staatslehre= 474 f.; ebenfalls das Subsi-
diaritätsprinzip bejahend, allerdings mit anderer Begrün-
dung: Dürig =Kommentar= Art. 1, Rdnr. 53 f. 

70) Zimmermann =Probleme= 10. 

71) Vgl. etwa Peffekoven =Grundlagen= 611 ff. 

72) Vgl. Olson =Logik= und Buchanan =Theory= 1 ff. 

73) Vgl. Zimmermann =Probleme= 10 f. 

74) Vgl. Pohrner =Politik= 271. 

75) Vgl. Zimmermann =Probleme= 5 f. 

76) Vgl. Wittmann =Kriterien= 158. 

77) Vgl. Wittmann =Kriterien= 168 ff. und 172. 

78) Vgl. Wittmann =Kriterien= 159. Zur gleichen Einschätzung 
gelangt Peffekoven =Grundlagen= 610, der das 
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Subsidiaritätsprinzip als "Leerformel" bezeichnet, die 
durch ökonomische Maßstäbe ausgefüllt werden muß. 

79) Vgl. Wittmann =Kriterien= 166. 

80) Vgl. Wittmann =Kriterien= 170. 

81) Vgl. Lepelmeier =Parafiskalität= 3 f. 

82) Vgl. Pohmer =Politik= 271. 

83) Vgl. dazu Zimmermann =Probleme= 7. 

84) Vgl. Kirsch =Verbände= 30. 

85) Vgl. Zimmermann =Probleme= 7. 

86) Vgl. Pohmer =Politik= 271 f. 

87) Vgl. Zimmermann =Probleme= 14. 

88) Vgl. Zimmermann =Probleme= 14 ff. 

89) Vgl. Zimmermann =Probleme= 15. 

90) Vgl. Zimmermann =Probleme= 18. 

91) Vgl. Musgrave, Musgrave, Kullmer =Theorie= 54; Liedtke 
=Theorie= 20; Samuelson =Aspects= 333 f. 

92) Samuelson =Aspects= 335. 

93) Samuelson =Theory= 387; das Unterstrichene ist im Original 
kursiv. 

94) Vgl. Samuelson =Theory= 388 f. 

95) Vgl. Musgrave =Theory= 6 ff. 

96) Musgrave =Theory= 8. In der zweiten Auflage seiner Finanz-
theorie hat Musgrave den gleichgroßen Konsum ersetzt 
durch die Definition "daß der Konsum von A den Konsum von 
B nicht beeinträchtigt". Damit nimmt er das Kriterium der 
Nichtrivalität auf. Vgl. Musgrave =Finanztheorie= 8. 

97) Vgl. Musgrave =Theory= 8. 

98) Vgl. Musgrave, Musgrave, Kullmer =Theorie= 55. 

99) Vgl. Musgrave =Provision= 307. 

100) Vgl. dazu Liedtke =Theorie= 24 ff. und die dort angegebene 
Literatur. Zur grundsätzlichen Kritik an der Aussagekraft 
der normativen Theorie der öffentlichen Güter vgl. insbe-
sondere Schmidt =Staatstätigkeit= 4 ff. 
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101) Vgl. Cansier =Marktversagen= 428 f. 

102) Tinun =Allokationspolitik= 147, vgl. ferner Schlieper 
=Effekte= 524. 

103) Vgl. Bator =Anatomy= 358 ff. 

104) Vgl. Bator =Anatomy= 363 ff., der dazu das "Bienenzüchter-
Beispiel" anführt. 

105) Vgl. Bator =Anatomy= 365 ff. 

106) Pohmer =Politik= ·278. Diese unbefriedigende Marktpreisbil-
dung ist auf (fast) ausschließlich fixe Kosten bei der 
Produktion eines Gutes, wie etwa bei Straßen oder 
Brücken, zurückzuführen und würde eine Bedarfsdeckung zum 
"Null-Tarif" erfordern. Für eine marktwirtschaftliche 
Versorgung fehlen folglich jegliche Anreize. "Deshalb ist 
in diesen Fällen die kollektive Bedarfsdeckung durch den 
Staat sinnvoll und (von Ausnahmen abgesehen) auch überall 
üblich." 

107) Vgl. Bator =Anatomy= 369 ff. 

108) Vgl. Krause-Junk =Abriß= 704. 

109) Vgl. Krause-Junk =Abriß= 704. 

110) Vgl. Musgrave =Goods= 126 und 136; Samuelson =Expenditure= 
102. 

111) Vgl. Cansier =Marktversagen= 429. 

112) Vgl. Krause-Junk =Abriß= 703. 

113) Vgl. Musgrave =Provision= 306 f. 

114) Vgl. dazu etwa Liedtke =Theorie= 28. 

115) Tinun =Allokationspolitik= 147. Buchanan =Demand= 33, auf 
den Tinun sich stützt, macht deutlich, daß es nicht 
"extreme external economies in consumption" sind, die 
diese speziellen öffentlichen Güter ausmachen, sondern 
"The spillover benefit, the external economy, may arise 
wholly from-the act of producir.g the good that is com-
monly consumed". Das unterstrichene ist im Originalkur-
siv. 

116) Vgl. Liedtke =Theorie= 28. 

117) Vgl. Liedtke =Theorie= 31. 

118) Vgl. Hanusch =Theorie= 110. 

119) Vgl. Liedtke =Theorie= 28 ff. 
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120) Vgl. Hanusch =Theorie= 44. 

121) Musgrave =Finanztheorie= 15. 

122) Vgl. Musgrave =Finanztheorie= 15. 

123) Vgl. Musgrave =Finanztheorie= 16, Gröbner =Subventionen= 
82 sowie die dort angegebene Literatur. 

124) Vgl. Musgrave, Musgrave, Kullmer =Finanzen= 77. 

125) Vgl. Musgrave =Finanztheorie= 15. 

126) Vgl. Gröbner =Subventionen= 83. 

127) Vgl. Timm =Allokationspolitik= 149. 

128) Vgl. Musgrave =Finanztheorie= 16. 

129) Vgl. etwa Liedtke =Theorie= 42 f., Cansier =Marktversagen= 
435 und Gröbner =Subventionen= 82 sowie die dort angege-
bene Literatur. 

130) Vgl. Andel =Diskussion= 212. 

131) Liedtke =Theorie= 43; ähnlich Cansier =Marktversagen= 435. 

132) Vgl. Liedtke =Theorie= 43. 

133) Eine zusammenfassende Darstellung dieser Ansätze findet 
sich bei Häuser =Ansätze= 51 ff.und Bödecker 
=Distributionsprobleme= 21 ff. Der Grundgedanke findet 
sich schon bei Sax =Grundlegung= 195, der mit seinen Aus-
führungen zur Bestimmung des Verhältnisses, in dem 
Individual- und Kollektivbedürfnisse befriedigt werden, 
inhaltlich auf den Ausgleich der Grenznutzen abstellt. 

134) Vgl. Musgrave, Musgrave, Kullmer =Finanzen= 62 f. 

134a )Vgl. Cansier =Marktversagen= 427. 

135) Vgl. Arrow =Choice=. 

136) Vgl. Cansier =Marktversagen= 427 f. 

137) Vgl. die ausführliche Kritik etwa bei Häuser =Ansätze= 
ff., insbesondere 56 f.; Endres =Kosten= 254 ff. 

137a)Beispiele zu diesem und dem folgenden Abschnitt finden 
sich bei der Anwendung auf die Kirchen. 

138) Vgl. Krause-Junk =Abriß= 701. 

139) Vgl. Coase =Problem= 1 ff. Zur Kritik vgl. Cansier 
=Marktversagen= 430 ff. 

51 
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140) Krause-Junk =Abriß= 701 f. 

141) Vgl. Olson =Logik= 1. 

142) Vgl. Olson =Logik= 2. 

143) Vgl. Olson =Logik= 49 f. 

144) Vgl. Niggemann =Verbändelehre= 64 f. 

145) Vgl. Olson =Logik= 12 ff. 

146) Vgl. Olson =Logik= 34. 

147) Vgl. Olson =Logik= 52 ff. 

148) Vgl. Olson =Logik= 49. Vgl. zu den kleineren und mittleren 
Gruppen auch Buchanan =Demand= 177 ff. Die dort von 
Buchanan beschriebenen Clubgüter zählen hierzu. Diese 
zeichnen sich durch einen hohen Grad an Unteilbarkeit und 
eine beschränkte Zahl an Gruppenmitgliedern aus. D.h., 
der Charakter eines öffentlichen Gutes ist auf eine 
kleine Gruppe begrenzt. 

149) Vgl. Olson =Logik= 59 ff.; Weisbrod =Theory= 187. 

150) Vgl. Olson =Logik= 43 ff. 

151) Vgl. Weisbrod =Theory= 174 ff. 

152) Vgl. dazu auch Kirsch =Politik= 40 f., der am Beispiel der 
unterschiedlichen Organisationsgrade der Gewerkschaften 
diese zusammenhänge verdeutlicht. 

153) Vgl. Olson =Logik= 1. 

154) Vgl. Weisbrod =Theory= 187 f. 

155) Vgl. Harsanyi =Modelle= 52 f. 

156) Vgl. Harsanyi =Modelle= 69. 

157) Vgl. dazu etwa Becker =Ansatz= 306; diese Argumente finden 
sich aber auch, ohne daß er sie vertritt, bei Olson 
=Logik= 59 f.; 60, Fußnote 17 sowie 185, Fußnote 91. 

158) Olson =Logik= 158, Fußnote 91. 

159) Vgl. Olson =Logik= 59. Die Einordnung der nicht geldwerten 
Gegenleistungen als Individualgüter wird im übrigen durch 
die allgemein anerkannten psychologischen Untersuchungen 
Maslows gestützt, der die Bedürfnisse der Menschen nach 
der Dringlichkeit ordnet und soziale Bedürfnisse sowie 
Streben nach Macht, Ansehen, Ruhm, Prestige oder Selbst-
verwirklichung als sekundäre Bedürfnisse bezeichnet, die 
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der Befriedigung der physiologischen Bedürfnisse nachste-
hen (Vgl. Kupsch, Marr =Personalwirtschaft= 635 f.). 

160) Vgl. Olson =Logik= 60, Fußnote 17. 

161) Vgl. Olson =Logik= 158. 

162) Vgl. Cansier =Marktversagen= 430 ff. 

163) Vgl. Schlieper =Effekte= 528. 

164) Vgl. Wille =Allkokation= 13. 

165) Vgl. Nachtkamp =Idealtypen= 41 f. 

166) Vgl. dazu z.B. Wille =Allokation= 6 f. sowie die dort 
angegebene Literatur. 

167) Vgl. Timm =Allokationspolitik= 147 f. 

168) Vgl. Kirsch =Politik= 15. 

169) Vgl. Schlieper =Effekte= 527; Cansier =Marktversagen= 429. 

170) Kirsch =Politik= 15. 

171) Vgl. Kirsch =Politik= 15. 

172) Vgl. Cansier =Marktversagen= 433. 

173) Vgl. Schlieper =Effekte= 529. 

174) Vgl. Pohmer =Politik= 278. 

175) Vgl. Kirsch =Politik= 15. 

176) Vgl. Timm =Allokationspolitik= 152 ff., bei dem sich eine 
Zusammenfassung der Diskussion über die meritorischen Gü-
ter befindet. 

177) Vgl. Pohmer =Politik= 278. 

178) Koch =Finanzpolitik= 2. 

179) Vgl. Cansier =Marktversagen= 433. 

180) Vgl. Cansier =Marktversagen= 423 f. 

181) Vgl. Timm =Allokationspolitik= 146. 

182) Vgl. Pohmer =Politik= 278; vgl. auch Schmidt =Geschichte= 
261 ff. 

183) Vgl. Schmidt =Geschichte= 361 ff. 

184) Vgl. Timm =Allokationspolitik= 142. 
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185) Pohmer =Politik= 278. 

186) Vgl. Timm =Allokationspolitik= 173. 

187) Vgl. Timm =Allokationspolitik= 174. 

188) Vgl. Timm =Allokationspolitik= 174. 

189) Vgl. dazu insbesondere Hesse =Staatsaufgaben= 261 ff. 

190) Vgl. Hesse =Staatsaufgaben= 261 ff. 

191) Vgl. Hesse =Staatsaufgaben= 307 f. 

192) Vgl. Nachtkamp =Idealtypen= 44 ff.; Schmoltzi 
=Finanzierung= 74. Einschränkend auch Weisbrod =Theory= 
189, der eine staatliche Unterstützung für freiwillige 
Kollektive vorschlägt, die solche Kollektivgüter bereit-
stellen, die das staatliche Ang·ebot ergänzen. 

193) Vgl. Nachtkamp =Idealtypen= 42 f.; Schmoltzi 
=Finanzierung= 74 f. 

194) Vgl. dazu die Ausführungen im Kapitel E. 

Anmerkungen zu Kap. D. 

1) Vgl. dazu die Ausführungen in Kap. c. I. 

2) Vgl. Bonus =Aspekte= 51 ff. sowie derselbe =Güter= 

3) Vgl. Bonus =Aspekte= 72. 

4) Bonus =Güter= 63 f. 

5) Vgl. Bonus =Aspekte= 72. 

6) Vgl. Bonus =Aspekte= 51 ff. 

7) Vgl. Bonus =Aspekte= 73. 

8) Vgl. Lepelmeier =Parafiskalität= 46 ff. 

9) Lepelmeier =Parafiskalität= 46. 

10) Vgl. Lepelmeier =Parafiskalität= 77 und Smekal 
=Finanzwirtschaft= 56 ff. 

11) Smekal =Finanzwirtschaft= 57. 

12) Vgl. Lepelmeier =Parafiskalität= 77. 

13) Vgl. Lepelmeier =Parafiskalität= 47. 

50 ff. 
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14) Vgl. Lepelmeier =Parafiskalität= 77 sowie zur politischen 
Relevanz Smekal =Finanzwirtschaft= 59 f. 

15) Zumindest spricht Lepelmeier Auswirkungen, die über eine 
bestimmte Gruppe hinausreichen, nicht explizit an. Wenn 
man von seinen Ausführungen zur funktionalen Repräsentanz 
(vgl. =Parafiskalität= 77) ausgeht, wo er lediglich unter 
Berücksichtigung der Trittbrettfahrer-Problematik darauf 
verweist, daß bei Nicht-Zwangskollektiven die funktionale 
Repräsentanz nicht notwendig mit dem Organisationsgrad 
dieser Gruppe übereinstimmen muß. Damit vernachlässigt er 
die über Zwangs- oder Nicht-Zwangskollektive hinausgehen-
den Auswirkungen. 

16) Vgl. Smekal =Finanzwirtschaft= 59. 

17) Vgl. Smekal =Finanzwirtschaft= 53 ff. und Lepelmeier 
=Parafiskalität= 80 f. 

18) Wie bereits oben (vgl. B.I.2.) gesagt wurde, sieht Smekal 
zwar, daß die Zweiteilung Staat - Individuum die gesell-
schaftlichen Realitäten nicht erfaßt und er stellt daher 
zu Recht auf die Dreiteilung Staat - Gesellschaft - Indi-
viduum ab, allerdings vernachlässigt er dabei, daß Staat 
und Gesellschaft nicht isoliert nebeneinander stehen, 
sondern miteinander verschränkt sind. 

19) Vgl. dazu Homann =Markt= 325 ff., insbesondere 335 ff., 
der in der Auseinandersetzung mit der Auffassung v. 
Hayeks diesen Aspekt als wesentliches Kennzeichen der so-
zialen Marktwirtschaft anführt. 

20) Vgl. zu diesem Aspekt der unterschiedlichen Leistungsqua-
lität etwa Badelt =Freiwilligengruppen= 77 oder Scheuner 
=Tätigkeit= 79, der auf die Besonderheit kirchlicher 
Leistungen im Vergleich zu staatlichen Leistungen im ka-
ritativen Bereich hinweist. 

21) Vgl. Egner =Haushalt= 379 ff. 

22) Dieser Aspekt findet nicht zuletzt darin seinen Ausdruck, 
daß Vereinen und anderen Organisationen beim Erfüllen ge-
wisser Voraussetzungen die mit steuerlichen Erleichterun-
gen verbundene Gemeinnützigkeit zuerkannt wird. 

23) Vgl. Lepelmeier =Parafiskalität= 78 ff. 

24) Im übrigen beinhaltet dieses Abgrenzungskriterium nach der 
Dominanz der Steuerungsmechani~men auch die von Smekal 
verwendeten Maßstäbe der Selbstverwaltung und der finan-
ziellen Unabhängigkeit, die hier im Gegensatz zu Smekal 
jedoch nicht von außen vorgegeben werden, sondern ein Re-
sultat der Bewertung der einzelnen Aufgaben sind. 
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25) Wie wir allerdings gezeigt haben - und worauf insbesondere 
Olson hingewiesen hat-, sind die altruistischen Motive 
nur schwer zu erfassen. Denn auch altruistische Verhal-
tensweisen können durchaus rational sein und dem so Han-
delnden einen Eigennutz verschaffen, der zwar nicht in 
einer finanziellen Gegenleistung besteht,ihm jedoch an-
dere Anreize wie Ansehen, Ruhm, Ehre usw. oder aber Be-
friedigung von weltanschaulichen bzw. religiösen Wertvor-
stellungen verschafft. Die hierin zum Ausdruck kommenden 
verschiedenen Motive, einerseits Anreize durch nicht fi-
nanzielle Gegenleistungen, andererseits wohltätiges Ver-
halten, lassen sich jedoch kaum ermitteln, weil sich die 
"uneigennützig" Handelnden in dieser Hinsicht eher be-
deckt halten. 

26) Geht man - wie es Nachtkamp und Schmoltzi getan haben -
davon aus, daß nicht egoistisches Handeln eine Befriedi-
gung verschafft und insofern Nutzen stiftet, dann wird es 
fraglich, ob man dann noch sagen kann, wie es Schmoltzi 
und Nachtkamp tun, daß nicht egoistisch Handelnde bei ih-
ren Entscheidungen soziale Kosten zugrunde legen. Sind 
die Nutzen nämlich bei ihnen internalisiert, treten folg-
lich aus ihrer Sicht keine Externalitäten auf und ihre 
Entscheidungskalküle basieren demzufolge nur auf den pri-
vaten (Grenz-)Kosten. 

27) Für staatliche Normsetzungen hinsichtlich der Qualität der 
Leistungen und für staatliche Preissetzungen haben wir 
das oben (vgl. C.II.) bereits gezeigt. Dasselbe gilt aber 
auch für Steuern und Transfers, bei denen es ebenfalls 
auf die Ausgestaltung ankommt. Je nachdem, wie restriktiv 
Empfangs- oder Verwendungsauflagen sind, werden die ge-
sellschaftlichen Steuerungsmechanismen beeinflußt. 

28) Namentlich die soziologische, politologische, 
staatsrechtliche, aber auch die ökonomische Literatur hat 
sich damit ausführlich befaßt. Verwiesen sei dazu etwa 
auf Kaiser =Repräsentation=, Wössner =Bedeutung=, Leßmann 
=Aufgaben=, Eschenburg =Herrschaft=, Schmölders 
=Verbände=, von Beyme = Interessengruppen=, Buchholz 
=Interessen=, Dettling =Verbände=, Kirberger 
=Staatsentlastung=, Blümle, Wittmann =Verbände=, Herder-
Dorneich =Verbandsökonomik= sowie insbesondere Scholz 
=Kommentar= und die dort angegebene Literatur. 

29) Vgl. v. Arnim =Staatslehre= 104 f. und 133 f. 

30) Vgl. Scholz =Kommentar= Art. 9, Rdnr. 8 ff. 

31) Vgl. Scholz =Kommentar= Art. 9, Rdnr. 13 ff. 

32) Vgl. Scholz =Kommentar= Art. 9, Rdnr. 16. 

33) Vgl. Kirsch =Politik= 87. 
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34) Vgl. Scholz =Kommentar= Art. 9, Rdnr. 16 sowie v. Arnim 
=Staatslehre= 285. 

35) Vgl. Kirberger =Staatsentlastung= 117 ff. 

36) Nur ganz vereinzelt und eher am Rande werden manchmal 
Kritikpunkte laut, die aber nicht weiter verfolgt werden. 
Vgl. Kirberger =Staatsentlastung= 28 ff. und 330 f. 

37) Vgl. Schmidt =Entwicklungstendenzen= 213 ff. 

38) Vgl. Schmidt =Entwicklungstendenzen= 215. 

39) Vgl. Herder-Dorneich =Markt= 59. 

40) Vgl. v. Arnim =Staatslehre= 291. 

41) Vgl. v. Arnim =Staatslehre= 287 ff.; Schmidt 
=Entwicklungstendenzen= 215 f. 

42) Vgl. Schmidt =Entwicklungstendenzen= 216 f.; v. Arnim 
=Staatslehre= 287 ff. Vgl. dazu die empirischen Belege 
bei Kirberger =Staatsentlastung= 129 ff. 

43) Vgl. Schmidt =Entwicklungstendenzen= 218 ff. 

44) Vgl. v. Arnim =Staatslehre= 288 und 293. Der Einwand von 
Bernholz =Verbände= 6 ff., der Einfluß der Verbände auf 
die Politik werde - trotz der unbestreitbaren Macht und 
Einflußmöglichkeiten - gemeinhin überschätzt, weil die 
Politiker auch die nicht organisierten als Wähler sehen 
und diese nicht vernachlässigt werden dürfen, wird durch 
die Analyse Schmidts eindeutig widerlegt und überzeugt 
daher nicht. 

45) Vgl. Schmidt =Problematik= 163. 

46) Vgl. Schmidt =Entwicklungstendenzen= 217 und 234; v. Arnim 
=Staatslehre= 484. 

47) Vgl. Schmidt =Problematik= 158 ff. 

48) Vgl. Schmidt =Entwicklungstendenzen= 239 f. Einen Beleg 
für die teilweise Ohnmacht des Staates und dafür, wie 
selbstverständlich jeglicher Einfluß der Verbände heute 
bereits erachtet wird, liefert etwa die Ausführung von 
Groser (=Ökonomie= 241), daß wenn der Staat auf Bereiche 
trifft, die von starken Verbänden besetzt sind, er dann 
nur mit diesen, aber nicht gegen diese handeln könne. 

Anmerkungen zu Kap. E. 

1 ) Vg 1. Egner =Haushalt= 4 O O • 
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2) Vgl. Wagner =Grundlegung= 844 ff. 

3) Vgl. Schäffle =Bau= 365 ff. 

4) Vgl. Mann =Finanzgewalten= 221 ff.; derselbe 
=Staatswirtschaft= 17 ff. 

5) Vgl. dazu Hermann =Finanzgewalten= 135 ff., der zwar den 
Kirchen ein ganzes Kapitel gewidmet hat, sich jedoch mit 
einer Betrachtung der kirchlichen Einnahmen begnügt. Ins-
besondere gilt sein Interesse der Kirchensteuer in Abhän-
gigkeit von der Einkommensteuer. 

6) So lehnt etwa Lotz =Finanzwissenschaft= 2, Fußnote 2 die 
Berücksichtigung der Kirchen in der Finanzwissenschaft 
ab, weil sie vom Staat unabhängige Organisationen seien. 
Beachtung verdienten sie allenfalls, wenn die Kirchen-
steuern Rückwirkungen auf das staatliche Steuerwesen zei-
tigten. Eine Ausnahme macht nur Nöll von der Nahmer · 
=Finanzwissenschaft= 392 ff.; der im Anhang seines Lehr-
buches kurz die kirchliche Finanzwirtschaft beschreibt. 

7) Zu erwähnen sind hier zunächst die in den 50er Jahren er-
schienenen Dissertationen von Cahrs =Finanzstruktur=, der 
sich mit den Formen der Kirchenfinanzierung und den 
kirchlichen Aufgaben auseinandersetzt, sowie von Kaiser 
=Probleme=, der sich der finanzwissenschaftlichen Pr-
obleme der Kirchensteuer annimmt. Ferner eine Obersicht 
über kirchliche Finanzen von Egner =Finanzen= und die 
Darstellung zum kirchlichen Finanzausgleich von Bauer 
=Probleme=. Als Beispiel für intermediäre Finanzgewalten, 
ohne indessen deren Besonderheiten zu berücksichtigen, 
zieht Smekal =Finanzwirtschaft=, =Finanzen= die Kirchen 
heran. 

8) Vgl. Egner =Haushalt= 400 ff. 

9) Vgl. Egner =Haushalt= 404. 

10) Vgl. Egner =Haushalt= 414 ff. 

11) Vgl. Mantl =Kirche= 1365 ff. und v. Campenhausen 
=Staatskirchenrecht= 185. 

12) Vgl. v. Campenhausen =Staatskirchenrecht= 193 ff. sowie 
Hesse =Kirche= 1151. 

13) Das gilt vor allem für die anglikanische Kirche in Eng-
land, die lutherischen Staatskirchen in Skandinavien, die 
Verhältnisse in einigen schweizerischen Kantonen sowie 
die Vorrangstellung der katholischen Kirche in Spanien 
und Italien. Vgl. dazu etwa Wolf =Ordnung= 135; Hesse 
=Kirche= 1151 f. sowie v. Campenhausen 
=Staatskirchenrecht= 168 f. 

14) Vgl. Hesse =Kirche= 1152. 
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15) Vgl. Marre =Kirchenfinanzierung= 12 ff.; Listl 
=Kirchenbeitrag= 1383 f.; Hesse =Kirche= 1153. Außer den 
"eigenwiichsigen" Einnahmen sind es vor allem Steuern oder 
Beiträge der Mitglieder, Staatsleistungen und auch 
Erwerbseinkünfte (insbesondere in den USA). Andere 
Begünstigungsformen sind die Obernahme kirchlicher Ausga-
ben durch den Staat (etwa Pfarrerbesoldung in einigen 
Ländern mit Staatskirchen) oder die Einräumung steuerli-
cher Privilegien in Form von Steuerbefreiungen und nied-
rigeren Steuersätzen. 

16) Bohatec =Lehre= 370; das Unterstrichene ist im Original 
hervorgehoben. 

17) Vgl. Bohatec =Lehre= 370; Ratz.inger =Kirche= 173. 

18) Ratzinger =Kirche= 173. 

19) Vgl. Bohatec =Lehre= 267. 

20) Vgl. Küng =Kirche= 39. 

21) Vgl. Gloege, Honecker =Kirche= 1118. 

22) Vgl. Mörsdorf =römisch-katholisch= 1134. 

23) Vgl. Wendland =Eschatologie= 358 f. 

24) Vgl. Huber =Öffentlichkeit= 31. 

25) Vgl. Wolf =Kirche= 623. 

26) Vgl. Skydsgaard =Kirche= 183. 

27) Vgl. Steck =Kirche= 630; Mörsdorf =Kirchenverfassung= 275. 

28) Vgl. Mörsdorf =Kirchenverfassung= 274. 

29) Vgl. Wolf =Ordnung= 52 ff. 

30) Vgl. Reicke =Kirchenverfassung= 821; Thul 
=Kirchenverfassung= 1283. 

31) Vgl. Wolf =Kirchenverfassung der nicht röm.-kath. Kirchen= 
277; Friedrich =Kirchenverfassung= 813. 

32) Vgl. Huber =Öffentlichkeit= 52. 

33) Vgl. Schmidt =Kirche= 620; Grundmann, Honecker =Kirche= 
1124. 

34) Vgl. Schmidt =Kirche= 619. 

35) Vgl. Hofmann =Gemeinde= 795 f. 
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36) Vgl. Friedrich =Kirchenverfassung II= 828. 

37) Vgl. Grundmann =Kirchenverfassung= 1260. 

38) Vgl. Grundmann =Kirchenverfassung= 1261 ff.; Pirson 
=Kirchenverfassung= 1256 f. 

39) Vgl. Schmidt =Kirche= 621. 

40) Vgl. Eßer =Kirche= 1128 ff. 

41) Vgl. Wolf =Kirchenverfassung= 1272 ff. 

42) Vgl. Wolf =Kirchenverfassung= 1280 f.sowie Eßer =Kirche= 
1228 f. 

43) Vgl. v. Campenhausen =Bedeutung= 610 ff.; Sehlaich 
=Neutralität= 198 ff. 

44) Vgl. v. Campenhausen =Bedeutung= 610 ff. 

45) Vgl. Mörsdorf =Recht= 615 f. 

46) Vgl. Mörsdorf =Recht= 616 f.; derselbe 
=Kirchengliedschaft= 1175 f. 

47) Vgl. Mörsdorf =Kirchengliedschaft= 1175 ff. Vgl. zu diesem 
Problem auch Ratzinger =Kirche= 179. 

48) Vgl. Mörsdorf =Recht= 620 ff. 

49) Vgl. v. Campenhausen =Recht= 636 ff. sowie Maurer 
=Kirchengliedschaft= 1167 f. 

50) Vgl. Maurer =Kirchengliedschaft= 1168 f. 

51) Vgl. Ratzinger =Kirche= 180 und Maurer 
=Kirchengliedschaft= 1169. 

52) Vgl. dazu etwa den ausführlichen Oberblick bei v. 
Campenhausen =Staatskirchenrecht= 15 ff. und die dort an-
gegebene Literatur. 

53) Vgl. Mantl =Kirche= 1352 ff. und v. Campenhausen 
=Staatskirchenrecht= 21 ff. 

54) Vgl. Mantl =Kirche= 1352 ff. und v. Campenhausen 
=Staatskirchenrecht= 26 ff. 

55) Vgl. Brauns =Staatsleistungen= 17 ff. 

56) Vgl. Mantl =Kirche= 1359. 

57) Vgl. Lederer =Kirchenvermögen= 280 sowie v. Campenhausen 
=Staatskirchenrecht= 43 f. 
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58) Vgl. Mantl =Kirche= 1356 ff.; v. Campenhausen 
=Staatskirchenrecht= 46 sowie Hesse =Kirche= 1144. 

59) Vgl. Hesse =Kirche= 1144. 

60) Vgl. Hesse =Kirche= 1157 f. 

61) Hesse =Kirche= 1160. 

62) Jurina =Religionsgemeinschaften= 588 f. 

63) Vgl. Sehlaich =Öffentlichkeitsauftrag= 256 ff. 

64) Vgl. v. Campenhausen =Staatskirchenrecht= 73 ff. 

65) Vgl. v. Campenhausen =Staatskirchenrecht= 64 f. 

66) Vgl. Hesse =Kirche= 1158 f. 

67) Vgl. v. Campenhausen =Staatskirchenrecht= 64 f. 

68) Vgl. Sehlaich =Öffentlichkeitsauftrag= 257 f. 

69) Vgl. Maunz =Kommentar= Art. 87, Rdnr. 64 sowie Weber 
=Juristische Person= 449. 

70) Vgl. Sehlaich =Neutralität= 178 ff. 

71) Vgl. Huber =Öffentlichkeit= 540 f. 

72) Vgl. Hesse =Kirche= 1140 ff.; Raab =Kirche= 288 ff. 

73) Vgl. Mikat =Staat= 162. 

74) Vgl. Hesse =Kirche= 1148. 

75) Vgl. Mikat =Staat= 163 ff. 

76) Vgl. Hesse =Kirche= 1148. 

77) Vgl. Mikat =Staat= 175 ff. und Hesse =Kirche= 1148. 

78) Vgl. Hesse =Kirche= 1148 f. und Mikat =Staat= 169 ff. 

79) Vgl. Hesse =Kirche= 1149. 

80) Vgl. Simon =Staat= 190. 

81) Vgl. Simon =Staat= 191 ff. 

82) Vgl. Huber =Öffentlichkeit= 452 f. 

83) Vgl. Wolf =Königsherrschaft= 1318. 

84) Vgl. Huber =Öffentlichkeit= 456. 
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85) Vgl. Huber =Öffentlichkeit= 456 ff. 

86) Vgl. Simon =Staat= 209 ff. 

87) Vgl. Sehlaich =Öffentlichkeitsauftrag= 242 ff. und Pirson 
=öffentlichkeitsanspruch= 1658 ff. 

88) Vgl. Huber =Öffentlichkeit= 619 ff. und 644 f. 

89) Vgl. Ratzinger =Kirche= 176 und Gloege, Honecker =Kirche= 
1117. 

90) Vgl. Wolf =Ordnung= 512 ff. 

91) Vgl. Wolf =Ordnung= 300 ff. 

92) Vgl. Wolf =Ordnung= 530 ff. 

93) Vgl. Wilken =Geld= 104 f. 

94) Vgl. Seiler =Seelsorge= 685 f. 

95) Vgl. Huber =Öffentlichkeit= 220 f. 

96) Vgl. Huber =Öffentlichkeit= 259 ff. und Seiler =Seelsorge= 
686 ff. 

97) Vgl. Huber =Öffentlichkeit= 272. 

98) Vgl. Seiler =Seelsorge= 695 f. 

99) Vgl. Seiler =Seelsorge= 688 f. 

100) Vgl. Seiler =Seelsorge= 686 f. 

101) Vgl. Huber =Öffentlichkeit= 262 ff. 

102) Vgl. zur Aufgabe und Organisation der Anstaltsseelsorge 
Albrecht =Anstaltsseelsorge= 701 ff. 

103) Vgl. Geiger =Schulsystem= 485. 

104) Vgl. Obermayer =Schule= 2256 f. 

105) Vgl. Geiger ·=Schulsystem= 486. 

106) Vgl. Obermayer =Schule= 2257 f. 

107) Vgl. Geiger =Schulwesen= 493 ff. 

108) Vgl. Link =Religionsunterricht= 508 ff. 

109) Vgl. Pieroth =Religionsunterricht= 219 f., Link 
=Religionsunterricht= 520 ff. sowie Maunz =Kommentar= 
Art. 7, Rdnr. 47 ff. 
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110) Vgl. Link =Religionsunterricht= 545. 

111) Vgl. zum Berliner Schulgesetz: Pieroth 
=Religionsunterricht= 2191. 

112) 1975 betrug die Gesamtzahl der Schüler an kirchlichen 
Privatschulen 250 000. Die evangelische Kirche hatte 1972 
328 Schulen mit 41 938 Schülern, vorwiegend an Gymnasien, 
berufsbildenden Schulen und Sonderschulen. Die katholi-
sche Kirche hatte 1970 1 072 Schulen mit 199 625 Schü-
lern, davon über die Hälfte Gymnasiasten. Vgl. Maunz 
=Schulträger= 547, Fußnote 1. 

113) Vgl. Maunz =Schulträger= 548 ff. 

114) Vgl. Maunz =Schulträger= 551 f. 

115) Vgl. Maunz =Schulträger= 552 f. 

116) Maunz =Kommentar= Art. 7, Rdnr. 64. 

117) Maunz =Kommentar= Art. 7, Rdnr. 64. 

118) Maunz =Kommentar= Art. 7, Rdnr. 86. 

119) Vgl. Maunz =Schulträger= 556 ff. sowie Maunz 
Art. 7, Rdnr. 86 ff. 

120) Vgl. Weber =Fakultäten= 571. 

121) Vgl. Weber =Fakultäten= 571 f. 

122) Vgl. Huber =Öffentlichkeit= 296. 

123) Vgl. dazu im einzelnen Weber =Fakultäten= 572 

124) Vgl. Maunz =Kommentar= Art. 7, Rdnr. 48c. 

125) Vgl. ausführlich dazu: Huber =Öffentlichkeit 
passim. 

=Kommentar= 

ff. 

329 ff. und 

126) Vgl. dazu ausführlich Baldus =Hochschulen= 597 ff. 

127) Vgl. Weides =Akademien= 627 ff. 

128) Vgl. Weides =Akademien= 628. 

129) Vgl. Waides =Akademien= 631 ff. 

130) Vgl. Böhme =Akademien= 23 ff. dazu auch: Müller 
=Akademien= 15 ff. sowie Forster =Akademien= 25 ff. 

131) Vgl. Weides =Akademien= 623 ff. und passim. 

132) In der Begründung und Rechtfertigung der karitativen 
Betätigung bestehen zwischen der evangelischen und der 



133) 

134) 

135) 

136) 

137) 

138) 
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katholischen Kirche keine wesentlichen Unterschiede. Eine 
getrennte Darstellung erübrigt sich deshalb. Eine reli-
giöse Begründung der Caritas aus dem Glaubensverständnis 
der katholischen Kirche heraus hat v. Nell-Breuning 
(=Caritas= 49 und passim abgeleitet. Als wesentlichen Un-
terschied gegenüber der allgemeinen Wohlfahrt und Für-
sorge nennt er bei der Caritas das persönliche Moment, 
das aus dem Gebot der Nächstenliebe folgt. 

Vgl. v. Hase =Diakonie= 467. 

Vgl. Meister =Auftrag= 358 f. 

Vgl. Völkl =Diakonie= 9 und Rinken =Werke= 386. 

Vgl. Meister =Auftrag= 366. 

Vgl. Völkl =Diakonie= 10 ff. 

Vgl. Völkl =Diakonie= 24. 

139) Vgl. v. Tiling =Werke= 401 ff. sowie Rinken =Werke= 383 
ff. 

140) Vgl. Völkl =Diakonie= 18 und Rinken =Werke= 387. 

141) Treffend hat dies v. Nell-Breuning zum Ausdruck gebracht: 
"Der Wert des Menschen bestimmt sich nicht allein ... 
nach seinem wirtschaftlichen Nutzwert. Dagegen ist die 
Achtung der Menschenwürde der ärmsten und elendsten, 
selbst verkommensten Menschen für die menschliche Gesit-
tung und Kultur die unersetzliche und allein tragfähige 
Grundlage. Am eindruckvollsten und überzeugendsten aber 
wird diese Achtung kund durch die Aufopferung, mit der 
die Caritas sich dieser Ärmsten annimmt." (v. Nell-
Breuning =Caritas= 60). 

142) Vgl. Meister =Auftrag= 372 ff. 

143) Vgl. Wilken =Geld= 68. 

144) Vgl. v. Nell-Breuning =Caritas= 60 sowie Stolleis 
=Sozialstaat= 387 ff. und Scheuner =Tätigkeit= 58 f. 

145) Vgl. Rinken -=Werke= 399 f. 

146) Vgl. Völkl =Diakonie= 22 ff. 

147) Vgl. Scheuner =Tätigkeit= 62 und Stolleis =Sozialstaat= 
397. 

148) Vgl. Scheuner =Tätigkeit= 60. 

149) Vgl. Scheuner =Tätigkeit= 60. 

150) Vgl. v. Nell-Breuning =Caritas= 62 ff. 
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151) Vgl. Scheuner =Tätigkeit= 51 ff. und Stolleis 
=Sozialstaat= 389. 

152) Vgl. Stolleis =Sozialstaat= 390 ff. 

153) Vgl. Stolleis =Sozialstaat= 399 f. 

154) Vgl. Mörsdorf =Kirche= 1135 ff. und 1140. 

155) Vgl. Gloege, Honecker =Kirche= 1122. 

156) Vgl. Grundmann, Honecker =Kirche= 1124. 

157) Vgl. Holsten =Mission= 22 f. Die Träger kirchlicher 
Entwicklungshilfe sind zumeist besondere Werke, die über 
Spenden, Kirchensteuermittel und nicht zuletzt über 
staatliche Zuschüsse vorrangig Projekte im Bildungswesen, 
Gesundheitswesen, in der Landwirtschaft und soziale Ein-
richtungen finanzieren. Vgl. dazu ausführlicher: Grohs 
=Entwicklungspolitik= 559 f. sowie Wiesebach 
=Entwicklungshilfe= 417. 

158) Vgl. zur Problematik Bildung und Ausbildung Pohmer 
=Wissenschaft= 18 ff. 

159) Vgl. zur Bedeutung der Bildung für die Demokratie und die 
Verwirklichung der politischen Gleichheit v. Arnim 
=Staatslehre= 85 f. und 142 ff. 

160) Genaugenommen müßte man auf die anteiligen Nutzen und 
nicht auf die Kosten abstellen. 

161) Nicht unproblematisch und vor allem mehr von 
staatsrechtlicher Bedeutung ist in diesem Zusammenhang 
die Frage, wie weit der Minderheitsschutz geht. Etwa wenn 
in bestimmten Regionen oder Gemeinden zwar konfessionelle 
Krankenhäuser, Altenpflegeheime oder Kindergärten beste-
hen, die aber von Atheisten oder Andersgläubigen abge-
lehnt werden und von denen statt dessen religiös und 
weltanschaulich neutrale Einrichtungen gefordert werden. 

162) Auf die Problematik einer "weltlichen Vielgeschäftigkeit" 
und die daraus resultierenden Gefahren für die eigentli-
chen Funktionen der Kirchen in der Welt hat Egner 
=Haushalt= 426 hingewiesen. 

163) Zum Wandel kirchlicher Leistungen vgl. Egner =Haushalt= 
379 ff., insbesondere 386. 
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